
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland 

05. Oktober 2023 

Wertpapierprospekt 
für die 

6,75 % - 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (5 Jahre) 

im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ("Emittentin") wird am 1. November 2023 bis zu 25.000 mit 6,75 % -
7,25 % festverzinsliche Inhaber-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 zum Gesamt-
nennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 ("Schuldverschreibungen" oder auch "Anleihe") begeben. Die 

Schuldverschreibungen werden durch ein öffentliches Angebot zum Erwerb der hiesigen Schuldverschrei-
bungen und einer Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 in die hiesigen Schuld-
verschreibungen angeboten. 

Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem 1. November 2023 (einschließ-
lich) bis zum 1. November 2028 (ausschließlich) jährlich nachträglich am 1. November eines jeden Jahres 
und erstmals am 1. November 2024 verzinst. Die Schuldverschreibungen werden am 1. November 2028 
zum Nennbetrag zurückgezahlt. 

Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots zu begebenden Schuldverschreibungen ist nicht 
festgelegt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt 
nominal EUR 25.000.000,00 ("Zielvolumen"). Der jährliche Zinssatz wird auf Basis eines sogenannten 

Bookbuilding-Verfahrens im Laufe des Angebotszeitraums, spätestens aber unmittelbar nach Ablauf des 
Angebotszeitraums am 30. Oktober 2023 festgelegt und den Anleihegläubigern in der Zinsfestsetzungs-
mitteilung ("Zinsfestsetzungsmitteilung") mitgeteilt, die bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbe-

hörde Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") hinterlegt wird. Die Zinsfestsetzungsmit-
teilung wird auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) sowie der Börse Luxem-
burg (www.luxse.com) veröffentlicht. 

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten 
der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen 
anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und nicht nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung 

ein Vorrang eingeräumt wird. 

Die Schuldverschreibungen sollen zur Abwicklung durch das Clearingsystem Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland, angenommen werden. 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, 
einem Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, der kein regulierter 

Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU ist, 
wird voraussichtlich am 1. November 2023 erfolgen. 
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Angebotspreis 100% 

Bookrunner 
BankM AG 

Dieses Dokument ("Prospekt") ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 6 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer je-
weils gültigen Fassung ("Prospektverordnung") zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Schuldver-
schreibungen in dem Großherzogtum Luxemburg, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ös-

terreich. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und in Deutschland an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht ("BaFin") und in Österreich der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") gemäß Artikel 25 
der Prospektverordnung notifiziert. 

Die CSSF billigt diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Ko-
härenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 und die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der 
Emittentin, der Gegenstand dieses Prospekts ist, erachtet werden. 

Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend 
den Prospekt über Wertpapiere ("Luxemburgisches Wertpapierprospektgesetz") keine Verantwortung 

für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfä-
higkeit der Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der Emittentin (www.an-
leihe2023.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.luxse.com) eingesehen und heruntergeladen 
werden. 

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 
in seiner derzeit gültigen Fassung ("US Securities Act") registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S 

unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt ge-
mäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer Trans-
aktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act unterliegt. 

Rechtsträgerkennung (LEI) der Emittentin: 

391200Z2RMF60TH84G98 

International Securities Identification Number (ISIN): 
DE000A3514Q0 

Wertpapierkennnummer (WKN): 
A3514O 
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1. ZUSAMMENFASSUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS 

ABSCHNITT 1- EINLEITUNG UND WARNHINWEISE 

Bezeichnung und die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) der Wertpapiere 

Das hier angebotene Wertpapier mit der Bezeichnung Anleihe 2023/2028 hat die folgende internationale Wertpa-
pier-Identifikationsnummer (ISIN): DE000A3514O0. 

Identität und Kontaktdaten des Emittenten, einschließlich der Rechtsträgerkennung (LEI) 

Die Firma der Emittentin lautet "Jung, DMS & Cie. Pool GmbH" ("Emittentin" oder "JDC Pool"). Die Emittentin tritt 
unter dem kommerziellen Namen "Jung, DMS & Cie." auf. Die Kontaktdaten der Emittentin sind: Söhnleinstraße 8, 
65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, Telefon: +49 (0) 611 33 53 500, Fax: +49 (0) 611 33 53 355. Die 
Rechtsträgerkennung (LEI) der Emittentin ist: 391200Z2RMF60TH84G98. 

Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt 

Die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") hat den 
hiesigen Prospekt gebilligt. Die Kontaktdaten der CSSF sind: 283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, Telefon (+352) 
26 25 1-1 (Telefonzentrale), Fax: (+352) 26 25 1-2601, E-Mail: direction@cssf.lu. 

Datum der Billigung des Prospekts 

Die Billigung des vorliegenden Prospekts ist am 5. Oktober 2023 erfolgt. 

Warnhinweise 

Die Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden. 

Der Anleger sollte sich bei der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, auf den Prospekt als 
Ganzes stützen. 

Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt enthaltenen Informationen geltend 
gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung 
des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt 
und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den 
anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie 
zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Be-
zug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden. 

ABSCHNITT 2 - BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

Wer ist die Emittentin der Wertpapiere? 

Sitz und Rechtsform der Emittentin, ihre LEI, für sie geltendes Recht und Land der Eintragung 

Emittentin der Wertpapiere ist Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden. Ihre Rechtsform ist die einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Emittentin lautet: 391200Z2RMF60TH84G98. 

Für die Emittentin ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht. 

Die Emittentin ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 21441 eingetragen ist. Land der Ein-
tragung ist Deutschland. 

Haupttätigkeiten der Emittentin 

Die Emittentin ist im Maklerpool-Markt tätig und bietet für Finanzdienstleister und deren Kunden moderne Bera-
tungs- und Verwaltungstechnologien. 

Die Emittentin hat Kooperationsvereinbarungen mit insgesamt mehr als 16.000 freien Finanzberatern und verwal-
tet für diese rund 1,5 Mio. Kundenbeziehungen. Damit ist sie einer der größten unabhängigen Maklerpools 
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Deutschlands. Die Emittentin entwickelt moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien und kombiniert somit 
klassische Finanzdienstleistungen mit dem wachstumsstarken FinTech-Bereich. 

Die Emittentin ist Full-Service-Anbieter für die Abwicklung verschiedenster Geschäftsmodelle im Bereich der Ver-
mittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Beratung in Vermögens- und Vorsorgeangelegenheiten. 

Mit geld.de betreibt die Emittentin ein Online-Vergleichsportal, über das nicht nur Finanz- und Versicherungspro-
dukte, sondern auch Strom- & Gasverträge sowie DSL- und Mobilfunk-Verträge vermittelt werden. Ein weiteres 
Angebot einer digitalen Finanzdienstleistung ist der Robo-Advisor easyrobi. 

Hauptanteilseigner der Emittentin und Beteiligungs- und Beherrschungsverhältnisse 

Alleingesellschafterin der Emittentin ist die Jung, DMS & Cie. Aktiengesellschaft ("Jung, DMS & Cie. AG") mit Sitz 
in München. Alleinaktionärin der Jung, DMS & Cie. AG ist wiederum die JDC Group AG mit Sitz in Wiesbaden. 
Gemäß den der Emittentin vorliegenden Informationen hält die Canada Life Irish Holding Company Limited ca. 26,9 
% und die Versicherungskammer Bayern ca. 6,0 % des Grundkapitals an der JDC Group AG. Die Mitglieder des 
Vorstands der JDC Group AG halten ca. 11,1 % des Grundkapitals an der JDC Group AG. Die JDC Group AG hält ca. 
5,0 % ihrer eigenen Grundkapitals selbst. Die restlichen 51 % des Grundkapitals der JDC Group AG befinden sich 
im Streubesitz. 

Identität der Hauptgeschäftsführer 

Geschäftsführer der Emittentin sind Herr Dr. Sebastian Grabmaier und Herr Ralph Konrad. 

Identität der Abschlussprüfer 

Abschlussprüfer der Emittentin ist die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft, Haus Sentmaring 9, 48151 Münster, Deutschland. 

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin? 

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen beinhalten Schlüsselzahlen (sämtlich kauf-
männisch gerundet) für das am 31. Dezember 2022 und das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr sowie 
für das am 30. Juni 2023 und das am 30. Juni 2022 endende erste Geschäftshalbjahr. 

Die ausgewählten Finanzinformationen zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 sind den geprüften 
und testierten Jahresabschlüssen der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 
2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sowie den geprüften und mit jeweils einer 
Prüfbescheinigung versehenen Kapitalflussrechnungen für die Geschäftsjahr 2022 und 2021 entnommen. 

Die mit * gekennzeichneten ausgewählten Finanzinformationen zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 sind dem 
ungeprüften Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB für das am 30. Juni 2023 endende erste Geschäftshalb-
jahr 2023 entnommen. 

Gemäß Anhang II der delegierten Verordnung 979/2019 vom 21. Juni 2019 wurden als Vergleichskennzahlen bei 
zeitraumbezogenen Daten (Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Kapitalflussrechnung) die Gewinn- und Verlust-
rechnung bzw. die Kapitalflussrechnung für die vergleichbare Zwischenberichtsperiode (1. Januar 2022 bis 30. Juni 
2022) angegeben. 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen 
aus der Gewinn- und Verlustrechnung 

Betriebsergebnis 

01.01.2022 - 01.01.2021 - 
31.12.2022 31.12.2021 

(HGB) (HGB) 
in TEUR in TEUR 

geprüft geprüft 

8.916 7.980 

01.01.2023 - 
30.06.2023 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

4.543* 

01.01.2022 -
30.06.2022 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

4.433* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen 
aus der Bilanz 

31.12.2022 
(HGB) 

in TEUR 

31.12.2021 
(HGB) 

in TEUR 

30.06.2023 
(HGB) 

in TEUR 
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Deutschlands. Die Emittentin entwickelt moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien und kombiniert somit 
klassische Finanzdienstleistungen mit dem wachstumsstarken FinTech-Bereich.  

Die Emittentin ist Full-Service-Anbieter für die Abwicklung verschiedenster Geschäftsmodelle im Bereich der Ver-
mittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Beratung in Vermögens- und Vorsorgeangelegenheiten. 

Mit geld.de betreibt die Emittentin ein Online-Vergleichsportal, über das nicht nur Finanz- und Versicherungspro-
dukte, sondern auch Strom- & Gasverträge sowie DSL- und Mobilfunk-Verträge vermittelt werden. Ein weiteres 
Angebot einer digitalen Finanzdienstleistung ist der Robo-Advisor easyrobi. 

Hauptanteilseigner der Emittentin und Beteiligungs- und Beherrschungsverhältnisse 

Alleingesellschafterin der Emittentin ist die Jung, DMS & Cie. Aktiengesellschaft ("Jung, DMS & Cie. AG") mit Sitz 
in München. Alleinaktionärin der Jung, DMS & Cie. AG ist wiederum die JDC Group AG mit Sitz in Wiesbaden. 
Gemäß den der Emittentin vorliegenden Informationen hält die Canada Life Irish Holding Company Limited ca. 26,9 
% und die Versicherungskammer Bayern ca. 6,0 % des Grundkapitals an der JDC Group AG. Die Mitglieder des 
Vorstands der JDC Group AG halten ca. 11,1 % des Grundkapitals an der JDC Group AG. Die JDC Group AG hält ca. 
5,0 % ihrer eigenen Grundkapitals selbst. Die restlichen 51 % des Grundkapitals der JDC Group AG befinden sich 
im Streubesitz.  

Identität der Hauptgeschäftsführer 

Geschäftsführer der Emittentin sind Herr Dr. Sebastian Grabmaier und Herr Ralph Konrad. 

Identität der Abschlussprüfer 

Abschlussprüfer der Emittentin ist die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft, Haus Sentmaring 9, 48151 Münster, Deutschland. 

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin? 

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen beinhalten Schlüsselzahlen (sämtlich kauf-
männisch gerundet) für das am 31. Dezember 2022 und das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr sowie 
für das am 30. Juni 2023 und das am 30. Juni 2022 endende erste Geschäftshalbjahr. 

Die ausgewählten Finanzinformationen zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 sind den geprüften 
und testierten Jahresabschlüssen der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 
2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sowie den geprüften und mit jeweils einer 
Prüfbescheinigung versehenen Kapitalflussrechnungen für die Geschäftsjahr 2022 und 2021 entnommen.  

Die mit * gekennzeichneten ausgewählten Finanzinformationen zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 sind dem 
ungeprüften Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB für das am 30. Juni 2023 endende erste Geschäftshalb-
jahr 2023 entnommen. 

Gemäß Anhang II der delegierten Verordnung 979/2019 vom 21. Juni 2019 wurden als Vergleichskennzahlen bei 
zeitraumbezogenen Daten (Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Kapitalflussrechnung) die Gewinn- und Verlust-
rechnung bzw. die Kapitalflussrechnung für die vergleichbare Zwischenberichtsperiode (1. Januar 2022 bis 30. Juni 
2022) angegeben. 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
aus der Gewinn- und Verlustrechnung 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2023 - 
30.06.2023 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

01.01.2022 - 
30.06.2022 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

Betriebsergebnis 8.916 7.980 4.543* 4.433* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
aus der Bilanz 

31.12.2022  
(HGB) 

in TEUR 

31.12.2021  
(HGB) 

in TEUR 

30.06.2023  
(HGB) 

in TEUR 
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geprüft geprüft ungeprüft 

Nettofinanzverbindlichkeiten (langfristige Verbind- 53.646 52.881 53.781* 
lichkeiten plus kurzfristige Schulden abzüglich Bar-
mittel) 

01.01.2022 - 01.01.2021 - 01.01.2023 - 01.01.2022 -
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 31.12.2022 31.12.2021 30.06.2023 30.06.2022 

Ausgewählte Finanzinformationen (HGB) (HGB) (HGB) (HGB)

Kapitalflussrechnung in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 

geprüft geprüft ungeprüft ungeprüft 

Netto-Cashflows 3.322 8.321 1.680* -337* 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

Netto-Cashflows 991 -3.500 187* 210* 
aus Finanzierungstätigkeit 

Netto-Cashflows -3.854 -3.970 -408* 131* 
aus Investitionstätigkeiten 

Die Jahresabschlüsse der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 2022 und 
für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. Die Kapitalflussrechnungen für das Geschäftsjahr 2022 und das Geschäftsjahr 2021 
sind geprüft und jeweils mit einer Prüfbescheinigung versehen. 

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind? 

Risiko der Abhängigkeit von der Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte: Die Emittentin ist auf dem Finanz-
dienstleistungssektor tätig und damit maßgeblich von dem volkswirtschaftlichen Umfeld sowie der Entwicklung 
der Finanz- und Kapitalmärkte abhängig. Entwickeln sich diese negativ, besteht das Risiko, dass es sowohl zu Ein-
bußen im Neugeschäft als auch bei Bestandsprovisionen kommt. 

Eine Verfestigung der Inflation könnte zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten 
führen: Die gegenwärtige Entwicklung der Inflation wirken sich aktuell bereits negativ auf die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen als auch auf die Einkommensentwicklung vieler Verbraucher aus. Dies führt insgesamt zu 
einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Sollte sich diese Entwicklung weiter verfestigen, könnte dies 
zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten führen, die die JDC Pool Gruppe vermit-
telt. 

Outsourcing Großprojekte könnten zu niedrig oder falsch kalkuliert sein und einen negativen Deckungsbeitrag 
liefern: Bei 0utsourcing-Dienstleistungen für Banken, Finanzvertriebe und größere Maklerstrukturen besteht das 
Risiko, dass diese falsch kalkuliert sind und es zu Kostenüberschreitungen kommt. Daraus entstehende Mehrkos-
ten müssten von der Emittentin getragen werden. 

Geschäftspartner könnten wichtige Verträge beenden oder einschränken: Im Falle der Beendigung wichtiger Ver-
träge u. a. mit Finanzproduktgesellschaften, Dienstleistungsunternehmen und Vertriebspartnern besteht das Ri-
siko, dass Vertriebspartner Storno-, Vorschussprovisions- oder Darlehensverbindlichkeiten nicht vor einer solchen 
Beendigung begleichen. Bei Verträgen mit kurzen Kündigungsfristen kann nach der Vertragsbeendigung nicht si-
chergestellt werden, dass Ersatz gefunden wird oder nur mit Einbußen gefunden werden kann. 

Die Emittentin ist für ihre Geschäftstätigkeit auf ein zuverlässiges Funktionieren sowie eine langfristige Verfüg-
barkeit der eingesetzten Hard- und Software und deren technische Weiterentwicklung angewiesen: Bei nicht 
zuverlässigem Funktionieren oder eingeschränkter Verfügbarkeit der eingesetzten IT-Systeme wie insbesondere 
der IT-gestützten Vertriebsplattformen kann es zu Einschränkungen im Geschäftsbetrieb verbunden mit Kosten für 
die Instandsetzung und der Verpflichtung zum Schadensersatz von Vertragspartnern kommen. Es kann nicht si-
chergestellt werden, dass mit dem schnell voranschreitenden technologischem Fortschritt Schritt gehalten werden 
kann. 
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geprüft geprüft ungeprüft 

Nettofinanzverbindlichkeiten (langfristige Verbind-
lichkeiten plus kurzfristige Schulden abzüglich Bar-
mittel) 

53.646 52.881 53.781* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
Kapitalflussrechnung 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2023 - 
30.06.2023 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

01.01.2022 - 
30.06.2022 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

Netto-Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

3.322 8.321 1.680* -337* 

Netto-Cashflows 
aus Finanzierungstätigkeit 

991 -3.500 187* 210* 

Netto-Cashflows 
aus Investitionstätigkeiten 

-3.854 -3.970 -408* 131* 

Die Jahresabschlüsse der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 2022 und 
für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. Die Kapitalflussrechnungen für das Geschäftsjahr 2022 und das Geschäftsjahr 2021 
sind geprüft und jeweils mit einer Prüfbescheinigung versehen. 

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind? 

Risiko der Abhängigkeit von der Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte: Die Emittentin ist auf dem Finanz-
dienstleistungssektor tätig und damit maßgeblich von dem volkswirtschaftlichen Umfeld sowie der Entwicklung 
der Finanz- und Kapitalmärkte abhängig. Entwickeln sich diese negativ, besteht das Risiko, dass es sowohl zu Ein-
bußen im Neugeschäft als auch bei Bestandsprovisionen kommt.

Eine Verfestigung der Inflation könnte zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten 
führen: Die gegenwärtige Entwicklung der Inflation wirken sich aktuell bereits negativ auf die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen als auch auf die Einkommensentwicklung vieler Verbraucher aus. Dies führt insgesamt zu 
einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Sollte sich diese Entwicklung weiter verfestigen, könnte dies 
zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten führen, die die JDC Pool Gruppe vermit-
telt.

Outsourcing Großprojekte könnten zu niedrig oder falsch kalkuliert sein und einen negativen Deckungsbeitrag 
liefern: Bei Outsourcing-Dienstleistungen für Banken, Finanzvertriebe und größere Maklerstrukturen besteht das 
Risiko, dass diese falsch kalkuliert sind und es zu Kostenüberschreitungen kommt. Daraus entstehende Mehrkos-
ten müssten von der Emittentin getragen werden.

Geschäftspartner könnten wichtige Verträge beenden oder einschränken: Im Falle der Beendigung wichtiger Ver-
träge u. a. mit Finanzproduktgesellschaften, Dienstleistungsunternehmen und Vertriebspartnern besteht das Ri-
siko, dass Vertriebspartner Storno-, Vorschussprovisions- oder Darlehensverbindlichkeiten nicht vor einer solchen 
Beendigung begleichen. Bei Verträgen mit kurzen Kündigungsfristen kann nach der Vertragsbeendigung nicht si-
chergestellt werden, dass Ersatz gefunden wird oder nur mit Einbußen gefunden werden kann.

Die Emittentin ist für ihre Geschäftstätigkeit auf ein zuverlässiges Funktionieren sowie eine langfristige Verfüg-
barkeit der eingesetzten Hard- und Software und deren technische Weiterentwicklung angewiesen: Bei nicht 
zuverlässigem Funktionieren oder eingeschränkter Verfügbarkeit der eingesetzten IT-Systeme wie insbesondere 
der IT-gestützten Vertriebsplattformen kann es zu Einschränkungen im Geschäftsbetrieb verbunden mit Kosten für 
die Instandsetzung und der Verpflichtung zum Schadensersatz von Vertragspartnern kommen. Es kann nicht si-
chergestellt werden, dass mit dem schnell voranschreitenden technologischem Fortschritt Schritt gehalten werden 
kann.
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Risiko im Falle der nicht oder nicht vollständigen Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen: Die Inhaber-
schuldverschreibungen 2019/2024 sind im Dezember 2024 zur Rückzahlung fällig. Im Falle der nicht oder nicht 
vollständigen Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Öffentli-
chen Umtauschangebots besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht gelingt ihren Zahlungsverpflichtungen aus 
den Inhaberschuldverschreibungen 2019/2024 nachzukommen. 

Es besteht das Risiko, dass die an verbundene Unternehmen gewährten Darlehen ganz oder teilweise nicht zu-
rückgezahlt werden können: Die Emittentin hat verbundenen Unternehmen unbesicherte Darlehen von insge-
samt bis zu TEUR 40.919 gewährt. Es ist nicht sichergestellt, ob die Darlehen an verbundene Unternehmen ein-
schließlich der aufgelaufenen Zinsen zu den vereinbarten Rückzahlungsterminen tatsächlich in voller Höhe zurück-
bezahlt werden können. 

Es besteht das Risiko, dass eine negative Berichterstattung über die JDC Pool Gruppe sich nachteilig auf die Re-
putation der JDC Pool Gruppe auswirkt: Falls die Reputation der JDC Pool Gruppe etwa durch negative Berichter-
stattung Schaden nimmt, kann dies dazu führen, dass es zu Ertragseinbußen kommt. 

ABSCHNITT 3 - BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE 

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? 

Art, Gattung und ISIN der Wertpapiere 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um eine Anleihe in der Form von Inhaberschuldverschreibun-
gen mit einem fixen Zinssatz. 

Die International Security Identification Number (ISIN) lautet DE000A3514O0. Die Wertpapierkennnummer (WKN) 
lautet A3514O. 

Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl der begebenen Wertpapiere und Laufzeit der Wertpapiere 

Die Währung der Schuldverschreibungen lautet auf Euro. 

Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 25.000 
Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00. 

Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 1. November 2023 ("Ausgabetag") und endet mit Ablauf des 1. November 
2028 ("Laufzeitende" und der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum Laufzeitende "Laufzeit"). 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung der jährlich zu zahlenden Zinsen sowie die Rückzah-
lung des Nennbetrages zum Laufzeitende. Die Rechte aus den Schuldverschreibungen ergeben sich aus den beige-
fügten Anleihebedingungen. 

Die reguläre Verzinsung der Schuldverschreibungen beträgt 6,75 % - 7,25 % p.a. Der Zinssatz wird voraussichtlich 
am 30. Oktober 2023 innerhalb der Spanne von 6,75 % - 7,25% p.a. festgelegt und den Gläubiger der Schuldver-
schreibungen in einer Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachträglich je-
weils am 1. November eines jeden Jahres. Die Rückzahlung erfolgt zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,00 
je Schuldverschreibung. 

Kündigungsrecht für Gläubiger der Schuldverschreibungen ("Anleihegläubiger"): Die Anleihegläubiger sind unter 
bestimmten Bedingungen berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen und die Rückzahlung zuzüglich et-
waiger angefallener Zinsen zu verlangen. 

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emit-
tentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwär-
tigen und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, so-
weit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 

Beschränkung der Handelbarkeit der Wertpapiere 

Die Handelbarkeit der Anleihe 2023/2028 ist nicht beschränkt. 

Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 
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Risiko im Falle der nicht oder nicht vollständigen Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen: Die Inhaber-
schuldverschreibungen 2019/2024 sind im Dezember 2024 zur Rückzahlung fällig. Im Falle der nicht oder nicht 
vollständigen Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Öffentli-
chen Umtauschangebots besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht gelingt ihren Zahlungsverpflichtungen aus 
den Inhaberschuldverschreibungen 2019/2024 nachzukommen.

Es besteht das Risiko, dass die an verbundene Unternehmen gewährten Darlehen ganz oder teilweise nicht zu-
rückgezahlt werden können: Die Emittentin hat verbundenen Unternehmen unbesicherte Darlehen von insge-
samt bis zu TEUR 40.919 gewährt. Es ist nicht sichergestellt, ob die Darlehen an verbundene Unternehmen ein-
schließlich der aufgelaufenen Zinsen zu den vereinbarten Rückzahlungsterminen tatsächlich in voller Höhe zurück-
bezahlt werden können.

Es besteht das Risiko, dass eine negative Berichterstattung über die JDC Pool Gruppe sich nachteilig auf die Re-
putation der JDC Pool Gruppe auswirkt: Falls die Reputation der JDC Pool Gruppe etwa durch negative Berichter-
stattung Schaden nimmt, kann dies dazu führen, dass es zu Ertragseinbußen kommt. 

ABSCHNITT 3 – BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE 

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? 

Art, Gattung und ISIN der Wertpapiere 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um eine Anleihe in der Form von Inhaberschuldverschreibun-
gen mit einem fixen Zinssatz. 

Die International Security Identification Number (ISIN) lautet DE000A3514Q0. Die Wertpapierkennnummer (WKN) 
lautet A3514Q. 

Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl der begebenen Wertpapiere und Laufzeit der Wertpapiere 

Die Währung der Schuldverschreibungen lautet auf Euro. 

Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 25.000 
Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00. 

Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 1. November 2023 ("Ausgabetag") und endet mit Ablauf des 1. November 
2028 ("Laufzeitende" und der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum Laufzeitende "Laufzeit"). 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung der jährlich zu zahlenden Zinsen sowie die Rückzah-
lung des Nennbetrages zum Laufzeitende. Die Rechte aus den Schuldverschreibungen ergeben sich aus den beige-
fügten Anleihebedingungen. 

Die reguläre Verzinsung der Schuldverschreibungen beträgt 6,75 % - 7,25 % p.a. Der Zinssatz wird voraussichtlich 
am 30. Oktober 2023 innerhalb der Spanne von 6,75 % - 7,25% p.a. festgelegt und den Gläubiger der Schuldver-
schreibungen in einer Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachträglich je-
weils am 1. November eines jeden Jahres. Die Rückzahlung erfolgt zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,00 
je Schuldverschreibung. 

Kündigungsrecht für Gläubiger der Schuldverschreibungen ("Anleihegläubiger"): Die Anleihegläubiger sind unter 
bestimmten Bedingungen berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen und die Rückzahlung zuzüglich et-
waiger angefallener Zinsen zu verlangen. 

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emit-
tentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwär-
tigen und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, so-
weit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 

Beschränkung der Handelbarkeit der Wertpapiere 

Die Handelbarkeit der Anleihe 2023/2028 ist nicht beschränkt. 

Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 
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Die Emittentin plant keine Zulassung bzw. Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel an einem gere-
gelten Markt oder zum Handel an einem MTF. Es ist aber eine Einbeziehung in das Quotation Board der Frankfurter 
Wertpapierbörse, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. 

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind? 

Platzierungsrisiko: Für die Platzierung der mit diesem Prospekt angebotenen Schuldverschreibungen besteht 
keine Platzierungsgarantie. Insoweit ist nicht gesichert, dass die Schuldverschreibungen vollständig platziert wer-
den. Sollte unter Berücksichtigung des Ergebnisses des öffentlichen Umtauschangebots der Nettoemissionserlös 
nicht ausreichen, damit die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 2019/2024 erfüllen 
kann, müsste sie versuchen deren Erfüllung durch anderweitige Finanzierungen wie etwa durch Aufnahme von 
Krediten sicherzustellen. Ob dies gelingt, ist nicht sichergestellt. 

Risiko eines Totalverlusts: Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen ist vom Geschäftserfolg der Emittentin 
abhängig und zwar davon, dass ausreichend liquide Mittel generiert werden. Eine Gewähr für den Eintritt wirt-
schaftlicher Ziele und Erwartungen kann die Emittentin nicht leisten. Da keine Einlagesicherung bezüglich der 
Schuldverschreibung besteht, kann es im Falle der Insolvenz der Emittentin trotz Besicherung zum Totalverlust 
bezüglich der Schuldverschreibungen kommen. 

Risiken bei weiteren Anleiheemissionen: Die Emittentin ist nach Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigt, 
weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Dadurch könnte sich der Verschuldungsgrad der Emittentin erhöhen 
und das Risiko der Anlage in den Schuldverschreibungen steigen, weil dadurch die Gesamtverschuldungsquote der 
Emittentin steigt. 

Risiken bei Fremdfinanzierung der Inhaberschuldverschreibungen: Bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldver-
schreibungen kann sich das Verlustrisiko erheblich erhöhen. Kommt es zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der 
Emittentin hinsichtlich der Schuldverschreibungen oder sind diese nicht ohne weiteres zu veräußern, muss der 
Anleihegläubiger nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern zudem die Verbindlichkeiten im Zu-
sammenhang mit dem finanzierten Wertpapierkredit bedienen. 

ABSCHNITT 4 - BASISINFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN 

Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? 

Angeboten werden festverzinsliche Wertpapiere in verbriefter Form. Die Emittentin bietet in Euro denominierte 
Schuldverschreibungen in einer Gesamtanzahl von bis zu 25.000 mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 zum 
Erwerb an ("Angebot"). Der Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 
25.000.000,00. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennbetrags. Das Angebot besteht aus: 

■ Einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Republik Österreich ("Öffentliches Angebot"). Die Zeichnung kann in der Zeit vom 
12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der 
Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen 
("Zeichnungsfunktionalität") erfolgen. Die BankM AG als Bookrunner nimmt nicht an dem Öffentlichen An-
gebot teil. 

■ Einem öffentlichen Umtauschangebot ("Umtauschangebot") als Teil des Öffentlichen Angebots, basierend 
auf einer öffentlichen Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN 
DE000A2YN1M 1 / WKN A2YN1M) ("Schuldverschreibungen 2019/2024") in die Schuldverschreibungen, die 
Gegenstand dieses Prospekts sind ("Einladung zum Umtausch Schuldverschreibungen 2019/2024"). In der 
Zeit vom 12. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023 (18:00 MEZ) ("Umtauschfrist") können die Inhaber der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 diese in die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts 
sind, durch Beauftragung ihrer Depotbank tauschen. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1:1. Ein Inhaber von 
Schuldverschreibungen 2019/2024, der einen Umtauschauftrag erteilt, erhält je Schuldverschreibung 
2019/2024 eine Schuldverschreibung, die Gegenstand dieses Prospekts ist sowie die aufgelaufenen Stückzin-
sen der Schuldverschreibung 2019/2024 und einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00. Die BankM 
AG, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main fungiert als Umtauschstelle ("Umstauschstelle") für den 
Umtausch. Für die Umtauschstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt 
am Main, als Abwicklungsstelle ("Abwicklungsstelle") tätig. 
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■ Einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung sowie 
an weitere ausgewählte Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen im Großherzogtum Lu-
xemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich sowie in bestimmten weiteren 
Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan) gemäß den je-
weils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen ("Privatplatzierung"). Die BankM AG 
als Bookrunner unterstützt die Emittentin im Rahmen der Privatplatzierung auf best-effort-Basis (ohne Über-
nahme einer Platzierungsgarantie). 

Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Veröffentlichung einer Anzeige in der überregionalen 
Tageszeitung Luxemburger Wort kommuniziert. 

Zeitplan 

Die Emittentin wird während der Umtauschfrist vom 12. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023 (18:00 MEZ) die Inha-
ber der Schuldverschreibungen 2019/2024 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 25.000.000,00 einladen, 
ihre Schuldverschreibungen 2019/2024 in die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, zu 
tauschen ("Umtausch" und das Angebot eines Inhabers von Schuldverschreibungen 2019/2024 zum Umtausch 
"Umtauschauftrag"). 

Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023 (12:00 Uhr MEZ) ("Angebots-
zeitraum") durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
Republik Österreich öffentlich angeboten. Zeichnungen können in diesem Zeitraum über die Zeichnungsfunktio-
nalität abgegeben werden. 

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen. Die Zuteilung erfolgt im Ermessen der Emittentin und der BankM AG 
als Bookrunner. 

Änderung der Umtauschfrist und / oder des Angebotszeitraums: Die Emittentin und die BankM AG behalten sich 
das Recht vor, die Umtauschfrist und / oder den Angebotszeitraum zu verkürzen oder zu verlängern. 

Jede Verkürzung oder Verlängerung der Umtauschfrist und / oder des Angebotszeitraums sowie die Festlegung 
weiterer Angebotszeiträume oder die Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf 
der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) bekannt gegeben und der CSSF mitgeteilt. Zudem 
wird die Emittentin im Falle einer Verlängerung der Umtauschfrist und / oder des Angebotszeitraums erforderli-
chenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen und veröffentlichen. 

Lieferung: Die Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionali-
tät gezeichnet und zugeteilt wurden, werden voraussichtlich am 1. November 2023 über die BankM AG als 
Bookrunner bzw. über die Zahlstelle flatexDEGIRO Bank AG, Omniturm, Große Gallusstr. 16-18, 60312 Frankfurt 
am Main ("Zahlstelle"), geliefert und abgerechnet. 

Die im Rahmen des Umtausches zugeteilten Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. November 2023 
über die BankM AG als Umtauschstelle geliefert. 

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibungen erfolgt 
durch den Bookrunner entsprechend dem Öffentlichen Angebot voraussichtlich ebenfalls am 1. November 2023. 

Zulassung zum Handel: Die Emittentin plant, die Schuldverschreibungen per Valuta bzw. nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist (voraussichtlich ab dem 1. November 2023) in das Quotation Board, einem Segment des Open Market 
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Sie behält sich eine vorzeitige Notierung auch im 
Handel per Erscheinen vor. 

Das Ergebnis des Angebots der Schuldverschreibungen und das endgültige Emissionsvolumen wird die Emittentin 
nach Ablauf der Zeichnungsfrist mitteilen und voraussichtlich am 30. Oktober 2023 auf der Internetseite der Emit-
tentin (www.anleihe2023.jungdms.de) veröffentlicht und bei der CSSF hinterlegen. 

Die Kosten für das Angebot betragen bis zu EUR 650.000,00. Für das Umtauschangebot und das öffentliche Ange-
bot der Emittentin fallen bei der BankM AG als Bookrunner keine Kosten an, die dem Anleger in Rechnung gestellt 
werden. Kosten werden dem Anleger von der Emittentin nicht in Rechnung gestellt. Anleger, die Schuldverschrei-
bungen zeichnen, können übliche Spesen und Gebühren von ihrer jeweils depotführenden Bank berechnet wer-
den. 

Weshalb wird dieser Prospekt erstellt? 
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Die Zweckbestimmung der Erlöse und die geschätzten Nettoerlöse 

Der Emissionserlös beläuft sich — abhängig von der tatsächlichen Anzahl platzierter Schuldverschreibungen im Rah-
men des Öffentlichen Angebots bzw. der Privatplatzierung und unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Öffent-
lichen Umtauschangebots sowie unter Berücksichtigung von Gesamtkosten für die Platzierung der Schuldver-
schreibungen — auf einen voraussichtlichen Betrag bis zu EUR 24.350.000,00 (Nettoemissionserlöse). Die Netto-
emissionserlöse beabsichtigt die Emittentin, zur Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2019/2024 gemäß 
dem Folgenden zu verwenden: 

Soweit Umtauschaufträge im Zusammengang mit dem Umtauschangebot im Gegenwert von bis zu EUR 
25.000.000,00 angenommen werden, reduziert sich der Emissionserlös in Hinblick auf die zufließenden Barmittel 
entsprechend um den Gegenwert der in die Schuldverschreibungen umgetauschten Schuldverschreibungen 
2019/2024. Unter der Annahme des vollständig durchgeführten Umtauschangebots stünden der Emittentin keine 
Emissionserlöse (als Barmittel) zur Verfügung. 

Falls der Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig angenommen wird, werden auch die 
Barmittel aus dem hiesigen Angebot Höhe von bis zu EUR 24.350.000,00 zur Refinanzierung der Schuldverschrei-
bungen 2019/2024 verwendet. 

Falls die Schuldverschreibungen nicht in voller Höhe gezeichnet werden, sollen die Nettoemissionserlöse, die in 
bar geleistet werden, zur anteiligen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet werden. 

Angebot ohne Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung 

Die BankM AG als Bookrunner nimmt nicht an dem Umtauschangebot oder dem Öffentlichen Angebot teil. Die 
BankM unterstützt die Emittentin ausschließlich im Rahmen der Privatplatzierung ohne Übernahme einer Platzie-
rungsgarantie. 

Angabe der wesentlichsten Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot 

Die Jung, DMS & Cie. AG, die Alleingesellschafterin der Emittentin, hat mit der Emittentin einen (unbefristeten) 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, wonach die Jung, DMS & Cie. AG u.a. Verluste der 

Emittentin ausgleichen muss. Die Jung, DMS & Cie. AG hat deswegen und als Gesellschafterin ein eigenes Interesse 
an dem Angebot. 

Die BankM AG steht im Zusammenhang mit dem Angebot in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin 

und berät die Gesellschaft bei der Strukturierung und Durchführung der Maßnahme. Die BankM AG erhält für ihre 
Tätigkeiten eine marktübliche pauschale Vergütung. 

Die BankM AG beteiligt sich an der Platzierung aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit der Emittentin 
vom 19. Juni 2023 und erhält für die Platzierungsleistung (ohne feste bzw. ohne bindende Zusage auf Best-efforts-
Basis) eine Vergütung (in Form von Provisionen), deren Höhe von dem Erfolg der Begebung der Anleihe abhängt. 

Die BankM AG hat daher aus vorstehenden Gründen ein Interesse an der Durchführung des Angebots unter diesem 
Prospekt. 

Ansonsten bestehen keine Interessen oder mögliche Interessenkonflikte von Seiten der an der Emission beteiligten 
Personen, die für das Angebot von wesentlicher Bedeutung sind. 
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2. RISIKOFAKTOREN 

Anleger sind im Zusammenhang mit den in diesem Prospekt beschriebenen Schuldverschreibungen emit-
tentenbezogenen sowie wertpapierbezogenen Risiken ausgesetzt. Anleger sollten daher vor der Entschei-
dung über den Kauf der in diesem Prospekt beschriebenen Schuldverschreibungen der Emittentin die 
nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren und die sonstigen in diesem Prospekt enthaltenen Informatio-

nen sorgfältig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. 

Nach Auffassung der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend auch "Emittentin" oder "Jung, DMS & 
Cie. Pool GmbH" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften "JDC Pool Gruppe") sind nachfolgend 

die wesentlichen Risiken dargestellt. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass sich die nachfolgend auf-
geführten Risiken rückwirkend betrachtet als nicht abschließend herausstellen und die Emittentin aus an-
deren als den hier dargestellten Gründen nicht imstande ist, Zins- und/oder Kapitalzahlungen auf die oder 
im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen zu leisten. Diese anderen Gründe werden aber von 

der Emittentin aufgrund der ihr gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen nicht als wesentli-
che Risiken angesehen oder können gegenwärtig nicht vorhergesehen werden. 

Die Realisierung eines oder mehrerer Risiken kann erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin bzw. der JDC Pool Gruppe haben oder im Extremfall zu ei-
nem Totalverlust der unter den jeweiligen Schuldverschreibungen an die Anleger zu zahlenden Zinsen 
und/oder zu einem Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. Einen solchen denkbaren 

Totalverlust sollte der Anleger vor dem Hintergrund seiner persönlichen Vermögensverhältnisse und An-
lageziele bedenken und notfalls wirtschaftlich verkraften können. 

Anleger sollten Erfahrung im Hinblick auf Wertpapiergeschäfte der vorliegenden Art mitbringen und soll-

ten sehr gründlich die ausführlich dargelegten Risiken im Prospekt lesen, um das Risiko der hier angebo-
tenen Schuldverschreibungen einschätzen zu können; die individuelle Beratung durch einen Berater vor 
der Kaufentscheidung ist nach Auffassung der Emittentin unerlässlich. 

Die gewählte Reihenfolge der Risikofaktoren stellt eine Aussage über deren Eintrittswahrscheinlichkeit 
und über die Bedeutung bzw. Schwere des jeweiligen Risikos oder des Ausmaßes der potentiellen Beein-
trächtigungen des Geschäfts und der finanziellen Lage der Emittentin dar. Die Emittentin ist von Rechts 
wegen dazu berechtigt, die Risiken nach den Kategorien "gering", "mittel" sowie "hoch" zu ordnen und 

entsprechend darzustellen. Insoweit ist die Beschreibung der Risiken im nachfolgenden Abschnitt unter 
der jeweiligen Risikokategorie als "Risikoklasse hoch", "Risikoklasse mittel" und "Risikoklasse gering" 
gegliedert. Soweit eine Risikoklasse nicht genannt ist bzw. mit "Entfällt" versehen ist, liegt eine solche 
Risikoklasse nach Einschätzung der Emittentin für die jeweilige Risikokategorie nicht vor. Innerhalb der 

Risikokategorien ist die gewählte Reihenfolge ebenfalls als Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und über die Bedeutung bzw. Schwere des jeweiligen Risikos oder des Ausmaßes der potentiellen Beein-
trächtigungen des Geschäfts und der finanziellen Lage der Emittentin zu verstehen. 

2.1. UNTERNEHMENSBEZOGENE RISIKEN 

2.1.1. RISIKEN AUF GRUND DER HAUPTTÄTIGKEITEN DER EMITTENTIN 

2.1.1.1. RISIKOKLASSE HOCH 

Entfällt. 

2.1.1.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Risiko der Abhängigkeit von der Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte 

Die JDC Pool Gruppe ist von der Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten und dem Vertrauen von 
Anlegern in die Finanz- und Kapitalmärkte abhängig. Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise, des Ukra-

ine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise haben das Anlegerverhalten beeinflusst. Durch die 
volatile Marktentwicklung und der unsicheren Zukunftsaussichten spielt das Thema Sicherheit bei Anle-
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gern eine zunehmend dominierende Rolle. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 haben sich die Kapital-
märkte wieder stark entwickelt. Gleichwohl bleibt eine Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Ent-

wicklung in Deutschland sowie weltweit für die Zukunft. 

Der Erfolg der JDC Pool Gruppe ist von den auf dem Markt angebotenen Finanz- und Versicherungspro-
dukten abhängig. Die JDC Pool Gruppe ist ein integrierter und unabhängiger Anbieter im Bereich des Ver-

triebs von Finanz- und Versicherungsprodukten Dritter, sodass sie auch von der Entwicklung marktgerech-
ter Neuprodukte durch ihre Vertragspartner abhängt. 

Die Unsicherheit über den Umfang und die langfristigen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
können weiter zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten führen, die die 
JDC Pool Gruppe vermittelt. 

Bei einem wirtschaftlichen Abschwung können volatile Kapitalmärkte zu einer Verringerung von Umsatz-
erlösen führen. Der Absatz von Finanz- und Versicherungsprodukten kann in Folge dieser wirtschaftlichen 
Entwicklung sinken. Durch gesunkene Börsenbewertungen sinken auch die Wertpapierbestände und da-
mit die Bestandsprovisionen. Dies bedeutet für die Emittentin sinkende Geldeingänge. Daher sind bei ei-

ner solchen weltwirtschaftlichen Entwicklung große Anforderungen an das Liquiditätsmanagement zu 
stellen. Eine unzureichende Liquidität könnte dann aber zu einem wesentlichen Problem werden. 

Dies könnte sich nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Emittentin auswirken und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflich-
tungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Eine Verfestigung der Inflation könnte zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungs-
produkten führen 

Die gegenwärtige Entwicklung der Inflation wirken sich aktuell bereits negativ auf die Investitionsbereit-

schaft der Unternehmen als auch auf die Einkommensentwicklung vieler Verbraucher aus. Dies führt ins-
gesamt zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Sollte sich diese Entwicklung weiter ver-
festigen, könnte dies zu einer sinkenden Nachfrage nach Finanz- und Versicherungsprodukten führen, die 
die JDC Pool Gruppe vermittelt. 

Dies könnte sich nachteilig auf die Ertragslage der Emittentin auswirken und damit die Fähigkeit der Emit-
tentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Outsourcing Großprojekte könnten zu niedrig oder falsch kalkuliert sein und einen negativen Deckungs-
beitrag liefern 

Bei Outsourcing-Dienstleistungen für Banken, Finanzvertriebe und größere Maklerstrukturen handelt es 
sich um größere Projekte. Die Emittentin schließt aktuell Verträge mit Belegschaftsmaklern namhafter 
Großunternehmen und anderen Großkunden ab. Diese Verträge laufen in der Regel über mindestens 3 
bis 5 Jahre. Im Rahmen dieser Verträge kann es sein, dass getroffene Planannahmen nicht eintreffen, weil 

sich etwa Abweichungen von den in der Kalkulation berücksichtigten Rahmenbedingungen ergeben. In 
der Konsequenz wären unter Umständen die Gebühren zu niedrig kalkuliert oder verhandelt bzw. etwaige 
Mehraufwände könnten nicht weiterbelastet werden und es kann sich ein negativer Deckungsbeitrag er-
geben. 

Dies könnte sich nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Emittentin auswirken und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflich-

tungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Geschäftspartner könnten wichtige Verträge beenden oder einschränken 

Die JDC Pool Gruppe hat zahlreiche Verträge, u. a. mit Finanzproduktgesellschaften, Dienstleistungsun-
ternehmen und Vertriebspartnern geschlossen. Bei einer Beendigung oder Einschränkung dieser Ver-
träge, insbesondere der Vermittlungs- oder IT-Dienstleistungsverträge, besteht das Risiko, dass diese Ver-
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triebspartner bestehende Storno-, Vorschussprovisions- oder Darlehensverbindlichkeiten, die im Einzel-
fall erhebliche Beträge erreichen können, nicht vor einer solchen Beendigung begleichen und Forderun-

gen aus den vermittelten Investmentbeständen diese Verbindlichkeiten nicht abdecken. Ferner enthalten 
diese Verträge in einzelnen Fällen kurze Kündigungsfristen mit der Folge, dass nach der Vertragsbeendi-
gung ein Ersatz nicht oder nur unter erhöhten Kosten oder mit anderen Einbußen gefunden werden kann. 
Eine Beendigung oder Einschränkung dieser Verträge könnte sich daher nachteilig auf die allgemeine Ge-

schäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit 
die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu er-
füllen. 

Die Emittentin ist für ihre Geschäftstätigkeit auf ein zuverlässiges Funktionieren sowie eine langfristige 
Verfügbarkeit der eingesetzten Hard- und Software und deren technische Weiterentwicklung angewie-
sen 

Der Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten erfordert die Nutzung moderner, IT-gestützter Ver-
triebsplattformen. Die Leistungsfähigkeit der Plattformen trägt entscheidend zum Erfolg der sie nutzen-
den Vertriebsunternehmen und deshalb auch des die Plattform betreibenden Unternehmens bei. 

Eine komplette oder auch teilweise Fehlfunktion dieser Systeme kann nicht vollkommen ausgeschlossen 
werden und würde die Geschäftstätigkeit derJDC Pool Gruppe und damit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
massiv beeinträchtigen. 

Es kann seitens der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nicht sichergestellt werden, dass die in der JDC Pool 
Gruppe verwendeten Plattformen und sonstige auf moderner Kommunikation beruhende Vertriebswege 

stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass mit dem schnell 
voranschreitenden technologischen Fortschritt nicht Schritt gehalten werden kann. 

Der einwandfrei verfügbare Zugriff von Finanzberatern zu den von der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zur 

Verfügung gestellten Plattform „iCRM" und die darin integrierten Eigen- und Fremd-IT-Systeme ist zur 
Durchführung der Geschäftstätigkeit notwendig. Entscheidend sind insbesondere die schnelle Übertra-
gung und effiziente Verarbeitung von Daten. 

Das Internetportal „iCRM" basiert auch auf fremden Softwareprogrammen, hinsichtlich derer die Jung, 
DMS & Cie. Pool GmbH jeweils Lizenznehmer im Rahmen von Konzernlizenzverträgen ist. Es besteht das 
Risiko, dass durch den Wegfall einer oder mehrerer Lizenzen die entsprechenden Softwareprogramme 
durch am Markt verfügbare, vergleichbare Produkte ersetzt werden müssen, was mit erheblichem Auf-

wand, insbesondere Zeit- und Kostenaufwand, und einer Verlangsamung der Weiterentwicklung des In-
ternetportals „iCRM" verbunden sein kann. 

Die Gewährleistung bezüglich der zur Verfügung gestellten IT Systeme richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat die Haftung für diese Produkte vertraglich einge-
schränkt. Dennoch besteht das grundsätzliche Risiko, dass Vertriebspartner, zum Beispiel wegen Nicht-
verfügbarkeit oder fehlerhafter Informationen, Gewährleistungs- bzw. Haftungsansprüche gegen die 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH geltend machen. 

Für den Geschäftsbetrieb der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist darüber hinaus die einwandfreie Funktio-
nalität des eigenentwickelten zentralen Abwicklungssystems „COMPASS" wesentlich, welches vor allem 

die Abrechnung der Provisionen an die angeschlossenen Vermittler durchführt. Die Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH bzw. von ihr beauftragte Dritte setzen in diesem Zusammenhang jeweils umfassende Maßnahmen 
zur Datensicherung und Überbrückung von möglichen Systemstörungen ein. Dennoch lassen sich Störun-
gen bzw. Ausfälle der EDV-Systeme nicht ausschließen. Hierdurch besteht das Risiko des Datenverlustes. 

Wesentliche Hardware innerhalb der Systemumgebung der „iCRM" und der darin integrierten Eigen- und 
Fremd-IT-Systeme steht nicht im Eigentum der Emittentin. Sollten diese Komponenten (z.B. durch Kündi-

gung der Verträge) nicht mehr zur Verfügung stehen und innerhalb kurzer Zeit kein geeigneter Ersatz zur 
Verfügung stehen, würde dies die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs erheblich beeinträchtigen. 
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Die IT-Systeme von neu erworbenen Unternehmen können von unterschiedlichen Anbietern hergestellt 
worden sein. Dementsprechend ist es möglich, dass die IT-Systeme nach unterschiedlichen technischen 

Standards arbeiten und nicht immer über die notwendigen Schnittstellen verfügen, um direkt miteinander 
kommunizieren oder auf dieselben Datenbestände zugreifen zu können. Daher könnten vorhandene Da-
tenbestände teilweise nicht unmittelbar durch andere IT-Systeme genutzt werden. Zudem könnte es bei 
der Übernahme von Daten eines IT-Systems in ein anderes IT-System oder der manuellen Übertragung zu 

Fehlern oder Fehleingaben kommen. 

Darüber hinaus können Mängel in der Datenverfügbarkeit, Fehler- oder Funktionsprobleme der einge-
setzten Software, eine verminderte Datenübertragungsgeschwindigkeit und/oder Serverausfälle bedingt 

durch Hard- oder Softwarefehler, Unfall, Sabotage oder aus anderen Gründen zu erheblichen Reputati-
ons- und Marktnachteilen für die JDC Pool Gruppe führen und den Geschäftsablauf und die Endkunden-
beziehungen beeinträchtigen. 

All diese Faktoren, insbesondere ein nicht fehlerfreies Funktionieren oder eine mangelnde Verfügbarkeit 
der eingesetzten Hard- und Software, könnten sich wiederum nachteilig auf die allgemeine Geschäftstä-
tigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fä-

higkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Auf die Emittentin könnten Cyberangriffe erfolgen 

Der Vertrieb und die Abrechnung von Finanz- und Versicherungsprodukten erfordert die Nutzung moder-
ner, IT-gestützter Vertriebsplattformen. Die Funktionsfähigkeit der Plattformen trägt entscheidend zum 
Erfolg der sie nutzenden Vertriebsunternehmen und deshalb auch des die Plattform betreibenden Unter-

nehmens bei. 

Bei einem Cyberangriff kann ein kompletter oder auch teilweiser Ausfall dieser Plattformen nicht ausge-
schlossen werden. Ein solcher Ausfall würde die Geschäftstätigkeit der JDC Pool Gruppe und damit der 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH massiv beeinträchtigen. 

Die JDC Group AG hat als Obergesellschaft des JDC-Konzerns hat zwar eine Cyberversicherung auch für 
ihre Konzerngesellschaften abgeschlossen, dennoch besteht das grundsätzliche Risiko, dass Vertriebs-

partner, aufgrund von Ausfällen der Vertriebsplattformen in Folge eines Cyberangriffs Schadensersatzan-
sprüche gegen die Emittentin geltend machen könnten. 

Ein Ausfall der IT-gestützter Vertriebsplattformen könnte sich damit nachteilig auf die allgemeine Ge-
schäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit 
die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu er-
füllen. 

2.1.1.3. RISIKOKLASSE GERING 

Der geschäftliche Erfolg der Emittentin ist abhängig von der Zusammenarbeit mit qualifizierten Ver-
triebspartnern 

Die Geschäftstätigkeit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH basiert auf Verträgen mit qualifizierten Vertriebs-
partnern. Der geschäftliche Erfolg der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hängt entscheidend davon ab, in aus-
reichender Zahl qualifizierte Vertriebspartner zu gewinnen und zu halten, die ihren Endkunden Finanz-
und Versicherungsprodukte im Rahmen einer Endkunden- und bedarfsgerechten Beratung vermitteln und 

dabei die erforderlichen Aufklärungs- und Beratungspflichten mit der notwendigen Sorgfalt erfüllen. Wei-
ter machen insoweit die GewO und die FinVermV konkrete Vorgaben an die persönliche Zuverlässigkeit 
und Sachkunde von Vermittlern von Finanz- und Versicherungsprodukten bzw. Anlageberatern. Es ist 
nicht sichergestellt, dass die Vertriebspartner, mit denen die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zusammenar-

beitet, durchgängig die diesbezüglichen Anforderungen erfüllen und künftig erfüllen. Eine anhaltende 
hohe Fluktuation von Vertriebspartnern hätte weiter negative Auswirkungen auf das vermittelte Neuge-
schäftsvolumen und das Bestandgeschäft der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH. 
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Sollte es der Emittentin nicht gelingen in ausreichender Zahl qualifizierte Vertriebspartner zu gewinnen 
und zu halten, könnte sich dies nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emittentin beein-
trächtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Gelingt es nicht, Vertriebsvereinbarungen mit Emittenten von Finanz- und Versicherungsprodukten zu 

schließen, besteht das Risiko erheblicher Einbußen im Neuendkundengeschäft 

Die Gesellschaften der JDC Pool Gruppe sind mit der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsproduk-

ten wie insbesondere Anteilen an Investmentfonds, AlF und Versicherungen befasst. Sie sind darauf an-
gewiesen, Vertriebsvereinbarungen mit Emittenten von Finanzprodukten sowie Versicherungsunterneh-
men, die auf eine große Endkundenakzeptanz treffen, zu attraktiven Konditionen abschließen zu können. 
Gelingt dies den Gesellschaften der JDC Pool Gruppe nicht, besteht die Gefahr, dass es zu Einbußen im 

Neugeschäft kommt. Dies könnte sich wiederum nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage derJDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emit-
tentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Gesellschaften der JDC Pool Gruppe könnten für Aufklärungs- oder Beratungsfehler in Anspruch genom-
men werden 

Die Geschäftstätigkeit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH umfasst insbesondere die Vermittlung von und 
Beratung zu Finanz- und Versicherungsprodukten. Auch wenn die Beratungs- und Vermittlungsleistung 
gegenüber den Endkunden durch freie Finanzvermittler erfolgt, die den Status von Handelsmaklern ge-
mäß § 93 HGB haben und für die die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH die Haftung nicht übernommen hat, 

könnte die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH von Endkunden für Beratungsfehler der angeschlossenen freien 
Finanzvermittler in Anspruch genommen werden. Dies kann zu einem erheblichen Vermögensschaden 
der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH führen und somit die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe und damit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nachteilig 

beeinflussen. 

Die JDC plus GmbH kooperiert mit Mehrfachagenten und könnte von Versicherungsunternehmen für ein 
Fehlverhalten im Rahmen der Beratung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten wie 

insbesondere bei Beratungsfehlern gegenüber Endkunden in Anspruch genommen werden. Es ist nicht 
gewährleistet, dass die JDC plus GmbH beim jeweiligen Finanzvermittler Regress nehmen kann. 

Eine Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kann sich ferner ergeben, wenn die an die 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH angeschlossenen Finanzvermittler ihre Aufklärungs- und Beratungspflichten 
verletzen und der Finanzvermittler die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH in Regress nimmt. Dies kann etwa 
dann der Fall sein, wenn die von den Finanzvermittler eingesetzte Software fehlerhaft ist. 

Eine Beratungshaftung kann auch bei der bloßen technischen Abwicklung der Vermittlung eines Finanz-
produktes eintreten, wenn das Verhalten eines Finanzvermittlers oder eines Dritten der abwickelnden 
Tochtergesellschaft der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zugerechnet werden kann oder rechtliche Regelun-

gen oder behördliche Anordnungen die Prüfung der Geeignetheit des entsprechenden Finanzprodukts für 
den individuellen Endkunden vorschreiben. Eine solche Haftung ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn 
die abwickelnde Gesellschaft, ihre Organe oder Vertreter gar nicht selbst wissen, dass ein Finanzprodukt 
über ihre Abwicklungswege abgewickelt wird oder ein Endkunde lediglich berechtigt davon ausgeht, dass 

die Abwicklung über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH erfolgt. 

Fehler in der Transaktionsabwicklung können zu Schadensersatzverpflichtungen führen 

Die JDC Pool Gruppe wickelt täglich eine Vielzahl von Vermittlungsvorgängen in Finanz- und Versiche-
rungsprodukten ab. In diesem Zusammenhang können diverse Fehler entstehen wie beispielsweise die zu 
späte oder unterbliebene Weiterleitung von Aufträgen oder Anträgen. 

Schon einzelne und wenige Fehler können dazu führen, dass Endkunden oder Vermittlern ein Schaden 
entsteht, den dieser im Wege des Schadenersatzes geltend machen könnte. Im Falle eines Ausfalls der IT-
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oder der sonstigen Abwicklungssysteme oder -prozesse der JDC Pool Gruppe können in kurzen Zeiträu-
men viele oder schwerwiegende Fehler auftreten und hierdurch ein massiver Schaden entstehen, welcher 

sich wiederum nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der JDC Pool Gruppe auswirken könnte und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen 
ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Risiko von Schäden im Zusammenhang mit der Stornohaftung 

Im Rahmen der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten durch die JDC Pool Gruppe trägt 

diese das Risiko dafür, dass Endkundenaufträge angenommen und zeitnah umgesetzt werden und dass 
Angebote an den Endkunden für diesen passend und zudem marktgerecht sind. 

Bei Stornierung insbesondere von Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungsverträgen 

durch Endkunden können Provisions-Rückforderungsansprüche der Versicherungsunternehmen entste-
hen, die nicht durch entsprechende Rückforderungsansprüche gegen Vertriebspartner gedeckt sind bzw. 
entsprechende Rückforderungsansprüche uneinbringlich sind (Stornohaftung). Dies kann insbesondere 
dann vorkommen, wenn die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern beendet wird oder ganze Zweige aus 

einem Strukturvertrieb wegfallen. 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat zudem teilweise Haftungserklärungen gegenüber Produktgesell-

schaften im Rahmen von Vertriebsvereinbarungen abgegeben, aufgrund derer die Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH für Rückforderungsansprüche der Produktgesellschaften haftet. 

Der Eintritt derartiger Haftungsfälle könnte sich nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emit-
tentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Risiko von Gesetzesverstößen, insbesondere das Risiko der Verletzung von kapitalmarktrechtlichen Vor-

schriften und Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung 

Die JDC Pool Gruppe unterliegt einer Vielzahl von allgemeinen und spezialgesetzlichen Vorschriften. Diese 

umfassen unter anderem finanzdienstleistungsrechtliche Vorschriften sowie arbeits-, handels- und gesell-
schaftsrechtliche Vorgaben. Darüber hinaus bestehen kapitalmarktrechtliche Verpflichtungen der Gesell-
schaft z.B. nach dem Wertpapierhandelsgesetz und der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. 
Hierunter zählen insbesondere die Verbote des Insiderhandels und der Marktmanipulation, die unverzüg-

liche Veröffentlichung von Insiderinformationen (Ad hoc-Publizität), Mitteilungen von Führungspersonen, 
das Führen von Insiderverzeichnissen, etc. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitarbeiter der 
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH trotz entsprechender Schulungsmaßnahmen diese und andere Vorschriften 
des deutschen oder europäischen Rechts verletzen oder die Risikomanagement- und Überwachungssys-

teme versagen. Dies kann erhebliche Bußgelder, signifikante Schadensersatzansprüche Dritter und erheb-
liche Reputationsschäden für die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zur Folge haben. Das Compliance-System 
und die Überwachungsmöglichkeiten der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH könnten sich als unzureichend 
herausstellen, um derartige Gesetzesverletzungen zu verhindern bzw. erfolgte Gesetzesverletzungen auf-

zudecken. Die Realisierung solcher Risiken könnte die Geschäftstätigkeit der Emittentin beeinträchtigen 
und sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
auswirken. 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH unterliegt zudem der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU- Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Durch die DSGVO wurden unmittelbar das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG), auf der das 
BDSG basiert, abgelöst. Zeitgleich trat ein dazu gehöriges deutsches Ergänzungsgesetz (Datenschutz-An-

passungs- und -Umsetzungsgesetz — DSAnpUG) in Kraft, das die DSGVO zum Teil modifiziert und konkre-
tisiert. 

Die DSGVO brachte viele Änderungen im Vergleich zur früheren Rechtslage mit sich und erforderte die 
Etablierung von neuen datenschutzrechtlichen Prozessen. Die Umsetzung der DSGVO betrifft insbeson-
dere Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, da die in besonderem Maße personenbezogenen 
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oder der sonstigen Abwicklungssysteme oder -prozesse der JDC Pool Gruppe können in kurzen Zeiträu-
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Risiko von Schäden im Zusammenhang mit der Stornohaftung 

Im Rahmen der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten durch die JDC Pool Gruppe trägt 

diese das Risiko dafür, dass Endkundenaufträge angenommen und zeitnah umgesetzt werden und dass 
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Daten verarbeiten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die entsprechenden Prozesse nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht in dem erforderlichen Umfang etabliert bzw. an die neue Gesetzeslage angepasst 

werden konnten oder dass Mitarbeiter der JDC Pool Gruppe trotz entsprechender Schulungsmaßnahmen 
diese Vorschriften verletzen. Da die Digitalisierung der Versicherungsindustrie noch am Anfang steht, sind 
viele Prozesse bei der JDC Pool Gruppe noch manuell zu bewältigen. Dies erhöht das Risiko von Daten-
schutzverletzungen aufgrund menschlicher Fehler. Im Falle der Verletzung der DSGVO drohen hohe Buß-

gelder und Schadensersatzansprüche Dritter. Das Bekanntwerden entsprechender Verstöße könnte sich 
auch nachteilig auf die Reputation der JDC Pool Gruppe auswirken und dazu führen, dass die Gesellschaft 
Vertriebspartner und damit Endkunden verliert. Die Realisierung solcher Risiken könnte sich dies nachtei-
lig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool 

Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Möglicherweise gelingt es nicht, die mit der Erweiterung des Geschäftsbetriebs und dem Wachstum 

sowie der fortschreitenden Digitalisierung des Finanzdienstleistungssektors einhergehenden personel-
len, organisatorischen und technologischen Anforderungen zu erfüllen 

Der Umfang und die Komplexität der von der Gesellschaft zu erfüllenden Pflichten, wie beispielsweise 
Dokumentationspflichten und die Compliance haben sich in den letzten Jahren in nicht unerheblichem 
Maße erhöht. Im Zuge der Umsetzung der Wachstumsstrategie durch Gewinnung neuer Kunden und Aus-
weitung des Geschäftsvolumens ist eine weitere Erhöhung des administrativen Aufwands hinsichtlich der 

Planung, Steuerung und Kontrolle der Geschäftstätigkeit zu erwarten. Darüber hinaus sieht sich die Ge-
sellschaft aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung im Finanzdienstleistungssektor erhöhten Anfor-
derungen im Hinblick auf eine technologiegestützte Organisation ausgesetzt. 

Daher ist eine kontinuierliche personelle, organisatorische und technologische Anpassung und Weiterent-
wicklung innerhalb der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH erforderlich, insbesondere eine qualitative Erhöhung 
der sachlichen und personellen Ressourcen. Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat diesbezüglich in der 
Vergangenheit bereits verschiedene Maßnahmen getroffen und die Anzahl der in diesen Bereichen ein-

gesetzten Mitarbeiter erhöht und Spezialsoftware angeschafft. 

Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, die mit dem angestrebten Wachstum und der fortschreitenden 

Digitalisierung einhergehenden personellen, organisatorischen und technologischen Anforderungen zu 
erfüllen, könnte sich dies nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen 
ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Die JDC Pool Gruppe agiert in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Zunehmender Wettbewerb, 
insbesondere durch FinTechs und InsurTechs, könnte für die JDC Pool Gruppe zu niedrigeren Margen 
und/oder zu einem Verlust von Kunden und Marktanteilen führen. 

Der Finanzdienstleistungssektor ist nach Einschätzung der Gesellschaft durch einen intensiven Wettbe-
werb gekennzeichnet. Insbesondere im Geschäft mit Privatkunden bestehen teils erhebliche Überkapazi-
täten. Zu den bestehenden und potenziellen Wettbewerbern gehören auch Unternehmen, die mit teil-

weise erheblich größeren finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sind. Diese Unternehmen 
könnten in der Lage sein, umfassendere und kostenintensive Marketingaktivitäten zu betreiben und auch 
den Kunden günstigere Bedingungen anzubieten. 

Daneben sehen sich herkömmliche Finanzdienstleister zunehmend dem Wettbewerb mit Unternehmen 
ausgesetzt, die für die Erbringung von Finanzdienstleistungen moderne Technologien einsetzen (soge-
nannten FinTechs und InsurTechs) und vielfach in der Lage sind, Finanz- und Versicherungsprodukte und 

alternative Angebote schneller und kostengünstiger anbieten zu können. Gerade jüngere Menschen ha-
ben gegenüber FinTechs und InsurTechs eine hohe Akzeptanz, so dass diese verstärkt Finanz- und Versi-
cherungsprodukte nicht mehr über einen Anlageberater oder Versicherungsvermittler beziehen, sondern 
über das Internet. Dieses veränderte Kundenverhalten im Zuge der Digitalisierung wird dazu führen, dass 

mehr Geschäftsabschlüsse unter Ausschluss klassischer Finanzberater- oder Finanzvermittlerstrukturen 
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erfolgen. Es besteht daher die Notwendigkeit, sich permanent den wandelnden Bedürfnissen von Kunden 
und Vermittlern anzupassen. Sollte dies nicht gelingen, kann es zu sinkenden Umsatzerlösen der JDC Pool 

Gruppe führen. 

Es ist nicht gewährleistet, dass sich in einem künftig möglicherweise noch verschärften bzw. veränderten 
Wettbewerbsumfeld auf Dauer am Markt erfolgreich behaupten kann. Sollte es der JDC Pool Gruppe nicht 

gelingen, im Rahmen des Wettbewerbs ihre Produkte und Dienstleistungen bei betriebswirtschaftlich an-
gemessenen Margen zu wettbewerbsfähigen Konditionen anzubieten, kann dies zum Verlust von Markt-
anteilen führen. 

2.1.2. RISIKEN DER FINANZIERUNG 

2.1.2.1. RISIKOKLASSE HOCH 

Entfällt. 

2.1.2.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Risiko im Falle der nicht oder nicht vollständigen Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat am 2. Dezember 2019 die Schuldverschreibungen 2019/2024 im 
Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 mit einem Kupon in Höhe von 5,5% ausgegeben. Die Schuld-
verschreibungen 2019/2024 sind am 2. Dezember 2024 zur Rückzahlung fällig. 

Sollte es der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nicht gelingen, zum 2. Dezember 2024 den Gesamtnennbetrag 
der Schuldverschreibungen 2019/2024 einschließlich der fälligen Zinsen zu refinanzieren, könnte die Jung, 
DMS & Cie. Pool GmbH nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen 2019/2024 samt aufgelaufener 

Zinsen zurückzuzahlen, so dass, sofern keine Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die 
Zahlungsunfähigkeit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eintreten könnte. Dies könnte insbesondere der 
Fall sein, sollte die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen, die 
Gegenstand dieses Prospekts sind, im Nennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben. 

Darüber hinaus bestehen Rückzahlungsverpflichtungen der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH unter anderem 
im Falle der Ausübung des Rechts der Gläubiger der Schuldverschreibungen 2019/2024 zur Verlangung 

der Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2024, im Falle eines Kontrollwechsels bei der Jung, 
DMS & Cie. Pool GmbH sowie in anderen Fällen, wie unter anderem im Falle der Ausübung des Kündi-
gungsrechts der Gläubiger bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung und Drittverzug. 

Sollten die Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig im Rahmen des Umtauschangebots in die 
Schuldverschreibung umgetauscht werden und sollten der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH im Falle der Rück-
zahlungspflicht keine Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, könnte die Zahlungsunfähig-
keit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eintreten. 

Es besteht das Risiko, dass die an verbundene Unternehmen gewährten Darlehen ganz oder teilweise 
nicht zurückgezahlt werden können 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat verbundenen Unternehmen unbesicherte Darlehen von insgesamt 
bis zu TEUR 40.919 gewährt. Hiervon entfallen im Wesentlichen Darlehensbeträge auf die folgenden ver-
bundenen Unternehmen der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH wie folgt: 

- Jung, DMS & Cie. AG TEUR 17.073 

- JDC Group AG TEUR 15.372 

- JDC Geld.de GmbH TEUR 8.154 

Die JDC Geld.de GmbH weist im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 einen nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2.259 aus. 
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Die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen des JDC-Konzerns, insbesondere die der Unternehmen der 
JDC Pool Gruppe und der Muttergesellschaft der Emittentin, stehen in engem wirtschaftlichem Zusam-

menhang. Aus diesem Grund bestehen erhebliche Abhängigkeiten zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg 
der genannten Darlehensnehmerinnen und dem der Emittentin. 

Es ist nicht sichergestellt, ob die Darlehen an verbundene Unternehmen einschließlich der aufgelaufenen 

Zinsen zu den vereinbarten Rückzahlungsterminen tatsächlich in voller Höhe zurückbezahlt werden kön-
nen. Sollten die Darlehen teilweise oder in voller Höhe ausfallen, sei es, dass diese der Höhe nach nicht 
ausreichen und/oder aus anderen Gründen ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommen werden 
können, gedeckt werden kann, könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre 
Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

2.1.2.3. RISIKOKLASSE GERING 

Entfällt. 

2.1.3. REGULATORISCHE UND STEUERLICHE RISIKEN 

2.1.3.1. RISIKOKLASSE HOCH 
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2.1.3.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Entfällt. 

2.1.3.3. RISIKOKLASSE GERING 

Die Emittentin bzw. ihre Tochtergesellschaften könnten bei einer Änderung oder Verschärfung der auf-
sichtsrechtlichen Bestimmungen nicht mehr in der Lage sein, diese zu erfüllen 

Eine Änderung der gesetzlichen Grundlage hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen der Aufsicht sowie 
der Abgrenzung der Zuständigkeit dieser Behörden oder eine Änderung der Aufsichtspraxis kann derJung, 
DMS & Cie. Pool GmbH, ihre Tochtergesellschaften und / oder ihren Vertriebspartnern zusätzliche Ver-

pflichtungen auferlegen. 

Notwendige Anpassungen an eine sich ändernde Rechtslage bzw. sich ändernde Aufsichtspraxis können 

zusätzlichen Aufwand verursachen und sich auf das Geschäftsmodell und die Geschäftstätigkeit der JDC 
Pool Gruppe auswirken. Auch bildet sich bei einer geänderten Rechtslage die Verwaltungsauffassung und 
Aufsichtspraxis erst langsam heraus, so dass das Risiko weiterer erforderlicher Änderungen besteht. 

Durch solche Änderungen der gesetzlichen Grundlagen bzw. der Aufsichtspraxis kann der Vertrieb einzel-
ner Finanz- und Versicherungsprodukte beeinträchtigt oder gänzlich untersagt werden. 

Darüber hinaus können durch solche Änderungen die Kosten in den Bereichen Recht, Steuern, Rechnungs-
legung, Interne Revision, Abwicklung und IT steigen und sich negativ auf die allgemeine Geschäftstätigkeit 
der gesamten Gruppe auswirken. 

Die Finanzmarktregulierung und insbesondere auch die Regulierung der Finanzdienstleistungsbranche ha-
ben in den letzten Jahren insbesondere als Reaktion auf die Finanzmarktkrise auch durch europarechtli-
che Vorgaben stark zugenommen und es bestehen derzeit sowohl auf EU-Ebene wie auch auf nationaler 
Ebene weitreichende Regulierungsvorhaben. 

Der regulatorische Rahmen für die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanz- und Versicherungs-
produkten hat sich erheblich verändert. Insbesondere wurden Anforderungen an die Sachkunde erhöht, 
die Transparenz bezüglich der Vergütung in Form von Provisionen erhöht sowie organisatorische und ver-

waltungsmäßige Vorgaben zur Vermeidung von Interessenkonflikten gemacht. 
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Daraus resultiert das grundsätzliche Risiko, dass die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen von den 
Gesellschaften der JDC Pool Gruppe oder Vertriebspartnern nicht erfüllt werden können oder kostenin-

tensive Folgepflichten entstehen. Dies könnte auch die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe und damit auch der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
nachteilig beeinflussen. 

Sollten die jeweiligen Gesellschaften der JDC Pool Gruppe nicht in der Lage sein, künftig geltende auf-
sichtsrechtliche Bestimmungen umzusetzen oder diesen nachzukommen und damit gegen aufsichtsrecht-
liche Bestimmungen verstoßen, könnte dies einerseits zu einem Reputationsverlust für die Tochtergesell-
schaften und andererseits zur Einschränkung oder Untersagung ihrer Geschäftstätigkeit führen. Dies 

würde sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und 
damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 
zu erfüllen. 

Risiken in Bezug auf Erhalt und Gewährung von Vergütungen 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gewährt ihren Vertriebspartnern marktübliche Vermittlungsprovisionen 

für die durch diese vermittelten Finanz- und Versicherungsprodukte. Es besteht das Risiko, dass im Rah-
men des sich verschärfenden Wettbewerbs durch Konkurrenzanbieter höhere Provisionen angeboten 
werden. 

Im Bereich der Vermittlung von Versicherungen haben Versicherungsunternehmen die Möglichkeit, Ab-
schlussprovisionen über einen bestimmten Prozentsatz der Bruttobeitragssumme hinaus zu gewähren, 
wenn qualitative Merkmale vorliegen (zum Beispiel geringe Stornoquote, geringe Anzahl der Beschwer-

den, hochwertige und umfassende Beratung), die eine flexibel ansteigende Abschlussprovision bis zu ei-
nem bestimmten Höchstbetrag der Bruttobeitragssumme erlaubt. 

Zudem darf eine sonstige Vergütung des Versicherungsvermittlers für über den Vermittlungserfolg hin-

ausgehende Leistungen (zum Beispiel Bestandspflege/Bestandsverwaltung inklusive Prämieneinzug) nicht 
höher sein als der Betrag, den ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter unter Berücksichtigung 
der Belange der Versicherten mit einem nicht verbundenen Unternehmen vereinbaren würde und muss 
auch im Übrigen die Belange der Versicherten angemessen berücksichtigen. Dies gilt für Zuwendungen 

entsprechend, die an Dritte gewährt werden, soweit sich hieraus auch ein wirtschaftlicher Vorteil für den 
Versicherungsvermittler ergibt. 

Der Erhalt und die Gewährung von Provisionen im Zusammenhang mit bestimmten Finanzdienstleistun-

gen ist durch gesetzgeberische Vorgaben beschränkt. 

Hierdurch ergeben sich Beschränkungen im Hinblick auf die Vereinnahmung sowie die Verwendung und 

Weitergabe von Provisionen. 

Gemäß § 34f Abs. 5 GewO i. V. m. § 13 FinVermV müssen Vermittler von Finanzanlagen den Erhalt von 
Provisionen, Gebühren, Entgelten und Auslagen, die sie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen 

erhalten, offenlegen. Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund dieser Offenlegungspflicht Endkunden 
von dem Erwerb der Finanzanlage absehen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber — auch aufgrund europarechtlicher Vorgaben — eine 

weitergehende Reglementierung oder Begrenzung der Vergütung für die Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen etabliert. Insbesondere ist auch nicht auszuschließen, dass der Erhalt von Provisionen im Zusam-
menhang mit Finanzdienstleistungen für bestimmte Bereiche zugunsten einer Honorarberatung, bei der 

der Vermittler von seinen Endkunden direkt vergütet wird, beschränkt wird. Es wurde in der EU-
Kommission ein vollständiges Provisionsverbot für die Beratung und Vermittlung von Versicherungsanla-
geprodukten diskutiert, welches jetzt zunächst auf Eis gelegt wurde. Im Rahmen einer EU-
Kleinanlegerstrategie möchte die EU mehr Anleger an den Kapitalmarkt bringen. In diesem Zuge schlägt 

die EU-Kommission aktuell ein partielles Provisionsverbot vor. Der Richtlinienentwurf befindet sich ge-
rade in der Diskussion und kann noch viele Änderungen erfahren. 
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höher sein als der Betrag, den ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter unter Berücksichtigung 

der Belange der Versicherten mit einem nicht verbundenen Unternehmen vereinbaren würde und muss 

auch im Übrigen die Belange der Versicherten angemessen berücksichtigen. Dies gilt für Zuwendungen 

entsprechend, die an Dritte gewährt werden, soweit sich hieraus auch ein wirtschaftlicher Vorteil für den 

Versicherungsvermittler ergibt. 

Der Erhalt und die Gewährung von Provisionen im Zusammenhang mit bestimmten Finanzdienstleistun-

gen ist durch gesetzgeberische Vorgaben beschränkt. 

Hierdurch ergeben sich Beschränkungen im Hinblick auf die Vereinnahmung sowie die Verwendung und 

Weitergabe von Provisionen. 

Gemäß § 34f Abs. 5 GewO i. V. m. § 13 FinVermV müssen Vermittler von Finanzanlagen den Erhalt von 

Provisionen, Gebühren, Entgelten und Auslagen, die sie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen 

erhalten, offenlegen. Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund dieser Offenlegungspflicht Endkunden 

von dem Erwerb der Finanzanlage absehen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber – auch aufgrund europarechtlicher Vorgaben – eine 

weitergehende Reglementierung oder Begrenzung der Vergütung für die Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen etabliert. Insbesondere ist auch nicht auszuschließen, dass der Erhalt von Provisionen im Zusam-

menhang mit Finanzdienstleistungen für bestimmte Bereiche zugunsten einer Honorarberatung, bei der 

der Vermittler von seinen Endkunden direkt vergütet wird, beschränkt wird. Es wurde in der EU-

Kommission ein vollständiges Provisionsverbot für die Beratung und Vermittlung von Versicherungsanla-

geprodukten diskutiert, welches jetzt zunächst auf Eis gelegt wurde. Im Rahmen einer EU-

Kleinanlegerstrategie möchte die EU mehr Anleger an den Kapitalmarkt bringen. In diesem Zuge schlägt 

die EU-Kommission aktuell ein partielles Provisionsverbot vor. Der Richtlinienentwurf befindet sich ge-

rade in der Diskussion und kann noch viele Änderungen erfahren. 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 24 

Aufgrund der derzeitigen und künftigen Reglementierung von Vergütungen im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Finanzdienstleistungen können sich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe und damit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ergeben. 

Mit der JDC Pool Gruppe kooperierende Finanzvermittler könnten als scheinselbstständig eingestuft 
werden 

Die mit der JDC Pool Gruppe kooperierenden Finanzvermittler sind selbständig tätig. Es besteht die Ge-
fahr, dass diese als scheinselbständig eingestuft werden. Wird durch die Sozialversicherungsträger eine 

Scheinselbstständigkeit festgestellt, so tritt die Sozialversicherungspflicht rückwirkend mit Aufnahme der 
Tätigkeit ein. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ausstehenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung rückwirkend für einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor dem Jahr der Feststellung 
der Arbeitnehmereigenschaft abzuführen. In der Regel ist ein Regress beim Auftragnehmer nicht möglich. 

Weiter kann bei der Feststellung von Scheinselbstständigkeit der Scheinselbstständige seinen Arbeitneh-
merstatus vor Gericht einklagen. Wird dieser Arbeitnehmerstatus zuerkannt, hat er damit auch alle ar-
beitsrechtlichen Rechte und Pflichten eines abhängig Beschäftigten. Dies betrifft insbesondere Urlaubs-
ansprüche, Ansprüche auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und Kündigungsschutz. Zu berücksichtigen 

ist weiter, dass der Scheinselbstständige für die gezahlten Vergütung lohnsteuerpflichtig ist. Sollten die 
mit der JDC Pool Gruppe kooperierenden Finanzvermittler als scheinselbstständig durch die Sozialversi-
cherungsträger eingestuft werden, könnte sich dies nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage derJDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emit-

tentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

2.1.4. SONSTIGE RISIKEN 

2.1.4.1. RISIKOKLASSE HOCH 

Entfällt. 

2.1.4.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Der Erfolg der Emittentin ist in hohem Maße abhängig von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen 

Die Geschäftstätigkeit der JDC Pool Gruppe hängt zu einem erheblichen Teil von der Mitwirkung der Mit-
glieder der Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung 

der Tochtergesellschaften der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und dem Know-how und Engagement der 
leitenden Angestellten und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen ab. Ferner ist die Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH abhängig von ihrer Fähigkeit, hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und auf Dauer zu halten. 
Sollten diese Personen ausfallen oder sollte es der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nicht gelingen, in Zukunft 

qualifiziertes Personal einzustellen oder/und zu halten, könnte sich dies nachteilig auf die allgemeine Ge-
schäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool Gruppe auswirken und damit 
die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu er-
füllen. 

Es besteht das Risiko, dass eine negative Berichterstattung über die JDC Pool Gruppe sich nachteilig auf 
die Reputation der JDC Pool Gruppe auswirkt 

Ein erfolgreiches Bestehen in der Finanzdienstleistungsbranche, in der die JDC Pool Gruppe tätig ist, setzt 
ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Durch die Ausweitung der Anbindung von Großkonzernen als Kunden 
ist die JDC Pool Gruppe insbesondere auf eine gute Reputation angewiesen. Sollte die Reputation der JDC 

Pool Gruppe aufgrund negativer Berichterstattung — selbst, wenn diese ungerechtfertigt wäre — Schaden 
nehmen, so ist eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der JDC Pool Gruppe und damit der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zu befürchten und damit die 
Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

2.1.4.3. RISIKOKLASSE GERING 

Risiko aus Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag 
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2.1 . 4 .3 . R IS I KOKL AS SE  GE RI N G  

Risiko aus Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag 
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Zwischen der Emittentin und ihrer Alleingesellschafterin, der Jung, DMS & Cie. AG, besteht ein Beherr-
schungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Danach werden sämtliche Jahresüberschüsse der Emittentin an 

die Alleingesellschafterin abgeführt. Die Emittentin kann zwar grundsätzlich mit Einverständnis ihrer Ge-
sellschafterin Rücklagen bilden, um Reserven aufzubauen, dies wird aber möglicherweise in der Praxis in 
einem weniger großen Umfang geschehen, als dies ohne den Ergebnisabführungsvertrag der Fall wäre; 
dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Finanzmittel in der Jung, DMS & Cie. AG benötigt werden, 

weil sich die Bonität der Letztgenannten verschlechtert hat. 

Die Jung, DMS & Cie. AG ist nach dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag verpflichtet, die 
Verluste der Emittentin auszugleichen. 

Die Jung, DMS & Cie. AG hat wiederum mit ihrer Alleinaktionärin, der JDC Group AG, einen entsprechen-
den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin mit einer etwaigen Verlustausgleichsforderung aus ihrem Be-
herrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag gegen ihre Alleingesellschafterin, die Jung, DMS & Cie. AG, 
im Falle von deren Insolvenz ausfallen könnte. Die Jung, DMS & Cie. AG hat mit ihrer Tochtergesellschaft 

Jung, DMS & Cie. Pro GmbH, Wiesbaden, einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abge-
schlossen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Jung, DMS & Cie. Pro GmbH erhebliche 
Verluste entstehen, zu deren Ausgleich die Jung, DMS & Cie. AG vertraglich verpflichtet ist. 

Die Emittentin ist nach dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag dem Weisungsrecht der Jung, 
DMS & Cie. AG unterstellt. Dieses Weisungsrecht wird durch die Leitungsmacht ausgeübt und wirkt sich 
auf die Geschäftsführung der Emittentin aus. Die Jung, DMS & Cie. AG ist berechtigt der Geschäftsführung 

der Emittentin Weisungen hinsichtlich der Leitung der Emittentin zu erteilen, die diese zu befolgen hat. 
Dies gilt vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften grundsätzlich auch dann, wenn diese Weisun-
gen nachteilig für die Emittentin sind, diese aber den Belangen der Jung, DMS % Cie. AG oder der mit der 
Emittentin und Jung, DMS &Cie. AG konzernverbundenen Unternehmen derJDC Gruppe dienen. 

Jeder der vorgenannten Umstände könnte sich dies nachteilig auf die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage derJDC Pool Gruppe auswirken und damit die Fähigkeit der Emit-
tentin beeinträchtigen ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

Die Emittentin könnte Schutzrechte Dritter verletzen 

Der Emittentin ist nicht bekannt, dass sie oder ihre Tochterunternehmen, insbesondere im Hinblick auf 
die verwendete Software, Rechte Dritter verletzen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
Dritte Ansprüche aus der Verletzung von (Schutz-) Rechten gegenüber Unternehmen derJDC Pool Gruppe 
geltend machen oder dass Unternehmen der JDC Pool Gruppe im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten mit 

verklagt werden. Derartige Rechtsstreitigkeiten, ob begründet oder unbegründet, könnten insbesondere 
mit einem beträchtlichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sein. Die Realisierung derartiger Risiken 
könnte die allgemeine Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der JDC Pool 
Gruppe nachteilig beeinflussen und damit die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen ihre Verpflichtun-

gen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen. 

2.2. WERTPAPIERBEZOGENE RISIKEN 

2.2.1. RISIKEN AUF GRUND DES WESENS DER WERTPAPIERE 

2.2.1.1. RISIKOKLASSE HOCH 

Entfällt. 

2.2.1.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Platzierungsrisiko 

Für die Platzierung der mit diesem Prospekt angebotenen Schuldverschreibungen besteht keine Platzie-

rungsgarantie. Insoweit ist nicht gesichert, dass die Schuldverschreibungen vollständig platziert werden. 
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Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Anleihe nur mit einem wesentlich geringeren Volumen 
ausgegeben wird. Dies würde dazu führen, dass entsprechend weniger Kapital der Emittentin zur Verfü-

gung steht. 

Die Emittentin hat am 2. Dezember 2019 Schuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen von EUR 
25.000.000,00 (Schuldverschreibungen 2019/2024) begeben, die am 2. Dezember 2024 zur Rückzahlung 

fällig sind. Der Emissionserlös der Schuldverschreibungen beläuft sich je nach Umfang der Platzierung und 
unter Berücksichtigung von Gesamtkosten für die Platzierung von bis zu rund EUR 650.000,00 auf bis zu 
EUR 24.350.000,00 netto. 

Falls der Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig angenommen wird, werden 
auch die Barmittel aus dem hiesigen Angebot Höhe von bis zu EUR 24.350.000,00 zur Refinanzierung der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet. 

Falls die Schuldverschreibungen nicht in voller Höhe gezeichnet werden, sollen die Nettoemissionserlöse, 
die in bar geleistet werden, zur anteiligen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet wer-
den. 

Sollte unter Berücksichtigung des Ergebnisses des öffentlichen Umtauschangebots der Nettoemissionser-
lös nicht ausreichen, damit die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 
2019/2024 erfüllen kann, könnte die Emittentin die Schuldverschreibungen 2019/2024 gemäß den Anlei-
hebedingungen der Schuldverschreibungen 2019/2024 teilweise vorzeitig kündigen und den Nettoemis-
sionserlös zur teilweisen vorzeitigen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 nutzen. In diesem Fall 
müsste die Emittentin versuchen durch anderweitige Finanzierungen, wie etwa durch Aufnahme von Kre-
diten, die restliche Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 zum Laufzeitende sicherzustellen. Ob 
dies gelingt, ist nicht sichergestellt. 

Das kann zur Folge haben, dass die Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche der Anleger nicht oder nicht 
in geplanter Höhe bedient werden können. 

Risiko eines Totalverlusts 

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen ist vom Geschäftserfolg der Emittentin abhängig, und zwar 
dadurch, dass ausreichend liquide Mittel generiert werden. Eine Gewähr für den Eintritt wirtschaftlicher 

Ziele und Erwartungen kann die Emittentin nicht leisten. Da keine Einlagesicherung bezüglich der Schuld-
verschreibung besteht, kann es im Falle der Insolvenz der Emittentin trotz Besicherung zum Totalverlust 
bezüglich der Schuldverschreibungen kommen. Im Falle der Insolvenz der Emittentin sind die Anleger ge-
mäß der geltenden Insolvenzordnung mit den nicht bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin gleichge-

stellt. Nach Verwertung des Vermögens der Emittentin im Insolvenzfall erfolgt die Befriedigung der jewei-
ligen Gläubiger im Verhältnis ihrer Forderungen zu den Gesamtverbindlichkeiten der Emittentin. 

Die Sicherheiten führen gemäß der herrschenden Auffassung zur Auslegung der geltenden Insolvenzord-
nung zu einem Aussonderungsrecht, welches aber durch den Treuhänder gegenüber dem Insolvenzver-
walter der Gesellschaft geltend zu machen ist, was dann weitere Kosten verursacht. Es kann daher ein 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten bzw. können die Anleihegläubiger keine oder allenfalls 

geringe Zahlungen auf ihre Ansprüche aus den Schuldverschreibungen erhalten. 

Risiken bei weiteren Anleiheemissionen 

Die Emittentin ist nach Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigt, weitere Schuldverschreibungen zu 
begeben. Insbesondere ist die Emittentin berechtigt, besicherte Anleihen zu begeben, d.h. Anleihen, die 
Sicherheiten vorsehen, die die jetzigen Anleihegläubiger nicht haben. Die Anleihebedingungen enthalten 

diesbezüglich keine Beschränkungen. Dadurch könnte sich der Verschuldungsgrad der Emittentin erhö-
hen und das Risiko der Anlage in den Schuldverschreibungen steigen, weil dadurch die Gesamtverschul-
dungsquote der Emittentin steigt. Hierdurch könnten die bis dahin emittierten Schuldverschreibungen an 
Wert verlieren. Anleger, die ihre Schuldverschreibungen vor der Endfälligkeit veräußern wollen, sind 

dadurch dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ausgesetzt. Eine Veräußerung könnte infolgedes-
sen nur zu ungünstigen Konditionen oder gar nicht möglich sein. 
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Risiken bei Fremdfinanzierung der Inhaberschuldverschreibungen 

Bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen kann sich das Verlustrisiko erheblich erhöhen. 
Kommt es zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der Emittentin hinsichtlich der Schuldverschreibungen 
oder sind diese nicht ohne weiteres zu veräußern, muss der Anleihegläubiger nicht nur den eingetretenen 
Verlust hinnehmen, sondern zudem die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem finanzierten Wert-

papierkredit bedienen. 

2.2.1.3. RISIKOKLASSE GERING 

Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. 

Jeder potentielle Anleger sollte prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen angesichts seiner 
jeweiligen Umstände zweckmäßig ist. Insbesondere sollte jeder Anleger: 

über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Bewertung der 
Schuldverschreibungen, der Chancen und Risiken der Anlage in die Schuldverschreibungen sowie der in 
diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis in Bezug genommenen Informationen vornehmen zu 
können; 

(i) Zugang zu sowie Kenntnis von geeigneten Analysemethoden haben, um im Kontext seiner jeweili-
gen finanziellen Situation und der zu prüfenden Anlageentscheidung die Anlage in die Schuldver-

schreibungen und den Einfluss beurteilen zu können, den die Schuldverschreibungen auf sein ge-
samtes Anlageportfolio ausüben werden; 

(ii) über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfügen, um alle mit der Anlage in die 

Schuldverschreibungen verbundenen Risiken ausgleichen zu können, auch für den Fall, in dem Ka-
pital oder Zinsen in einer oder mehrerer Währungen zu zahlen sind, oder in dem die Währung des 
Kapitals oder der Zinsen eine andere ist als die Währung des potentiellen Anlegers; 

(iii) die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen; und 

(iv) in der Lage sein (entweder selbst oder mit der Hilfe von Finanzberatern), mögliche Entwicklungen 

der Wirtschaft, des Zinssatzes und weiterer Faktoren, die die Anlage beeinflussen können und 
seine Fähigkeit, die jeweiligen Risiken tragen zu können, zu beurteilen. 

Die Investitionen bestimmter Anleger unterliegen Investmentgesetzen und -verordnungen bzw. der Über-

wachung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte einen Finanzbe-
rater hinzuziehen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang (i) die Schuldverschreibungen für ihn 
geeignete Investitionen darstellen, (ii) die Schuldverschreibungen als Sicherheiten für verschiedene Arten 
der Kreditaufnahme genutzt werden können, und (iii) andere Beschränkungen auf den Kauf oder die Ver-

pfändungen von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Finanzinstitute sollten ihre Rechtsberater 
oder die geeignete Regulierungsbehörde hinzuziehen, um die geeignete Einordnung der Schuldverschrei-
bungen nach den jeweilig anwendbaren Risikokapitalregeln oder nach vergleichbaren Bestimmungen 
festzustellen. 

Beschränkte Veräußerbarkeit der Schuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar. Trotz der vorgesehenen Einbeziehung der Schuldver-
schreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse kann die Veräußerbar-
keit (und Handelbarkeit) während der Laufzeit stark eingeschränkt oder unmöglich sein, wenn aufgrund 
fehlender Nachfrage kein liquider Sekundärmarkt besteht oder ein solcher Markt, sofern er besteht, nicht 

fortgesetzt wird. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleihegläubiger seine Schuldver-
schreibungen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu dem gewünschten Preis veräußern 
kann. 

Sollten die Schuldverschreibungen nicht (oder nicht mehr) in einen börslichen Handel einbezogen wer-
den, wäre ihre Veräußerbarkeit stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Im ungünstigsten Fall muss 
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(iii) die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen; und 

(iv) in der Lage sein (entweder selbst oder mit der Hilfe von Finanzberatern), mögliche Entwicklungen 

der Wirtschaft, des Zinssatzes und weiterer Faktoren, die die Anlage beeinflussen können und 

seine Fähigkeit, die jeweiligen Risiken tragen zu können, zu beurteilen. 

Die Investitionen bestimmter Anleger unterliegen Investmentgesetzen und -verordnungen bzw. der Über-

wachung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte einen Finanzbe-

rater hinzuziehen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang (i) die Schuldverschreibungen für ihn 

geeignete Investitionen darstellen, (ii) die Schuldverschreibungen als Sicherheiten für verschiedene Arten 

der Kreditaufnahme genutzt werden können, und (iii) andere Beschränkungen auf den Kauf oder die Ver-

pfändungen von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Finanzinstitute sollten ihre Rechtsberater 

oder die geeignete Regulierungsbehörde hinzuziehen, um die geeignete Einordnung der Schuldverschrei-

bungen nach den jeweilig anwendbaren Risikokapitalregeln oder nach vergleichbaren Bestimmungen 

festzustellen.

Beschränkte Veräußerbarkeit der Schuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar. Trotz der vorgesehenen Einbeziehung der Schuldver-

schreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse kann die Veräußerbar-

keit (und Handelbarkeit) während der Laufzeit stark eingeschränkt oder unmöglich sein, wenn aufgrund 

fehlender Nachfrage kein liquider Sekundärmarkt besteht oder ein solcher Markt, sofern er besteht, nicht 

fortgesetzt wird. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleihegläubiger seine Schuldver-

schreibungen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu dem gewünschten Preis veräußern 

kann. 

Sollten die Schuldverschreibungen nicht (oder nicht mehr) in einen börslichen Handel einbezogen wer-

den, wäre ihre Veräußerbarkeit stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Im ungünstigsten Fall muss 
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der Anleihegläubiger daher damit rechnen, seine Schuldverschreibungen börslich nicht verkaufen zu kön-
nen und das Ende der Laufzeit der Anleihe abwarten zu müssen. Außerdem wird es in diesem Fall für die 

Schuldverschreibungen keinen an der Börse ermittelten Kurs geben. 

Keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung der Emittentin 

Es bestehen keine gesetzlichen oder sonstigen Beschränkungen hinsichtlich der Aufnahme bzw. dem Ein-
gehen von weiteren Verbindlichkeiten durch die Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen und 
nur eine eingeschränkte vertragliche Beschränkung aufgrund der Anleihebedingungen der vorliegenden 

Schuldverschreibungen. Eine weitere Verschuldung kann die Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung 
der Schuldverschreibungen gefährden. 

Fehlende Mitwirkungsrechte der Anleihegläubiger 

Die Schuldverschreibungen vermitteln weder Gewinnbeteiligungsrechte noch eine gesellschaftsrechtliche 
oder unternehmerische Beteiligung. Sie sind auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewähren 
keinerlei Mitgliedsrechte, Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte. Unternehmerische Ent-

scheidungen werden immer vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über zukünftige Entwicklungen 
getroffen. Im Nachhinein kann sich dann herausstellen, dass geschäftliche Entwicklungen nicht wie ge-
plant verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die gewünschten, sondern 

sogar negative Auswirkungen hat. Dies könnte negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Emittentin haben mit der Folge, dass die Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der Anleihe aufgrund feh-
lender Zahlungsmittel nicht erfolgen können. 

Risiken aufgrund des Wertpapiertyps 

Da es sich bei den zu emittierenden Wertpapieren um Inhaberpapiere handelt, in denen der Anleihegläu-
biger nicht namentlich erwähnt wird, gilt § 793 Abs. 1 BGB. Nach dieser Regelung ist nur der Anleihegläu-

biger zur Einlösung der Zinsen und zur Rückforderung des Nennbetrages berechtigt. Allerdings bestimmt 
diese Vorschrift, dass die Emittentin auch dann von ihrer Zahlungspflicht befreit wird, wenn ein Unbe-
rechtigter die Ansprüche geltend macht und entsprechende Urkunden vorlegt. Die Emittentin muss in 
diesem Falle nicht auch an den rechtlich Berechtigten doppelt zahlen. 

Die Anleger der Schuldverschreibungen werden Gläubiger der Emittentin und stellen dieser Fremdkapital 
zur Verfügung. Als Fremdkapitalgeber haben die Anleger keine Mitwirkungsrechte bei unternehmerischen 

Entscheidungen der Emittentin. Es handelt sich insbesondere nicht um eine gesellschaftsrechtliche Betei-
ligung. Den Gläubigern der Schuldverschreibungen stehen aus dieser keinerlei Mitgliedschaftsrechte, Ge-
schäftsführungsbefugnisse und Mitspracherechte bei der Emittentin zu. 

Risiken bei Kündigung und vorzeitiger Rückzahlung 

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin gemäß den Anleihebedingungen aus steu-
erlichen Gründen jederzeit (insgesamt, jedoch nicht teilweise) zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 

Zinsen zurückgezahlt werden, falls aufgrund einer Änderung des in der Bundesrepublik Deutschland gel-
tenden Rechts oder seiner amtlichen Anwendung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die 
Schuldverschreibungen verpflichtet ist, wie in § 4(b) der Anleihebedingungen beschrieben. Die Schuldver-
schreibungen können zudem nach Wahl der Emittentin ab dem 1. November 2026 zu 101,5 % und ab dem 

ab dem 1. November 2027 zu 100,5 % des Nennbetrages insgesamt oder teilweise gekündigt und zurück-
gezahlt werden. In diesem Fall könnten Anleihegläubiger einen geringeren als den erwarteten Ertrag er-
halten und diese Mittel nicht zu den gleichen Konditionen reinvestieren. 

Risiko bei Kündigung durch Anleihegläubiger 

Bei einem Kontrollwechsel (wie in den Anleihebedingungen definiert) ist jeder Anleihegläubiger berech-

tigt, von der Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldver-
schreibungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum vorzeitigen Rück-
zahlungsbetrag insgesamt oder teilweise zu verlangen (wie in den Anleihebedingungen näher ausgeführt). 
Unter den Voraussetzungen des § 7 der Anleihebedingungen sind die Gläubiger zudem berechtigt, die 
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der Anleihegläubiger daher damit rechnen, seine Schuldverschreibungen börslich nicht verkaufen zu kön-

nen und das Ende der Laufzeit der Anleihe abwarten zu müssen. Außerdem wird es in diesem Fall für die 

Schuldverschreibungen keinen an der Börse ermittelten Kurs geben. 

Keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung der Emittentin 

Es bestehen keine gesetzlichen oder sonstigen Beschränkungen hinsichtlich der Aufnahme bzw. dem Ein-

gehen von weiteren Verbindlichkeiten durch die Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen und 

nur eine eingeschränkte vertragliche Beschränkung aufgrund der Anleihebedingungen der vorliegenden 

Schuldverschreibungen. Eine weitere Verschuldung kann die Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung 

der Schuldverschreibungen gefährden. 

Fehlende Mitwirkungsrechte der Anleihegläubiger 

Die Schuldverschreibungen vermitteln weder Gewinnbeteiligungsrechte noch eine gesellschaftsrechtliche 

oder unternehmerische Beteiligung. Sie sind auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewähren 

keinerlei Mitgliedsrechte, Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte. Unternehmerische Ent-

scheidungen werden immer vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über zukünftige Entwicklungen 

getroffen. Im Nachhinein kann sich dann herausstellen, dass geschäftliche Entwicklungen nicht wie ge-

plant verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die gewünschten, sondern 

sogar negative Auswirkungen hat. Dies könnte negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der 

Emittentin haben mit der Folge, dass die Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der Anleihe aufgrund feh-

lender Zahlungsmittel nicht erfolgen können. 

Risiken aufgrund des Wertpapiertyps 

Da es sich bei den zu emittierenden Wertpapieren um Inhaberpapiere handelt, in denen der Anleihegläu-

biger nicht namentlich erwähnt wird, gilt § 793 Abs. 1 BGB. Nach dieser Regelung ist nur der Anleihegläu-

biger zur Einlösung der Zinsen und zur Rückforderung des Nennbetrages berechtigt. Allerdings bestimmt 

diese Vorschrift, dass die Emittentin auch dann von ihrer Zahlungspflicht befreit wird, wenn ein Unbe-

rechtigter die Ansprüche geltend macht und entsprechende Urkunden vorlegt. Die Emittentin muss in 

diesem Falle nicht auch an den rechtlich Berechtigten doppelt zahlen. 

Die Anleger der Schuldverschreibungen werden Gläubiger der Emittentin und stellen dieser Fremdkapital 

zur Verfügung. Als Fremdkapitalgeber haben die Anleger keine Mitwirkungsrechte bei unternehmerischen 

Entscheidungen der Emittentin. Es handelt sich insbesondere nicht um eine gesellschaftsrechtliche Betei-

ligung. Den Gläubigern der Schuldverschreibungen stehen aus dieser keinerlei Mitgliedschaftsrechte, Ge-

schäftsführungsbefugnisse und Mitspracherechte bei der Emittentin zu. 

Risiken bei Kündigung und vorzeitiger Rückzahlung 

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin gemäß den Anleihebedingungen aus steu-

erlichen Gründen jederzeit (insgesamt, jedoch nicht teilweise) zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener 

Zinsen zurückgezahlt werden, falls aufgrund einer Änderung des in der Bundesrepublik Deutschland gel-

tenden Rechts oder seiner amtlichen Anwendung die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die 

Schuldverschreibungen verpflichtet ist, wie in § 4(b) der Anleihebedingungen beschrieben. Die Schuldver-

schreibungen können zudem nach Wahl der Emittentin ab dem 1. November 2026 zu 101,5 % und ab dem 

ab dem 1. November 2027 zu 100,5 % des Nennbetrages insgesamt oder teilweise gekündigt und zurück-

gezahlt werden. In diesem Fall könnten Anleihegläubiger einen geringeren als den erwarteten Ertrag er-

halten und diese Mittel nicht zu den gleichen Konditionen reinvestieren. 

Risiko bei Kündigung durch Anleihegläubiger 

Bei einem Kontrollwechsel (wie in den Anleihebedingungen definiert) ist jeder Anleihegläubiger berech-

tigt, von der Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldver-

schreibungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum vorzeitigen Rück-

zahlungsbetrag insgesamt oder teilweise zu verlangen (wie in den Anleihebedingungen näher ausgeführt). 

Unter den Voraussetzungen des § 7 der Anleihebedingungen sind die Gläubiger zudem berechtigt, die 
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Schuldverschreibungen in bestimmten Fällen, wie Zahlungseinstellung oder Drittverzug, zu kündigen. Die 
Emittentin könnte jedoch nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen in einem solchen Fall oder 

zum Laufzeitende zurückzuerwerben oder zurückzuzahlen. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, 
wenn sie dann nicht über genügend Liquidität verfügt oder keine alternativen Finanzierungsquellen zur 
Verfügung stehen. 

Risiko eines Kursverlustes bei Veräußerung der Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit 

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 

den Veränderungen des Zinsniveaus, der Politik der Notenbanken, allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lungen, der Inflationserwartung, der Inflationsrate, der tatsächlichen oder erwarteten wirtschaftlichen 
Situation der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sowie fehlender oder hoher Nachfrage nach den Schuldver-
schreibungen. Die Anleihegläubiger sind dadurch bei einem Verkauf ihrer Schuldverschreibungen dem 

Kursverlustrisiko ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräu-
ßern. 

Risiko bei Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Emittentin 

Sofern sich, beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken, 
die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden 

Verpflichtungen voll erfüllen kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtun-
gen voll erfüllen kann, tatsächlich nicht verringert, können Marktteilnehmer dies dennoch anders wahr-
nehmen und der Preis der Schuldverschreibungen deshalb sinken. Weiterhin könnte sich die Einschätzung 

von Marktteilnehmern zu der Kreditwürdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer allgemein oder von Kre-
ditnehmern, die in derselben Branche wie die Emittentin tätig sind, nachteilig verändern. Sofern eines 
dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem geringeren Kaufpreis als 
vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen Umständen wird der Preis der Schuldver-

schreibungen fallen. 

Währungsrisiko 

Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwäh-
rung darstellt, ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, 
die den Ertrag der Schuldverschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen kön-
nen vielfältige Ursachen wie bspw. makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen 

durch Notenbanken und Regierungen haben. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits 
vorgekommen ist, Regierungen und Währungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen 
Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnten. Im Ergebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen 
als erwartet oder gar kein Kapital oder keine Zinsen erhalten. 

Risiko aufgrund fehlenden eigenen Ratings 

Die Schuldverschreibungen und die Emittentin verfügen über kein eigenes Rating. Es besteht das Risiko, 
dass eine Rating-Agentur, die nicht mit einem Rating durch die Emittentin beauftragt wurde, ein Rating 
der Schuldverschreibungen oder der Emittentin anfertigt und dieses ohne Zustimmung der Emittentin 
erfolgt. Dies könnte zu einem Preisrückgang der Schuldverschreibungen führen. 

Risiko steigender Marktzinsen 

Während der Laufzeit der Anleihe kann es zu einer Erhöhung des allgemeinen Marktzinsniveaus kommen. 
Es besteht daher das Risiko, dass sich der Kurs der Schuldverschreibungen mindert und ein sofortiger 
Verkauf nur zu einem geringeren Preis als bei Erwerb möglich ist. 

Risiko durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes ungewollt Änderun-
gen der Anleihebedingungen zuzustimmen 
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Schuldverschreibungen in bestimmten Fällen, wie Zahlungseinstellung oder Drittverzug, zu kündigen. Die 

Emittentin könnte jedoch nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen in einem solchen Fall oder 

zum Laufzeitende zurückzuerwerben oder zurückzuzahlen. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, 

wenn sie dann nicht über genügend Liquidität verfügt oder keine alternativen Finanzierungsquellen zur 

Verfügung stehen.

Risiko eines Kursverlustes bei Veräußerung der Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit  

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 

den Veränderungen des Zinsniveaus, der Politik der Notenbanken, allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-

lungen, der Inflationserwartung, der Inflationsrate, der tatsächlichen oder erwarteten wirtschaftlichen 

Situation der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sowie fehlender oder hoher Nachfrage nach den Schuldver-

schreibungen. Die Anleihegläubiger sind dadurch bei einem Verkauf ihrer Schuldverschreibungen dem 

Kursverlustrisiko ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräu-

ßern.

Risiko bei Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Emittentin 

Sofern sich, beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken, 

die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden 

Verpflichtungen voll erfüllen kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn sich die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtun-

gen voll erfüllen kann, tatsächlich nicht verringert, können Marktteilnehmer dies dennoch anders wahr-

nehmen und der Preis der Schuldverschreibungen deshalb sinken. Weiterhin könnte sich die Einschätzung 

von Marktteilnehmern zu der Kreditwürdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer allgemein oder von Kre-

ditnehmern, die in derselben Branche wie die Emittentin tätig sind, nachteilig verändern. Sofern eines 

dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem geringeren Kaufpreis als 

vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen Umständen wird der Preis der Schuldver-

schreibungen fallen.

Währungsrisiko 

Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwäh-

rung darstellt, ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, 

die den Ertrag der Schuldverschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen kön-

nen vielfältige Ursachen wie bspw. makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen 

durch Notenbanken und Regierungen haben. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits 

vorgekommen ist, Regierungen und Währungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen 

Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnten. Im Ergebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen 

als erwartet oder gar kein Kapital oder keine Zinsen erhalten.

Risiko aufgrund fehlenden eigenen Ratings 

Die Schuldverschreibungen und die Emittentin verfügen über kein eigenes Rating. Es besteht das Risiko, 

dass eine Rating-Agentur, die nicht mit einem Rating durch die Emittentin beauftragt wurde, ein Rating 

der Schuldverschreibungen oder der Emittentin anfertigt und dieses ohne Zustimmung der Emittentin 

erfolgt. Dies könnte zu einem Preisrückgang der Schuldverschreibungen führen. 

Risiko steigender Marktzinsen 

Während der Laufzeit der Anleihe kann es zu einer Erhöhung des allgemeinen Marktzinsniveaus kommen. 

Es besteht daher das Risiko, dass sich der Kurs der Schuldverschreibungen mindert und ein sofortiger 

Verkauf nur zu einem geringeren Preis als bei Erwerb möglich ist. 

Risiko durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes ungewollt Änderun-

gen der Anleihebedingungen zuzustimmen 
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Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte 
gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch 

Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 ("SchVG") Än-
derungen der Anleihebedingungen zustimmen. Sofern ein gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubi-
ger ernannt wird, könnte ein bestimmter Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht, seine Rechte 
gegenüber der Emittentin geltend zu machen oder durchzusetzen, verlieren. 

2.2.2. RISIKEN IN BEZUG AUF DIE SICHERHEITEN 

2.2.2.1. RISIKOKLASSE HOCH 

Entfällt. 

2.2.2.2. RISIKOKLASSE MITTEL 

Entfällt. 

2.2.2.3. RISIKOKLASSE GERING 

Risiken aufgrund fehlender Werthaltigkeit von Sicherheiten 

Die Bestimmung des Wertes der Sicherheiten durch den Treuhänder wird vergangenheitsbezogen ermit-
telt und entspricht der Höhe der Zahlungen für die entsprechenden Abschlussfolgeprovisionen, die die 
Forderungsschuldner bezogen auf das dem Stichtag vorangegangene Jahr an die Emittentin geleistet ha-
ben. Ob dieser Wert im laufenden Jahr erreicht wird, ist nicht sicher. 

Es kann daher sein, dass aus der Verwertung der Sicherheiten nicht ausreichend Mittel erzielt werden, 
um alle Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger zu erfüllen, sodass Zahlungsansprüche der Anleihegläu-
biger teilweise oder ganz nicht befriedigt werden könnten. 

Wertdeckungsrisiko der Sicherheiten 

Die Vertragslaufzeiten der mit den Forderungsschuldnern abgeschlossenen Vertriebsvereinbarungen ist 
mitunter deutlich geringer als die Laufzeit der Anleihe. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass Forderungs-
schuldner die entsprechenden Vertriebsvereinbarungen vorzeitig, u. U. außerordentlich, kündigen. 

Weiter ist die Höhe der Provisionsansprüche aus den abgeschlossenen Vertriebsvereinbarungen nicht 
prognostizierbar. 

Im Rahmen des Sicherheitentreuhandvertrages besteht während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
eine Verpflichtung zur halbjährlichen Prüfung, ob zu den in Ziff. 14.3 des Sicherheitentreuhandvertrages 
bestimmten Stichtagen sämtliche Provisionsansprüche, die an den Treuhänder abgetreten sind, die in Ziff. 
14.3 des Treuhandvertrages beschriebenen Anforderungskriterien erfüllen und die Zessionssumme min-

destens 33,33 % des Emissionserlöses der Schuldverschreibungen entspricht. 

Sofern die entsprechenden Anforderungskriterien zu dem betroffenen Stichtag nicht erfüllt sind und die 
Höhe der abgetretenen Provisionsansprüche nicht mindestens 33,33 % des Emissionserlöses der Schuld-

verschreibungen entspricht, ist die Emittentin verpflichtet, weitere Forderungen abzutreten, damit die 
Zessionssumme wieder 33,33 % des Emissionserlöses erreicht. 

Sollte es der Emittentin nicht möglich sein, weitere Forderungen an den Treuhänder zur Besicherung ab-

zutreten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen einer Verwertung der vom Treuhänder ge-
haltenen Sicherheiten der durch die Verwertung eingenommene Betrag nicht zur Deckung der Zins- und 
Rückzahlungsansprüche ausreicht und damit die Anleihegläubiger in einem Verwertungsfall ganz oder 
teilweise mit ihren Forderungen ausfallen. 

Sicherheiten werden nur nachrangig bestellt und könnten nicht oder nicht bestandskräftig bestellt, nicht 
verwertet werden oder zu keinen oder nicht ausreichenden Erlösen führen 
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Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte 

gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch 

Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 ("SchVG") Än-

derungen der Anleihebedingungen zustimmen. Sofern ein gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubi-

ger ernannt wird, könnte ein bestimmter Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht, seine Rechte 

gegenüber der Emittentin geltend zu machen oder durchzusetzen, verlieren.

2.2 . 2 . R IS I KE N  I N BEZ U G AU F DIE  S I CHERHEITE N  

2 .2 . 2 .1 . R IS I KOKL AS SE  HO CH  

Entfällt. 

2.2 . 2 .2 . R IS I KOKL AS SE  MITT EL  

Entfällt. 

2.2 . 2 .3 . R IS I KOKL AS SE  GE RI N G  

Risiken aufgrund fehlender Werthaltigkeit von Sicherheiten 
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Die Emittentin ist verpflichtet, die Anleihe durch Abtretung von Provisionsansprüchen der Emittentin ge-
genüber Provisionsschuldnern wie in Ziff. 14.3 des Sicherheitentreuhandvertrages näher vorgegeben zu 

besichern. Die Emittentin ist jedoch berechtigt, die Verpflichtung mittels nachrangiger Rechteeinräumung 
an den bereits an die Sicherungstreuhänderin abgetretenen Provisionsansprüche aus der Besicherung der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 zu erfüllen. In diesem Falle stehen die zur Besicherung abgetretenen 
Provisionsansprüche 2019/2024 erst mit Wegfall des Sicherungszwecks im Rahmen der Schuldverschrei-

bungen 2019/2024 unmittelbar zur Sicherung der Schuldverschreibungen 2023/2028 nach den Bestim-
mungen der Anleihebedingungen und des Sicherheitentreuhandvertrages zur Verfügung. Die Sicherheits-
treuhänderin hält die Provisionsansprüche 2019/2024 bis zum Wegfall des Sicherungszwecks im Rahmen 
der Schuldverschreibungen 2019/2024 zugleich für die Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 

wie auch für die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2028. Die Sicherheiten stehen den 
Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen 2023/2028 daher nur nachrangig gegenüber den Anlei-
hegläubigern der Schuldverschreibungen 2019/2024 zur Verfügung. Solange dieser Nachrangigkeit be-
steht, besteht ein erhöhtes Wertdeckungsrisiko, welches im Extremfall zu einem vollständigen Ausfall der 

Sicherheiten für die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2028 führt, so dass Zahlungen an 
die Anleihegläubiger durch den Treuhänder ganz oder teilweise ausfallen können. 

Es besteht das Risiko, dass die vorgenannten Sicherheiten zugunsten der Anleger nicht rechtswirksam 
begründet worden und damit nicht rechtsbeständig sind oder aus sonstigen rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen durch den Treuhänder nicht verwertet werden können. Dies kann etwa dann der Fall sein, 
wenn sich herausstellt, dass die Provisionsansprüche nicht bestehen, nicht abtretbar sind oder der Forde-

rungsschuldner insolvent ist oder sich kein Erwerber für die Sicherheiten findet. Es besteht damit das 
Risiko, dass Sicherheiten mangels rechtswirksamer Bestellung der Sicherheit oder aus sonstigen rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen nicht verwertet werden können, so dass Zahlungen an die Anleihegläu-
biger durch den Treuhänder ganz oder teilweise ausfallen können. 

Länder- und Vollstreckungsrisiko im Hinblick auf Sicherungsrechte 

Es besteht das Risiko, dass die von der Emittentin zur Sicherung der Forderungen der Anleihegläubiger an 

den Treuhänder abgetretenen Forderungen, die ausländischem Recht unterliegen, nicht oder nur teil-
weise anerkannt werden, sodass im Verwertungsfall der Treuhänder die Sicherungsrechte nicht oder nicht 
vollständig verwerten kann. Sollte der Verwertungsfall eintreten und der Treuhänder nicht auf im Ausland 
bestellte Sicherungsrechte an Vermögenswerten —die ausländischem Recht unterliegen —zugreifen kön-

nen, könnte dies dazu führen, dass der Treuhänderaus der Verwertung von Sicherheiten nicht ausrei-
chend Erlöse realisiert, um alle Zahlungsansprüche der Anleihegläubiger erfüllen zu können und daher 
Anleihegläubiger teilweise oder ganz nicht befriedigt werden könnten. 

Kein unmittelbarer Zugriff auf die Sicherheiten 

Die Anleihegläubiger haben kein unmittelbares Recht auf Zugriff oder direkte Verwertung der zugrunde-

liegenden Sicherheiten. Die Sicherheiten werden von dem Treuhänder verwaltet, der die Interessen der 
Anleihegläubiger wahrnimmt. Fehler des Treuhänders bei der Verwertung von Sicherheiten können ins-
besondere auch vor dem Hintergrund der nach Ziff. 10 des Sicherheitentreuhandvertrages eingeschränk-
ten Haftung des Treuhänders zur Gefährdung von Zinszahlungen und/oder zur Gefährdung der teilweisen 

oder vollständigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen führen. 

Risiko vorrangiger Bedienung anderer Verbindlichkeiten 

Soweit der Nominalwert der Schuldverschreibungen und die zu zahlenden Zinsen den Wert der von der 
Emittentin zur Verfügung gestellten Sicherheiten übersteigen, stellen die Schuldverschreibungen samt 
Zinszahlungen unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die untereinander 

und mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im glei-
chen Rang stehen, sofern diesen nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird. Aus diesem Grund besteht für Anleger im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin 
das Risiko, dass sie, sofern die Sicherheiten die Ansprüche der Wandelanleihegläubiger im Hinblick auf 

Zahlungen von Zinsen und die Rückzahlung des Nennwerts der Schuldverschreibungen nicht ausreichend 
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abdecken, erst nach einer etwaigen Befriedigung dinglich besicherter Ansprüche anderer Gläubiger, bei-
spielsweise von Kreditinstituten, bedient werden. Dies könnte zu einem partiellen bis hin zu einem voll-

ständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen führen. 

Risiko der nicht ausreichenden Abdeckung der Ansprüche der Anleihegläubiger durch die Sicherheiten 

Der Anspruch der Anleihegläubiger auf fristgerechte Zahlung der Zinsen sowie der Anspruch der Anleihe-
gläubiger auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals am Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen sind 
durch Abtretung bestimmter bestehender und zukünftiger Ansprüche der Emittentin auf Anschlussfolge-

provisionen gegen nach den Bestimmungen des diesen Anleihebedingungen angeschlossenen Sicherhei-
tentreuhandvertrages näher zu spezifizierende Schuldner auf Rückabtretung von Provisionsansprüchen 
und Freigabe von Sicherheiten an den Treuhänder, die anfänglich, für alle so abgetretenen gegenwärtigen 
und zukünftigen Ansprüche nach den näheren Regelungen des Sicherheitentreuhandvertrages, einen 

Wert von mindestens 33,33 % des Emissionserlöses der Schuldverschreibungen haben sollen. 

Es ist daher möglich, dass der Wert der Sicherheiten nicht ausreichen wird, und die Rückzahlung von Zin-
sen und des Nennwerts der Schuldverschreibungen nicht vollständig gesichert ist und für Anleihegläubi-

ger im Extremfall ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintritt bzw. sie keine oder allenfalls geringe 
Zahlungen auf ihre Ansprüche aus den Schuldverschreibungen erhalten. 

Risiko von Pflichtverletzungen des Treuhänders 

Der Treuhänder hat auf Grundlage des Sicherheitentreuhandvertrages weitreichende Verpflichtungen. 
Verletzt der Treuhänder seine Pflichten, kann dies zu Nachteilen für die Anleihegläubiger führen, wenn 

der Treuhänder nicht für seine Pflichtverletzungen haftet oder entsprechende Ansprüche gegen den Treu-
händer nicht durchsetzbar sind. Insbesondere besteht das Risiko, dass im Fall der Insolvenz des Treuhän-
ders die von diesem für die Anleihegläubiger treuhänderisch gehaltenen Sicherheiten nicht ausschließlich 
und/oder ohne Zeitverzug für die Bedienung der Ansprüche der Anleihegläubiger zur Verfügung stehen, 

da der Treuhänder selbst operativ tätig und auch keine Einzweckgesellschaft ist. Im Falle der Verwertung 
der Sicherheiten ist der Treuhänder berechtigt, vor Auskehrung des Verwertungserlöses an die Wandel-
anleihegläubiger die durch die Verwertung entstandenen Kosten (einschließlich seiner Vergütung) für sich 
abzuziehen, soweit diese nicht von der Emittentin getragen werden oder getragen werden können. 

Dadurch kann sich der an die Anleihegläubiger auszukehrende Verwertungserlös ggf. entsprechend ver-
mindern. 
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3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

3.1. VERANTWORTUNG FÜR DEN PROSPEKT 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen beim 
Amtsgericht Wiesbaden unter der Registernummer HRB 21441 übernimmt gemäß Artikel 11 Abs. 1 der 

Prospektverordnung und Artikel 5 Abs. 1 des Luxemburgischen Wertpapierprospektgesetzes die alleinige 
Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und erklärt, dass die in diesem Prospekt getätigten Anga-
ben ihres Wissens nach richtig sind und dass der Prospekt keine Auslassungen enthält, die die Aussage 
verzerren könnten. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informatio-
nen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung 

des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

3.2. ERKLÄRUNG ZUR BILLIGUNG DES PROSPEKTS DURCH DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE 

Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du 
Secteur Financier ("CSSF") als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt und in 
Deutschland an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und in Österreich der Fi-

nanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") gemäß Artikel 25 der Prospektverordnung notifiziert. 

Die CSSF hat diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohä-
renz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt. 

Die Billigung dieses Prospekts durch die CSSF sollte nicht als eine Befürwortung der Emittentin, der Ge-
genstand dieses Prospekts ist, erachtet werden. 

Die Billigung dieses Prospekts durch die CSSF sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, 
die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. 

Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vornehmen. 

3.3. GEGENSTAND DES PROSPEKTS 

Gegenstand des Prospekts ist das Öffentliche Angebot (wie im Abschnitt "Angaben zum Angebot" defi-
niert) der Emittentin von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00, 
eingeteilt in bis zu 25.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschrei-
bungen jeweils mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 ("Schuldverschreibungen") sowie ein öffentli-

ches Umtauschangebot (wie im Abschnitt "Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot" definiert) 
der Emittentin im Zusammenhang mit einem Angebot zum Umtausch von Inhaberschuldverschreibungen 
in solche Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind. 

3.4. VERBREITUNG VON INFORMATIONEN 

Keine Person ist befugt, im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot (wie im Abschnitt "Bedin-
gungen und Voraussetzungen für das Angebot" definiert) von Schuldverschreibungen andere als die in 

diesem Prospekt beinhalteten Informationen zu verbreiten oder diesbezügliche Zusicherungen abzuge-
ben. Sofern solche Informationen dennoch verbreitet oder zugesichert werden, dürfen derartige Infor-
mationen nicht als von der Emittentin oder von der BankM AG autorisiert betrachtet werden. 

Weder die nach diesen Regeln erfolgte Überlassung dieses Prospektes noch das Angebot, der Verkauf 
oder die Lieferung von Schuldverschreibungen stellen eine Gewährleistung dar, dass 

(a) die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentli-
chung dieses Prospektes oder zu einem nach der Veröffentlichung eines von der CSSF gebilligten 
Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden Zeitpunkt zutreffend sind, oder 
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Weder die nach diesen Regeln erfolgte Überlassung dieses Prospektes noch das Angebot, der Verkauf 

oder die Lieferung von Schuldverschreibungen stellen eine Gewährleistung dar, dass 
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(b) keine wesentliche nachteilige Veränderung in der Geschäftstätigkeit oder der Finanzlage der Emit-
tentin, die wesentlich im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf der Schuldverschrei-

bungen ist, zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes, oder zu 
einem nach der Veröffentlichung eines von der CSSF gebilligten Nachtrags oder einer Ergänzung zu 
diesem Prospekt liegenden Zeitpunkt stattgefunden hat, 

(c) andere im Zusammenhang mit der Begebung der Schuldverschreibungen stehende Angaben zu ei-
nem anderen Zeitpunkt als dem Zeitpunkt, zu dem sie mitgeteilt wurden oder auf den sie datiert 
wurden, zutreffend sind. Der Bookrunner nimmt ausdrücklich davon Abstand, die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Emittentin während der Laufzeit der Schuldverschreibungen zu überprü-

fen oder Anleger über Informationen, die dem Bookrunner bekannt werden, zu beraten. 

Weder der Bookrunner noch andere in diesem Prospekt genannten Personen, mit Ausnahme der Emit-

tentin, sind für die in diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen Angaben oder Do-
kumente verantwortlich und schließen im Rahmen des nach dem geltenden Recht in der jeweiligen 
Rechtsordnung Zulässigen die Haftung und die Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben in den vorgenannten Dokumenten aus. 

Der Bookrunner hat diese Angaben nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Haftung für deren 
Richtigkeit. 

Sollten sich nach Billigung dieses Prospekts und vor dem Schluss des öffentlichen Angebots wichtige neue 
Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben ergeben, 
die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen könnten, ist die Emittentin nach der Prospektverord-

nung verpflichtet, den Prospekt entsprechend nachzutragen. 

Dieser Prospekt muss mit allen etwaigen Nachträgen und zusammen mit allen Dokumenten, die durch 
Bezugnahme in diesen Prospekt einbezogen sind, gelesen und ausgelegt werden. Etwaige neue Informa-

tionen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts oder der Übermittlung der 
endgültigen Anleihebedingungen unbekannt waren, sind erhältlich unter www.anleihe2023.jungdms.de. 
Alle in den Prospekt aufgenommenen Internetseiten dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht 
Bestandteil des Prospekts. 

Die Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger sollten vor der Entscheidung 
über den Erwerb der Schuldverschreibungen eigene Erkundigungen über die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin einholen und eigene Bewertungen der Kreditwürdigkeit der Emittentin sowie 

eine eigene Bewertung der Schuldverschreibung vornehmen. Weder dieser Prospekt noch andere in Ver-
bindung mit den Schuldverschreibungen gemachte Angaben stellen eine Empfehlung an den Anleger sei-
tens der Emittentin oder des Bookrunner dar, die Schuldverschreibungen zu erwerben. 

Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht zum Zwecke der Unterbreitung eines Angebots in 
denjenigen Rechtsordnungen verwendet werden, in denen ein solches Angebot unzulässig ist oder ge-
genüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre. 

Die Emittentin und der Bookrunner übernehmen keine Gewähr dafür, dass dieser Prospekt rechtmäßig 
verbreitet wird oder dass die Schuldverschreibungen nach den Anforderungen der jeweiligen Rechtsord-
nung rechtmäßig in Übereinstimmung mit anwendbaren Registrierungsvorschriften oder anderen recht-

lichen Voraussetzungen oder gemäß anwendbarer Ausnahmetatbestände angeboten werden und über-
nehmen keine Haftung für die Unterstützung des Angebots oder der Verbreitung. Insbesondere wurden 
von der Emittentin oder von dem Bookrunner keinerlei Handlungen in denjenigen Rechtsordnungen vor-
genommen, in denen solche Handlungen zum Zwecke des Angebots oder der Verbreitung erforderlich 

sind. 
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3.5. VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

3.5.1. ALLGEMEINES 

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Republik Österreich öffentlich angeboten. 

Zudem ist zu beachten, das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die 
Verbreitung dieses Prospekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Per-
sonen, die in den Besitz dieses Prospektes gelangen, werden von der Emittentin und dem Bookrunner 
aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. 

Die Emittentin wird (nach bestem Wissen und Gewissen) alle anwendbaren Anleihegesetze und Verord-
nungen, die in einer Rechtsordnung gelten, in oder aus der sie Anleihen anbietet, verkauft oder überträgt 
oder den Prospekt besitzt oder verteilt, einhalten, und wird jegliche für den Kauf, das Angebot, den Ver-

kauf oder die Übertragung der Anleihen durch die Emittentin erforderliche Zustimmung, Genehmigung 
oder Erlaubnis im Rahmen der Gesetze und Regelungen, die in jeder Rechtsordnung, der sie unterliegt 
oder in der sie solche Käufe, Angebote, Verkäufe oder Übertragungen vornimmt, in Kraft sind, einholen, 
und die Emittentin trägt dafür keine Verantwortung. 

3.5.2. EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektverordnung umge-
setzt hat (jeweils ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat"), gibt die Emittentin mit Wirkung von dem Tag (ein-
schließlich), an dem die Prospektverordnung in dem Mitgliedstaat umgesetzt wird ("Maßgebliche Umset-

zungstag") vor der Veröffentlichung eines Prospekts in Bezug auf die Schuldverschreibungen, der in Über-
einstimmung mit der Prospektverordnung von der zuständigen Behörde in diesem Maßgeblichen Mit-
gliedstaat gebilligt wurde oder gegebenenfalls in einem anderen Maßgeblichen Mitgliedstaat veröffent-

licht und der zuständigen Behörde in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit Artikel 
25 der Prospektverordnung bekanntgegeben wurde, kein Angebot von Schuldverschreibungen an die Öf-
fentlichkeit in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat ab, mit der Ausnahme, dass sie mit Wirkung von dem 
Maßgeblichen Umsetzungstag (einschließlich) ein Angebot solcher Schuldverschreibungen an die Öffent-

lichkeit in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat abgeben kann, und zwar: 

(a) jederzeit an eine juristische Person, die ein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung 
ist, 

(b) jederzeit an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (ausgenommen qualifizierte Anle-
ger im Sinne der Prospektverordnung) oder 

(c) jederzeit unter sonstigen Umständen, unter denen die Veröffentlichung eines Prospekts durch die 
Emittentin nach Artikel 1 (4) der Prospektverordnung nicht erforderlich ist, 

unter der Voraussetzung, dass kein solches Angebot von Schuldverschreibungen die Veröffentlichung ei-
nes Prospekts nach Artikel 3 der Prospektverordnung oder einen Nachtrag zu einem Prospekt nach Arti-
kel 23 der Prospektverordnung durch die Emittentin erforderlich macht. 

Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot von Schuldverschrei-
bungen" im Hinblick auf Schuldverschreibungen in einem Maßgeblichen Mitgliedstaat eine Mitteilung an 
die Öffentlichkeit in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Angaben über die 
Angebotsbedingungen und die angebotenen Schuldverschreibungen enthält, um einen Anleger in die 

Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Schuldverschreibungen zu entscheiden, 
wie von dem betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat gegebenenfalls durch eine Maßnahme zur Um-
setzung der Prospektverordnung in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat geändert; der Ausdruck "Pros-
pektverordnung" bezeichnet die Verordnung (EU) 2017/1129. 
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3.5.3. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA UND DEREN HOHEITSGEBIETE 

Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht im Rahmen des US-amerikanischen Securities Act 

von 1933, in seiner jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und können innerhalb der Ver-
einigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") an oder für Rechnung von oder zugunsten von US-
Personen nicht angeboten, verkauft oder übertragen werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den 
Registrierungspflichten des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. 

Die Emittentin bestätigt, dass weder sie noch Personen, die in ihrem Namen handeln, innerhalb der Ver-
einigten Staaten, außer in Übereinstimmung mit Rule 903 der Regulation S des Securities Act, Anleihen 
angeboten, verkauft oder übertragen haben oder diese anbieten, verkaufen oder übertragen werden. 
Demgemäß bestätigt die Emittentin, dass weder sie, ihre verbundenen Unternehmen, noch Personen, die 

in ihrem oder deren Namen handeln, in Bezug auf die Anleihen gezielte Verkaufsmaßnahmen (directed 
selling efforts) durchgeführt haben oder werden. In diesem Unterabsatz verwendete Begriffe haben die 
ihnen durch Regulation S zugewiesene Bedeutung. 

3.5.4. VEREINIGTES KÖNIGREICH VON GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND 

Die Emittentin bestätigt, dass sie jegliche Aufforderung oder jeglicher Anreiz zur Ausübung einer Investi-
tionstätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000, in seiner jeweils gel-
tenden Fassung ("FSMA")), die sie im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Anleihen 

erhalten hat, lediglich unter solchen Umständen weitergegeben hat oder weitergeben wird oder eine sol-
che Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird, unter denen Section 21(1) des FSMA nicht auf die 
Emittentin anwendbar wäre, und sie alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA bei sämtlichen Hand-
lungen, soweit sie im oder vom Vereinigten Königreich aus erfolgen oder dieses anderweitig betreffend, 

eingehalten hat und einhalten wird. 

3.6. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aus-
sagen, die sich nicht auf historische, sondern auf zukünftige Tatsachen, Ereignisse oder sonstige Um-
stände beziehen. 

Sie sind an Formulierungen mit Worten wie "glauben", "davon ausgehen", "erwarten", "annehmen", 
"schätzen", "planen", "beabsichtigen", "hoffen", "könnten" oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zu-
kunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Schätzungen und Annahmen, die von der Emit-
tentin nach bestem Wissen vorgenommen werden, und sind Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt, auf-

grund derer die tatsächliche Vermögens- und Ertragslage der Emittentin wesentlich (insbesondere zum 
Negativen hin) von der abweichen kann, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder im-
plizit angenommen wurde. 

Die Emittentin ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an künftige Ereig-
nisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit dies anderweitig gesetzlich vorgeschrieben ist. 

3.7. ZAHLENANGABEN UND WÄHRUNGSANGABEN 

Zahlenangaben in diesem Prospekt in Einheiten von Tausend / Mio. / Mrd. sowie Prozentangaben wurden 
kaufmännisch gerundet. In Tabellen enthaltene Gesamt- oder Zwischensummen können aufgrund kauf-

männischer Rundungen unter Umständen geringfügig von den an anderer Stelle in diesem Prospekt an-
gegebenen ungerundeten Werten abweichen. Ferner summieren sich einzelne Zahlen- und Prozentanga-
ben aufgrund von Rundungen unter Umständen nicht genau zu Gesamt- oder Zwischensummen, die in 
Tabellen enthalten oder an anderer Stelle in diesem Prospekt genannt sind. Im Hinblick auf die in diesem 

Prospekt enthaltenen Finanzinformation bedeutet "n/a", dass die entsprechende Zahl nicht verfügbar ist, 
während eine Null ("0") bedeutet, dass die entsprechende Zahl verfügbar, aber auf null gerundet worden 
ist. 

Sofern in diesem Prospekt Finanzdaten als "ungeprüft" angegeben werden, bedeutet dies, dass sie keiner 
Prüfung unterzogen wurden. 
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ist. 
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Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben wurden entweder mit "Euro" oder 
mit "EUR" vor dem Betrag kenntlich gemacht und abgekürzt. 

3.8. ERKLÄRUNG HINSICHTLICH SACHVERSTÄNDIGER 

In dem vorliegenden Prospekt wurden keine Erklärungen oder Berichte von Personen aufgenommen, die 

als Sachverständige gehandelt haben. Ausgenommen hiervon sind die hinsichtlich der historischen Finan-
zinformationen erteilten Bestätigungsvermerke und Prüfungsbescheinigungen des Abschlussprüfers der 
Emittentin (diesbezüglich wird auf Abschnitt "Finanzinformationen" verwiesen und hiermit bestätigt, dass 
die Bestätigungsvermerke und Prüfungsbescheinigungen dort korrekt wiedergegeben wurden). 

3.9. ANGABEN VON SEITEN DRITTER SOWIE HINWEISE ZU ANGEGEBENEN INTERNETSEITEN 

Die Emittentin erklärt, dass Angaben von Seiten Dritter, die in diesen Prospekt übernommen wurden, 

zutreffend verwendet werden, soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten 
Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die 
wiedergegebenen Informationen unzutreffend oder irreführend machen würden. 

Die Emittentin hat die in den öffentlichen Quellen enthaltenen Angaben jedoch nicht überprüft und kann 
daher keine Gewähr für die Richtigkeit der aus öffentlichen Quellen entnommenen Angaben überneh-
men. 

Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen und Abkürzungen befindet sich am Ende dieses Prospekts. 

Der Inhalt von Internetseiten, die in diesem Prospekt genannt sind, dient ausschließlich zu Informations-

zwecken und ist nicht Teil dieses Prospekts. 

3.10. VERÖFFENTLICHUNG DIESES PROSPEKTS 

Dieser Prospekt wird nach seiner Billigung durch die CSSF bei der CSSF hinterlegt. Der gebilligte Prospekt 
kann auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) und der Luxemburger Börse 
(www.luxse.com) eingesehen und heruntergeladen werden. 

Papierfassungen dieses Prospekts sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Jung, 
DMS & Cie. Pool GmbH, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland kostenlos er-
hältlich. 

3.11. EINSEHBARE DOKUMENTE 

Die nachstehend aufgeführten Dokumente können während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts, das 

heißt bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach erfolgter Billigung, während der üblichen Geschäftszeiten 
in den Geschäftsräumen der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Bundes-
republik Deutschland kostenlos eingesehen werden. 

Ebenso sind die nachstehend aufgeführten Dokumente auf der Internetseite der Emittentin www.an-
leihe2023.jungdms.de veröffentlicht. Man gelangt zu den Dokumenten von der ersten Internetseite der 
Emittentin unter der Bezeichnung "Anleihe 2023/2028": 

■ Gesellschaftsvertrag der Emittentin, 

■ ungeprüfter Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB zum 30. Juni 2023 für das erste Geschäfts-

halbjahr vom 01. Januar 2023 bis 30. Juni 2023; 

■ geprüfter Jahresabschluss der Emittentin nach HGB für das Geschäftsjahr 2022 nebst Bestätigungs-

vermerk, 

■ geprüfter Jahresabschluss der Emittentin nach HGB für das Geschäftsjahr 2021 nebst Bestätigungs-

vermerk, 
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■ ungeprüfte Kapitalflussrechnung der Emittentin nach HGB für das erste Geschäftshalbjahr vom 01. 

Januar 2023 bis 30. Juni 2023; 

■ geprüfte Kapitalflussrechnungen der Emittentin nach HGB für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 

nebst Prüfungsbescheinigungen. 

3.12. ANGABEN ZUR VERWENDUNG DIESES PROSPEKTS DURCH FINANZINTERMEDIÄRE 

Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Prospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, durch alle 
Finanzintermediäre für die Zwecke des öffentlichen Angebotes innerhalb der hierzu vorgesehenen Ange-
botsfrist vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023, 12:00 Uhr MEZ in der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zu (generelle Zustimmung). Auch hin-
sichtlich der späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen durch 
die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. 
Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Schuldverschreibungen durch Finanzin-
termediäre kann ausschließlich während der Angebotsfrist, d.h. vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Okto-
ber 2023, 12:00 Uhr MEZ, erfolgen. 

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Für den Fall, dass ein Finanzintermediär 
ein Angebot hinsichtlich der Schuldverschreibungen macht, ist er verpflichtet, Informationen über die 
Bedingungen des Angebots zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen. 

Jeder den Prospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Internetseite anzugeben, dass er 
den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebun-
den ist. 

3.13. IDENTIFIKATION DES ZIELMARKTES 

Hinsichtlich der Produkt-Governance-Anforderungen gemäß (i) Richtlinie 2014/65/EU des Europäisches 
Parlament und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente in der geänderten Fassung 
("MiFID II"), (ii) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/593 der Kommission zur Er-
gänzung der MiFID II und (iii) lokaler Umsetzungsmaßnahmen (zusammen "MiFID II Anforderungen") und 
unter Ablehnung jedweder Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die jeder 
"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Anforderungen) in Bezug auf die angebotenen Schuldverschrei-
bungen unterliegt, wurden die Schuldverschreibungen einem Produktfreigabeprozess unterzogen. Als Er-
gebnis dessen wurde festgestellt, dass die Schuldverschreibungen sich an Privatanleger, professionelle 
Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils wie in der MiFID II definiert) richten ("Zielmarktbestim-
mung") und die Schuldverschreibungen unter Ausnutzung sämtlicher zulässiger Vertriebswege zum Ver-
trieb gemäß MiFID II geeignet sind. Ungeachtet der Zielmarktbestimmung kann der Marktpreis der 
Schuldverschreibungen sinken und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. 
Die Schuldverschreibungen bieten kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz. Eine Investi-
tion in die Schuldverschreibungen ist nur für Anleger vertretbar, die kein garantiertes Einkommen oder 
Kapitalschutz benötigen, die (allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Be-
rater) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten und die über aus-
reichende finanzielle Ressourcen verfügen, um etwaige Verluste kompensieren zu können. Die Zielmarkt-
bestimmung erfolgt unbeschadet der vertraglichen, gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verkaufsbe-
schränkungen in Bezug auf die angebotenen Schuldverschreibungen, siehe "Verkaufsbeschränkungen". 
Zur Vermeidung von Missverständnissen stellt die Zielmarktbestimmung keineswegs (i) eine Beurteilung 
der Eignung oder Angemessenheit (für die Zwecke von MiFID II) dar, noch (ii) eine Empfehlung an einen 
Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, die Schuldverschreibungen zu zeichnen oder jedwede andere 
Maßnahme in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu ergreifen. 
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4. ANGABEN ZUM ANGEBOT 

4.1. GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUM ANGEBOT 

4.1.1. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES 

Die Durchführung des Angebots dient der Emittentin zur Aufnahme bilanziellen Fremdkapitals. 

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös vollständig zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbind-
lichkeiten in Höhe von bis zu EUR 25.000.000,00 zu verwenden. 

Der Emissionserlös beläuft sich — abhängig von der tatsächlichen Anzahl platzierter Schuldverschreibun-

gen im Rahmen des Öffentlichen Angebots bzw. der Privatplatzierung und unter Berücksichtigung des 
Ergebnisses des öffentlichen Umtauschangebots sowie unter Berücksichtigung von Gesamtkosten für die 
Platzierung der Schuldverschreibungen — auf einen voraussichtlichen Betrag bis zu EUR 24.350.000,00 
("Nettoemissionserlöse"). 

Die Nettoemissionserlöse beabsichtigt die Emittentin, zur Refinanzierung der Schuldverschreibungen 
2019/2024 gemäß dem Folgenden zu verwenden: 

Soweit Umtauschaufträge im Zusammengang mit dem Umtauschangebot im Gegenwert von bis zu EUR 
25.000.000,00 angenommen werden, reduziert sich der Emissionserlös in Hinblick auf die zufließenden 
Barmittel entsprechend um den Gegenwert der in die Schuldverschreibungen umgetauschten Schuldver-
schreibungen 2019/2024 (wie im Abschnitt "Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot" defi-
niert). Unter der Annahme des vollständig durchgeführten Umtauschangebots stünden der Emittentin 
keine Emissionserlöse (als Barmittel) zur Verfügung. 

Falls der Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig angenommen wird, werden 
auch die Barmittel aus dem hiesigen Angebot Höhe von bis zu EUR 24.350.000,00 zur Refinanzierung der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet. 

Falls die Schuldverschreibungen nicht in voller Höhe gezeichnet werden, sollen die Nettoemissionserlöse, 
die in bar geleistet werden, zur anteiligen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet wer-
den. 

4.1.2. KOSTEN DER EMISSION UND DES UMTAUSCHS 

Die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Öffentlichem Angebot, Privatplatzierung 
und Umtauschangebot belaufen sich — ebenfalls in Abhängigkeit von Platzierung und Umtauschergebnis 
— auf einen Betrag von bis zu rund EUR 650.000,00. 

4.1.3. INTERESSEN UND INTERESSENKONFLIKTE VON PERSONEN DIE IM RAHMEN DES ANGEBOTS 
TÄTIG WERDEN 

Die Jung, DMS & Cie. AG, die Alleingesellschafterin der Emittentin, hat mit der Emittentin einen (unbefris-
teten) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, wonach die Jung, DMS & Cie. AG u.a. 
Verluste der Emittentin ausgleichen muss. Die Jung, DMS & Cie. AG hat deswegen und als Gesellschafterin 
ein eigenes Interesse an dem Angebot. 

Die BankM AG steht im Zusammenhang mit dem Angebot in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emit-
tentin und berät die Gesellschaft bei der Strukturierung und Durchführung der Maßnahme. Die BankM 
AG erhält für ihre Tätigkeiten eine marktübliche pauschale Vergütung. 

Die BankM AG beteiligt sich an der Platzierung aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit der 
Emittentin vom 19. Juni 2023 und erhält für die Platzierungsleistung (ohne feste bzw. ohne bindende Zu-

sage auf Best-efforts-Basis) eine Vergütung (in Form von Provisionen), deren Höhe von dem Erfolg der 
Begebung der Anleihe abhängt. 

Die BankM AG hat daher aus vorstehenden Gründen ein Interesse an der Durchführung des Angebots 

unter diesem Prospekt. 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 39 

4. ANGABEN ZUM ANGEBOT 

GRUNDLEGENDE ANGABEN ZUM ANGEBOT 

4.1 . 1 . GRÜ NDE  F ÜR DA S  A N GE BO T  UN D V ERWE ND U NG DE S E MIS SIO N SE RL Ö SE S  

Die Durchführung des Angebots dient der Emittentin zur Aufnahme bilanziellen Fremdkapitals. 

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös vollständig zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbind-

lichkeiten in Höhe von bis zu EUR 25.000.000,00 zu verwenden. 

Der Emissionserlös beläuft sich – abhängig von der tatsächlichen Anzahl platzierter Schuldverschreibun-

gen im Rahmen des Öffentlichen Angebots bzw. der Privatplatzierung und unter Berücksichtigung des 

Ergebnisses des öffentlichen Umtauschangebots sowie unter Berücksichtigung von Gesamtkosten für die 

Platzierung der Schuldverschreibungen – auf einen voraussichtlichen Betrag bis zu EUR 24.350.000,00 

("Nettoemissionserlöse"). 

Die Nettoemissionserlöse beabsichtigt die Emittentin, zur Refinanzierung der Schuldverschreibungen 

2019/2024 gemäß dem Folgenden zu verwenden: 

Soweit Umtauschaufträge im Zusammengang mit dem Umtauschangebot im Gegenwert von bis zu EUR 
25.000.000,00 angenommen werden, reduziert sich der Emissionserlös in Hinblick auf die zufließenden 
Barmittel entsprechend um den Gegenwert der in die Schuldverschreibungen umgetauschten Schuldver-
schreibungen 2019/2024 (wie im Abschnitt "Bedingungen und Voraussetzungen für das Angebot" defi-
niert). Unter der Annahme des vollständig durchgeführten Umtauschangebots stünden der Emittentin 
keine Emissionserlöse (als Barmittel) zur Verfügung. 

Falls der Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 nicht vollständig angenommen wird, werden 
auch die Barmittel aus dem hiesigen Angebot Höhe von bis zu EUR 24.350.000,00 zur Refinanzierung der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet. 

Falls die Schuldverschreibungen nicht in voller Höhe gezeichnet werden, sollen die Nettoemissionserlöse, 

die in bar geleistet werden, zur anteiligen Tilgung der Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet wer-

den. 

4.1 . 2 . KOST E N DER  E MI S SIO N UN D DE S UMT AU SCH S  

Die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Öffentlichem Angebot, Privatplatzierung 

und Umtauschangebot belaufen sich – ebenfalls in Abhängigkeit von Platzierung und Umtauschergebnis 

– auf einen Betrag von bis zu rund EUR 650.000,00. 

4.1 . 3 . INT ERE SSE N U ND INTE RE S SE NKO NFL I KT E  V O N PE R SO NEN  DIE  IM  RA HME N DE S  AN GE BOT S 

T ÄT IG  WERDE N  

Die Jung, DMS & Cie. AG, die Alleingesellschafterin der Emittentin, hat mit der Emittentin einen (unbefris-

teten) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, wonach die Jung, DMS & Cie. AG u.a. 

Verluste der Emittentin ausgleichen muss. Die Jung, DMS & Cie. AG hat deswegen und als Gesellschafterin 

ein eigenes Interesse an dem Angebot. 

Die BankM AG steht im Zusammenhang mit dem Angebot in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emit-

tentin und berät die Gesellschaft bei der Strukturierung und Durchführung der Maßnahme. Die BankM 

AG erhält für ihre Tätigkeiten eine marktübliche pauschale Vergütung. 

Die BankM AG beteiligt sich an der Platzierung aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit der 

Emittentin vom 19. Juni 2023 und erhält für die Platzierungsleistung (ohne feste bzw. ohne bindende Zu-

sage auf Best-efforts-Basis) eine Vergütung (in Form von Provisionen), deren Höhe von dem Erfolg der 

Begebung der Anleihe abhängt.  

Die BankM AG hat daher aus vorstehenden Gründen ein Interesse an der Durchführung des Angebots 

unter diesem Prospekt. 
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Ansonsten bestehen keine Interessen oder mögliche Interessenkonflikte von Seiten der an der Emission 
beteiligten Personen, die für das Angebot von wesentlicher Bedeutung sind. 

4.2. ANGABEN ÜBER DIE ANGEBOTENEN WERTPAPIERE 

4.2.1. BESCHREIBUNG DER WERTPAPIERE 

Angeboten werden festverzinsliche Wertpapiere in verbriefter Form. Die Emittentin bietet in Euro deno-
minierte Schuldverschreibungen in einer Gesamtanzahl von bis zu 25.000 mit einem Nennbetrag von EUR 
1.000,00 zum Erwerb an ("Angebot"). Der Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuldverschreibungen 
beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. 

Die International Security Identification Number (ISIN) lautet DE000A3514Q0. Die Wertpapierkennnum-
mer (WKN) lautet A3514Q. 

4.2.2. RECHTSVORSCHRIFTEN, AUF DEREN GRUNDLAGE DIE WERTPAPIERE GESCHAFFEN WORDEN 
SIND 

Die Schuldverschreibungen werden in Form von auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 
ausgegeben. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. Rechtsgrundlage für die mit den 
Schuldverschreibungen verbundenen Rechte ist § 793 BGB. 

Hiernach kann der jeweilige Inhaber der Schuldverschreibung von der Emittentin eine Leistung, und zwar 
die jährliche Verzinsung sowie die Rückzahlung des Anleihekapitals, verlangen. Der Inhalt von auf den 
Inhaber lautenden Schuldverschreibungen ist jedoch über die Grundsatzregelungen in §§ 793 ff. BGB so-
wie das Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen hinaus gesetzlich nicht näher gere-

gelt, so dass sich das Rechtsverhältnis der Anleger zu der Emittentin ausschließlich aus den in diesem 
Prospekt unter im Abschnitt "Anleihebedingungen" abgedruckten Anleihebedingungen ergibt. 

Gesellschaftsrechtliche Gewinnbeteiligungsrechte und Mitwirkungsrechte, wie die Teilnahme an der Ge-

sellschafterversammlung der Emittentin und Stimmrechte, gewähren die Schuldverschreibungen nicht. 

Grundlage für das Angebot ist ein Beschluss der Geschäftsführung der Emittentin mit Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung der Emittentin vom 4. Oktober 2023. 

4.2.3. WERTPAPIERART/VERBRIEFUNG 

Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und sind eingeteilt in bis zu 25.000 untereinander 
gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00. 

Die Schuldverschreibungen werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei dem Clearingsystem Clear-
stream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn ("Clearstream"), in Girosammelverwahrung 

hinterlegt wird. Aufgrund der Verbriefung in einer Globalurkunde ist ein Anspruch auf Ausdruck oder Aus-
lieferung effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine während der gesamten Laufzeit der Anleihe 
ausgeschlossen. 

4.2.4. WÄHRUNG DER WERTPAPIEREMISSION 

Die Emission wird in Euro ausgegeben. 

4.2.5. RELATIVER RANG DER WERTPAPIERE IN DER KAPITALSTRUKTUR DER EMITTENTIN IM FALL 
EINER INSOLVENZ 

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkei-
ten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen 

anderen gegenwärtigen und zukünftigen, unmittelbaren, unbedingten und nicht nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin, soweit diese Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung 
ein Vorrang eingeräumt wird. 
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Die Verpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern sind demnach vorrangig vor den 
Ansprüchen der Gesellschafter der Emittentin auf Rückzahlung des eingezahlten Stammkapitals zu bedie-

nen. 

4.2.6. BESCHREIBUNG DER MIT DEN WERTPAPIEREN VERBUNDENE RECHTE 

Die Vertretung der Emittentin obliegt allein der Geschäftsführung der Emittentin. Den Gläubigern der 
Schuldverschreibungen ("Anleihegläubiger") werden keinerlei Mitwirkungsrechte gewährt. 

Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung der jährlich zu zahlenden Zinsen sowie die 
Rückzahlung des Nennbetrages zum Laufzeitende. Die Rechte aus den Schuldverschreibungen ergeben 
sich aus den beigefügten Anleihebedingungen. 

Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch Anleihegläubiger ist nicht möglich. Unter bestimmten Vo-
raussetzungen sind Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen berechtigt, die außerordentliche 
Kündigung ihrer Schuldverschreibungen zu erklären und die unverzügliche Rückzahlung ihrer Schuldver-
schreibungen zu verlangen (hierzu im Einzelnen § 4c und § 7 der Anleihebedingungen). 

4.2.7. NOMINALER ZINSSATZ UND BESTIMMUNGEN ZUR ZINSSCHULD 

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 1. November 2023 (einschließlich) ("Begebungstag") bezogen 
auf ihren Nennbetrag mit 6,75 %- 7,25 % jährlich verzinst. 

Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum zu berechnen, der kürzer als die Zinsperiode ist, so werden sie 
berechnet auf der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum 
(gerechnet vom letzten Zinszahlungstag (einschließlich)) dividiert durch die tatsächliche Anzahl der Tage 
der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage im Falle eines Schaltjahrs) (Actual/Actual). 

4.2.8. ZINS- UND RÜCKZAHLUNGSTERMINE, RÜCKZAHLUNGSVERFAHREN UND VERJÄHRUNG 

Die Zinsen sind nachträglich jährlich am 1. November eines jeden Jahres (jeweils ein "Zinszahlungstag" 

und der Zeitraum ab dem Begebungstag (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) 
und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (aus-
schließlich) jeweils eine "Zinsperiode") zahlbar. 

Die erstes Zinszahlung ist am 1. November 2024 fällig. 

Die Schuldverschreibungen werden am 1. November 2028 ("Fälligkeitstermin") zum Nennbetrag ("Rück-

zahlungsbetrag der Schuldverschreibung") an die Anleger zurückgezahlt. 

Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig 

werden, oder, sollte die Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht 
leisten, mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zahlung. Der Zinssatz erhöht sich in diesem Fall um 5 % 
per annum. 

Die Emittentin verpflichtet sich gemäß den Anleihebedingungen, Kapital und Zinsen auf die Schuldver-
schreibung bei Fälligkeit in Euro, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelun-
gen und Vorschriften, über die Zahlstelle an Clearstream zur Weiterleitung an die jeweiligen Anleihegläu-
biger zu zahlen. Das gilt für deutsche Anleger und Anleger im Ausland, deren jeweilige Depotbank gege-

benenfalls mittelbar über eine Korrespondenzbank über einen Zugang zum Clearingsystem von Clear-
stream verfügt. Diese Zahlungen haben für die Emittentin in ihrer jeweiligen Höhe befreiende Wirkung 
von den entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber den jeweiligen Anleihegläubigern. 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB für die Schuldverschreibungen beträgt zehn Jahre. 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur 
Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

4.2.9. RENDITE 

Die jährliche Verzinsung beträgt 6,75 % - 7,25 % des Nennbetrags. Die jährliche Rendite der Schuldver-
schreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrags von 100% des Nennbetrags und Rückzahlung bei Ende 
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der Laufzeit entspricht daher der Nominalverzinsung und beträgt 6,75 % - 7,25 % des gezeichneten Anlei-
hebetrags. 

Die individuelle Rendite des jeweiligen Anleihegläubigers kann in einzelnen Fällen unterschiedlich ausfal-
len und hängt von der Differenz zwischen dem erzielten Erlös bei Verkauf oder Rückzahlung einschließlich 
der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Schuldverschreibungen 

zuzüglich etwaiger Stückzinsen, der Haltedauer der Schuldverschreibungen, den beim jeweiligen Anleihe-
gläubiger individuell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersituation ab. 

4.2.10. VERTRETUNG DER SCHULDTITELINHABER 

Unter den in § 9 Schuldverschreibungsgesetz ("SchVG") genannten Voraussetzungen ist eine Gläubiger-

versammlung einzuberufen, die die Anleger vertritt. Die Gläubigerversammlung wird von der Anleihe-

schuldnerin oder von dem nach § 7 SchVG bestellten gemeinsamen Vertreter der Gläubiger einberufen. 

Die Einberufung ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

4.2.11. ÜBERTRAGBARKEIT DER WERTPAPIERE 

Der Anleihegläubiger kann Schuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit ohne Zustimmung der 

Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder vererben. 

Die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Gemäß den Geschäftsbedingungen 

von Clearstream können die Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen frei übertragen. Dabei werden 

jeweils die entsprechenden Miteigentumsrechte an der girosammelverwahrten Globalurkunde auf den 

Erwerber übertragen. 

4.3. BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ANGEBOT 

4.3.1. BEDINGUNGEN, ANGEBOTSSTATISTIKEN, ERWARTETER ZEITPLAN UND ERFORDERLICHE 
MASSNAHMEN FÜR DIE ANTRAGSTELLUNG 

4.3.1.1. ANGEBOTSBEDINGUNGEN 

Die Emittentin bietet in Euro denominierte Schuldverschreibungen in einer Gesamtanzahl von bis zu 
25.000 mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 und einer jährlichen Verzinsung von 6,75 % - 7,25 %, 
fällig zum 1. November 2028, zum Erwerb an ("Angebot"). Der Gesamtnennbetrag der angebotenen 

Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. 

Der Angebotspreis der Schuldverschreibungen entspricht 100 % des Nennbetrags der Schuldverschrei-

bungen ("Angebotspreis"). 

Das Angebot setzt sich zusammen aus: 

■ Einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesre-

publik Deutschland und in der Republik Österreich ("Öffentliches Angebot"). Die Zeichnung kann in 

der Zeit vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktio-
nalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwick-
lung von Zeichnungsaufträgen ("Zeichnungsfunktionalität") erfolgen. Die BankM AG Bookrunner 
nimmt nicht an dem Öffentlichen Angebot teil. 

■ Einem öffentlichen Umtauschangebot ("Umtauschangebot") als Teil des Öffentlichen Angebots, ba-
sierend auf einer öffentlichen Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN 
DE000A2YN1M1 / WKN A2YN1M) ("Schuldverschreibungen 2019/2024") in die Schuldverschreibun-
gen, die Gegenstand dieses Prospekts sind ("Einladung zum Umtausch Schuldverschreibungen 
2019/2024"). In der Zeit vom 12. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023 (18:00 MEZ) ("Umtauschfrist") 
können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 diese in die Schuldverschreibungen, die 
Gegenstand dieses Prospekts sind, durch Beauftragung ihrer Depotbank tauschen. Der Umtausch 
erfolgt im Verhältnis 1:1. Ein Inhaber von Schuldverschreibungen 2019/2024, der einen Um-
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der Laufzeit entspricht daher der Nominalverzinsung und beträgt 6,75 % - 7,25 % des gezeichneten Anlei-

hebetrags. 

Die individuelle Rendite des jeweiligen Anleihegläubigers kann in einzelnen Fällen unterschiedlich ausfal-

len und hängt von der Differenz zwischen dem erzielten Erlös bei Verkauf oder Rückzahlung einschließlich 

der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Schuldverschreibungen 

zuzüglich etwaiger Stückzinsen, der Haltedauer der Schuldverschreibungen, den beim jeweiligen Anleihe-

gläubiger individuell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersituation ab. 

4.2 . 10. VE RTRE TUN G DE R  S CHUL D TITE L INH ABER  

Unter den in § 9 Schuldverschreibungsgesetz ("SchVG") genannten Voraussetzungen ist eine Gläubiger-

versammlung einzuberufen, die die Anleger vertritt. Die Gläubigerversammlung wird von der Anleihe-

schuldnerin oder von dem nach § 7 SchVG bestellten gemeinsamen Vertreter der Gläubiger einberufen. 

Die Einberufung ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

4.2 . 11. ÜBERTRA GB ARKE IT  DER  W E RT PAPIE RE  

Der Anleihegläubiger kann Schuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit ohne Zustimmung der 

Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder vererben. 

Die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Gemäß den Geschäftsbedingungen 

von Clearstream können die Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen frei übertragen. Dabei werden 

jeweils die entsprechenden Miteigentumsrechte an der girosammelverwahrten Globalurkunde auf den 

Erwerber übertragen. 

BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS ANGEBOT 

4.3 . 1 . BEDI NG UN GE N,  A NGEBOT S ST AT IST I KEN ,  ERW ART E TE R ZE ITPL AN  U ND  E RFOR DE RL ICHE  

MA S S NAH ME N FÜR DIE  A N T RAG ST EL L U N G  

4 .3 . 1 .1 . AN GEBOT SBED IN G UN GE N  

Die Emittentin bietet in Euro denominierte Schuldverschreibungen in einer Gesamtanzahl von bis zu 

25.000 mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 und einer jährlichen Verzinsung von 6,75 % - 7,25 %, 

fällig zum 1. November 2028, zum Erwerb an ("Angebot"). Der Gesamtnennbetrag der angebotenen 

Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. 

Der Angebotspreis der Schuldverschreibungen entspricht 100 % des Nennbetrags der Schuldverschrei-

bungen ("Angebotspreis"). 

Das Angebot setzt sich zusammen aus: 

 Einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg, in der Bundesre-

publik Deutschland und in der Republik Österreich ("Öffentliches Angebot"). Die Zeichnung kann in 

der Zeit vom 12. Oktober 2023 bis zum 30. Oktober 2023 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktio-

nalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwick-

lung von Zeichnungsaufträgen ("Zeichnungsfunktionalität") erfolgen. Die BankM AG Bookrunner 

nimmt nicht an dem Öffentlichen Angebot teil. 

 Einem öffentlichen Umtauschangebot ("Umtauschangebot") als Teil des Öffentlichen Angebots, ba-

sierend auf einer öffentlichen Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN 

DE000A2YN1M1 / WKN A2YN1M) ("Schuldverschreibungen 2019/2024") in die Schuldverschreibun-

gen, die Gegenstand dieses Prospekts sind ("Einladung zum Umtausch Schuldverschreibungen 

2019/2024"). In der Zeit vom 12. Oktober 2023 bis 23. Oktober 2023 (18:00 MEZ) ("Umtauschfrist") 

können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 diese in die Schuldverschreibungen, die 

Gegenstand dieses Prospekts sind, durch Beauftragung ihrer Depotbank tauschen. Der Umtausch 

erfolgt im Verhältnis 1:1. Ein Inhaber von Schuldverschreibungen 2019/2024, der einen Um-
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tauschauftrag erteilt, erhält je Schuldverschreibung 2019/2024 eine Schuldverschreibung, die Ge-
genstand dieses Prospekts ist, sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 

2019/2024 und einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00. Die BankM AG, Baseler Straße 10, 
60329 Frankfurt am Main fungiert als Umtauschstelle ("Umstauschstelle") für den Umtausch. Für 
die Umtauschstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am 
Main, als Abwicklungsstelle ("Abwicklungsstelle") tätig. Die Umtauschstelle handelt ausschließlich 

als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anlei-
hegläubigern, und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläu-
bigern begründet (siehe Abschnitt "Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 
2019/2024"). 

■ Einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung 
sowie an weitere ausgewählte Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen im Groß-
herzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich sowie in 
bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Aust-
ralien und Japan) gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierun-
gen ("Privatplatzierung") Die BankM AG als Bookrunner unterstützt die Emittentin im Rahmen der 
Privatplatzierung auf best-effort-Basis (ohne Übernahme einer Platzierungsgarantie). 

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot, das 
Umtauschangebot und für die Privatplatzierung. 

Der maximale Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen aufgrund dieses Prospektes beträgt nomi-
nal EUR 25.000.000,00. 

Der Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots erfolgt im Verhältnis 1:1 ("eins-zu-eins"). Ein Inhaber 
von Schuldverschreibungen 2019/2024, der einen Umtauschauftrag erteilt, erhält je Schuldverschreibung 
2019/2024 eine Schuldverschreibung, die Gegenstand dieses Prospekts ist; zudem zahlt die Emittentin 
aufgelaufene Stückzinsen der Schuldverschreibung 2019/2024 bis zum Begebungstag der Schuldver-
schreibungen, voraussichtlich dem 1. November 2023 (ausschließlich) und einen Zusatzbetrag in bar in 
Höhe von Euro 10,00. 

Das Öffentliche Angebot richtet sich an alle potenziellen Anleger im Großherzogtum Luxemburg, in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich und ist nicht auf bestimmte Kategorien po-
tenzieller Investoren beschränkt. 

Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Schaltung von Werbeanzeigen in der luxem-
burgischen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert. 

Zeichnungen der Schuldverschreibung kommen unter der auflösenden Bedingung zustande, dass die ge-
zeichneten Schuldverschreibungen an dem in den Emissions- oder Ausgabebedingungen vorgesehenen 
Begebungstag (rechtlich) nicht entstehen, d.h. am Begebungstag nicht begeben werden, oder bei einer 
Beendigung des Angebots durch die Emittentin nicht geliefert werden. Dies gilt unbeschadet etwaiger 
erteilter Ausführungsbestätigungen oder Schlussnoten. Erfüllungstag für die gezeichneten Schuldver-
schreibungen ist der in den Emissions- oder Ausgabebedingungen genannte Begebungstag, der zugleich 
Valutatag ist. Die Erfüllung der Geschäfte erfolgt über Clearstream. 

4.3.1.2. VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN 

Dem Angebot liegt der folgende Zeitplan zugrunde: 

5. Oktober 2023 Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF 

5. Oktober 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Webseite der Emittentin 
(www.anleihe2023.jungdms.de) und auf der Webseite der Börse Luxemburg 
(www.luxse.com) 
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tauschauftrag erteilt, erhält je Schuldverschreibung 2019/2024 eine Schuldverschreibung, die Ge-

genstand dieses Prospekts ist, sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 

2019/2024 und einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00. Die BankM AG, Baseler Straße 10, 

60329 Frankfurt am Main fungiert als Umtauschstelle ("Umstauschstelle") für den Umtausch. Für 

die Umtauschstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am 

Main, als Abwicklungsstelle ("Abwicklungsstelle") tätig. Die Umtauschstelle handelt ausschließlich 

als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anlei-

hegläubigern, und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläu-

bigern begründet (siehe Abschnitt "Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 

2019/2024"). 

 Einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung 

sowie an weitere ausgewählte Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen im Groß-

herzogtum Luxemburg, in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich sowie in 

bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Aust-

ralien und Japan) gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierun-

gen ("Privatplatzierung") Die BankM AG als Bookrunner unterstützt die Emittentin im Rahmen der 

Privatplatzierung auf best-effort-Basis (ohne Übernahme einer Platzierungsgarantie). 

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot, das 

Umtauschangebot und für die Privatplatzierung. 

Der maximale Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen aufgrund dieses Prospektes beträgt nomi-

nal EUR 25.000.000,00. 

Der Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots erfolgt im Verhältnis 1:1 ("eins-zu-eins"). Ein Inhaber 

von Schuldverschreibungen 2019/2024, der einen Umtauschauftrag erteilt, erhält je Schuldverschreibung 

2019/2024 eine Schuldverschreibung, die Gegenstand dieses Prospekts ist; zudem zahlt die Emittentin 

aufgelaufene Stückzinsen der Schuldverschreibung 2019/2024 bis zum Begebungstag der Schuldver-

schreibungen, voraussichtlich dem 1. November 2023 (ausschließlich) und einen Zusatzbetrag in bar in 

Höhe von Euro 10,00. 

Das Öffentliche Angebot richtet sich an alle potenziellen Anleger im Großherzogtum Luxemburg, in der 

Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich und ist nicht auf bestimmte Kategorien po-

tenzieller Investoren beschränkt. 

Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Schaltung von Werbeanzeigen in der luxem-

burgischen Tagespresse, insbesondere im Luxemburger Wort, kommuniziert. 

Zeichnungen der Schuldverschreibung kommen unter der auflösenden Bedingung zustande, dass die ge-

zeichneten Schuldverschreibungen an dem in den Emissions- oder Ausgabebedingungen vorgesehenen 

Begebungstag (rechtlich) nicht entstehen, d.h. am Begebungstag nicht begeben werden, oder bei einer 

Beendigung des Angebots durch die Emittentin nicht geliefert werden. Dies gilt unbeschadet etwaiger 

erteilter Ausführungsbestätigungen oder Schlussnoten. Erfüllungstag für die gezeichneten Schuldver-

schreibungen ist der in den Emissions- oder Ausgabebedingungen genannte Begebungstag, der zugleich 

Valutatag ist. Die Erfüllung der Geschäfte erfolgt über Clearstream. 

4.3 . 1 .2 . VORAU S SICHTL I CHE R ZE IT PL AN  

Dem Angebot liegt der folgende Zeitplan zugrunde: 

5. Oktober 2023 Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF 

5. Oktober 2023 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Webseite der Emittentin 

(www.anleihe2023.jungdms.de) und auf der Webseite der Börse Luxemburg 

(www.luxse.com) 
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12. Oktober 2023 

30. Oktober 2023, 
12:00 Uhr 

1. November 2023 

1. November 2023 

Beginn des Öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung 

Ende der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität; Festlegung und 
Veröffentlichung der Zinsfestsetzungsmitteilung 

Begebungstag und Lieferung der Schuldverschreibungen (Valuta) 

Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Quotation Board der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Segment des Open Market (Freiverkehr)) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorstehende Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen ergeben 
können. 

4.3.1.3. MINDEST- UND/ODER HÖCHSTBETRAG DER ZEICHNUNG 

Die Mindestsumme für Zeichnungsangebote im Rahmen des Öffentlichen Angebots beträgt EUR 1.000,00 

(entsprechend dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung). Der Mindestbetrag für Zeichnungsangebote 
im Rahmen der Privatplatzierung beträgt EUR 1.000,00. Ein Höchstbetrag für Zeichnungsangebote für 
Schuldverschreibungen existiert nicht. 

4.3.1.4. BEGEBUNG, LIEFERUNG UND ABRECHNUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. November 2023 begeben ("Emissionstermin" 
oder "Begebungstag"). 

Die Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität 
gezeichnet und zugeteilt wurden, werden voraussichtlich am 1. November 2023 über die BankM AG als 
Bookrunner und die Zahlstelle geliefert und abgerechnet. 

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibungen 
erfolgt durch den Bookrunner entsprechend dem Öffentlichen Angebot voraussichtlich ebenfalls am 1. 
November 2023. 

Die Übertragung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen Angebots und der Privatplat-
zierung erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags bzw. erst nach vorheriger vollständiger 
Überweisung des Zeichnungsbetrages. 

Die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Zahlung der ausstehenden Stückzinsen für die Schuld-
verschreibungen 2019/2024 und der jeweiligen Barausgleichsbeträge, für die Umtauschaufträge erteilt 
und von der Emittentin angenommen wurden, erfolgt über die Umtauschstelle und die Zahlstelle an Clear-

stream (oder dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kontoinhaber) Zug um Zug gegen 
Übertragung der Schuldverschreibungen 2019/2024 für die Umtauschaufträge erteilt und von der Emit-
tentin angenommen wurden, an die Emittentin. Die Abwicklung (sog. Settlement) findet voraussichtlich 
ebenfalls am 1. November 2023 statt. Die Gutschrift des Barausgleichsbetrags sowie der Stückzinsen er-

folgt dabei über die jeweilige Depotbank der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024. 

Die BankM AG ist verpflichtet, den im Rahmen des Angebots erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von 
Kosten und Gebühren an die Emittentin weiterzuleiten. 

Die Schuldverschreibungen werden durch Buchung über das Clearingsystem der Clearstream und die de-
potführende Bank geliefert. Bei Anlegern im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich, 

deren depotführende Bank über keinen unmittelbaren Zugang zum Clearingsystem verfügt, erfolgen Lie-
ferung und Abwicklung über die von der depotführenden Stelle beauftragte Korrespondenzbank, die über 
einen solchen Zugang zum Clearingsystem verfügt. 

4.3.1.5. VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE DES ANGEBOTS 
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12. Oktober 2023 Beginn des Öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung 

30. Oktober 2023, 

12:00 Uhr 

Ende der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität; Festlegung und 

Veröffentlichung der Zinsfestsetzungsmitteilung 

1. November 2023 Begebungstag und Lieferung der Schuldverschreibungen (Valuta) 

1. November 2023 Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Quotation Board der Frankfurter 

Wertpapierbörse (Segment des Open Market (Freiverkehr)) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorstehende Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen ergeben 

können. 

4.3 . 1 .3 . MIN DE ST-  UN D/O DER HÖC HSTBE TR AG DE R ZE ICH NU NG   

Die Mindestsumme für Zeichnungsangebote im Rahmen des Öffentlichen Angebots beträgt EUR 1.000,00 

(entsprechend dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung). Der Mindestbetrag für Zeichnungsangebote 

im Rahmen der Privatplatzierung beträgt EUR 1.000,00. Ein Höchstbetrag für Zeichnungsangebote für 

Schuldverschreibungen existiert nicht. 

4.3 . 1 .4 . BEGEBU N G,  L IE FERU N G UN D ABRE CH NU N G DER  SCHU L DVERSCH REIBU N GE N  

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. November 2023 begeben ("Emissionstermin" 

oder "Begebungstag"). 

Die Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität 

gezeichnet und zugeteilt wurden, werden voraussichtlich am 1. November 2023 über die BankM AG als 

Bookrunner und die Zahlstelle geliefert und abgerechnet. 

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibungen 

erfolgt durch den Bookrunner entsprechend dem Öffentlichen Angebot voraussichtlich ebenfalls am 1. 

November 2023. 

Die Übertragung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen Angebots und der Privatplat-

zierung erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags bzw. erst nach vorheriger vollständiger 

Überweisung des Zeichnungsbetrages. 

Die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Zahlung der ausstehenden Stückzinsen für die Schuld-

verschreibungen 2019/2024 und der jeweiligen Barausgleichsbeträge, für die Umtauschaufträge erteilt 

und von der Emittentin angenommen wurden, erfolgt über die Umtauschstelle und die Zahlstelle an Clear-

stream (oder dessen Order zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kontoinhaber) Zug um Zug gegen 

Übertragung der Schuldverschreibungen 2019/2024 für die Umtauschaufträge erteilt und von der Emit-

tentin angenommen wurden, an die Emittentin. Die Abwicklung (sog. Settlement) findet voraussichtlich 

ebenfalls am 1. November 2023 statt. Die Gutschrift des Barausgleichsbetrags sowie der Stückzinsen er-

folgt dabei über die jeweilige Depotbank der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024. 

Die BankM AG ist verpflichtet, den im Rahmen des Angebots erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von 

Kosten und Gebühren an die Emittentin weiterzuleiten. 

Die Schuldverschreibungen werden durch Buchung über das Clearingsystem der Clearstream und die de-

potführende Bank geliefert. Bei Anlegern im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich, 

deren depotführende Bank über keinen unmittelbaren Zugang zum Clearingsystem verfügt, erfolgen Lie-

ferung und Abwicklung über die von der depotführenden Stelle beauftragte Korrespondenzbank, die über 

einen solchen Zugang zum Clearingsystem verfügt. 

4.3 . 1 .5 . VE RÖFFE NT L I CHU NG  DER  ERGE B NI SSE  DE S A NGEBOT S   
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Das Ergebnis des Angebots der Schuldverschreibungen und das Emissionsvolumen wird die Emittentin 
nach Ablauf der Zeichnungsfrist voraussichtlich am 30. Oktober 2023 mittels einer Pressemitteilung, die 

u.a. auf der Internetseite der Emittentin unter Emittentin www.anleihe2023.jungdms.de veröffentlicht 
wird, bekannt geben und bei der CSSF hinterlegen. 

4.3.1.6. VORZUGSRECHTE 

Vorzugszeichnungsrechte bestehen nicht. 

4.3.2. PLAN FÜR DIE AUFTEILUNG DER WERTPAPIERE UND DEREN ZUTEILUNG 

4.3.2.1. GRUNDLAGEN DER ZUTEILUNG, REDUZIERUNG DER ZEICHNGUNG 

Die Zuteilung der Schuldverschreibungen, für die (i) im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots so-
wie (ii) im Rahmen des Öffentlichen Angebots oder (iii) im Rahmen der Privatplatzierung Zeichnungs- bzw. 
Umtauschaufträge abgegeben wurden, wird nach freiem Ermessen der Emittentin und der BankM AG 

festgelegt. 

Solange keine Überzeichnung (wie nachfolgend definiert) vorliegt, werden im Zuge der Zuteilung der 
Schuldverschreibungen (i) Umtauschangebote der Gläubiger der Schuldverschreibung 2019/2024, (ii) die 

Zeichnungsangebote im Rahmen des öffentlichen Angebots, und (iii) die Zeichnungsangebote im Rahmen 
der Privatplatzierung grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. 

Eine „Überzeichnung" liegt vor, wenn die im Rahmen des Umtauschangebotes, des öffentlichen Angebots 
sowie der Privatplatzierung eingegangenen Zeichnungsangebote zusammengerechnet den Gesamtnenn-
betrag der angebotenen Schuldverschreibungen in Höhe des Zielvolumens von EUR 25.000.000,00 Mio. 
übersteigen. Die Emittentin ist zusammen mit der BankM AG berechtigt, Zeichnungs- bzw. Umtauschauf-

träge zu kürzen, asymmetrisch zuzuteilen und einzelne Zeichnungs- bzw. Umtauschaufträge zurückzuwei-
sen. Im Fall, dass Zeichnungen gekürzt oder gar nicht angenommen werden, wird ein gegebenenfalls zu 
viel gezahlter Ausgabebetrag durch Überweisung erstattet. 

Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeichnung 
entstandene Kosten des Anlegers richten sich nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und der 
jeweiligen Depotbank, bei der dieser ein Zeichnungsangebot abgegeben hat und ein Wertpapierdepot 
unterhält. 

4.3.2.2. MITTEILUNG HINSICHTLICH DER ZUTEILUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Anleger, die Zeichnungs- oder Umtauschaufträge für Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktio-
nalität gestellt haben, können bei der jeweiligen Depotbank des Anlegers Auskunft über die Anzahl zuge-

teilter Schuldverschreibungen erhalten. Die Aufnahme des Handels ist hiervon nicht abhängig. 

4.3.3. ANGABEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT 

4.3.3.1. ANGEBOTSZEITRAUM 

Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Oktober 2023 bis 30. Oktober 2023 (12:00 MEZ) ("Angebots-
zeitraum") in dem Großherzogtum Luxemburg, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Öster-
reich öffentlich angeboten; Zeichnungen im Rahmen des Öffentlichen Angebotes können über die Xetra-

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG ("Zeichnungsfunktionalität") abgegeben 
werden. 

Die Emittentin und die BankM AG behalten sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verkürzen oder 
zu verlängern. 

Jede Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie die Festlegung weiterer Angebotszeit-

räume oder die vorzeitige Beendigung des Öffentlichen Angebots wird auf der Internetseite der Emitten-
tin (www.anleihe2023.jungdms.de) veröffentlicht und der CSSF gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 mitgeteilt. Zudem wird die Emittentin im Falle einer Verlängerung des Angebotszeitraums 
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erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen und in derselben Art 
und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen. 

4.3.3.2. ZEICHNUNG ÜBER DIE XETRA-ZEICHNUNGSFUNKTIONALITÄT DIRECTPLACE DER 
FRANKFURTER WERTPAPIERBÖRSE 

Die Schuldverschreibungen werden öffentlich über die Zeichnungsfunktionalität angeboten. Anleger, die 
Zeichnungsanträge für die Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre jeweilige De-
potbank während des Angebotszeitraums abgeben. Dies setzt voraus, dass die Depotbank (i) als sog. Han-

delsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist ("Handelsteilnehmer") oder über ei-
nen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel verfügt, 
(ii) über einen Xetra-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität auf der Grund-
lage der Nutzungsbedingungen der Deutsche Börse AG für die Xetra-Zeichnungsfunktionalität berechtigt 

und in der Lage ist. 

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsanträge über die Zeich-
nungsfunktionalität. Der Orderbuchmanager im Sinne der Zeichnungsfunktionalität erfasst alle Zeich-

nungsanträge der Handelsteilnehmer in einem Orderbuch und leitet diese Zeichnungsanträge an die 
BankM AG als Bookrunner zur Berücksichtigung im zentralen Orderbuch weiter. Die Zeichnungsanträge 
der Anleger sind bis zum Ablauf des Angebotszeitraums frei widerrufbar. Nach erfolgter Zuteilung ist ein 
Widerruf jedoch ausgeschlossen. 

Anleger, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse ist, 
können über ihre depotführende Stelle einen Handelsteilnehmer beauftragen, der zusammen mit der de-

potführenden Stelle des Anlegers das Zeichnungsangebot abwickelt. 

Anleger im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich, deren Depotbank nicht Handels-
teilnehmer ist, können über ihre Depotbank einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauf-

tragen, der für den Anleger ein Kaufangebot einstellt und den Kauf zusammen mit der Depotbank abwi-
ckelt. 

4.3.4. EINLADUNG ZUM UMTAUSCH DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 2019/2024 

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot und der Einladung zum Umtausch der Schuldverschrei-

bungen 2019/2024 ist erforderlich, dass die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2019/2024 einen Um-
tauschauftrag erteilen. Ausschließlich auf Grundlage eines solches Umtauschauftrags (in Form eines For-
mulars, welches die Depotbanken den Gläubigern der Schuldverschreibungen 2019/2024 zukommen las-
sen), ist — unter Einbindung der jeweiligen Depotbank des Gläubigers der Schuldverschreibungen 

2019/2024— ein Umtausch in die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, möglich. 

Es liegt im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin und der BankM, Umtauschaufträge ohne Angabe 

von Gründen vollständig oder teilweise anzunehmen bzw. nicht anzunehmen. Die Entscheidung über eine 
entsprechende Annahme durch die Emittentin zusammen mit der BankM erfolgt spätestens am 30. Ok-
tober 2023. Die auf diese Weise umgetauschten und zugeteilten Schuldverschreibungen werden voraus-
sichtlich am 1. November 2023 geliefert. 

Die Einladung zum Umtausch der Schuldverschreibungen 2019/2024 wird voraussichtlich am 9. Oktober 
2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht, aber auch im Folgenden vollständig wiedergegeben: 
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UMTAUSCHANGEBOT 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
Wiesbaden 

Freiwilliges Angebot 

an die Inhaber der 5,5 % Schuldverschreibungen 2019/2024 
ISIN DE000A2YN1M1 

zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 

in neue festverzinsliche Schuldverschreibungen 2023/2028 
der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

ISIN DE000A3514Q0 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend auch die "Emittentin") hat EUR 25.000.000 nominal der 
5,5% Schuldverschreibungen 2019/2024, eingeteilt in bis zu 25.000 auf den Inhaber lautende, erstrangige 
und untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen 2019/2024 mit einem Nennbetrag von je-
weils EUR 1.000 und der ISIN DE000A2YN1M1 begeben (im Folgenden die "Schuldverschreibungen 

2019/2024" und jeweils eine "Schuldverschreibung 2019/2024"). Derzeit steht noch ein Gesamtnennbe-
trag der Schuldverschreibungen 2019/2024 in Höhe von EUR 25.000.000 zur Rückzahlung aus. 

Die Geschäftsführung der Emittentin hat beschlossen, den Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen 
2019/2024 (die "Anleihegläubiger") die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Schuldverschreibungen 2019/2024 
in neue festverzinsliche Schuldverschreibungen 2023/2028 der Emittentin mit einem Nennbetrag von je-
weils EUR 1.000 (ISIN DE000A3514Q0) (die "Schuldverschreibungen" und jeweils eine "Schuldverschrei-

bung"), die von der Emittentin ab dem 12. Oktober 2023 in der Bundesrepublik Deutschland, im Großher-
zogtum Luxemburg und in der Republik Österreich öffentlich zum Erwerb angeboten werden, umzutau-
schen. 

Der Umtausch erfolgt zu den nachstehenden Bedingungen (die "Umtauschbedingungen"). 

§1 
ANGEBOT ZUM UMTAUSCH 

Die Emittentin bietet nach Maßgabe dieser Umtauschbedingungen den Anleihegläubigern an (das "Um-
tauschangebot"), verbindliche Angebote zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2019/2024 in 

Schuldverschreibungen abzugeben (der "Umtausch" und das Angebot zum Umtausch der "Umtauschauf-
trag"). 

§2 
UMTAUSCHVERHÄLTNIS 

(1) Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag der Schuldverschreibungen 2019/2024 zuzüglich der Stück-
zinsen (wie in Absatz (3) definiert), die auf die umgetauschten Schuldverschreibungen 2019/2024 

entfallen. 

(2) Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1 (eins zu eins). Dies bedeutet, dass jeder Anleihegläubiger, der 

einen Umtauschauftrag erteilt hat, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emit-
tentin je eingetauschter Schuldverschreibung 2019/2024 

(a) eine Schuldverschreibung sowie 

(b) die Stückzinsen (wie in Absatz (3) definiert), die auf die umgetauschten Schuldverschreibun-
gen 2019/2024 entfallen, und 

(c) einen Zusatzbetrag von EUR 10,00 pro umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2024 (der 
"Zusatzbetrag") erhält. 
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(3) "Stückzinsen" bedeutet die anteilsmäßig angefallenen Zinsen vom letzten Zinszahlungstag (ein-
schließlich) der Schuldverschreibungen 2019/2024, wie in § 3 (a) der Anleihebedingungen der 

Schuldverschreibungen 2019/2024 festgelegt, bis zum Begebungstag der Schuldverschreibungen, 
voraussichtlich dem 1. November 2023 (der "Begebungstag") (ausschließlich). Gemäß § 3 (c) der 
Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 2019/2024 erfolgt die Berechnung der Zinsen im 
Hinblick auf einen Zeitraum, der kürzer als eine Zinsperiode ist, auf der Grundlage der Anzahl der 

tatsächlichen verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum (gerechnet vom letzten Zinszahlungstag 
(einschließlich)) dividiert durch die tatsächliche Anzahl der Tage der Zinsperiode (365 Tage bzw. 
366 Tage im Falle eines Schaltjahres). 

§3 
UMFANG DES UMTAUSCHES 

(1) Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für den Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots. 
Anleger können Umtauschaufträge bezogen auf ihre Schuldverschreibungen 2019/2024 in jegli-
cher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung von EUR 1.000 abgeben, wo-
bei das Volumen des Umtauschauftrags stets durch den Nennbetrag teilbar sein muss und auf das 

Volumen der Gesamtemission begrenzt ist. Es gibt keine festgelegten Tranchen für die Schuldver-
schreibungen. 

(2) Im Falle der Überzeichnung (wie nachstehend definiert) stehen der Betrag der Schuldverschrei-

bungen, die für den Umtausch eingesetzt werden, und die Annahme von Umtauschaufträgen 
durch die Emittentin im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin. 

§4 
UMTAUSCHFRIST 

(1) Die Umtauschfrist für die Schuldverschreibungen 2019/2024 beginnt am 12. Oktober 2023 und 

endet am 23. Oktober 2023 um 18:00 Uhr MEZ (die "Umtauschfrist"). 

(2) Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und freien Ermessen berechtigt, ohne An-
gabe von Gründen die Umtauschfrist zu verlängern oder zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu 

beenden oder das Umtauschangebot zurückzunehmen. Die Emittentin wird dies auf ihrer Web-
seite sowie im Bundesanzeiger veröffentlichen. Im Fall einer Überzeichnung behält sich die Emit-
tentin vor, die Umtauschfrist vor Ablauf des in Absatz (1) bestimmten Termins zu beenden. Eine 
"Überzeichnung" liegt vor, wenn die im Rahmen des Umtauschangebots und des öffentlichen An-

gebots sowie im Rahmen der Privatplatzierung eingegangenen Umtausch- und Zeichnungsaufträge 
zusammengerechnet den Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuldverschreibungen überstei-
gen. 

§5 
UMTAUSCHSTELLE, ABWICKLUNGSSTELLE 

(1) Umtauschstelle für den Umtausch ist 

BankM AG, 
Baseler Straße 10 

60329 Frankfurt am Main 

(die " Umtauschstelle"). 

(2) Für die Umtauschstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt 
am Main, als Abwicklungsstelle tätig (die "Abwicklungsstelle"). 

(3) Die Umtauschstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt kei-
nerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und es wird kein Auftrags- oder Treu-
handverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet. 
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§ 4 
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gen.  

§ 5 

UMTAUSCHSTELLE, ABWICKLUNGSSTELLE 

(1) Umtauschstelle für den Umtausch ist  

BankM AG, 

Baseler Straße 10  

60329 Frankfurt am Main 

(die " Umtauschstelle"). 

(2) Für die Umtauschstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt 

am Main, als Abwicklungsstelle tätig (die "Abwicklungsstelle"). 

(3) Die Umtauschstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt kei-

nerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und es wird kein Auftrags- oder Treu-

handverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet. 
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§6 

UMTAUSCHAUFTRÄGE 

(1) Anleihegläubiger, die Schuldverschreibungen 2019/2024 umtauschen wollen, müssen über ihre 

depotführende Stelle während der Umtauschfrist einen Umtauschauftrag einreichen. Die Um-
tauschaufträge werden in gesammelter Form an die Umtauschstelle weitergeleitet und müssen bis 
zum Ende der Umtauschfrist dort zugegangen sein. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit zur Erteilung eines Umtauschauftrags durch 
die Anleihegläubiger über ihre jeweilige depotführende Stelle aufgrund einer Vorgabe der jewei-
ligen depotführenden Stelle bereits vor dem Ende der Umtauschfrist enden kann. Weder die 
Emittentin noch die Umtauschstelle übernehmen eine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass 

innerhalb der Umtauschfrist erteilte Umtauschaufträge auch tatsächlich vor dem Ende der Um-
tauschfrist bei der Umtauschstelle eingehen. 

(2) Umtauschaufträge haben folgendes unter Verwendung des über die depotführende Stelle zur Ver-
fügung gestellten Formulars zu beinhalten: 

(a) ein Angebot des Anleihegläubigers zum Umtausch einer bestimmten Anzahl von Schuldver-

schreibungen 2019/2024 in schriftlicher Form, 

(b) die unwiderrufliche Anweisung des Anleihegläubigers an die depotführende Stelle, 

i. die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, 
zu sperren und jegliche Übertragung bis zum Begebungstag zu unterlassen (die "De-
potsperre"); und 

die Anzahl von in seinem Wertpapierdepot befindlichen Schuldverschreibungen 
2019/2024, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, in die ausschließlich für das 
Umtauschangebot eingerichtete ISIN DE000A351ZG1 (die "Zum Umtausch angemel-

dete Schuldverschreibungen") bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, 
Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn ("Clearstream") umzu-
buchen; 

dies vorbehaltlich des automatischen Widerrufs dieser unwiderruflichen Anweisung im Fall, dass 
das Umtauschangebot vor dem Ende der Umtauschfrist durch die Emittentin zurückgenommen 
wird. 

(3) Umtauschaufträge können nur unwiderruflich abgegeben werden. Die Umtauschaufträge sind nur 
wirksam, wenn die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die ein Umtauschauftrag abgeben wird, 
in die ISIN DE000A351ZG1 der Zum Umtausch angemeldeten Schuldverschreibungen umgebucht 

worden sind. Der Umtausch ist für die Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 — mit Aus-
nahme etwaiger Spesen und Kosten depotführender Stellen - provisions— und spesenfrei. 

§7 

DEPOTSPERRE 

Die Depotsperre hat bis zum Eintritt des frühesten der nachfolgenden Ereignisse wirksam zu sein, sofern 

die Emittentin keine abweichende Bekanntmachung veröffentlicht: 

(a) die Abwicklung am Begebungstag oder 

(b) die Veröffentlichung der Emittentin, dass das Umtauschangebot zurückgenommen wird. 

§8 
ANWEISUNG UND BEVOLLMÄCHTIGUNG 

(1) Mit der Abgabe des Umtauschauftrages geben die Anleihegläubiger folgende Erklärungen ab: 
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(a) sie weisen ihre depotführende Stelle an, die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die sie 
den Umtauschauftrag abgeben, zunächst in ihrem Wertpapierdepot zu belassen, aber in die 

ISIN DE000A351ZG1 der Zum Umtausch angemeldeten Schuldverschreibungen bei der 
Clearstream umzubuchen; 

(b) sie beauftragen und bevollmächtigen die Umtauschstelle sowie ihre depotführende Stelle 

(jeweils unter der Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB), 
alle zur Abwicklung dieses Umtauschauftrages erforderlichen oder zweckmäßigen Handlun-
gen vorzunehmen sowie entsprechende Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, 
insbesondere den Übergang des Eigentums an den Schuldverschreibungen 2019/2024, für 

die sie den Umtauschauftrag abgeben, herbeizuführen und die Zahlung der Stückzinsen so-
wie des Zusatzbetrags an die Anleihegläubiger abzuwickeln; die Anleihegläubiger haben 
Kenntnis davon, dass die Umtauschstelle auch für die Emittentin tätig wird; 

(c) sie beauftragen und bevollmächtigen die Umtauschstelle, alle Leistungen zu erhalten und 
Rechte auszuüben, die mit dem Besitz der Zum Umtausch angemeldeten Schuldverschrei-
bungen verbunden sind; 

(d) sie weisen ihre depotführende Stelle an, ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der Schuld-
verschreibungen 2019/2024, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, sowie Clearstream 
anzuweisen und zu ermächtigen, der Umtauschstelle die Anzahl der im Konto der depot-

führenden Stelle bei der Clearstream unter der ISIN DE000A351ZG1 der Zum Umtausch an-
gemeldete Schuldverschreibungen eingebuchten Schuldverschreibungen 2019/2024 bör-
sentäglich mitzuteilen; 

(e) sie übertragen — vorbehaltlich des Ablaufs der Umtauschfrist und unter der auflösenden 
Bedingung der Nichtannahme des Umtauschangebots durch die Emittentin (ggf. auch teil-
weise) — die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, 

auf die Emittentin mit der Maßgabe, dass Zug um Zug gegen die Übertragung eine entspre-
chende Anzahl an Schuldverschreibungen sowie die Stückzinsen und der Zusatzbetrag an 
sie übertragen werden 

(f) 

(g) 

sie ermächtigen die depotführende Stelle, der Umtauschstelle Informationen über die An-
weisungen des Depotinhabers bekanntzugeben; 

sie ermächtigen die depotführende Stelle und die Umtauschstelle im Falle einer nur teilwei-

sen Annahme des Umtauschangebotes durch die Emittentin —vorbehaltlich einer ausdrück-
lichen anderweitigen Anweisung der Emittentin im Einzelfall — erforderlichenfalls bei der 
individuellen Zuteilung von Schuldverschreibungen auf einzelne Depots auf- oder abzurun-
den. 

(2) Die vorstehenden unter den Buchstaben (a) bis (g) aufgeführten Erklärungen, Weisungen, Aufträge 
und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung unwiderruflich 

erteilt. 

(3) Zugleich erklärt der jeweilige Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 im Hinblick auf das 
Verfügungsgeschäft über die Zum Umtausch angemeldeten Schuldverschreibungen das Angebot 

auf Abschluss eines dinglichen Vertrags nach § 929 Bürgerliches Gesetzbuch. Mit der Abgabe des 
Umtauschauftrags verzichtet der jeweilige Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2024 gemäß 
§ 151 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch auf einen Zugang der Annahmeerklärungen. Die Erklärung 
des Umtauschauftrags und die Angebotserklärung im Hinblick auf den dinglichen Vertrag kann 

auch durch einen ordnungsgemäß Bevollmächtigten eines Inhabers von Schuldverschreibungen 
2019/2024 abgegeben werden. 
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§9 
ANNAHME DER ANGEBOTE 

(1) Mit der Annahme eines Umtauschauftrags durch die Emittentin kommt zwischen dem betreffen-

den Anleihegläubiger und der Emittentin ein Vertrag über den Umtausch der Zum Umtausch an-
gemeldeten Schuldverschreibungen gegen die Schuldverschreibungen sowie Zahlung der Stückzin-
sen sowie des Zusatzbetrags gemäß den Umtauschbedingungen zustande. Die neuen Schuldver-
schreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,75 % bis 7,25 % verzinst. Der finale Zinssatz wird 

auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsanträge festgelegt werden. Die Anleihegläubiger erklären 
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verzinsung am unteren Ende der Spanne liegen 
kann. 

(2) Es liegt im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin und der Umtauschstelle, Umtauschauf-
träge ohne Angabe von Gründen vollständig oder teilweise nicht anzunehmen. Umtauschaufträge, 
die nicht in Übereinstimmung mit den Umtauschbedingungen erfolgen oder hinsichtlich derer die 

Abgabe eines solchen Angebots nicht in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Gesetzen 
und anderen Rechtsvorschriften erfolgten, werden nicht angenommen. 

(3) 

(4) 

Die Emittentin und die Umtauschstelle behalten sich jedoch das Recht vor, Umtauschaufträge trotz 

Verstößen gegen die Umtauschbedingungen oder Versäumung der Umtauschfrist dennoch anzu-
nehmen, unabhängig davon, ob die Emittentin und die Umtauschstelle bei anderen Anleihegläubi-
gern mit ähnlichen Verstößen oder Fristversäumungen in gleicher Weise vorgehen. 

Mit der Übertragung der zum Umtausch angemeldeten Schuldverschreibungen gehen sämtliche 
mit diesen verbundene Ansprüche und sonstige Rechte auf die Emittentin über. 

§ 10 
LIEFERUNG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

(1) Die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Zahlung der Stückzinsen und des Zusatzbetrags 

für die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die Umtauschaufträge erteilt und von der Emitten-
tin angenommen wurden, erfolgt an Clearstream oder dessen Order zur Gutschrift auf die Konten 
der jeweiligen Kontoinhaber Zug um Zug gegen Übertragung der Schuldverschreibungen 
2019/2024, für die Umtauschaufträge erteilt und von der Emittentin angenommen wurden, an die 

Emittentin. Die Lieferung findet voraussichtlich am 1. November 2023 statt. 

(2) Die Gutschrift der Schuldverschreibungen, der Stückzinsen und des Zusatzbetrags erfolgt über die 
jeweilige depotführende Stelle der Anleihegläubiger. 

§11 
GEWÄHRLEISTUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 

Jeder Anleihegläubiger, der einen Umtauschauftrag erteilt, sichert mit der Abgabe des Umtauschauftra-
ges sowohl zum Ende der Umtauschfrist als auch zum Begebungstag zu, gewährleistet und verpflichtet 
sich gegenüber der Emittentin und der Umtauschstelle, dass: 

(a) er die Umtauschbedingungen durchgelesen, verstanden und akzeptiert hat; 

(b) er auf Anfrage jedes weitere Dokument ausfertigen und aushändigen wird, das von der Um-
tauschstelleoder von der Emittentin für notwendig oder zweckmäßig erachtet wird, um den 
Umtausch oder die Abwicklung abzuschließen; 

(c) die Schuldverschreibungen 2019/2024, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, in sei-
nem Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; und 

(d) ihm bekannt ist, dass sich —von bestimmten Ausnahmen abgesehen — das Umtauschange-
bot nicht an Anleihegläubiger in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien 
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nem Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; und 

(d) ihm bekannt ist, dass sich – von bestimmten Ausnahmen abgesehen – das Umtauschange-

bot nicht an Anleihegläubiger in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 52 

und Japan richtet und das Umtauschangebot nicht in diesen Staaten abgegeben werden 
darf, und er sich außerhalb dieser Staaten befindet. 

§12 
STEUERLICHE HINWEISE 

Die Veräußerung der Schuldverschreibungen 2019/2024 auf Basis der Teilnahme an dem Umtauschange-
bot kann u. U. zu einer Besteuerung eines etwaigen Veräußerungsgewinns führen. Es gelten die jeweils 

anwendbaren steuerrechtlichen Vorschriften. Je nach den persönlichen Verhältnissen eines Inhabers der 
Schuldverschreibungen 2019/2024 können ausländische steuerrechtliche Regelungen zur Anwendung 
kommen. Die Emittentin empfiehlt, sofern Unsicherheit über die Einschlägigkeit eines etwaigen steuer-
baren Vorgangs vorliegt, vor Abgabe des Umtauschauftrags einen Steuerberater zu konsultieren. 

§13 
VERÖFFENTLICHUNGEN, VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS, SONSTIGE HINWEISE 

(1) Dieses Umtauschangebot wird auf der Webseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) 
sowie voraussichtlich am oder um den 9. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

(2) Da die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Umtauschangebots an Dritte sowie die An-
nahme dieses Umtauschangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzog-
tums Luxemburg und der Republik Österreich gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann, darf 

dieses Umtauschangebot weder unmittelbar noch mittelbar in anderen Ländern veröffentlicht, 
verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren ausländischen Best-
immungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Ge-
nehmigung oder weiterer Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen Personen außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich in den Be-
sitz dieses Umtauschangebots oder wollen sie von dort aus das Umtauschangebot annehmen, wer-
den sie gebeten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzog-
tums Luxemburg und der Republik Österreich geltende Beschränkungen zu informieren und solche 

Beschränkungen einzuhalten. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Weitergabe 
oder Versendung dieses Umtauschangebots oder die Annahme des Umtauschangebots außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich mit 
den jeweiligen ausländischen Vorschriften vereinbar ist. Unabhängig von den vorstehenden Aus-

führungen bezüglich der Versendung, Verteilung und Verbreitung dieses Umtauschangebots wird 
darauf hingewiesen, dass sich dieses Umtauschangebot an alle Inhaber der Schuldverschreibungen 
2019/2024 richtet. 

(3) 

(4) 

Die Emittentin wird das Ergebnis dieses Umtauschangebots auf ihrer Webseite (www.an-
leihe2023.jungdms.de) voraussichtlich am 30. Oktober 2023 veröffentlichen. 

Sämtliche Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen der Emittentin im Zusammenhang mit 

dem Umtauschangebot erfolgen darüber hinaus, soweit nicht eine weitergehende Veröffentli-
chungspflicht besteht, ausschließlich auf der Webseite der Emittentin. 

§ 14 
ANWENDBARES RECHT 

Diese Umtauschbedingungen, die jeweiligen Umtauschaufträge der Anleihegläubiger sowie alle vertragli-

chen und außervertraglichen Schuldverhältnisse, die sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben, un-
terliegen deutschem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des deutschen internationalen Pri-
vatrechts. 

§15 
GERICHTSSTAND 
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Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Umtauschbedingungen, den jeweili-
gen Umtauschaufträgen der Anleihegläubiger sowie allen vertraglichen und außervertraglichen Schuld-

verhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben, ist, soweit rechtlich zulässig, aus-
schließlicher Gerichtsstand Frankfurt am Main. 

§16 

WERTPAPIERPROSPEKT, RISIKOHINWEISE 

Das Umtauschangebot und das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen erfolgen auf Grundlage 

des Wertpapierprospekts der Emittentin vom 5. Oktober 2023, ergänzt durch etwaige künftig veröffent-
lichte Nachträge (der "Prospekt"). 

Der Prospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter (www.anleihe2023.jungdms.de) und auf der Web-

seite der Luxemburger Börse (www.luxse.com) veröffentlicht. 

Den Inhabern der Schuldverschreibungen 2019/2024 wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ab-
gabe eines Angebots bezogen auf den Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2019/2024 den Prospekt 

aufmerksam zu lesen und insbesondere die im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer 
Entscheidung zu berücksichtigen. 
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4.3.5. ANGABEN ZUR PRIVATPLATZIERUNG 

Die Privatplatzierung wird von der Emittentin mit Unterstützung durch die BankM AG als Bookrunner 

durchgeführt. Im Rahmen dieser Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen in der Bundesre-
publik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan) gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmun-
gen für Privatplatzierungen angeboten. 

4.3.6. PREISFESTSETZUNG 

Der Angebotspreis für jede Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbe-
trags der Schuldverschreibungen. 

Über den Angebotspreis hinaus stellt die Emittentin den Zeichnern keine Kosten oder Steuern in Rech-
nung. Anleger sollten sich über die im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen etwaig anfallenden 
Kosten und Steuern, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit der 

Zeichnung und dem Halten der Schuldverschreibungen, informieren. 

4.3.7. PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME 

4.3.7.1. KOORDINATOREN 

Die BankM AG, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, fungiert als Bookrunner ("Bookrunner") des 
Angebots der Emittentin. 

4.3.7.2. ZAHL- UND VERWAHRSTELLE 

Zahlstelle der Emittentin in Bezug auf die Schuldverschreibungen ist die flatexDEGIRO Bank AG, Omni-
turm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main ("Zahlstelle"). 

Verwahrstelle für die Emittentin ist die Clearstream Banking AG mit Sitz in Frankfurt am Main und Ge-
schäftsanschrift Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn. 

4.3.7.3. ÜBERNAHME DER EMISSION 

Die BankM AG, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, beteiligt sich an der Platzierung aufgrund 
einer entsprechenden Vereinbarung mit der Emittentin vom 19. Juni 2023 und erhält für die Platzierungs-
leistung (ohne feste bzw. ohne bindende Zusage auf Best-efforts-Basis) eine Vergütung (in Form von Pro-
visionen), deren Höhe von dem Erfolg der Begebung der Anleihe abhängt. 

4.4. EINBEZIEHUNG IN DEN BÖRSENHANDEL IM FREIVERKEHR 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, 

einem Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wurde beantragt. Die 
Emittentin behält sich eine vorzeitige Notierung auch im Handel per Erscheinen vor. 

Die Emittentin plant keine Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einem organisierten 

Markt, behält sich aber eine entsprechende Zulassung oder eine Einbeziehung in den Handel an einem 
organisierten Markt vor. 
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5. ANLEIHEBEDINGUNGEN UND SICHERHEITENTREUHANDVERTRAG 

5.1. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Wiesbaden 

ISIN DE000A3514Q0 / WKN A3514O 

Anleihebedingungen 
(die „Anleihebedingungen") 

§ 1 Währung, Form, Nennbetrag und Stückelung 

(a) Diese Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, (die "Emittentin") im Gesamtnennbe-
trag von bis zu EUR 25.000.000,00 (in Worten: fünfundzwanzig Millionen Euro), ist in bis zu 25.000 

auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen (die "Schuld-
verschreibungen") im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (der "Nennbetrag") eingeteilt. 

(b) Die Schuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit zunächst durch eine vorläufige Inha-
ber-Globalschuldverschreibung (die "Vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, die 
nicht früher als 40 Tage und nicht später als 180 Tage nach dem Begebungstag (wie nachstehend 
definiert) durch eine permanente Inhaber-Globalschuldverschreibung (die "Dauer-Globalur-

kunde", die Vorläufige Globalurkunde und die Dauer- Globalurkunde gemeinsam die "Globalur-
kunde") ohne Zinsscheine ausgetauscht wird. Ein solcher Austausch darf nur nach Vorlage von Be-
scheinigungen erfolgen, wonach der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der durch die Vorläufige 
Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind (ausgenommen be-

stimmte Finanzinstitute oder bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche Finan-
zinstitute halten), jeweils im Einklang mit den Regeln und Verfahren von Clearstream. Zinszahlun-
gen auf durch eine Vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen erfolgen erst nach 
Vorlage solcher Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist für jede solche Zinszahlung 

erforderlich. Jede Bescheinigung, die am oder nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der 
durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen eingeht, wird als ein Ersu-
chen behandelt werden, diese Vorläufige Globalurkunde gemäß diesem Absatz (b) auszutauschen. 
Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, dürfen nur au-

ßerhalb der Vereinigten Staaten geliefert werden. 

(c) Die Vorläufige Globalurkunde und die Permanente Globalurkunde sind nur wirksam, wenn sie je-
weils die eigenhändige Unterschrift eines Vertreters der Emittentin tragen. Die Globalurkunde wird 

bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, mit der Geschäftsanschrift: 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, ("Clearstream") hinterlegt. Der Anspruch der Anleihegläu-
biger auf Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

(d) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder Rechte an der Globalurkunde zu, die nach 
Maßgabe des anwendbaren Rechts und der Regeln und Bestimmungen von Clearstream übertra-
gen werden können. 

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen bezeichnet der Ausdruck "Anleihegläubiger" den Inhaber 
eines Miteigentumsanteils oder Rechts an der Globalurkunde. 

§ 2 Status der Schuldverschreibungen 

(a) Status. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Ver-

bindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im glei-
chen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und 
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ANLEIHEBEDINGUNGEN 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Wiesbaden 

ISIN DE000A3514Q0 / WKN A3514Q

Anleihebedingungen  

(die „Anleihebedingungen“) 

§ 1 Währung, Form, Nennbetrag und Stückelung 

(a) Diese Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, (die "Emittentin") im Gesamtnennbe-

trag von bis zu EUR 25.000.000,00 (in Worten: fünfundzwanzig Millionen Euro), ist in bis zu 25.000 

auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen (die "Schuld-

verschreibungen") im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (der "Nennbetrag") eingeteilt. 

(b) Die Schuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit zunächst durch eine vorläufige Inha-

ber-Globalschuldverschreibung (die "Vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, die 

nicht früher als 40 Tage und nicht später als 180 Tage nach dem Begebungstag (wie nachstehend 

definiert) durch eine permanente Inhaber-Globalschuldverschreibung (die "Dauer-Globalur-

kunde", die Vorläufige Globalurkunde und die Dauer- Globalurkunde gemeinsam die "Globalur-

kunde") ohne Zinsscheine ausgetauscht wird. Ein solcher Austausch darf nur nach Vorlage von Be-

scheinigungen erfolgen, wonach der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der durch die Vorläufige 

Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind (ausgenommen be-

stimmte Finanzinstitute oder bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche Finan-

zinstitute halten), jeweils im Einklang mit den Regeln und Verfahren von Clearstream. Zinszahlun-

gen auf durch eine Vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen erfolgen erst nach 

Vorlage solcher Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist für jede solche Zinszahlung 

erforderlich. Jede Bescheinigung, die am oder nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der 

durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen eingeht, wird als ein Ersu-

chen behandelt werden, diese Vorläufige Globalurkunde gemäß diesem Absatz (b) auszutauschen. 

Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, dürfen nur au-

ßerhalb der Vereinigten Staaten geliefert werden. 

(c) Die Vorläufige Globalurkunde und die Permanente Globalurkunde sind nur wirksam, wenn sie je-

weils die eigenhändige Unterschrift eines Vertreters der Emittentin tragen. Die Globalurkunde wird 

bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, mit der Geschäftsanschrift: 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, ("Clearstream") hinterlegt. Der Anspruch der Anleihegläu-

biger auf Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

(d) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder Rechte an der Globalurkunde zu, die nach 

Maßgabe des anwendbaren Rechts und der Regeln und Bestimmungen von Clearstream übertra-

gen werden können. 

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen bezeichnet der Ausdruck "Anleihegläubiger" den Inhaber 

eines Miteigentumsanteils oder Rechts an der Globalurkunde. 

§ 2 Status der Schuldverschreibungen 

(a) Status. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige Ver-

bindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im glei-

chen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren, unbedingten und 
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nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch 

zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 

(b) Besicherung. Unter Berücksichtigung von § 11 werden sämtliche Ansprüche auf Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen und Zinszahlungen sowie die Zahlung von sonstigen Beträgen unter den 
Schuldverschreibungen besichert durch Abtretung bestimmter bestehender und zukünftiger An-
sprüche der Emittentin auf Bestandsprovisionen ("Provisionsansprüche") gegen nach den Bestim-
mungen des diesen Anleihebedingungen angeschlossenen Sicherheitentreuhandvertrages (der 

"Sicherheitentreuhandvertrag 2023") näher zu spezifizierende Schuldner, die anfänglich, für alle 
so abgetretenen gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche nach den näheren Regelungen des 
Sicherheitentreuhandvertrages 2023, einen Wert von mindestens 33,33% des Emissionserlöses ha-
ben sollen (die "Zession"). Emissionserlös ist der Betrag, den die Emittentin im Rahmen des Öffent-

lichen Angebots, der Privatplatzierung und unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Öffentli-
chen Umtauschangebots aus der Begebung der Schuldverschreibungen — vor Abzug von Kosten 
und Auslagen —vereinnahmt ("Emissionserlös"). Der ermittelte Wert der Provisionsansprüche wird 
durch den Treuhänder, solange Schuldverschreibungen ausstehen, zweimal jährlich jeweils zu den 

Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres, beginnend ab dem 30. Juni 2024, nach 
den Bestimmungen des Sicherheitentreuhandvertrages 2023 überprüft. Sollte diese Prüfung erge-
ben, dass der ermittelte Wert der abgetretenen Provisionsansprüche weniger als 33,33% des Emis-
sionserlöses beträgt, hat die Emittentin weitere Provisionsansprüche zur Sicherheit abzutreten, so 

dass der ermittelte Wert der abgetretenen Provisionsansprüche wieder mindestens 33,33% des 
Nennbetrags aller ausstehenden Schuldverschreibungen entspricht. Der ermittelte Wert der abge-
tretenen Provisionsansprüche wird durch den Treuhänder (wie unten unter (f) definiert) überprüft 
("Nachbesicherungspflicht"). Für die Bestimmung und Überprüfung der vorgenannten Wertgren-

zen sowie für die Ermittlung des jeweiligen Wertes sind jeweils die Bestimmungen des Sicherhei-
tentreuhandvertrages 2023 abschließend maßgeblich. 

Die gemäß vorgenanntem Absatz als Sicherheit abzutretenden Provisionsansprüche sind bereits 
als Sicherheit für die von der Emittentin begebenen EUR 25 Mio. 5,5% Schuldverschreibungen 
2019/2024 mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 (ISIN: DE000A2YN1M1) ("Schuldverschreibungen 
2019/2024") an den gemäß Absatz (f) bestellten Treuhänder in seiner Funktion als Sicherheiten-

treuhänder der Schuldverschreibungen 2019/2024 abgetreten. Bis zur vollständigen Erfüllung der 
gesicherten Ansprüche aus den Schuldverschreibungen 2019/2024 dienen diese nach den Bestim-
mungen des Sicherheitentreuhandvertrages 2023 vorrangig als Besicherung der Ansprüche aus 
den Schuldverschreibungen 2019/2024 und bis zum Wegfall dieses Vorrangs somit lediglich nach-

rangig als Besicherung der Ansprüche auf Rückzahlung der Schuldverschreibungen und Zinszahlun-
gen sowie die Zahlung von sonstigen Beträgen unter den Schuldverschreibungen. Der gemäß Ab-
satz (f) bestellte Treuhänder hält die Provisionsansprüche bis zum Wegfall des Sicherungszwecks 
im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 zugleich für die Inhaber der Schuldverschrei-

bungen 2019/2024 wie auch für die Anleihegläubiger. 

Darüber hinaus wird ein Konto der Emittentin an den Treuhänder verpfändet, auf das aus dem 
Emissionserlös der Schuldverschreibungen ein Betrag eingezahlt wird, der einem Betrag bis zur 

Höhe des Nennbetrags der nicht entsprechend einem voraussichtlich am 9. Oktober 2023 von der 
Emittentin im Bundesanzeiger veröffentlichten Umtauschangebots umgetauschten und am 2. De-
zember 2024 fälligen Schuldverschreibungen 2019/2024 der Emittentin entspricht ("Kontover-
pfändung"). Der auf das Konto eingezahlte Betrag ist vom Sicherheitentreuhänder auf Anforde-

rung der Emittentin zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2024 freizugeben. 

(c) Der Treuhänder kann in seinem pflichtgemäßen Ermessen und muss, im Falle einer entsprechen-

den Anweisung der Anleihegläubiger aufgrund Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe der §§ 5 ff. 
SchVG in seiner jeweiligen gültigen Fassung, seine Rechte und Ansprüche unter oder in Zusammen-
hang mit den Sicherheiten durchsetzen und verwerten. 
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(d) Jeder Anleihegläubiger verzichtet, unter Berücksichtigung von Absatz (f) unten, unwiderruflich und 
auch verbindlich für seine jeweiligen Erben und/oder Rechtsnachfolger auf eine selbständige Gel-

tendmachung von Ansprüchen aus oder in Zusammenhang mit den Sicherheiten, insbesondere 
deren Durchsetzung gegenüber der Emittentin im Umfang der Bestellung und Bevollmächtigung 
des Treuhänders. 

(e) Abweichend von Absatz (d) oben, ist, für den Fall, dass der Treuhänder nicht in seinem pflichtge-
mäßen Ermessen handelt oder, einer Anweisung der Anleihegläubiger aufgrund eines Mehrheits-
beschlusses nach Maßgabe der §§ 5 ff. SchVG, nicht binnen 14 Tagen nachkommt, jeder Anleihe-
gläubiger berechtigt, seine Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit den Sicherheiten selbststän-

dig geltend zu machen. 

(f) Treuhänder. Die Emittentin bestellt nach Maßgabe des diesen Anleihebedingungen angeschlosse-

nen Sicherheitentreuhandvertrages 2023 die Schultze & Braun Vermögensverwaltungs und Treu-
handgesellschaft mbH mit Geschäftsanschrift Olof-Palme-Straße 13, 60439 Frankfurt am Main 
Deutschland, als Treuhänder (der "Treuhänder"), dessen Aufgabe es ist, die Bestellung der unter 
§ 2(b) genannten Sicherheiten zugunsten der Anleihegläubiger treuhänderisch entgegenzuneh-

men, sie im Interesse der Anleihegläubiger nach Maßgabe der Bestimmungen des Sicherheiten-
treuhandvertrages 2023 und den Regelungen dieser Anleihebedingungen zu verwalten sowie, falls 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen, freizugeben oder zu verwerten. Mit Zeichnung der Schuld-
verschreibungen stimmt jeder Anleihegläubiger dem Abschluss des Sicherheitentreuhandvertra-

ges 2023 und der Bestellung des Treuhänders verbindlich auch für seine jeweiligen Erben und/oder 
Rechtsnachfolger ausdrücklich zu und bevollmächtigt den Treuhänder verbindlich auch für seine 
jeweiligen Erben und/oder Rechtsnachfolger zur Ausübung der Rechte unter dem Sicherheiten-
treuhandvertrag 2023. Die Anleihegläubiger sind verpflichtet, die sich aus dem Sicherheitentreu-

handvertrag 2023 ergebenden Beschränkungen zu beachten. 

(g) Parallelverpflichtung. 

(i) Die Emittentin hat sich in einem abstrakten Schuldanerkenntnis (die "Parallelverpflich-
tung"), unwiderruflich und unbedingt verpflichtet, an den Treuhänder Beträge (in Euro) zu 
zahlen, die allen gegenwärtigen und zukünftigen Beträgen (die "Ursprünglichen Verpflich-

tungen") entsprechen, die die Emittentin den Anleihegläubigern unter oder in Verbindung 
mit den Schuldverschreibungen (einschließlich aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung 
oder Schadenersatz aus oder in Zusammenhang mit der Begebung der Schuldverschreibun-
gen) schuldet. 

(ii) Der Treuhänder hat einen eigenen und von den Anleihegläubigern unabhängigen Anspruch 
darauf, Zahlungen auf die Parallelverpflichtung zu verlangen. Die Parallelverpflichtung be-
schränkt nicht den Bestand der Ursprünglichen Verpflichtungen, auf die den Anleihegläubi-

gern ein unabhängiger Zahlungsanspruch zusteht. 

(iii) Ungeachtet der vorstehenden Regelungen führt die durch die Emittentin geleistete Zahlung 
auf ihre Parallelverpflichtung im selben Umfang zu einer Verringerung der - und wirksamen 

Befreiung von den - entsprechenden Ursprünglichen Verpflichtungen, die sie den Anlei-
hegläubigern schuldet, und führt die durch die Emittentin geleistete Zahlung auf ihre Ur-
sprünglichen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern im selben Umfang zu einer 

Verringerung der, und wirksamen Befreiung von, der Parallelverpflichtung, die sie dem 
Treuhänder schuldet. 

(iv) Die Parallelverpflichtung wird dem Treuhänder in seinem eigenen Namen und zu seinen 

eigenen Gunsten geschuldet und nicht als Erfüllungsgehilfe oder Vertreter einer anderen 
Person. 
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(v) Ohne das Recht des Treuhänders auf Schutz, Wahrung oder Durchsetzung seiner Rechte aus 
den Anleihebedingungen oder dem Treuhandvertrag zu beschränken oder zu beeinträchti-

gen, verpflichtet sich der Treuhänder gegenüber den Anleihegläubigern, seine Rechte in Be-
zug auf die Parallelverpflichtung nur im Falle einer entsprechenden Anweisung der Anleihe-
gläubiger aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses nach Maßgabe der §§ 5 ff. SchVG gemäß 
dieser Anweisung auszuüben. 

(vi) Der Treuhänder soll sämtliche Beträge, die er aufgrund der Parallelverpflichtung erhält, an 
die Anleihegläubiger gemäß dem Treuhandvertrag zahlen, als ob diese Beträge in Ansehung 
der Ursprünglichen Verpflichtungen erhalten worden seien. 

(h) Sollte der Sicherheitentreuhandvertrag 2023 vorzeitig, aus welchem Grund auch immer, beendet 
werden, ist die Emittentin berechtigt und verpflichtet, einen neuen Treuhänder zu bestellen, wozu 

die Anleihegläubiger ihre ausdrückliche Zustimmung bereits jetzt erteilen. 

§ 3 Verzinsung 

(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 1. November 2023 (einschließlich) (der "Begebungs-
tag") bezogen auf ihren Nennbetrag mit 6,75 % - 7,25 %1 jährlich verzinst. Die Zinsen sind nach-
träglich jährlich am 1. November eines jeden Jahres (jeweils ein "Zinszahlungstag" und der Zeit-

raum ab dem Begebungstag (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und 
danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (aus-
schließlich) jeweils eine "Zinsperiode") zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 1. November 2024 
fällig. 

(b) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzah-
lung fällig werden, oder, sollte die Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuldverschreibungen bei 
Fälligkeit nicht leisten, mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zahlung. Der Zinssatz erhöht sich in 

diesem Fall um 5 % per annum. 

(c) Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum zu berechnen, der kürzer als die Zinsperiode ist, so 
werden sie berechnet auf der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen Tage im rele-

vanten Zeitraum (gerechnet vom letzten Zinszahlungstag (einschließlich)) dividiert durch die tat-
sächliche Anzahl der Tage der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage im Falle eines Schaltjahrs) (Ac-
tual/Actual). 

§ 4 Fälligkeit, Rückzahlung, vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin oder der Anleihegläu-
biger sowie Rückkauf 

(a) Die Schuldverschreibungen werden am 1. November 2028 (der "Fälligkeitstermin") zum Nennbe-
trag zurückgezahlt ("Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung"). Eine vorzeitige Rückzahlung 
findet außer in den nachstehend genannten Fällen nicht statt. 

(b) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Sollte die Emittentin zu irgendeinem Zeitpunkt 
in der Zukunft aufgrund einer Änderung des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts 
oder seiner amtlichen Anwendung verpflichtet sein oder zu dem nächstfolgenden Zahlungstermin 
für Kapital oder Zinsen verpflichtet werden, die in § 6(a) genannten Zusätzlichen Beträge zu zahlen, 

und diese Verpflichtung nicht durch das Ergreifen vernünftiger, der Emittentin zur Verfügung ste-
hender Maßnahmen vermeiden können, so ist die Emittentin mit einer Frist von wenigstens 30 
Tagen und höchstens 90 Tagen berechtigt, durch Bekanntmachung gemäß § 13 die Schuldver-

schreibungen insgesamt zur vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zin-
sen zu kündigen. 

Der Zinssatz wird innerhalb der Spanne von 6,75% bis 7,25% festgelegt und den Anleihegläubigern im Rahmen einer Zinsfestset-
zungsmitteilung voraussichtlich am 30. Oktober 2023 mitgeteilt. 
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(b) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Sollte die Emittentin zu irgendeinem Zeitpunkt 

in der Zukunft aufgrund einer Änderung des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts 
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und diese Verpflichtung nicht durch das Ergreifen vernünftiger, der Emittentin zur Verfügung ste-
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schreibungen insgesamt zur vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zin-

sen zu kündigen. 
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Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 59 

Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) darf allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem frühest-
möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche Zusätzlichen Beträge 

zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfol-
gen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung von Zu-
sätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist. 

Eine solche Kündigung ist unwiderruflich und muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin 
nennen sowie eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der 
Emittentin begründenden Umstände darlegt. 

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger bei einem Kontrollwechsel. Wenn ein 
Kontrollwechsel (wie nachfolgend definiert) eintritt, ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, von der 
Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldverschrei-

bungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum Nennbetrag 
insgesamt oder teilweise zu verlangen (die "Put Option"). Eine solche Ausübung der Put Option 
wird jedoch nur dann wirksam, wenn innerhalb des Rückzahlungszeitraums (wie nachstehend de-
finiert) Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens 25 % des Ge-

samtnennbetrages der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden Schuldverschreibungen 
von der Put Option Gebrauch gemacht haben. Die Put Option ist wie nachfolgend unter § 4(d) be-
schrieben auszuüben. 

(d) Die Ausübung der Put Option gemäß § 4(c) muss durch den Anleihegläubiger innerhalb eines Zeit-
raums (der "Put-Rückzahlungszeitraum") von 30 Tagen, nachdem die Put-Rückzahlungsmitteilung 
veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber der depotführenden Stelle des Anleihegläubigers er-
klärt werden (die "Put-Ausübungserklärung"). Die Emittentin wird nach ihrer Wahl die maßgebli-

che(n) Schuldverschreibung(en) 7 Tage nach Ablauf des Rückzahlungszeitraums (der "Put-Rück-
zahlungstag") zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), soweit sie nicht bereits vorher 
zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n). Die Abwicklung erfolgt über Clearstream. 
Eine einmal gegebene Put-Ausübungserklärung ist für den Anleihegläubiger unwiderruflich. 

(e) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die Emittentin ist berechtigt, frühestens zum 
1. November 2026 ausstehende Schuldverschreibungen mit einer Frist von mindestens 30 und 

höchstens 90 Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 insgesamt oder teilweise zu kündigen und 
vorzeitig zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) (wie nachstehend definiert) zurückzuzahlen. 
Eine solche Kündigungserklärung ist unwiderruflich. Der Tag der vorzeitigen Rückzahlung muss ein 
Geschäftstag im Sinne von § 5(c) sein. Im Hinblick auf die gekündigten Schuldverschreibungen en-

det die Verzinsung mit dem letzten Tag vor dem vorzeitigen Rückzahlungstag. 

Im Falle einer teilweisen Kündigung im Sinne dieses § 4 (e) legt die Emittentin das Verfahren zur 
Bestimmung der gekündigten Schuldverschreibungen nach freiem Ermessen unter Beachtung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung fest. 

Der Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, deren Rück-
zahlung bereits ein Anleihegläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach § 4(c) verlangt hat. 

"Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag (Call)" bezeichnet im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß 
diesem § 4(e) ab dem 1. November 2026 bis einschließlich des 1. November 2027 101,5 % des 

Nennbetrages und innerhalb eines Zeitraums ab dem 1. November 2027 bis zum Rückzahlungstag 
100,5 % des Nennbetrages. 

Ein "Kontrollwechsel" liegt vor, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 

(i) die Emittentin erlangt Kenntnis davon, dass eine Dritte Person oder gemeinsam handelnde 
Dritte Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

(WpÜG) (jeweils ein "Erwerber") der rechtliche oder wirtschaftliche unmittelbare Eigentü-
mer von mehr als 50 % der Stimmrechte der Emittentin geworden ist; oder 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 59 

Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) darf allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem frühest-

möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche Zusätzlichen Beträge 

zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfol-

gen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung von Zu-

sätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist. 

Eine solche Kündigung ist unwiderruflich und muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin 

nennen sowie eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der 

Emittentin begründenden Umstände darlegt. 

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger bei einem Kontrollwechsel. Wenn ein 

Kontrollwechsel (wie nachfolgend definiert) eintritt, ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, von der 

Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldverschrei-

bungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum Nennbetrag 

insgesamt oder teilweise zu verlangen (die "Put Option"). Eine solche Ausübung der Put Option 

wird jedoch nur dann wirksam, wenn innerhalb des Rückzahlungszeitraums (wie nachstehend de-

finiert) Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens 25 % des Ge-

samtnennbetrages der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden Schuldverschreibungen 

von der Put Option Gebrauch gemacht haben. Die Put Option ist wie nachfolgend unter § 4(d) be-

schrieben auszuüben. 

(d) Die Ausübung der Put Option gemäß § 4(c) muss durch den Anleihegläubiger innerhalb eines Zeit-

raums (der "Put-Rückzahlungszeitraum”) von 30 Tagen, nachdem die Put-Rückzahlungsmitteilung 

veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber der depotführenden Stelle des Anleihegläubigers er-

klärt werden (die "Put-Ausübungserklärung”). Die Emittentin wird nach ihrer Wahl die maßgebli-

che(n) Schuldverschreibung(en) 7 Tage nach Ablauf des Rückzahlungszeitraums (der "Put-Rück-

zahlungstag") zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), soweit sie nicht bereits vorher 

zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n). Die Abwicklung erfolgt über Clearstream. 

Eine einmal gegebene Put-Ausübungserklärung ist für den Anleihegläubiger unwiderruflich. 

(e) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die Emittentin ist berechtigt, frühestens zum 

1. November 2026 ausstehende Schuldverschreibungen mit einer Frist von mindestens 30 und 

höchstens 90 Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 insgesamt oder teilweise zu kündigen und 

vorzeitig zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) (wie nachstehend definiert) zurückzuzahlen. 

Eine solche Kündigungserklärung ist unwiderruflich. Der Tag der vorzeitigen Rückzahlung muss ein 

Geschäftstag im Sinne von § 5(c) sein. Im Hinblick auf die gekündigten Schuldverschreibungen en-

det die Verzinsung mit dem letzten Tag vor dem vorzeitigen Rückzahlungstag. 

Im Falle einer teilweisen Kündigung im Sinne dieses § 4 (e) legt die Emittentin das Verfahren zur 

Bestimmung der gekündigten Schuldverschreibungen nach freiem Ermessen unter Beachtung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung fest. 

Der Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, deren Rück-

zahlung bereits ein Anleihegläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach § 4(c) verlangt hat. 

"Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag (Call)" bezeichnet im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß 

diesem § 4(e) ab dem 1. November 2026 bis einschließlich des 1. November 2027 101,5 % des 

Nennbetrages und innerhalb eines Zeitraums ab dem 1. November 2027 bis zum Rückzahlungstag 

100,5 % des Nennbetrages. 

Ein "Kontrollwechsel" liegt vor, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 

(i) die Emittentin erlangt Kenntnis davon, dass eine Dritte Person oder gemeinsam handelnde 

Dritte Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

(WpÜG) (jeweils ein "Erwerber") der rechtliche oder wirtschaftliche unmittelbare Eigentü-

mer von mehr als 50 % der Stimmrechte der Emittentin geworden ist; oder 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 60 

(ii) die Verschmelzung der Emittentin mit einer oder auf eine Dritte Person (wie nachfolgend 
definiert) oder die Verschmelzung einer Dritten Person mit oder auf die Emittentin, oder 

der Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände (konsolidiert betrach-
tet) der Emittentin an eine Dritte Person. Dies gilt nicht für Verschmelzungen oder Verkäufe 
im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften, in deren Folge (A) im Falle einer Verschmelzung 
die Inhaber von 100 % der Stimmrechte der Emittentin wenigstens die Mehrheit der Stimm-

rechte an dem überlebenden Rechtsträger unmittelbar nach einer solchen Verschmelzung 
halten und (B) im Fall des Verkaufs von allen oder im Wesentlichen allen Vermögensgegen-
ständen der erwerbende Rechtsträger eine Tochtergesellschaft der Emittentin ist oder wird 
und Garantin bezüglich der Schuldverschreibungen wird. 

Als Kontrollwechsel ist es nicht anzusehen, wenn Anteile an der Emittentin im Wege der gesetzli-
chen oder gewillkürten Erbfolge oder im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übergehen. 

"Dritte Person" im Sinne dieses § 4(e)(i) und (ii) ist jede Person außer einer Verbundenen Person 
der Emittentin (wie nachstehend definiert). 

"Verbundene Person" bezeichnet jede Tochtergesellschaft oder Holdinggesellschaft der Emitten-
tin sowie jede andere Tochtergesellschaft dieser Holdinggesellschaft. 

"Tochtergesellschaft" ist jede voll konsolidierte Tochtergesellschaft der Emittentin. 

Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird die Emittentin unverzüglich, nachdem sie hiervon Kenntnis 
erlangt, den Anleihegläubigern Mitteilung vom Kontrollwechsel gemäß § 13(a) machen (die "Put-

Rückzahlungsmitteilung"), in der die Umstände des Kontrollwechsels sowie das Verfahren für die 
Ausübung der in § 4(d) genannten Put Option angegeben sind. 

(f) Die Emittentin kann jederzeit und zu jedem Preis im Markt oder auf andere Weise Schuldverschrei-

bungen ankaufen. 

§ 5 Zahlungen, Hinterlegung 

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit in 
Euro zu zahlen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerrechtli-
cher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, über die Hauptzahlstelle zur Weiter-

leitung an Clearstream oder nach deren Weisung zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. 
Die Zahlung an Clearstream oder nach dessen Weisung befreit die Emittentin in Höhe der geleiste-
ten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen. 

(b) Falls eine Zahlung auf Kapital oder Zinsen einer Schuldverschreibung an einem Tag zu leisten ist, 
der kein Geschäftstag ist, so erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Geschäftstag. In diesem Fall 
steht den betreffenden Anleihegläubigern weder eine Zahlung noch ein Anspruch auf Verzugszin-
sen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Verzögerung zu. 

(c) "Geschäftstag" im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jeder Tag (außer einem Feiertag, Samstag 
oder Sonntag), an dem (i) das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer System 2 (TARGET 2) und (ii) Clearstream geöffnet sind und Zahlungen weiterleiten. 

(d) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der Schuldverschreibungen schließen, so-
weit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen 

(wie in § 4(a) definiert); sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen zahlbaren Beträge. 

(e) Die Emittentin ist berechtigt, alle auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge, auf die Anlei-
hegläubiger keinen Anspruch erhoben haben, bei dem Amtsgericht Wiesbaden zu hinterlegen. So-
weit die Emittentin auf das Recht zur Rücknahme der hinterlegten Beträge verzichtet, erlöschen 
die betreffenden Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 
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§ 6 Steuern 

(a) Sämtliche in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge werden ohne Abzug oder 
Einbehalt von oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder sonstiger Abgaben jedwe-
der Art gezahlt, die durch oder für die Bundesrepublik Deutschland oder für deren Rechnung oder 
von oder für Rechnung einer dort zur Steuererhebung ermächtigten Gebietskörperschaft oder Be-

hörde durch Abzug oder Einbehalt an der Quelle auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, ein 
solcher Abzug oder Einbehalt ist gesetzlich vorgeschrieben. 

In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge (die "Zusätzlichen Beträge") 
zahlen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der nach einem solchen Abzug oder Einbe-
halt verbleibende Nettobetrag denjenigen Beträgen entspricht, die ohne solchen Abzug oder Ein-
behalt zu zahlen gewesen wären. 

(b) Zusätzliche Beträge gemäß § 6(a) sind nicht zahlbar wegen Steuern oder Abgaben, die: 

(i) von einer als Depotbank oder Inkassobeauftragter des Anleihegläubigers handelnden Per-

son oder sonst auf andere Weise zu entrichten sind als dadurch, dass die Emittentin aus den 
von ihr zu leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug oder Einbehalt vor-
nimmt; oder 

(ii) durch den Anleihegläubiger wegen einer anderen gegenwärtigen oder früheren persönli-
chen oder geschäftlichen Beziehung zur Bundesrepublik Deutschland zu zahlen sind als der 
bloßen Tatsache, dass Zahlungen auf die Schuldverschreibungen aus Quellen in der Bundes-

republik Deutschland stammen (oder für Zwecke der Besteuerung so behandelt werden) 
oder dort besichert sind; 

(iii) aufgrund (A) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Be-

steuerung von Zinserträgen oder (B) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren 
Besteuerung, an der die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union beteiligt 
ist, oder (C) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder Vereinba-
rung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind; oder 

(iv) aufgrund einer Rechtsänderung zu zahlen sind, welche später als 30 Tage nach Fälligkeit der 
betreffenden Zahlung von Kapital oder Zinsen oder, wenn dies später erfolgt, ordnungsge-

mäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung ge-
mäß § 13 wirksam wird; 

(v) im Fall der Ausgabe von Einzelurkunden von einer Zahlstelle abgezogen oder einbehalten 

werden, wenn eine andere Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union die 
Zahlung ohne einen solchen Abzug oder Einbehalt hätte leisten können. 

Die gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland erhobene Kapitalertragsteuer und der darauf 

jeweils anfallende Solidaritätszuschlag sind keine Steuer oder sonstige Abgabe im oben genannten 
Sinn, für die zusätzliche Beträge seitens der Emittentin zu zahlen wären. 

§ 7 Kündigungsrecht der Anleihegläubiger 

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig zu stel-
len und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls 

(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 7 Tagen nach dem betreffenden Fäl-
ligkeitstag zahlt; 

(ii) die Emittentin ihrer Nachbesicherungspflicht nicht nachkommt; 

(ili) die Emittentin irgendeine andere Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen nicht ord-

nungsgemäß erfüllt und die Unterlassung, sofern sie nicht heilbar ist, länger als 30 Tage 
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(i) von einer als Depotbank oder Inkassobeauftragter des Anleihegläubigers handelnden Per-

son oder sonst auf andere Weise zu entrichten sind als dadurch, dass die Emittentin aus den 
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Sinn, für die zusätzliche Beträge seitens der Emittentin zu zahlen wären. 

§ 7 Kündigungsrecht der Anleihegläubiger

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig zu stel-

len und deren sofortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls 

(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 7 Tagen nach dem betreffenden Fäl-

ligkeitstag zahlt; 

(ii) die Emittentin ihrer Nachbesicherungspflicht nicht nachkommt; 

(iIi) die Emittentin irgendeine andere Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen nicht ord-

nungsgemäß erfüllt und die Unterlassung, sofern sie nicht heilbar ist, länger als 30 Tage 
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fortdauert, nachdem die Emittentin hierüber eine Benachrichtigung von einem Anleihegläu-
biger erhalten und die Zahlstelle entsprechend benachrichtigt hat, gerechnet ab dem Tag 

des Zugangs der Benachrichtigung bei der Emittentin; 

(iv) die Emittentin oder eine Wesentliche Tochtergesellschaft (wie nachstehend definiert) 
schriftlich erklärt, dass sie ihre Schulden bei Fälligkeit nicht zahlen kann (Zahlungseinstel-

lung); 

(v) die Emittentin oder eine Wesentliche Tochtergesellschaft eine Zahlungsverpflichtung in 

Höhe von insgesamt mehr als EUR 500.000,00 (in Worten: Euro fünfhunderttausend) aus 
einer Finanzverbindlichkeit (wie nachstehend definiert) oder aufgrund einer Bürgschaft 
oder Garantie, die für solche Verbindlichkeiten Dritter gegeben wurde, bei (ggf. vorzeitiger) 
Fälligkeit bzw. nach Ablauf einer etwaigen Nachfrist bzw. im Falle einer Bürgschaft oder 

Garantie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft oder 
Garantie erfüllt, (Drittverzug); 

(vi) (A) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin oder einer Wesentlichen 

Tochtergesellschaft eröffnet wird, oder (B) die Emittentin oder eine Wesentliche Tochter-
gesellschaft ein solches Verfahren einleitet oder beantragt oder eine allgemeine Schulden-
regelung zu Gunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, oder (C) ein Dritter ein Insolvenz-
verfahren gegen die Emittentin oder eine Wesentliche Tochtergesellschaft beantragt und 

ein solches Verfahren nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt 
worden ist, es sei denn es wird mangels Masse abgewiesen oder eingestellt. 

(vii) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz einstellt oder ihr gesamtes oder wesentliche 
Teile ihres Vermögens an Dritte (außer der Emittentin oder eine ihrer jeweiligen Tochterge-
sellschaften) abgibt und dadurch der Wert des Vermögens der Emittentin (auf Konzern-
ebene) wesentlich vermindert wird. Eine solche wesentliche Wertminderung wird im Falle 

einer Veräußerung von Vermögen angenommen, wenn der Wert der veräußerten Vermö-
gensgegenstände 50 % der konsolidierten Bilanzsumme der Emittentin übersteigt; 

(viii) die Emittentin oder eine Wesentliche Tochtergesellschaft (wie nachstehend definiert) in Li-

quidation tritt, es sei denn, dies geschieht zum Zweck der Konzernsteueroptimierung oder 
im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammen-
schlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit einer Umwandlung 
und die andere oder neue Gesellschaft übernimmt im Wesentlichen alle Aktiva und Passiva 

der Emittentin oder der Wesentlichen Tochtergesellschaft, einschließlich aller Verpflichtun-
gen, die die Emittentin im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen betreffen. 

(ix) die Emittentin ihrer Informationspflicht aus § 8 (c) nicht nachkommt. 

"Wesentliche Tochtergesellschaft" bezeichnet eine Tochtergesellschaft der Emittentin, (i) deren 
Umsatzerlöse 10 % der konsolidierten Umsatzerlöse der Emittentin übersteigen oder (ii) deren Bi-

lanzsumme 10 % der konsolidierten Bilanzsumme der Emittentin übersteigt, wobei die Schwelle 
jeweils anhand der Daten in dem jeweils letzten geprüften oder, im Fall von Halbjahresabschlüs-
sen, ungeprüften Jahres bzw. Konzernabschluss der Emittentin und in dem jeweils letzten geprüf-
ten (soweit verfügbar) oder (soweit nicht verfügbar) ungeprüften nicht konsolidierten Abschluss 

der betreffenden Tochtergesellschaft zu ermitteln ist. 

"Finanzverbindlichkeit" bezeichnet (i) Verpflichtungen aus der Aufnahme von Darlehen, (ii) Ver-
pflichtungen unter Schuldverschreibungen, Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln, (iii) die 

Hauptverpflichtung aus Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen Krediten und (iv) Verpflichtungen 
unter Finanzierungsleasing und Sale und Leaseback Vereinbarungen sowie Factoring Vereinbarun-
gen. 

(b) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 
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(c) Eine Benachrichtigung oder Kündigung gemäß § 7(a) ist durch den Anleihegläubiger entweder (i) 
schriftlich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emittentin zu erklären und zusam-

men mit dem Nachweis in Form einer Bescheinigung der Depotbank gemäß § 14(d)(A) oder in einer 
anderen geeigneten Weise, dass der Benachrichtigende zum Zeitpunkt der Benachrichtigung An-
leihegläubiger ist, persönlich oder durch eingeschriebenen Brief an die Emittentin zu übermitteln 
oder (ii) bei seiner Depotbank zur Weiterleitung an die Emittentin über Clearstream zu erklären. 

Eine Benachrichtigung oder Kündigung wird jeweils mit Zugang bei der Emittentin wirksam. 

§ 8 Informationspflichten 

Die Emittentin verpflichtet sich, solange Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch nur bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen der Hauptzahlstelle zur Verfügung gestellt 
worden sind, 

(a) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen geprüften Jahresab-
schluss (HGB) auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen; 

(b) für die ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres einen Halbjahresabschluss (HGB) zu er-
stellen und diesen spätestens drei Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums auf ihrer Internet-
seite zu veröffentlichen; 

(c) innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen geprüften Lagebe-
richt auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. 

§ 9 Vorlegungsfrist, Verjährung 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB für die Schuldverschreibungen beträgt zehn 

Jahre. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vor-
legungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden Vor-
legungsfrist an. 

§ 10 Zahlstellen 

(a) Die flatexDEGIRO Bank AG, Frankfurt am Main (die "Zahlstelle") ist Hauptzahlstelle. Die fla-
texDEGIRO Bank AG in ihrer Eigenschaft als Hauptzahlstelle und jede an ihre Stelle tretende Haupt-

zahlstelle werden in diesen Anleihebedingungen auch als "Hauptzahlstelle" bezeichnet. Die Haupt-
zahlstelle behält sich das Recht vor, jederzeit ihre bezeichneten Geschäftsstellen durch eine andere 
Geschäftsstelle zu ersetzen. 

(b) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass stets eine Hauptzahlstelle vorhanden ist. Die Emitten-
tin ist berechtigt, andere Banken als Hauptzahlstelle zu bestellen. Die Emittentin ist weiterhin be-
rechtigt, die Bestellung einer Bank zur Hauptzahlstelle zu widerrufen. Im Falle einer solchen Abbe-

rufung oder falls die bestellte Bank nicht mehr als Hauptzahlstelle tätig werden kann oder will, 
bestellt die Emittentin eine andere Bank als Hauptzahlstelle. Eine solche Bestellung oder ein sol-
cher Widerruf der Bestellung ist gemäß § 13 oder, falls dies nicht möglich sein sollte, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung in sonstiger Weise bekannt zu machen. 

(d) Die Hauptzahlstelle ist in dieser Funktion ausschließlich Beauftragte der Emittentin. Zwischen der 
Hauptzahlstelle und den Anleihegläubigern besteht kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. 

(e) Die Hauptzahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen Be-
schränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit. 

§ 11 Begebung weiterer Schuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuld-
verschreibungen mit im Wesentlichen gleicher Ausstattung wie die Schuldverschreibungen (gege-

benenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabe-
preises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zu einer einheitlichen 
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Serie von Schuldverschreibungen konsolidiert werden können und ihren Gesamtnennbetrag erhö-
hen. Der Begriff "Schuldverschreibung" umfasst im Falle einer solchen Konsolidierung auch solche 

zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. Die Begebung weiterer Schuldverschreibungen, die 
mit den Schuldverschreibungen keine Einheit bilden und die über andere Ausstattungsmerkmale 
verfügen, sowie die Begebung von anderen Schuldtiteln bleiben der Emittentin unbenommen. 

§ 12 Änderung der Anleihebedingungen durch Beschluss der Anleihegläubiger; Gemeinsamer Vertre-
ter 

(a) Änderung der Anleihebedingungen. Die Anleihebedingungen können durch die Emittentin mit Zu-
stimmung der Anleihegläubiger aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach Maßgabe der §§ 5 ff. des Ge-
setzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") in seiner jeweiligen gültigen 
Fassung geändert werden. Die Anleihegläubiger können insbesondere einer Änderung wesentli-

cher Inhalte der Anleihebedingungen, einschließlich der in § 5 Absatz 3 SchVG vorgesehenen Maß-
nahmen, mit den in dem nachstehenden § 12(b) genannten Mehrheiten zustimmen. Ein ordnungs-
gemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger verbindlich. Ein Mehrheitsbe-
schluss der Anleihegläubiger, der nicht gleiche Bedingungen für alle Anleihegläubiger vorsieht, ist 

unwirksam, es sei denn die benachteiligten Anleihegläubiger stimmen ihrer Benachteiligung aus-
drücklich zu. 

(b) Qualifizierte Mehrheit. Vorbehaltlich des nachstehenden Satzes und der Erreichung der erforder-

lichen Beschlussfähigkeit, beschließen die Anleihegläubiger mit der einfachen Mehrheit der an der 
Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der 
Anleihebedingungen, insbesondere in den Fällen des § 5 Absatz 3 Nummern 1 bis 9 SchVG, geän-
dert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstim-

mung teilnehmenden Stimmrechte (eine "Qualifizierte Mehrheit"). 

(c) Beschlussfassung. Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubigerversamm-

lung nach § 12(c)(i) oder im Wege der Abstimmung ohne Versammlung nach § 12(c)(ii) getroffen. 

(i) Beschlüsse der Anleihegläubiger im Rahmen einer Gläubigerversammlung werden nach 
§§ 9 ff. SchVG getroffen. Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % 

des jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen erreichen, kön-
nen schriftlich die Durchführung einer Gläubigerversammlung nach Maßgabe von § 9 SchVG 
verlangen. Die Einberufung der Gläubigerversammlung regelt die weiteren Einzelheiten der 
Beschlussfassung und der Abstimmung. Mit der Einberufung der Gläubigerversammlung 

werden in der Tagesordnung die Beschlussgegenstände sowie die Vorschläge zur Beschluss-
fassung den Anleihegläubigern bekannt gegeben. Für die Teilnahme an der Gläubigerver-
sammlung oder die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmeldung der Anleihegläubiger 
vor der Versammlung erforderlich. Die Anmeldung muss unter der in der Einberufung mit-

geteilten Adresse spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung zuge-
hen. 

(ii) Beschlüsse der Anleihegläubiger im Wege der Abstimmung ohne Versammlung werden 

nach § 18 SchVG getroffen. Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % 
des jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen erreichen, kön-
nen schriftlich die Durchführung einer Abstimmung ohne Versammlung nach Maßgabe von 

§ 9 i.V.m. § 18 SchVG verlangen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe durch den Abstim-
mungsleiter regelt die weiteren Einzelheiten der Beschlussfassung und der Abstimmung. 
Mit der Aufforderung zur Stimmabgabe werden die Beschlussgegenstände sowie die Vor-
schläge zur Beschlussfassung den Anleihegläubigern bekannt gegeben. 

(d) Stimmrecht. An Abstimmungen der Anleihegläubiger nimmt jeder Gläubiger nach Maßgabe des 
Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden Schuldver-
schreibungen teil. Das Stimmrecht ruht, solange die Anteile der Emittentin oder einem mit ihr ver-

bundenen Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Handelsgesetzbuch) zustehen oder für Rechnung der 
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Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden Schuldver-
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bundenen Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Handelsgesetzbuch) zustehen oder für Rechnung der 
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Emittentin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gehalten werden. Die Emittentin darf 
Schuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, einem anderen nicht zu dem Zweck überlas-

sen, die Stimmrechte an ihrer Stelle auszuüben; dies gilt auch für ein mit der Emittentin verbunde-
nes Unternehmen. Niemand darf das Stimmrecht zu dem in § 6 Abs. 1 Satz 3 erster Halbsatz SchVG 
bezeichneten Zweck ausüben. 

(e) Nachweise. Anleihegläubiger haben die Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung zum Zeit-
punkt der Stimmabgabe durch besonderen Nachweis der Depotbank gemäß § 14(d) und die Vor-
lage eines Sperrvermerks der Depotbank für den Abstimmungszeitraum nachzuweisen. 

(f) Gemeinsamer Vertreter. Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrung ih-
rer Rechte nach Maßgabe des SchVG einen gemeinsamen Vertreter für alle Gläubiger (der "Ge-
meinsame Vertreter") bestellen. 

(i) Der Gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch Gesetz oder 
von den Anleihegläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt wurden. Er hat die Wei-
sungen der Anleihegläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung von Rechten der 

Anleihegläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Anleihegläubiger zur selbständigen Gel-
tendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn, der Mehrheitsbeschluss sieht dies 
ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit hat der Gemeinsame Vertreter den Anleihegläubigern 
zu berichten. Die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters bedarf einer Qualifizierten 

Mehrheit, wenn er ermächtigt wird, wesentlichen Änderungen der Anleihebedingungen ge-
mäß § 12(b) zuzustimmen. 

(ii) Der Gemeinsame Vertreter kann von den Anleihegläubigern jederzeit ohne Angabe von 
Gründen abberufen werden. Der Gemeinsame Vertreter kann von der Emittentin verlan-
gen, alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforder-
lich sind. Die durch die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters entstehenden Kosten und 

Aufwendungen, einschließlich einer angemessenen Vergütung des Gemeinsamen Vertre-
ters, trägt die Emittentin. 

(iii) Der Gemeinsame Vertreter haftet den Anleihegläubigern als Gesamtgläubiger für die ord-

nungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat er die Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Die Haftung des Gemeinsa-
men Vertreters kann durch Beschluss der Gläubiger beschränkt werden. Über die Geltend-
machung von Ersatzansprüchen der Anleihegläubiger gegen den Gemeinsamen Vertreter 

entscheiden die Anleihegläubiger. 

(g) Bekanntmachungen: Bekanntmachungen betreffend diesen § 12 erfolgen gemäß den §§ 5 ff. 
SchVG sowie nach § 13. 

§ 13 Bekanntmachungen 

(a) Die Schuldverschreibungen betreffende Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger und auf 
der Webseite der Emittentin unter "anleihe2023.jungdms.de" veröffentlicht. Eine Mitteilung gilt 
mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tage der ersten Ver-
öffentlichung) als erfolgt. 

(b) Sofern die Regularien der Börse, an der die Schuldverschreibungen notiert sind, dies zulassen, ist 
die Emittentin berechtigt, Bekanntmachungen auch durch eine Mitteilung an Clearstream zur Wei-

terleitung an die Anleihegläubiger oder durch eine schriftliche Mitteilung direkt an die Anleihe-
gläubiger zu bewirken. Bekanntmachungen über Clearstream gelten sieben Tage nach der Mittei-
lung an Clearstream, direkte Mitteilungen an die Anleihegläubiger mit ihrem Zugang als bewirkt. 

§ 14 Schlussbestimmungen 
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(a) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, 
der Emittentin und der Hauptzahlstelle bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bun-

desrepublik Deutschland. 

(b) Erfüllungsort ist Wiesbaden. 

(c) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in diesen Anleihebedingungen geregelten An-
gelegenheiten ist, soweit rechtlich zulässig, und vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes, Frank-
furt am Main, Deutschland 

Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 3 SchVG ist das Amtsgericht Wiesbaden zuständig. Für Entscheidungen über die Anfech-
tung von Beschlüssen der Anleihegläubiger ist gemäß § 20 Absatz 3 SchVG das Landgericht Wies-

baden ausschließlich zuständig. 

(d) Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder in Rechtsstreitigkei-
ten, an denen der Anleihegläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen Namen seine 

Rechte aus den von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen geltend machen unter Vorlage (A) ei-
ner Bescheinigung seiner Depotbank, die (i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anlei-
hegläubigers enthält, (ii) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag 

der Ausstellung dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot des Anlei-
hegläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die Depotbank Clearstream die Angaben 
gemäß (i) und (ii) schriftlich mitgeteilt hat und einen Bestätigungsvermerk der Clearstream sowie 
des betreffenden Clearstream-Kontoinhabers trägt sowie (B) einer von einem Vertretungsberech-

tigten der Clearstream beglaubigten Ablichtung der Globalurkunde. Im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen ist "Depotbank" ein Bank- oder sonstiges Finanzinstitut (einschließlich Clear-
stream, Clearstream Luxemburg und Euroclear), das eine Genehmigung für das Wertpapier-Depot-
geschäft hat und bei dem der Anleihegläubiger Schuldverschreibungen im Depot verwahren lässt. 

(e) Für die Kraftloserklärung abhanden gekommener oder vernichteter Schuldverschreibungen sind 
ausschließlich die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zuständig. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
nicht durchsetzbar sein oder unwirksam oder nicht durchsetzbar werden, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit oder die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der un-
wirksamen bzw. nicht durchsetzbaren Bestimmung soll, soweit rechtlich möglich, eine dem Sinn 

und wirtschaftlichen Zweck dieser Anleihebedingungen zum Zeitpunkt der Begebung der Schuld-
verschreibungen entsprechende Regelung gelten. Unter Umständen, unter denen sich diese Anlei-
hebedingungen als unvollständig erweisen, soll eine ergänzende Auslegung, die dem Sinn und 
Zweck dieser Anleihebedingungen entspricht, unter angemessener Berücksichtigung der berech-

tigten Interessen der beteiligten Parteien erfolgen. 
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5.2. SICHERHEITENTREUHANDVERTRAG 

SICHERHEITENTREUHANDVERTRAG 

zwischen 

JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH, 

einer nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit Sitz in Wiesbaden und mit Geschäftsanschrift Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Deutschland, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Nürnberg unter HRB 21441, als Emittentin 
("EMITTENTIN") und Sicherungsgeberin ("SICHERUNGSGEBERIN"); 

und 

SCHULTZE & BRAUN VERMÖGENSVERWALTUNGS- UND TREUHANDGESELLSCHAFT MBH, 

mit Geschäftsanschrift Olof-Palme-Straße 13, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 90512, als Sicherheitentreuhänderin für 
die Besicherten Parteien (wie unter Klausel 1.1 definiert) ("SICHERHEITENTREUHÄNDERIN"); 

—die Sicherheitentreuhänderin zusammen mit der Emittentin bzw. Sicherungsgeberin, die "PARTEIEN" 
und jede eine "PARTEI"—. 

PRÄAMBEL 

(A) Die Emittentin begibt bis zu EUR 25.000.000 besicherte Schuldverschreibungen mit einem jährli-

chen Zinssatz in Höhe von 6,75 % - 7,25 %, fällig am 1. November 2028 ("ANLEIHE 2023/2028") zu 
einem Ausgabepreis von 100 Prozent des Nennbetrages. 

(B) Nach den Bedingungen der Anleihe 2023/2028 ("ANLEIHEBEDINGUNGEN 2023/2028") sind die Si-

cherheitendokumente (wie unter Klausel 1.1 definiert) einschließlich dieser Vereinbarung abzu-
schließen, um die Anleihe 2023/2028 zu besichern. Die Sicherheitentreuhänderin hält und verwal-
tet die Bestellten Sicherheiten (wie unter Klausel 1.1 definiert) für die Besicherten Parteien (wie 
unter Klausel 1.1 definiert) nach den Bestimmungen der Anleihebedingungen 2023/2028 und die-

ser Vereinbarung. 

AUF DIESER GRUNDLAGE VEREINBAREN DIE PARTEIEN DAS FOLGENDE: 

1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 

1.1 Definitionen 

Alle Begriffe in dieser Vereinbarung haben, sofern nachfolgend nicht anders definiert, dieselbe Be-
deutung wie in den Anleihebedingungen 2023/2028. 

In dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen: 

BANKARBEITSTAG bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Banken in 

Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind 

BESTELLTE SICHERHEITEN bezeichnet alle Sicherheiten, die aufgrund der Sicherheitendokumente 
bestellt werden. 

BESICHERTE PARTEIEN bezeichnet die jeweiligen Gläubiger der Anleihe 2023/2028 und die Sicher-
heitentreuhänderin. 

BESICHERTE VERBINDLICHKEITEN bezeichnet sämtliche Verbindlichkeiten in jeglicher Währung, 
unabhängig davon, ob diese gegenwärtig oder zukünftig, tatsächlich oder eventuell, einzeln oder 
gemeinsam mit anderen, durch einen Hauptschuldner oder Garanten und mit der Verpflichtung 
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AUF DIESER GRUNDLAGE VEREINBAREN DIE PARTEIEN DAS FOLGENDE: 

1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 

1.1 Definitionen 

Alle Begriffe in dieser Vereinbarung haben, sofern nachfolgend nicht anders definiert, dieselbe Be-

deutung wie in den Anleihebedingungen 2023/2028. 

In dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen: 

BANKARBEITSTAG bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Banken in 

Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind 

BESTELLTE SICHERHEITEN bezeichnet alle Sicherheiten, die aufgrund der Sicherheitendokumente 

bestellt werden. 

BESICHERTE PARTEIEN bezeichnet die jeweiligen Gläubiger der Anleihe 2023/2028 und die Sicher-

heitentreuhänderin. 

BESICHERTE VERBINDLICHKEITEN bezeichnet sämtliche Verbindlichkeiten in jeglicher Währung, 

unabhängig davon, ob diese gegenwärtig oder zukünftig, tatsächlich oder eventuell, einzeln oder 

gemeinsam mit anderen, durch einen Hauptschuldner oder Garanten und mit der Verpflichtung 
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zur Zahlung von Geld oder einer anderen Verpflichtung geschuldet werden (unter anderem ein-
schließlich aller Verpflichtungen aus der Parallelverpflichtung nach Klausel 4 

("PARALLELVERPFLICHTUNG") und aus einer Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz), wel-
che die Emittentin den Besicherten Parteien aufgrund eines oder mehrerer Schuldverschreibungs-
dokumente zu zahlen hat bzw. schuldet (insbesondere sämtliche Verbindlichkeiten, die aus einer 
ungerechtfertigten Bereicherung oder einer unerlaubten Handlung resultieren). 

GLÄUBIGER der Anleihe 2023/2028 hat die dem Begriff "Anleihegläubiger" in den Anleihebedin-
gungen 2023/2028 zugewiesene Bedeutung. 

PROVISIONSANSPRÜCHE 2019/2024 meint die sicherheitshalber an die Sicherheitentreuhänderin 
in deren Funktion als Sicherheitentreuhänderin im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 
abgetretenen Abschlussfolgeprovisionsansprüche aus dem Abschluss von Versicherungs-, Kapital-

anlagevermittlungs- und sonstigen Verträgen und der Vermittlung von Investmentprodukten. 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN 2019/2024 meint die von der Sicherungsgeberin begebenen EUR 25 
Mio. 5,5% Schuldverschreibungen 2019/2024 mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 (ISIN: 

DE000A2YN 1M 1). 

SCHULDVERSCHREIBUNGSDOKUMENTE bezeichnet die Anleihe 2023/2028, diese Vereinbarung, 

die Sicherheitendokumente, die Zahlstellenvereinbarung und diejenigen sonstigen Dokumente, 
die von den jeweiligen Parteien als "Schuldverschreibungsdokument" bezeichnet und in Verbin-
dung mit der Anleihe 2023/2028 abgeschlossen werden. 

SICHERHEITEN bezeichnet eine Hypothek, eine Grundschuld, ein Pfandrecht, eine Sicherungsab-
tretung, eine Sicherungsübereignung, einen Eigentumsvorbehalt oder jedes andere Sicherungs-
recht, das zur Besicherung der Besicherten Verbindlichkeiten bestellt wird. 

SICHERHEITENDOKUMENTE sind alle Sicherheitendokumente, die als Sicherheit für Verpflichtun-
gen der Emittentin gegenüber den Besicherten Parteien abgeschlossen werden, einschließlich: 

a) dieser Vereinbarung; 

b) des Globalzessionsvertrages, der den nach Klausel 14.3 dieser Vereinbarung getroffenen 
Regelungen am oder um das Datum dieser Vereinbarung entsprechen muss und der am 

oder um das Datum dieser Vereinbarung abgeschlossen wird oder wurde, zwischen der Si-
cherungsgeberin als Zedentin und der Sicherheitentreuhänderin als Zessionarin aufgrund 
dessen bestimmte, in dem Globalzessionsvertrag näher beschriebene Abschlussfolgeprovi-
sionsansprüche aus dem Abschluss von Versicherungs-, Kapitalanlagevermittlungs- und 

sonstigen Verträgen und der Vermittlung von Investmentprodukten, gleich welcher Art, si-
cherheitshalber abgetreten werden bzw. vereinbart wird, dass die an die Sicherungstreu-
händerin abgetretenen Provisionsansprüche 2019/2024 mit Wegfall des Sicherungszwecks 
im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 unmittelbar zur Sicherung der Besicher-

ten Verbindlichkeiten (wie in dieser Vereinbarung definiert) nach den Bestimmungen der 
Anleihebedingungen und dieser Vereinbarung dienen. ("GLOBALZESSIONSVERTRAG 
2023/2028"); 

c) weiterer Zessionsverträge zwischen der Sicherungsgeberin als Zedentin und der Sicherhei-
tentreuhänderin als Zessionarin, aufgrund deren bestimmte, in dem jeweiligen Zessionsver-
trag näher beschriebene Abschlussfolgeprovisionsansprüche aus dem Abschluss von Versi-

cherungs-, Kapitalanlagevermittlungs- und sonstigen Verträgen und der Vermittlung von In-
vestmentprodukten, gleich welcher Art, sicherheitshalber abgetreten werden, sofern und 
soweit solche weiteren Zessionsverträge nach der in Klausel 14.4 dieser Vereinbarung ge-
troffenen Regelungen abgeschlossen werden müssen, die im Wesentlichen nach Form und 

Inhalt dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 entsprechen ("WEITERE ZESSIONSVERTRÄGE 
PROVISIONSVERGÜTUNGSANSPRÜCHE 2023/2028"); 
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d) des Kontoverpfändungsvertrages, der den nach Klausel 14.5 dieser Vereinbarung getroffe-
nen Regelungen am oder um das Datum dieser Vereinbarung entsprechen muss und der 

am oder um das Datum dieser Vereinbarung abgeschlossen wird oder wurde, zwischen der 
Sicherungsgeberin als Verpfänderin und der Sicherheitentreuhänderin als Pfandnehmerin 
aufgrund dessen ein in dem Kontoverpfändungsvertrag näher beschriebenes Konto ver-
pfändet wird ("KONTOVERPFÄNDUNGSVERTRAG 2023/2028"); und 

e) aller Dokumente, die von der Sicherheitentreuhänderin und der Sicherungsgeberin als "Si-
cherheitendokument" bezeichnet werden. 

VERWERTUNGSERLÖSE bezeichnet alle Beträge, die die Sicherheitentreuhänderin in Bezug auf 
oder im Zusammenhang mit den Besicherten Verbindlichkeiten erhalten hat, gleich ob diese als 
Zahlung auf eine Sicherheit oder durch die Vollstreckung einer Bestellten Sicherheit oder in sons-

tiger Weise erlangt wurden. 

ZAHLSTELLE bezeichnet die flatexDEGIRO Bank AG, Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 
Frankfurt am Main, in der Funktion als Zahlstelle in Bezug auf die Anleihe 2023/2028 oder jede 

andere Person, die die Funktion der Zahlstelle übernommen hat, sofern der Sicherheitentreuhän-
derin schriftlich mitgeteilt wurde, dass diese Person die Funktion der Zahlstelle übernommen hat. 

ZAHLSTELLENVEREINBARUNG bezeichnet die zwischen der Emittentin und der Zahlstelle im Zu-
sammenhang mit der Anleihe 2023/2028 abgeschlossene Zahlstellenvereinbarung. 

1.2 Auslegung 

a) Die Überschriften in dieser Vereinbarung sind bei der Auslegung außer Acht zu lassen. 

b) Wörter, die im Singular stehen, umfassen auch den Plural und umgekehrt. 

c) Jeder Verweis auf eine Klausel oder einen Absatz bezieht sich, sofern kein abweichender 
Verweis gegeben ist, auf eine Klausel oder einen Absatz dieser Vereinbarung. 

d) Jede Bezugnahme auf das Schuldverschreibungsgesetz ist eine Bezugnahme auf das Schuld-
verschreibungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung. 

2. BESTELLUNG ALS SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

2.1 Die Sicherungsgeberin hat der Sicherheitentreuhänderin aufgrund der Sicherheitendokumente die 

Bestellten Sicherheiten gewährt oder wird diese gewähren. 

2.2 Nach den Bestimmungen von Absatz (f) des § 2 der Anleihebedingungen 2023/2028 bestellt die 
Sicherungsgeberin hiermit die Sicherheitentreuhänderin als Sicherheitentreuhänderin und beauf-

tragt diese, die Sicherheiten, einschließlich der Bestellten Sicherheiten, für die Besicherten Par-
teien zu halten und zu verwalten. Die Sicherheitentreuhänderin nimmt hiermit ihre Bestellung als 
Sicherheitentreuhänderin an und verpflichtet sich, die Bestellten Sicherheiten für die Besicherten 
Parteien als Sicherheitentreuhänderin nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu halten und 

zu verwalten. 

2.3 In Bezug auf Rechtsordnungen, in denen das durch diese Vereinbarung begründete Treuhandver-

hältnis nicht anerkannt wird, wird hiermit vereinbart, dass das Verhältnis zwischen der Sicherhei-
tentreuhänderin und den Besicherten Parteien als Verhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem 
ausgelegt wird. Soweit dies in der entsprechenden Rechtsordnung zulässig ist, sollen alle anderen 
Bestimmungen dieser Vereinbarung dennoch volle Wirksamkeit zwischen den Parteien dieser Ver-

einbarung entfalten. 

3. VOLLMACHT DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

3.1 Die Sicherheitentreuhänderin kann: 
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a) alle Sicherheitendokumente und mit diesen in Verbindung stehenden Dokumente in ihrem 
Namen und für ihre Rechnung verhandeln und abschließen; 

b) alle Erklärungen abgeben oder entgegennehmen, die in Verbindung mit den Sicherheiten 
oder den Sicherheitendokumenten notwendig oder zweckmäßig sind; 

c) alle Handlungen vornehmen, die aus Sicht der Sicherheitentreuhänderin im Zusammenhang 
mit dieser Vereinbarung oder den anderen Sicherheitendokumenten notwendig oder 
zweckmäßig sind oder von ihr als notwendig oder zweckmäßig erachtet werden; 

d) die Bestellten Sicherheiten nach den Bestimmungen des jeweiligen Sicherheitendokuments 
verwerten; 

e) alle in dieser Vereinbarung vorgesehenen Sicherheitenfreigaben vornehmen; 

f) nach Erhalt einer Mitteilung der Gläubiger der Anleihe 2023/2028, dass die Veräußerung 

eines Vermögensgegenstandes, an dem Sicherheiten bestellt wurden, nach den Bestim-
mungen der Anleihebedingungen 2023/2028 erlaubt ist, die Bestellten Sicherheiten wieder 
freigeben; und 

g) alle sonst notwendigen oder zweckmäßigen Handlungen und Maßnahmen vornehmen. 

3.2 Die Sicherheitentreuhänderin kann alle sich aus den Sicherheitendokumenten ergebenden Kon-

troll-, Verwaltungs- und Verfügungsrechte im eigenen Namen ausüben. 

4. PARALLELVERPFLICHTUNG 

4.1 Die Emittentin verpflichtet sich hiermit im Wege eines abstrakten Schuldanerkenntnisses 
("PARALLELVERPFLICHTUNG"), an die Sicherheitentreuhänderin Beträge zu zahlen, die allen ge-
genwärtigen und zukünftigen Beträgen ("URSPRÜNGLICHE VERPFLICHTUNGEN") entsprechen, die 
die Emittentin einem Gläubiger der Anleihe 2023/2028 unter oder im Zusammenhang mit der An-

leihe 2023/2028 schuldet. 

4.2 Die Sicherheitentreuhänderin hat einen eigenen und unabhängigen Anspruch darauf, Zahlungen 

auf die Parallelverpflichtung zu verlangen. 

4.3 Die Parallelverpflichtung beschränkt nicht den Bestand der Ursprünglichen Verpflichtungen, auf 
die den Gläubigern der Anleihe 2023/2028 ein unabhängiger Zahlungsanspruch zusteht. 

4.4 Ungeachtet der Bestimmungen in Klausel 4.2 und Klausel 4.3 führt die durch die Emittentin geleis-
tete Zahlung auf ihre Parallelverpflichtung im selben Umfang zu einer Verringerung der und wirk-
samen Befreiung von den entsprechenden Ursprünglichen Verpflichtungen, die sie den betreffen-

den Gläubigern der Anleihe 2023/2028 schuldet, und führt die durch die Emittentin geleistete Zah-
lung auf ihre Ursprünglichen Verpflichtungen gegenüber den betreffenden Gläubigern der Anleihe 
2023/2028 im selben Umfang zu einer Verringerung der und wirksamen Befreiung von der Paral-
lelverpflichtung, die sie der Sicherheitentreuhänderin schuldet. 

4.5 Die Parallelverpflichtung wird der Sicherheitentreuhänderin in ihrem eigenen Namen und zu ihren 
eigenen Gunsten geschuldet und nicht als Erfüllungsgehilfin oder Vertreterin einer anderen Per-

son. 

4.6 Die Sicherheitentreuhänderin hat alle Beträge, die sie unter der Parallelverpflichtung erhält, an die 
Zahlstelle (auf ein Konto, welches ihr die Zahlstelle oder die Emittentin für die Zahlstelle mitgeteilt 

hat) vorbehaltlich der Regelungen in Klausel 7 zur Weiterleitung an die anderen Besicherten Par-
teien weiterzuleiten, damit diese nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung verwendet werden 
können. 

5. SICHERUNGSZWECK 
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Die Bestellten Sicherheiten dienen zur Sicherung der unverzüglichen und vollständigen Erfüllung 
aller Besicherten Verbindlichkeiten. Die Bestellten Sicherheiten dienen auch zur Sicherung einer 

künftigen Erweiterung, Verlängerung oder Erhöhung der Besicherten Verbindlichkeiten. 

6. VERWERTUNG DER BESTELLTEN SICHERHEITEN 

6.1 Allgemeine Bestimmungen in Bezug auf die Verwertung der Sicherheiten 

a) Die Sicherheitentreuhänderin ist nicht verpflichtet, eine Verwertungsmaßnahme in Bezug 

auf die Bestellten Sicherheiten vorzunehmen oder einzuleiten (unabhängig davon, ob diese 
zu Gunsten einer Partei dieser Vereinbarung oder zu Gunsten einer anderen Besicherten 
Partei erfolgen würde), es sei denn: 

(i) die Sicherheitentreuhänderin hat eine Anweisung nach Absatz (c) des § 2 in Verbin-
dung mit § 12 der Anleihebedingungen 2023/2028 und §§ 5 ff. des Schuldverschrei-
bungsgesetzes erhalten; und 

(ii) die Voraussetzungen für die Verwertung der Bestellten Sicherheiten liegen vor. 

b) Sofern kein Fall von Absatz (e) des § 2 der Anleihebedingungen 2023/2028 in Bezug auf die 

Bestellten Sicherheiten vorliegt, wird die Sicherheitentreuhänderin die Bestellten Sicherhei-
ten im Verwertungsfall im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Besicherten Parteien, 
verwerten. Die Besicherten Parteien sind selbst nicht berechtigt, die Bestellten Sicherheiten 
zu verwerten oder irgendwelche Aussonderungsrechte bezüglich der Bestellten Sicherhei-

ten geltend zu machen oder irgendwelche Rechte auszuüben, die ihnen unter den Sicher-
heitendokumenten zustehen. Solche Rechte können nur durch die Sicherheitentreuhände-
rin ausgeübt werden. 

c) Sofern die Bestimmungen von Absatz (e) des § 2 der Anleihebedingungen 2023/2028 in Be-
zug auf die Bestellten Sicherheiten gelten, kann jede Besicherte Partei (mit Ausnahme der 
Sicherheitentreuhänderin) alle Rechte in Bezug auf die Verwertung der Bestellten Sicher-

heiten wahrnehmen und die Bestellten Sicherheiten verwerten. 

d) Die Bestellten Sicherheiten werden entsprechend der Bestimmungen dieser Vereinbarung 
und der korrespondierenden Bestimmungen der Anleihebedingungen 2023/2028 verwer-

tet und die Verwertungserlöse entsprechend dieser Bestimmungen verteilt. 

6.2 Verwertungsverfahren 

Wenn die Sicherheitentreuhänderin berechtigt ist, die Bestellten Sicherheiten zu verwerten: 

a) kann die Sicherheitentreuhänderin, sofern keine Anweisung der Gläubiger der Anleihe 

2023/2028 nach den Anleihebedingungen 2023/2028 und/ oder §§ 5 ff. des Schuldver-
schreibungsgesetzes vorliegt, die Bestellten Sicherheiten nach ihrem pflichtgemäßem Er-
messen; oder 

b) muss die Sicherheitentreuhänderin, wenn eine Anweisung der Gläubiger der Anleihe 
2023/2028 aufgrund einer Mehrheitsentscheidung der Gläubiger nach den Anleihebedin-
gungen 2023/2028 und/ oder §§ 5 ff. des Schuldverschreibungsgesetzes vorliegt, die Be-
stellten Sicherheiten, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Sicherheitendoku-

mente verwerten. 

7. VERTEILUNG DER VERWERTUNGSERLÖSE 

7.1 Alle Verwertungserlöse aus der Verwertung der Bestellten Sicherheiten, die die Sicherheitentreu-
händerin erhält, werden von der Sicherheitentreuhänderin in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen dieser Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) nach folgendem Rangverhältnis ver-

teilt: 
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a) erstens, zur Zahlung von Steuern (mit Ausnahme von Einkommensteuern und allgemeinen 
Unternehmenssteuern), die im Zusammenhang mit der Verwertung der Bestellten Sicher-

heiten stehen; 

b) zweitens, zur Zahlung auf ausstehende und fällige Provisionen und Aufwendungen der Si-
cherheitentreuhänderin oder anderer an die Sicherheitentreuhänderin zahlbarer Beträge 

(z. B. der nach Klausel 16 (Beauftragung Dritter) und 17 (Berater) zu zahlenden Beträge); 

c) drittens, zur Zahlung auf Kosten und Auslagen der Sicherheitentreuhänderin im Zusammen-

hang mit der Verwertung der Bestellten Sicherheiten; 

d) viertens, zur Zahlung auf alle ausstehenden und fälligen Zinsen, Gebühren oder Provisionen 
unter der Anleihe; 

e) fünftens, zur Zahlung der ausstehenden und fälligen Hauptschuld unter der Anleihe; 

f) sechstens, zur Zahlung aller anderen ausstehenden und fälligen Beträge unter der Anleihe; 

g) siebtens, sofern keine weiteren gegenwärtigen oder zukünftigen Verbindlichkeiten unter 
der Anleihe 2023/2028 bestehen, zur Zahlung an diejenigen Personen, die zur vorzugswei-

sen Befriedigung vor der Emittentin bzw. Sicherungsgeberin berechtigt sind; und 

h) achtens, zur Zahlung an die Sicherungsgeberin. 

7.2 Die Sicherheitentreuhänderin ist in folgenden Fällen berechtigt, von Klausel 7.1 abzuweichen: 

a) in Bezug auf Klausel 7.1 ist die Sicherheitentreuhänderin berechtigt, nach freiem Ermessen 

einen Teilbetrag der Verwertungserlöse einzubehalten, den sie: 

(i) für die Zahlung zukünftig entstehender Provisionen und Aufwendungen, die nach ih-

rer vernünftigen Beurteilung nicht durch zukünftige Verwertungserlöse abgedeckt 
werden, benötigt; oder 

(ii) in Bezug auf Verwertungserlöse, die von Anfechtungs- oder anderen Rückforde-

rungsrechten (gleich welcher Rechtsordnung diese Rechte unterliegen oder zukünf-
tig unterliegen werden) betroffen sein können und für die die Sicherheitentreuhän-
derin daher einen Einbehalt zur Bedienung allfälliger derartiger Rechte für notwen-
dig erachtet; und 

b) in Bezug auf Klausel 7.1, wird die Sicherheitentreuhänderin alle Besicherten Verbindlichkei-
ten nach dem Rangverhältnis in Klausel 7.1 und für den Fall, dass der Verwertungserlös nicht 
mehr zur vollständigen Befriedigung einer Rangstufe ausreicht, innerhalb dieser Rangstufe 

pro rata ablösen. 

7.3 Wenn die Sicherheitentreuhänderin einen Einbehalt nach Absatz (a) von Klausel 7.2 gemacht hat, 
werden die so einbehaltenen Gelder nur ausgekehrt, wenn feststeht, ob und in welchem Umfang 
die von der Sicherheitentreuhänderin einbehaltenen Gelder für die in Absatz (a) von Klausel 7.2 
genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

7.4 Alle Verwertungserlöse, die von der Sicherheitentreuhänderin entgegen den Bestimmungen dieser 
Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) an eine Besicherte Partei gezahlt werden und für die 
ein Rückforderungsanspruch besteht, werden von der entsprechenden Besicherten Partei treu-
händerisch gehalten und sind unverzüglich nach Aufforderung durch die Sicherheitentreuhänderin 

an die Sicherheitentreuhänderin zurückzuzahlen. Die Sicherheitentreuhänderin wird die Verwer-
tungserlöse dann in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Klausel 7 (Verteilung der Ver-
wertungserlöse) verteilen. Die Sicherheitentreuhänderin ist dabei berechtigt, alle ihr erforderlich 
erscheinenden Maßnahmen inkl. klageweiser Geltendmachung zu ergreifen. 
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7.5 Wenn Verwertungserlöse, welche die Sicherheitentreuhänderin nach den Bestimmungen dieser 
Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) verteilt hat, aus irgendeinem Grund zurückgefordert 

werden können, hat der Empfänger der so verteilten Verwertungserlöse diese nach Aufforderung 
der Sicherheitentreuhänderin unverzüglich an die Sicherheitentreuhänderin zurückzuzahlen. 

7.6 Die Sicherheitentreuhänderin ist berechtigt, alle Währungsgeschäfte abzuschließen, die notwen-

dig sind, um die in dieser Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) genannten Zahlungen in der 
Währung vorzunehmen, auf die die Verbindlichkeiten im Zeitpunkt der Zahlung lauten. 

7.7 Die Sicherheitentreuhänderin ist berechtigt, Abzüge und Einbehalte von Steuern oder sonstigen 
Beträgen, einschließlich der Beträge, die zur Zahlung der Vollstreckungskosten notwendig sind, von 
den Zahlungen an die Besicherten Parteien zu machen. Dies gilt insbesondere für Abzüge und Ein-
behalte von Steuern oder sonstiger Beträge, die aufgrund irgendeines anwendbaren Gesetzes oder 

aufgrund der Bestimmungen des entsprechenden Sicherheitendokuments notwendig sind sowie 
alle Steuern, die von ihr in Bezug auf die Verwertungserlöse, ihren Handlungen aufgrund ihrer Stel-
lung als Sicherheitentreuhänderin oder in sonstiger Weise aufgrund ihrer Stellung als Sicherheiten-
treuhänderin erhoben werden. 

7.8 Die Sicherheitentreuhänderin hat nach Verteilung der Verwertungserlöse in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen dieser Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) keine weiteren Verpflich-
tungen gegenüber den Besicherten Parteien mehr. 

7.9 Die Sicherheitentreuhänderin kann alle nach dieser Klausel 7 (Verteilung der Verwertungserlöse) 
vorzunehmenden Zahlungen mit Erfüllungswirkung über die Zahlstelle (auf ein Konto, welches ihr 

die Zahlstelle oder die Emittentin für die Zahlstelle mitgeteilt hat) zur Weiterleitung an die Besi-
cherten Parteien oder die Emittentin bzw. Sicherungsgeberin abwickeln. 

8. FREIGABE DER BESTELLTEN SICHERHEITEN 

8.1 Sind die nach Klausel 5 (Sicherungszweck) gesicherten Ansprüche vollständig und dauerhaft erfüllt, 
hat die Sicherheitentreuhänderin die Bestellten Sicherheiten, soweit sie von ihr nicht in Anspruch 
genommen worden sind, an die jeweilige Sicherungsgeberin freizugeben. Ein etwaiger Übererlös 

aus der Verwertung ist an die betreffende Sicherungsgeberin herauszugeben. 

8.2 Die Sicherheitentreuhänderin ist schon vorher verpflichtet, auf Verlangen der Sicherungsgeberin 

die Bestellten Sicherheiten nach ihrer Wahl ganz oder teilweise freizugeben, sofern der realisier-
bare Wert sämtlicher Bestellter Sicherheiten 110 Prozent ("LIMIT") der Besicherten Verbindlich-
keiten nicht nur vorübergehend übersteigt. Das Limit wird in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des jeweiligen Sicherheitendokuments errechnet. 

8.3 Die Sicherheitentreuhänderin ist schon vorher verpflichtet, auf Verlangen der Sicherungsgeberin 
das im Rahmen des Kontoverpfändungsvertrages 2023/2028 als Sicherheit verpfändete Konto ganz 
oder teilweise freizugeben, sofern das auf dem Konto befindliche Guthaben zur Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen 2019/2024 verwendet wird. 

9. ALLGEMEINE VERHALTENSPFLICHTEN DER SICHERUNGSGEBERIN 

Die Sicherungsgeberin hat die Verhaltenspflichten in dieser Klausel 9 (Allgemeine Verhaltenspflich-
ten der Sicherungsgeberin) während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung einzuhalten. 

9.1 Bestellung der Sicherheiten 

Die Sicherungsgeberin hat alle zur Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Sicherheitendokumente 

notwendigen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, einschließlich des Versandes 
aller notwendigen Verpfändungsanzeigen. 

9.2 Weitere Verpflichtungen in Bezug auf die Bestellten Sicherheiten 
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Die Sicherungsgeberin hat unverzüglich alle Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen, die die 
Sicherheitentreuhänderin berechtigterweise verlangt, um: 

a) die Sicherheiten zu bestellen, die aufgrund der Sicherheitendokumente zu bestellen sind; 

b) der Sicherheitentreuhänderin zu ermöglichen, alle ihre Rechte und Aufgaben unter den Si-
cherheitendokumenten auszuüben; und 

c) die Verwertung der Vermögensgegenstände, über die Sicherheiten bestellt wurden, zu er-

möglichen. 

9.3 Die Emittentin ist verpflichtet, alle Rechtserklärungen abzugeben oder zu empfangen sowie sons-
tige Maßnahmen durchzuführen, um den Globalzessionsvertrag 2023/2028 und soweit erforder-

lich Weitere Zessionsverträge Abschlussfolgeprovisionsansprüche als Sicherheiten rechtswirksam 
zu bestellen. 

10. HAFTUNG DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

10.1 Die Sicherheitentreuhänderin schließt diese Vereinbarung ausschließlich in ihrer Eigenschaft als 
Sicherheitentreuhänderin und in Ausübung ihrer in dieser Funktion unter der Anleihe 2023/2028 

und den Sicherheitendokumenten gewährten Rechte und Befugnisse ab. 

10.2 Die Sicherheitentreuhänderin übernimmt keine: 

a) Schadenersatzverpflichtungen oder sonstigen Verpflichtungen oder eine Haftung gegen-
über einer anderen Besicherten Partei oder gegenüber der Sicherungsgeberin für Schäden, 
Haftungen oder Verpflichtungen, die aufgrund irgendeiner Handlung der Sicherheitentreu-

händerin, die diese in gutem Glauben und in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung und 
den Sicherheitendokumenten vorgenommen hat und bei denen die Sicherheitentreuhän-
derin davon ausgehen konnte, dass sie diese Handlungen in einer Art und Weise vorgenom-
men hat, dass diese Handlung in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung, den Sicherhei-

tendokumenten und dem geltenden Recht steht; und 

b) Persönliche Haftung aufgrund irgendeiner Aussage, Zusicherung, Garantie oder Verpflich-
tung, die als Aussage, Zusicherung, Garantie oder Verpflichtung einer anderen Besicherten 

Partei oder der Sicherungsgeberin ausgewiesen wurde; dies gilt nicht, wenn die Sicherhei-
tentreuhänderin grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat oder eine eigene Aussage, 
Zusicherung, Garantie oder Verpflichtung verletzt. 

10.3 Die Sicherheitentreuhänderin ist nicht für die Handlungen einer einzelnen Besicherten Partei oder 
der Sicherungsgeberin oder für Handlungen, die sie aufgrund einer Weisung der Besicherten Par-
teien oder der Sicherungsgeberin in Übereinstimmung mit den Sicherheitendokumenten vorge-

nommen hat, verantwortlich oder haftbar. 

10.4 Die Sicherheitentreuhänderin ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe in Höhe von mindestens € 5.000.000,00 abzuschließen und während der gesamten Laufzeit 

dieser Vereinbarung zu unterhalten. Solange die vorgenannte Verpflichtung erfüllt ist, gilt: Soweit 
Deckungsschutz unter der Haftpflichtversicherung besteht und soweit rechtlich zulässig, ist die 
Haftung der Sicherheitentreuhänderin aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung auf 
denjenigen Betrag begrenzt, den der Haftpflichtversicherer aufgrund des Haftpflichtfalls leistet. Im 

Übrigen ist, soweit rechtlich zulässig, jegliche Haftung der Sicherheitentreuhänderin aus und im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung auf den Betrag von € 5.000.000,00 begrenzt. 

10.5 Kein Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellter, Bevollmächtigter, Berater oder Erfüllungsge-
hilfe der Sicherheitentreuhänderin ist persönlich für die Vornahme oder Nichtvornahme einer 
Handlung durch die Sicherheitentreuhänderin nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung haft-
bar. Entsprechend kann auf diese Personen auch kein Rückgriff genommen werden. 
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11. INFORMATIONEN AN DIE SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

11.1 Die Sicherheitentreuhänderin darf die Richtigkeit und Vollständigkeit 

a) jeder Zusicherung, Erklärung oder jedes Dokuments, das sie als echt, richtig und entspre-

chend autorisiert ansieht; und 

b) jeder Aussage, die von einem Geschäftsführer, einer zeichnungsberechtigten Person oder 
einem Angestellten einer anderen Person (wie bevollmächtigten Rechtsanwälten) gemacht 

werden, die nach Auffassung oder berechtigter Annahme der Sicherheitentreuhänderin im 
Kenntnisbereich oder im Rahmen des Einflussbereiches desjenigen liegen, 

unterstellen. 

11.2 Die Sicherheitentreuhänderin ist nicht für: 

a) die Angemessenheit, Richtigkeit und/ oder Vollständigkeit irgendeiner Information, gleich, 
ob schriftlich oder mündlich, die ihr von einer anderen Person nach den Bestimmungen 
oder im Zusammenhang mit den Sicherheitendokumenten oder dem unter den Sicherhei-
tendokumenten durchgeführten Geschäften, gegeben werden; oder 

b) die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit, Wirksamkeit, Angemessenheit oder Durchsetzbarkeit der Si-
cherheitendokumente oder jedes anderen Vertrages, jeder anderen Vereinbarung oder je-

des anderen Dokuments, das in Vorgriff, aufgrund oder in Zusammenhang mit den Sicher-
heitendokumenten abgeschlossen oder vereinbart wurde, 

verantwortlich. 

12. ANWEISUNGEN AN DIE SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

12.1 Die Parteien dieser Vereinbarung bestätigen, dass die Sicherheitentreuhänderin in Ausübung die-
ser Vereinbarung, entsprechend den Weisungen der Besicherten Parteien nach Absatz (c) des § 2 
in Verbindung mit § 12 der Anleihebedingungen 2023/2028 und §§ 5 ff. des Schuldverschreibungs-
gesetzes handelt und, soweit die Sicherheitentreuhänderin entsprechend den Weisungen der Be-

sicherten Parteien handelt, keine Haftung gegenüber irgendeiner Person in Bezug auf eine solche 
Handlung übernimmt. 

12.2 Unbeschadet einer anderen Verpflichtung unter dieser Vereinbarung, ist die Sicherheitentreuhän-

derin nicht verpflichtet, Maßnahmen oder Handlungen unter dieser Vereinbarung oder einem Si-
cherheitendokument zu ergreifen, es sei denn, sie ist nach ihrer vernünftigen Beurteilung hinrei-
chend von allen Kosten, Ausgaben, Verlusten und Haftungen freigestellt, die nach ihrer Auffassung 
durch die Vornahme der Maßnahme oder Handlung verursacht werden können. 

12.3 Wenn die Sicherheitentreuhänderin nach ihrer Auffassung hinreichend von allen Risiken freige-
stellt wurde und solche Sicherheiten erhalten hat, die sie in Bezug auf alle gegenwärtigen oder 
zukünftigen, tatsächlichen oder bedingten Kosten, Ausgaben, Verluste und Haftungen vernünf-

tigerweise für notwendig erachtet (einschließlich etwaiger damit in Zusammenhang stehender 
Umsatzsteuer), hat die Sicherheitentreuhänderin: 

a) die Handlungen und Maßnahmen unter oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung; 

b) die Nichtausübung von Handlungen oder Maßnahmen unter oder in Zusammenhang mit 
dieser Vereinbarung; und/ oder 

c) die sonstigen schriftlichen Anweisungen der anderen Besicherten Parteien unter oder im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, die der Sicherheitentreuhänderin übermittelt 

werden, 

auszuführen. 
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12.4 Sofern und solange die Sicherheitentreuhänderin keine entsprechenden Weisungen erhalten hat, 
ist sie nicht verpflichtet, irgendeine Handlung oder Maßnahme unter dieser Vereinbarung zu er-

greifen. Sofern nicht anderweitig in dieser Vereinbarung bestimmt, muss die Sicherheitentreuhän-
derin keine Handlungen oder Maßnahmen ergreifen oder irgendein Recht, Rechtsmittel, eine Be-
fugnis oder einen Ermessensspielraum unter oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung aus-
üben, soweit sie nicht durch schriftliche Weisung der Besicherten Parteien angewiesen ist. 

12.5 Die Sicherheitentreuhänderin kann sich ohne weitere Prüfung darauf verlassen, dass alle Weisun-
gen oder Bestätigungen, die sie unter oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erhält, (i) 
in Einklang mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung stehen und (ii) sofern einschlägig, in Über-

einstimmung mit den Weisungen von Personen oder den Bestimmungen der Sicherheitendoku-
mente, durch die die Besicherten Parteien gebunden sind, abgegeben werden. 

Die Sicherheitentreuhänderin ist für keine Maßnahme oder Handlung, die unter oder in Zusam-
menhang mit den Sicherheitendokumenten in Übereinstimmung mit einer solchen Weisung oder 
Bestätigung vorgenommen wurde, haftbar, es sei denn, sie hat bei der Ausführung grob fahrlässig 
oder vorsätzlich gehandelt. 

12.6 Werden der Sicherheitentreuhänderin durch die Besicherten Parteien Weisungen erteilt, so ist die 
Sicherheitentreuhänderin dazu berechtigt, Anweisungen oder Klarstellungen zu Weisungen anzu-
fragen, ob und in welcher Weise sie bestimmte Rechte ausüben soll. Bis zum Erhalt der entspre-

chenden Anweisungen oder Klarstellungen ist die Sicherheitentreuhänderin berechtigt, die Aus-
übung etwaiger Rechte zu unterlassen. 

12.7 Für die Zwecke dieser Vereinbarung bezeichnet eine schriftliche Anweisung eine Anweisung, die in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen von §§ 5 ff des Schuldverschreibungsgesetzes oder 
sonst in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen 2023/2028 erteilt wurde. 

13. HANDLUNGEN DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

13.1 Ungeachtet der Regelungen in Klausel 6 (Verwertung der Bestellten Sicherheiten) und Klausel 12 
(Anweisungen an die Sicherheitentreuhänderin), kann die Sicherheitentreuhänderin (wobei sie 

nicht dazu verpflichtet ist), sofern ihr keine anderweitigen Weisungen erteilt wurden, solche Maß-
nahmen ergreifen und Befugnisse ausüben, die ihr unter dieser Vereinbarung zustehen und die sie 
für angemessen hält. 

14. PFLICHTEN DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN UND DER SICHERHEITENGEBERIN 

14.1 Die Sicherheitentreuhänderin hat unverzüglich (gegebenenfalls durch Weiterleitung an die Zahl-

stelle zur Weiterleitung an die anderen Besicherten Parteien und/ oder Nutzung des Clearingsys-
tems): 

a) jeder der Sicherheitentreuhänderin bekannten Besicherten Partei eine Kopie der Mitteilun-

gen weiterzuleiten, die sie von der Sicherungsgeberin erhalten hat; und 

b) jede der Sicherheitentreuhänderin bekannte andere Besicherte Partei nach Erhalt einer 

Mitteilung über den Eintritt eines Kündigungsgrundes unter den Anleihebedingungen 
2023/2028 über den Eintritt dieses Kündigungsgrundes zu informieren. 

14.2 Die Sicherheitentreuhänderin ist: 

a) nicht verpflichtet, zu ermitteln, ob ein Kündigungsgrund unter den Anleihebedingungen 
2023/2028 eingetreten ist; 

b) nicht verpflichtet, einer Partei darzulegen welche Beträge sie für ihre eigene Tätigkeit er-
halten hat; 
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c) nicht verpflichtet, irgendeiner anderen Person (einschließlich der anderen Besicherten Par-
teien) (i) vertrauliche Informationen oder (ii) jegliche andere Informationen, deren Offenle-

gung nach Ansicht der Sicherheitentreuhänderin eine Gesetzesverletzung oder die Verlet-
zung einer Treuepflicht begründen würde, offenzulegen; und 

d) nicht verpflichtet, in ein weiteres Treuhand- oder Vertretungsverhältnis mit der Sicherungs-

geberin einzutreten. 

14.3 Die Sicherungsgeberin verpflichtet sich hiermit —vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 
dieser Vereinbarung — im Rahmen des Globalzessionsvertrages 2023/2028 Forderungen aus Ab-
schlussfolgeprovisionen abzutreten, deren voraussichtlicher Gesamtwert im Rahmen einer Jahres-
betrachtung nach Maßgabe der nachfolgenden Anforderungskriterien Zession Provisionsvergü-
tungen zum Zeitpunkt 26. Oktober 2023 ("1. STICHTAG") nominal mindestens die Zessionssumme 

beträgt. Im Hinblick auf den 1. Stichtag beträgt die Zessionssumme 33,33% des Emissionserlöses. 
Emissionserlös ist der Betrag, den die Emittentin im Rahmen des Öffentlichen Angebots, der Pri-
vatplatzierung und unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Öffentlichen Umtauschangebots 
aus der Begebung der Schuldverschreibungen —vor Abzug von Kosten und Auslagen —vereinnahmt 

("Emissionserlös"). 

Um die Einhaltung der Zessionssumme sicherzustellen, hat die Sicherheitentreuhänderin die nach-
folgend beschriebenen Prüfungen formaler Art für die "Praktische Vorbereitung Zession Provisi-

onsvergütungen" vorzunehmen, wobei die folgenden Anforderungskriterien Zession Provisions-
vergütungen gelten: 

In quantitativer Hinsicht hat die Summe der von der Zession erfassten Forderungen einen 
voraussichtlichen Gesamtwert von nominal mindestens der Zessionssumme aufzuweisen, 
wobei der voraussichtliche Gesamtwert im Rahmen einer Abschätzung wie folgt zum jewei-
ligen Stichtag zu bestimmen ist: 

Der voraussichtliche Wert der von der Zession erfassten Forderungen gegenüber einem For-
derungsschuldner ("FORDERUNGSBEWERTUNG EINZELSCHULDNER") entspricht der Höhe 
der Zahlungen für die entsprechenden Abschlussfolgeprovisionen, die der Forderungs-

schuldner bezogen auf das dem Stichtag vorangegangene Jahr an die Emittentin geleistet 
hat. Das vorangegangene Jahr bezeichnet bei einem Stichtag 26. Oktober oder 31. Dezem-
ber das letzte Quartal des dem jeweiligen Stichtag vorangegangenen Kalenderjahres sowie 
die ersten drei Quartale des Jahres, in dem der Stichtag liegt, bei einem Stichtag 30. Juni die 

letzten drei Quartale des dem jeweiligen Stichtag vorangegangenen Kalenderjahres sowie 
das erste Quartal des Jahres, in dem der Stichtag liegt. 

Der voraussichtliche Gesamtwert aller von der Zession erfassten Forderungen bemisst sich 

nach der Summe aller Forderungsbewertungen Einzelschuldner und muss mindestens die 
Zessionssumme betragen. 

In qualitativer Hinsicht dürfen nur solche Forderungen der Emittentin von der Zession er-
fasst werden, die sich gegen einen Forderungsschuldner richten, der zumindest eines der 
nachfolgend aufgezählten Kriterien aufweist: 

• Der Forderungsschuldner ist ein Kreditinstitut i. S. d. KWG oder ein mit diesem ver-
bundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein Finanzdienstleistungsinstitut i. S. d. KWG oder ein 
mit diesem verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft i. S. d. KAGB oder 
ein mit dieser verbundenes Unternehmen 
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c) nicht verpflichtet, irgendeiner anderen Person (einschließlich der anderen Besicherten Par-

teien) (i) vertrauliche Informationen oder (ii) jegliche andere Informationen, deren Offenle-

gung nach Ansicht der Sicherheitentreuhänderin eine Gesetzesverletzung oder die Verlet-

zung einer Treuepflicht begründen würde, offenzulegen; und 

d) nicht verpflichtet, in ein weiteres Treuhand- oder Vertretungsverhältnis mit der Sicherungs-

geberin einzutreten. 

14.3 Die Sicherungsgeberin verpflichtet sich hiermit – vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach 

dieser Vereinbarung – im Rahmen des Globalzessionsvertrages 2023/2028 Forderungen aus Ab-

schlussfolgeprovisionen abzutreten, deren voraussichtlicher Gesamtwert im Rahmen einer Jahres-

betrachtung nach Maßgabe der nachfolgenden Anforderungskriterien Zession Provisionsvergü-

tungen zum Zeitpunkt 26. Oktober 2023 ("1. STICHTAG") nominal mindestens die Zessionssumme

beträgt. Im Hinblick auf den 1. Stichtag beträgt die Zessionssumme 33,33% des Emissionserlöses. 

Emissionserlös ist der Betrag, den die Emittentin im Rahmen des Öffentlichen Angebots, der Pri-

vatplatzierung und unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Öffentlichen Umtauschangebots 

aus der Begebung der Schuldverschreibungen – vor Abzug von Kosten und Auslagen – vereinnahmt 

("Emissionserlös"). 

Um die Einhaltung der Zessionssumme sicherzustellen, hat die Sicherheitentreuhänderin die nach-

folgend beschriebenen Prüfungen formaler Art für die "Praktische Vorbereitung Zession Provisi-

onsvergütungen" vorzunehmen, wobei die folgenden Anforderungskriterien Zession Provisions-

vergütungen gelten: 

- In quantitativer Hinsicht hat die Summe der von der Zession erfassten Forderungen einen 

voraussichtlichen Gesamtwert von nominal mindestens der Zessionssumme aufzuweisen, 

wobei der voraussichtliche Gesamtwert im Rahmen einer Abschätzung wie folgt zum jewei-

ligen Stichtag zu bestimmen ist: 

Der voraussichtliche Wert der von der Zession erfassten Forderungen gegenüber einem For-

derungsschuldner ("FORDERUNGSBEWERTUNG EINZELSCHULDNER") entspricht der Höhe 

der Zahlungen für die entsprechenden Abschlussfolgeprovisionen, die der Forderungs-

schuldner bezogen auf das dem Stichtag vorangegangene Jahr an die Emittentin geleistet 

hat. Das vorangegangene Jahr bezeichnet bei einem Stichtag 26. Oktober oder 31. Dezem-

ber das letzte Quartal des dem jeweiligen Stichtag vorangegangenen Kalenderjahres sowie 

die ersten drei Quartale des Jahres, in dem der Stichtag liegt, bei einem Stichtag 30. Juni die 

letzten drei Quartale des dem jeweiligen Stichtag vorangegangenen Kalenderjahres sowie 

das erste Quartal des Jahres, in dem der Stichtag liegt. 

Der voraussichtliche Gesamtwert aller von der Zession erfassten Forderungen bemisst sich 

nach der Summe aller Forderungsbewertungen Einzelschuldner und muss mindestens die

Zessionssumme betragen. 

- In qualitativer Hinsicht dürfen nur solche Forderungen der Emittentin von der Zession er-

fasst werden, die sich gegen einen Forderungsschuldner richten, der zumindest eines der 

nachfolgend aufgezählten Kriterien aufweist: 

 Der Forderungsschuldner ist ein Kreditinstitut i. S. d. KWG oder ein mit diesem ver-

bundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein Finanzdienstleistungsinstitut i. S. d. KWG oder ein 

mit diesem verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft i. S. d. KAGB oder 

ein mit dieser verbundenes Unternehmen 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 78 

• Der Forderungsschuldner ist eine Investmentgesellschaft i. S. d. KAGB oder ein mit 

dieser verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein Investmentvermögen i. S. d. KAGB oder ein mit die-

sem verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein AIFM i. S. d. RL 2011/61/EU ("AIFM-Richtlinie") oder 

ein mit dieser verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein AlF i. S. d. RL 2011/61/EU ("AIFM-Richtlinie") oder 

ein mit dieser verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein OGAW i. S. d. RL 2009/65/EG ("OGAW-Richtlinie") 

oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist eine Verwaltungsgesellschaft i. S. d. RL 2009/65/EG 

("OGAW-Richtlinie") oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist ein Versicherungsunternehmen i. S. d. VAG oder ein mit 

diesem verbundenes Unternehmen 

• Der Forderungsschuldner ist eine sonstige Gesellschaft mit einem Creditreform Bo-
nitätsindex von 299 oder geringer. 

Zur Festlegung der Ansprüche, welche von der Globalzession zu erfassen sind, ist nachfolgend be-
schriebene Praktische Vorbereitung Zession Provisionsvergütungen einzuhalten. 

Es gilt folgende Praktische Vorbereitung Zession Provisionsvergütungen: 

Zur Ermittlung der im Rahmen der Zession abzutretenden Forderungen übermittelt die 
Emittentin der Sicherheitentreuhänderin im Vorfeld eine — unter Einhaltung des sachen-

rechtlichen Bestimmtheitsprinzips erstellte — "Zessionsliste" sowie eine "Bewertungsliste" 
bezogen auf das vorangegangene Jahr nebst Nachweisen über Provisionsabrechnungen, 
die sich auf das vorangegangene Jahr beziehen und im vorangegangenen Jahr abgerechnet 
oder nachfolgend in Bezug auf das vorangegangene Jahr abgerechnet wurden, als Abtre-

tungsvorschlag. Die Zessionsliste ist insoweit nach Forderungsschuldner der abgetretenen/ 
zur Abtretung vorgesehenen Forderungen, Vertrag, aus dem sich der Anspruch ergibt und 
jedem für die sachenrechtliche Bestimmbarkeit der Abtretung der Forderungen notwendi-
gen Kriterien, zu gliedern. Für jeden genannten Forderungsschuldner enthält die Bewer-

tungsliste eine Angabe des Gesamtzahlungsbetrages für entsprechende Abschlussfolgepro-
visionen, die der Forderungsschuldner bezogen auf das vorangegangene Jahr an die Emit-
tentin geleistet hat, wobei die Aufstellung nach Möglichkeit zwischen den vier Quartalen 
des vorangegangenen Jahres trennt. Ferner enthält sie Angaben, die der Sicherheitentreu-

händerin die Prüfung ermöglichen, ob die betreffenden Forderungsschuldner die oben ge-
nannten qualitativen Kriterien für Forderungsschuldner erfüllen. 

Die Sicherheitentreuhänderin überprüft daraufhin die übermittelte Bewertungsliste im 

Rahmen einer formellen, nicht sachlich-inhaltlichen Prüfung dahingehend, ob die darin ge-
nannten Beträge durch die übermittelten Provisionsabrechnungen belegt und damit zutref-
fend sind und mit den vorgeschlagenen Forderungen die Zessionssumme erreicht wird. Die 
Sicherheitentreuhänderin prüft darüber hinaus, ob die in der Zessionsliste genannten For-

derungen auch den weiteren Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen ent-
sprechen. 

Erfüllen die in der Zessionsliste genannten Forderungen die Anforderungskriterien Zession 

Provisionsvergütungen, können die in der Zessionsliste genannten Forderungen der Abtre-
tung unter dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 zugrunde gelegt werden und der Global-
zessionsvertrag 2023/2028 auf der Basis der Zessionsliste abgeschlossen werden. 
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 Der Forderungsschuldner ist eine Investmentgesellschaft i. S. d. KAGB oder ein mit 

dieser verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein Investmentvermögen i. S. d. KAGB oder ein mit die-

sem verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein AIFM i. S. d. RL 2011/61/EU ("AIFM-Richtlinie") oder 

ein mit dieser verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein AIF i. S. d. RL 2011/61/EU ("AIFM-Richtlinie") oder 

ein mit dieser verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein OGAW i. S. d. RL 2009/65/EG ("OGAW-Richtlinie") 

oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist eine Verwaltungsgesellschaft i. S. d. RL 2009/65/EG 

("OGAW-Richtlinie") oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist ein Versicherungsunternehmen i. S. d. VAG oder ein mit 

diesem verbundenes Unternehmen 

 Der Forderungsschuldner ist eine sonstige Gesellschaft mit einem Creditreform Bo-

nitätsindex von 299 oder geringer. 

Zur Festlegung der Ansprüche, welche von der Globalzession zu erfassen sind, ist nachfolgend be-

schriebene Praktische Vorbereitung Zession Provisionsvergütungen einzuhalten. 

Es gilt folgende Praktische Vorbereitung Zession Provisionsvergütungen: 

- Zur Ermittlung der im Rahmen der Zession abzutretenden Forderungen übermittelt die 

Emittentin der Sicherheitentreuhänderin im Vorfeld eine – unter Einhaltung des sachen-

rechtlichen Bestimmtheitsprinzips erstellte – "Zessionsliste" sowie eine "Bewertungsliste" 

bezogen auf das vorangegangene Jahr nebst Nachweisen über Provisionsabrechnungen, 

die sich auf das vorangegangene Jahr beziehen und im vorangegangenen Jahr abgerechnet 

oder nachfolgend in Bezug auf das vorangegangene Jahr abgerechnet wurden, als Abtre-

tungsvorschlag. Die Zessionsliste ist insoweit nach Forderungsschuldner der abgetretenen/ 

zur Abtretung vorgesehenen Forderungen, Vertrag, aus dem sich der Anspruch ergibt und 

jedem für die sachenrechtliche Bestimmbarkeit der Abtretung der Forderungen notwendi-

gen Kriterien, zu gliedern. Für jeden genannten Forderungsschuldner enthält die Bewer-

tungsliste eine Angabe des Gesamtzahlungsbetrages für entsprechende Abschlussfolgepro-

visionen, die der Forderungsschuldner bezogen auf das vorangegangene Jahr an die Emit-

tentin geleistet hat, wobei die Aufstellung nach Möglichkeit zwischen den vier Quartalen 

des vorangegangenen Jahres trennt. Ferner enthält sie Angaben, die der Sicherheitentreu-

händerin die Prüfung ermöglichen, ob die betreffenden Forderungsschuldner die oben ge-

nannten qualitativen Kriterien für Forderungsschuldner erfüllen. 

- Die Sicherheitentreuhänderin überprüft daraufhin die übermittelte Bewertungsliste im 

Rahmen einer formellen, nicht sachlich-inhaltlichen Prüfung dahingehend, ob die darin ge-

nannten Beträge durch die übermittelten Provisionsabrechnungen belegt und damit zutref-

fend sind und mit den vorgeschlagenen Forderungen die Zessionssumme erreicht wird. Die 

Sicherheitentreuhänderin prüft darüber hinaus, ob die in der Zessionsliste genannten For-

derungen auch den weiteren Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen ent-

sprechen. 

- Erfüllen die in der Zessionsliste genannten Forderungen die Anforderungskriterien Zession 

Provisionsvergütungen, können die in der Zessionsliste genannten Forderungen der Abtre-

tung unter dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 zugrunde gelegt werden und der Global-

zessionsvertrag 2023/2028 auf der Basis der Zessionsliste abgeschlossen werden. 
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Erfüllen die in der Zessionsliste genannten Forderungen nicht die Anforderungskriterien 
Zession Provisionsvergütungen, so teilt die Sicherheitentreuhänderin dies der Emittentin 

unter Benennung der Kriterien mit, welche in Bezug auf jede einzelne in der Zessionsliste 
genannte Forderung nicht erfüllt sind. Die Emittentin muss daraufhin die Zessionsliste un-
verzüglich so ergänzen, dass die Zessionssumme auf der Basis der oben beschriebenen Prü-
fung eingehalten wird. Sobald die Zessionsliste so ergänzt wurde, dass die Zessionssumme 

eingehalten ist, können die in der Zessionsliste genannten Forderungen der Abtretung unter 
dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 zugrunde gelegt werden und der Globalzessionsver-
trag 2023/2028 auf der Basis der Zessionsliste abgeschlossen werden. 

Die Sicherungsgeberin ist berechtigt, ihre Verpflichtungen gemäß Klausel 14.3 mittels nachrangiger 
Rechteeinräumung an den bereits an die Sicherungstreuhänderin abgetretenen Provisionsansprü-
che 2019/2024 zu erfüllen. In diesem Falle tritt anstelle einer Abtretungsverpflichtung gegenüber 
der Sicherungstreuhänderin die Verpflichtung zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Siche-

rungstreuhänderin, in der geregelt wird, dass die abgetretenen Provisionsansprüche 2019/2024 
mit Wegfall des Sicherungszwecks im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 unmittelbar 
zur Sicherung der Besicherten Verbindlichkeiten (wie in dieser Vereinbarung definiert) nach den 

Bestimmungen der Anleihebedingungen und dieser Vereinbarung dienen. Die Sicherheitstreuhän-
derin hält die Provisionsansprüche 2019/2024 in diesem Falle bis zum Wegfall des Sicherungs-
zwecks im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 zugleich für die Inhaber der Schuldver-
schreibungen 2019/2024 wie auch für die Anleihegläubiger. 

14.4 Nach dem Abschluss des Globalzessionsvertrages 2023/2028 hat die Sicherheitentreuhänderin 
während der gesamten Laufzeit der Anleihe 2023/2028 bis zu dem Zeitpunkt an dem alle Ansprü-
che unter der Anleihe 2023/2028 vollständig und unwiderruflich erfüllt wurden, halbjährlich je-

weils zu den Stichtagen 31. Dezember und zum 30. Juni - beginnend ab dem 30. Juni 2024 -
("WEITERE STICHTAGE") jeweils weitere, nachfolgend beschriebene halbjährliche Prüfung forma-
ler Art vorzunehmen: 

Um die halbjährlichen Prüfungen zu ermöglichen, hat die Sicherungsgeberin im Vorfeld eines wei-
teren Stichtages, jedoch spätestens 7 Tage vor dem betreffenden Stichtag der Sicherheitentreu-
händerin eine aktualisierte Bewertungsliste, die mit Ausnahme der notwendigen Aktualisierungen 
den in Klausel 14.3 genannten Kriterien und Bestimmungen entspricht, nebst Nachweisen über 

Provisionsabrechnungen, die sich auf das vorangegangene Jahr (wie in Klausel 14.3 definiert) be-
ziehen, vorzulegen. 

Auf Basis dieser aktualisierten Bewertungsliste hat die Sicherheitentreuhänderin 
("HALBJÄHRLICHE PRÜFUNG") zu dem jeweiligen weiteren Stichtag zu überprüfen, ob zu dem be-
treffenden Stichtag sämtliche Forderungen, die von dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 sowie 
von etwaigen weiteren bis dahin erfolgten weiteren Zessionsverträgen Provisionsvergütungsan-

sprüche 2023/2028 erfasst werden, die die in Klausel 14.3 beschriebenen Anforderungskriterien 
Zession Provisionsvergütungen erfüllen und die Zessionssumme mindestens 33,33% des Emissi-
onserlöses (wie in Klausel 14.3 definiert) entspricht. 

Sofern die Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen zu dem betroffenen Stichtag er-
füllt sind und die Zessionssumme mindestens 33,33% des Emissionserlöses (wie in Klausel 14.3 
definiert) entspricht, ist durch die Sicherheitentreuhänderin nicht auf einen weiteren Zessionsver-
trag Provisionsvergütungsansprüche 2023/2028 hinzuwirken und die Sicherungsgeberin nicht 

verpflichtet einen weiteren Zessionsvertrag Provisionsvergütungsansprüche abzuschließen, um 
die Zessionssumme wieder zu erreichen. 

Sofern die Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen zu dem betroffenen Stichtag 
nicht erfüllt sind und die Zessionssumme nicht mindestens 33,33% des Emissionserlöses (wie in 
Klausel 14.3 definiert) entspricht, ist durch die Sicherheitentreuhänderin auf einen weiteren Zes-
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- Erfüllen die in der Zessionsliste genannten Forderungen nicht die Anforderungskriterien 

Zession Provisionsvergütungen, so teilt die Sicherheitentreuhänderin dies der Emittentin 

unter Benennung der Kriterien mit, welche in Bezug auf jede einzelne in der Zessionsliste 

genannte Forderung nicht erfüllt sind. Die Emittentin muss daraufhin die Zessionsliste un-

verzüglich so ergänzen, dass die Zessionssumme auf der Basis der oben beschriebenen Prü-

fung eingehalten wird. Sobald die Zessionsliste so ergänzt wurde, dass die Zessionssumme 

eingehalten ist, können die in der Zessionsliste genannten Forderungen der Abtretung unter 

dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 zugrunde gelegt werden und der Globalzessionsver-

trag 2023/2028 auf der Basis der Zessionsliste abgeschlossen werden. 

Die Sicherungsgeberin ist berechtigt, ihre Verpflichtungen gemäß Klausel 14.3 mittels nachrangiger 

Rechteeinräumung an den bereits an die Sicherungstreuhänderin abgetretenen Provisionsansprü-

che 2019/2024 zu erfüllen. In diesem Falle tritt anstelle einer Abtretungsverpflichtung gegenüber 

der Sicherungstreuhänderin die Verpflichtung zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Siche-

rungstreuhänderin, in der geregelt wird, dass die abgetretenen Provisionsansprüche 2019/2024 

mit Wegfall des Sicherungszwecks im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 unmittelbar 

zur Sicherung der Besicherten Verbindlichkeiten (wie in dieser Vereinbarung definiert) nach den 

Bestimmungen der Anleihebedingungen und dieser Vereinbarung dienen. Die Sicherheitstreuhän-

derin hält die Provisionsansprüche 2019/2024 in diesem Falle bis zum Wegfall des Sicherungs-

zwecks im Rahmen der Schuldverschreibungen 2019/2024 zugleich für die Inhaber der Schuldver-

schreibungen 2019/2024 wie auch für die Anleihegläubiger. 

14.4 Nach dem Abschluss des Globalzessionsvertrages 2023/2028 hat die Sicherheitentreuhänderin 

während der gesamten Laufzeit der Anleihe 2023/2028 bis zu dem Zeitpunkt an dem alle Ansprü-

che unter der Anleihe 2023/2028 vollständig und unwiderruflich erfüllt wurden, halbjährlich je-

weils zu den Stichtagen 31. Dezember und zum 30. Juni - beginnend ab dem 30. Juni 2024 - 

("WEITERE STICHTAGE") jeweils weitere, nachfolgend beschriebene halbjährliche Prüfung forma-

ler Art vorzunehmen: 

Um die halbjährlichen Prüfungen zu ermöglichen, hat die Sicherungsgeberin im Vorfeld eines wei-

teren Stichtages, jedoch spätestens 7 Tage vor dem betreffenden Stichtag der Sicherheitentreu-

händerin eine aktualisierte Bewertungsliste, die mit Ausnahme der notwendigen Aktualisierungen 

den in Klausel 14.3 genannten Kriterien und Bestimmungen entspricht, nebst Nachweisen über 

Provisionsabrechnungen, die sich auf das vorangegangene Jahr (wie in Klausel 14.3 definiert) be-

ziehen, vorzulegen. 

Auf Basis dieser aktualisierten Bewertungsliste hat die Sicherheitentreuhänderin 

("HALBJÄHRLICHE PRÜFUNG") zu dem jeweiligen weiteren Stichtag zu überprüfen, ob zu dem be-

treffenden Stichtag sämtliche Forderungen, die von dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 sowie 

von etwaigen weiteren bis dahin erfolgten weiteren Zessionsverträgen Provisionsvergütungsan-

sprüche 2023/2028 erfasst werden, die die in Klausel 14.3 beschriebenen Anforderungskriterien 

Zession Provisionsvergütungen erfüllen und die Zessionssumme mindestens 33,33% des Emissi-

onserlöses (wie in Klausel 14.3 definiert) entspricht. 

Sofern die Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen zu dem betroffenen Stichtag er-

füllt sind und die Zessionssumme mindestens 33,33% des Emissionserlöses (wie in Klausel 14.3 

definiert) entspricht, ist durch die Sicherheitentreuhänderin nicht auf einen weiteren Zessionsver-

trag Provisionsvergütungsansprüche 2023/2028 hinzuwirken und die Sicherungsgeberin nicht 

verpflichtet einen weiteren Zessionsvertrag Provisionsvergütungsansprüche abzuschließen, um 

die Zessionssumme wieder zu erreichen. 

Sofern die Anforderungskriterien Zession Provisionsvergütungen zu dem betroffenen Stichtag 

nicht erfüllt sind und die Zessionssumme nicht mindestens 33,33% des Emissionserlöses (wie in 

Klausel 14.3 definiert) entspricht, ist durch die Sicherheitentreuhänderin auf einen weiteren Zes-
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sionsvertrag Provisionsvergütungsansprüche 2023/2028 hinzuwirken und ist die Sicherungsgebe-
rin verpflichtet, weitere Forderungen im Rahmen eines weiteren Zessionsvertrages Provisionsver-

gütungsansprüche 2023/2028 abzutreten, damit die Zessionssumme wieder erreicht wird. 

Jeder weitere Zessionsvertrag Provisionsvergütungsansprüche 2023/2028, der nach den Bestim-
mungen dieser Klausel 14.4 abzuschließen ist, muss im Wesentlichen dem Globalzessionsvertrag 

2023/2028 nach Form und Inhalt entsprechen und muss die Abtretung von Forderungen vorsehen, 
die ihrer Höhe nach (zusammen mit dem Globalzessionsvertrag 2023/2028 und allen weiteren zu 
diesem Zeitpunkt abgeschlossenen weiteren Zessionsverträgen Provisionsvergütungsansprüche 
2023/2028) geeignet sind, die Zessionssumme zu erreichen. Die Sicherheitentreuhänderin hat dies 

entsprechend ihrer oben vorgesehenen Prüfungen zu überprüfen. 

Zur Festlegung der Ansprüche, welche von einem weiteren Zessionsvertrag Provisionsvergütungs-

ansprüche 2023/2028 zu erfassen sind, gilt die in Klausel 14.3 beschriebene Praktische Vorberei-
tung Zession Provisionsvergütungen entsprechend. 

14.5 Die Sicherungsgeberin verpflichtet sich hiermit, im Rahmen des Kontoverpfändungsvertrages 
2023/2028 ein Konto der Sicherungsgeberin an die Sicherheitentreuhänderin zu verpfänden, auf 
das aus dem Emissionserlös der Schuldverschreibungen ein Betrag eingezahlt wird, der einem Be-
trag bis zur Höhe des Nennbetrags der nicht entsprechend einem voraussichtlich am 9. Oktober 
2023 von der Emittentin im Bundesanzeiger veröffentlichten Umtauschangebots umgetauschten 

und am 2. Dezember 2024 fälligen EUR 25 Mio. 5,5% Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN: 
DE000A2YN1M1) der Emittentin ("Schuldverschreibungen 2019/2024") entspricht. Der auf das 
Konto eingezahlte Betrag ist von der Sicherheitentreuhänderin auf Anforderung der Emittentin zur 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2024 freizugeben. 

15. INFORMATIONSPFLICHTEN 

15.1 Die Emittentin verpflichtet sich, wenn sie eine Mitteilung über die Kündigung der Anleihe 
2023/2028 nach Absatz (c) von § 7 der Anleihebedingungen 2023/2028 erhalten hat, die Sicher-
heitentreuhänderin unverzüglich über den Erhalt einer Mitteilung über die Kündigung der Anleihe 
2023/2028 zu informieren und der Sicherheitentreuhänderin eine Kopie dieser Mitteilung weiter-

zuleiten. 

15.2 Die Sicherungsgeberin verpflichtet sich, nach entsprechender Aufforderung durch die Sicherhei-
tentreuhänderin, unverzüglich alle Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, wel-

che die Sicherheitentreuhänderin benötigt, um ihre Aufgaben als Sicherheitentreuhänderin gegen-
über den anderen Besicherten Parteien erfüllen zu können. 

16. BEAUFTRAGUNG DRITTER 

16.1 Sofern die Sicherheitentreuhänderin dies im Einzelfall für notwendig oder angemessen hält, kann 
die Sicherheitentreuhänderin zur Erfüllung ihrer Aufgaben Rechtsanwälte, Banken oder anderer 

Berater beauftragen, um ihre Aufgaben als Sicherheitentreuhänderin zu erfüllen und diesen insge-
samt oder teilweise ihre Aufgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verwertung 
der Bestellten Sicherheiten übertragen. Eine Beauftragung eines Rechtsanwalts, einer Bank oder 
eines anderen Beraters darf nur zu Marktbedingungen und marktüblichen Preisen erfolgen. Die 

Sicherheitentreuhänderin hat dazu ggf. verschiedene Angebote einzuholen. 

16.2 Wenn die Sicherheitentreuhänderin einen Dritten nach Klausel 16.1 beauftragt, haftet die Sicher-

heitentreuhänderin nur für die sorgfältige Auswahl und Überwachung dieses Dritten und nur im 
Rahmen der Sorgfalt, die die Sicherheitentreuhänderin in eigenen Angelegenheiten anwendet. Die 
Sicherheitentreuhänderin haftet nicht für fahrlässiges Verhalten des von ihr ausgewählten Dritten. 

17. BERATER 
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17.1 Die Sicherheitentreuhänderin kann nach ihrem eigenen Ermessen im Zusammenhang mit der Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung oder jedem anderen Sicherheitendoku-

ment Rechtsanwälte, Finanzberater, Banken oder andere Berater beauftragen und sich von diesen 
beraten lassen. Dies gilt unabhängig davon, ob betreffende Berater bereits im Zusammenhang mit 
der Anleihe 2023/2028 oder den Sicherheitendokumenten durch die Sicherheitentreuhänderin, 
die Emittentin, die Sicherungsgeberin oder eine andere Person beauftragt wurden. Eine Beauftra-

gung eines Rechtsanwalts, eines Finanzberaters, einer Bank oder eines anderen Beraters darf nur 
zu Marktbedingungen und marktüblichen Preisen erfolgen. Die Sicherheitentreuhänderin hat dazu 
gegebenenfalls verschiedene Angebote einzuholen. 

17.2 Wenn die Sicherheitentreuhänderin Berater nach Klausel 17.1 beauftragt, muss die Sicherheiten-
treuhänderin keine weiteren eigenen Nachforschungen anstellen und kann sich auf die so erhalte-
nen Informationen und die entsprechende Beratung verlassen. Die Sicherheitentreuhänderin haf-
tet nicht für Schäden oder Verluste, die aufgrund einer Handlung oder Maßnahme entstanden 

sind, die die Sicherheitentreuhänderin im Vertrauen auf die erhaltenen Informationen oder die 
entsprechende Beratung vorgenommen hat. 

18. KÜNDIGUNG DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

18.1 Die Sicherheitentreuhänderin kann ihre Funktion als Sicherheitentreuhänderin kündigen und ein 
ihr verbundenes Unternehmen als Nachfolgerin benennen, indem sie dies der Sicherungsgeberin 

mitteilt. 

18.2 Unterlässt es die Sicherheitentreuhänderin, ein mit ihr verbundenes Unternehmen in ihrer Kündi-

gungsmitteilung als Nachfolgerin zu benennen, bestellt die Sicherungsgeberin eine Nachfolgerin. 

18.3 Wenn die Sicherungsgeberin nicht innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Kündigungsmitteilung 
übersandt wurde, eine Nachfolgerin nach Klausel 18.2 bestellt hat, kann die Sicherheitentreuhän-

derin eine Nachfolgerin bestimmen. 

18.4 Die ausscheidende Sicherheitentreuhänderin stellt der nachfolgenden Sicherheitentreuhänderin -
bei Kündigung auf ihre Kosten, es sei denn, es handelt sich um eine Kündigungsmitteilung gem. 

Klausel 18.7 oder eine außerordentliche Kündigung der Sicherheitentreuhänderin aus wichtigem 
Grund - die Dokumente und Akten zur Verfügung und gewährt ihr die erforderliche Unterstützung, 
damit die nachfolgende Sicherheitentreuhänderin ihre Funktion als Sicherheitentreuhänderin aus-
üben kann. 

18.5 Eine Kündigung als Sicherheitentreuhänderin wird erst wirksam, wenn: 

a) eine nachfolgende Sicherheitentreuhänderin bestellt wurde; und 

b) die Bestellten Sicherheiten auf die nachfolgende Sicherheitentreuhänderin übertragen wur-
den. 

18.6 Mit Bestellung einer Nachfolgerin erlöschen alle weiteren Verpflichtungen der ausscheidenden Si-
cherheitentreuhänderin. Zu ihren Gunsten gelten Klausel 10 (Haftung der Sicherheitentreuhände-

rin), Klausel 15 (Informationspflichten), Klausel 19 (Provisionen der Sicherheitentreuhänderin), 
Klausel 23 (Freistellung) und Klausel 24 (Kosten und Auslagen) jedoch weiterhin. Ihre Nachfolgerin 
und jede andere Partei haben gegenseitig dieselben Rechte und Pflichten, die sie hätten, wenn die 
Nachfolgerin bereits ursprünglich Sicherheitentreuhänderin gewesen wäre. 

18.7 Die Sicherungsgeberin kann durch Mitteilung an die Sicherheitentreuhänderin verlangen, dass 
diese von ihrer Funktion als Sicherheitentreuhänderin zurücktritt. In diesem Fall hat die Sicherhei-
tentreuhänderin eine entsprechende Kündigungsmitteilung nach Klausel 18.1 abzugeben. 

19. PROVISION DER SICHERHEITENTREUHÄNDERIN 

19.1 Provision der Sicherheitentreuhänderin 
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Die Sicherungsgeberin hat der Sicherheitentreuhänderin (für ihre eigene Rechnung) eine Gebühr 
in der Höhe und zu den Zeitpunkten zu zahlen, wie dies in einer separaten Gebührenvereinbarung 

zwischen der Sicherheitentreuhänderin und der Sicherungsgeberin vereinbart wurde. 

19.2 Zahlung aus den Verwertungserlösen 

Die Sicherheitentreuhänderin ist berechtigt, die nach dieser Klausel 19 (Provisionen der Sicherhei-
tentreuhänderin) bzw. einer separaten Gebührenvereinbarung zwischen der Sicherheitentreuhän-
derin und der Sicherungsgeberin geschuldeten Provisionen nach den Bestimmungen von Klausel 

7.2 aus den Verwertungserlösen einzubehalten. 

20. LAUFZEIT; UNABHÄNGIGKEIT 

20.1 Diese Vereinbarung bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Besicherten Verbindlichkeiten unein-
geschränkt wirksam. Die Sicherheiten bestehen weiter, wenn die Emittentin bzw. Sicherungsgebe-
rin die Besicherten Verbindlichkeiten nur vorübergehend erfüllt hat. 

20.2 Diese Vereinbarung begründet eine fortdauernde Sicherheit und keine Änderung, Neufassung 
oder Ergänzung der Anleihe 2023/2028 oder der Anleihebedingungen 2023/2028 berührt die Wirk-
samkeit oder den Geltungsbereich dieser Vereinbarung oder der Verpflichtungen, denen die Siche-

rungsgeberin durch diese Vereinbarung unterworfen ist. 

20.3 Diese Vereinbarung ist unabhängig von irgendeiner anderen Sicherheit oder Garantie, die den Be-
sicherten Parteien gegebenenfalls gewährt wurden oder in Zukunft gewährt werden. Keine solche 

weitere Sicherheit beeinträchtigt in irgendeiner Weise diese Vereinbarung oder wird durch diese 
Vereinbarung beeinträchtigt. 

21. TEILUNWIRKSAMKEIT; VERZICHTSERKLÄRUNG; ÄNDERUNGEN; SONSTIGES 

21.1 Falls zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung nach dem 
Recht irgendeiner anzuwendenden Rechtsordnung unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetz-

bar sind oder werden, ist die betreffende Bestimmung, soweit erforderlich, in Bezug auf diese 
Rechtsordnung unwirksam, ohne dass hierdurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übri-
gen Bestimmungen dieser Vereinbarung oder solcher Bestimmungen in einer anderen Rechtsord-
nung berührt wird. Die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung ist durch diejenige wirk-

same oder durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die der ursprünglichen Absicht der Parteien 
und der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende 
Regelung gilt entsprechend für eine etwaige Lücke in dieser Vereinbarung. 

21.2 Die Nichtausübung oder verzögerte Ausübung eines Rechts aufgrund dieser Vereinbarung durch 
die Besicherten Parteien gilt nicht als Verzicht darauf und eine einzelne oder teilweise Ausübung 
irgendeines Rechts schließt eine weitere oder andere Ausübung davon oder die Ausübung eines 
anderen Rechts nicht aus. Die in dieser Vereinbarung vorgesehenen Rechte gelten nebeneinander 

und schließen keine gesetzlich vorgesehenen Rechte aus. 

21.3 Alle Neufassungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für diese Klausel 21.3. 

21.4 Diese Vereinbarung enthält die gesamte Vereinbarung der Parteien dazu und geht allen mündli-
chen, schriftlichen oder auf andere Weise gefassten Nebenabreden vor. 

21.5 Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Anleihe 2023/2028 bege-
ben wird. 

22. MITTEILUNGEN 

22.1 Alle Mitteilungen unter oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung müssen schriftlich erfol-

gen und entweder persönlich übergeben oder auf dem Postweg, per Fax oder E-Mail übermittelt 
werden. Jede Mitteilung wird jeder Partei an die Adresse, Faxnummer oder Mailadresse zu Händen 
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der Person(en) oder Abteilung übermittelt, welche von dieser Partei der anderen Partei schriftlich 
genannt wird. Die von jeder Partei genannte anfängliche Adresse, Faxnummer und Person(en) oder 

Abteilung sind zusammen mit ihrer Unterschrift aufgeführt. 

22.2 Die Versendung einer Mitteilung an die Sicherungsgeberin gilt als widerlegbare Vermutung des 
Zugangs dieser Mitteilung: 

a) im Falle eines Schreibens, am zweiten Bankarbeitstag nach Aufgabe zur Post in dem Land, 
in dem das Schreiben empfangen wird; und 

b) im Falle einer Fax-Übertragung oder Übermittlung per E-Mail, am Bankarbeitstag, der auf 
den Versandtag dieser Mitteilung folgt. 

22.3 Jede Mitteilung im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung muss in deutscher Sprache erfolgen 
oder, wenn die Mitteilung nicht in deutscher Sprache erfolgt, von einer entsprechenden deutschen 
Übersetzung begleitet sein. In diesem Fall geht die deutsche Übersetzung vor, es sei denn, es han-
delt sich um ein behördliches Dokument. 

22.4 Jede Mitteilung unter oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, die an die Zahlstelle zu 
erfolgen hat oder an die Zahlstelle erfolgen kann, hat an die folgende Adresse gerichtet zu sein: 

flatexDEGIRO Bank AG, Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main. 

22.5 Die Emittentin verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Zahlstelle die Sicherheitentreuhänderin 
über jede Änderung ihrer in Klausel 22.4 angegebenen Adressdaten informiert. 

23. FREISTELLUNG 

23.1 Die Besicherten Parteien sind für keine Verluste oder Schäden haftbar, die der Emittentin bzw. 
Sicherungsgeberin entstehen, es sei denn, diese sind auf vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe 
Fahrlässigkeit der Sicherheitentreuhänderin oder einer anderen Besicherten Partei zurückzufüh-
ren. Eine gesamtschuldnerische Haftung wird hierdurch nicht begründet. 

23.2 Die Emittentin bzw. Sicherungsgeberin wird die Besicherten Parteien von sämtlichen Schäden, Ver-
lusten, Klagen, Ansprüchen, Kosten, Forderungen und Haftungen freistellen und schadlos halten, 
die einer der Besicherten Parteien aufgrund irgendwelcher Handlungen oder Unterlassungen in 

der Ausübung oder angenommenen Ausübung ihrer in dieser Vereinbarung enthaltenen Rechte 
entstehen oder gegen sie geltend gemacht werden und die durch einen Verstoß der Sicherungsge-
berin gegen eine ihrer in dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen verursacht wurden, es 
sei denn, diese Schäden, Verluste, Klagen, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Haftungen sind auf 

grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten der betreffenden Besicherten Partei zurück-
zuführen. 

24. KOSTEN UND AUSLAGEN 

Alle Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen (einschließlich Gebühren von Dritten und Beratern 
nach Klausel 16 (Beauftragung Dritter) und Klausel 17 (Berater)), die durch diese Vereinbarung 

verursacht werden oder im Zusammenhang mit ihrer Erstellung, Ausfertigung, Änderungen und 
Durchsetzung entstehen, trägt die Emittentin. 

25. ABSCHLUSS DIESER VEREINBARUNG 

25.1 Diese Vereinbarung kann in einer beliebigen Anzahl von Ausfertigungen erstellt und von ihren Par-
teien in verschiedenen Ausfertigungen unterzeichnet werden, von denen jede nach Unterzeich-

nung und Übergabe als Original gilt, die jedoch alle zusammen ein und dieselbe Urkunde bilden. 

25.2 Diese Vereinbarung kann auch durch den Austausch der unterzeichneten Unterschriftenseiten im 
Wege der telekommunikativen Übermittlung, durch Fax-Übertragung oder elektronische Fotoko-

pie abgeschlossen werden. 
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der Person(en) oder Abteilung übermittelt, welche von dieser Partei der anderen Partei schriftlich 
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26. ANWENDBARES RECHT 

Diese Vereinbarung und alle außervertraglichen Verpflichtungen, die aufgrund oder in Zusammen-
hang mit dieser Vereinbarung entstehen, unterliegen deutschem Recht. 

27. GERICHTSSTAND 

27.1 Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung (unter anderem 
in Bezug auf den Bestand, die Wirksamkeit oder die Kündigung dieser Vereinbarung und alle au-

ßervertraglichen Verpflichtungen, die aufgrund oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 
entstehen) (Rechtsstreitigkeiten) sind, soweit gesetzlich zulässig, die Gerichte in Frankfurt am Main 
ausschließlich zuständig. 

27.2 Die Parteien sind sich einig, dass die Gerichte in Frankfurt am Main die geeignetsten Gerichte sind, 
um Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zu entscheiden. Dementspre-
chend wird keine Partei eine gegenteilige Einwendung erheben. 

27.3 Diese Klausel 27 (Gerichtsstand) schützt allein die Sicherheitentreuhänderin. Dementsprechend ist 
die Sicherheitentreuhänderin nicht daran gehindert, Verfahren in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten 
vor einem anderen zuständigen Gericht anhängig zu machen. Soweit dies gesetzlich erlaubt ist, 

kann die Sicherheitentreuhänderin parallele Verfahren in einer beliebigen Anzahl von Jurisdiktio-
nen anhängig machen. 
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6. ANGABEN ZUR EMITTENTIN 

6.1. ALLGEMEINE ANGABEN 

6.1.1. FIRMA, SITZ, HANDELSREGISTERDATEN UND RECHTSTRÄGERKENNUNG 

Die Firma der Emittentin lautet: "Jung, DMS & Cie. Pool GmbH". Die Emittentin tritt am Markt unter "Jung, 

DMS & Cie." sowie den Bezeichnungen "easyROBI", "allesmeins", "JDC Pool" und "JDC" auf. 

Sitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. 

Die Gesellschaft ist derzeit im Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 21441 eingetra-

gen. 

Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Emittentin lautet: 391200Z2RMF60TH84G98. 

6.1.2. GRÜNDUNG 

Die Emittentin wurde durch notarielle Urkunde URNr. 615/2004 des Notars Dr. Kögler mit dem Amtssitz 

in Neuwied am 7. Mai 2004 in der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Die 

Emittentin wurde unter der Firma Jung, DMS & Cie. Pool GmbH am 21. Juni 2004 in das Handelsregister 

des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 73060 eingetragen. Die Gesellschafterversammlung vom 

14. August 2004 hat die Sitzverlegung von Frankfurt am Main nach Wiesbaden beschlossen. Seit dem 22. 

Oktober 2004 ist die Emittentin in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 214411 

eingetragen. 

6.1.3. DAUER, GESCHÄFTSJAHR UND UNTERNEHMENSGEGENSTAND 

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Emittentin die Beratung über 

und die Vermittlung von inländischen und ausländischen Investmentfonds, Versicherungsprodukten und 

geschlossenen Fonds (KG-Beteiligungen) sowie die Vermittlung von Finanzierungen über Makler und 

Mehrfachagenten einschließlich deren Betreuung, ferner der Vertrieb dieser Produkte direkt und über 

Plattformen. Im Hinblick auf die Vermittlung von Investmentanteilen erbringt die Gesellschaft die Anlage-

und Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investment-

vermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen In-

vestmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 

6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die 

Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. 

Die Gesellschaft darf auch die Geschäftsführung von anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art 

übernehmen, sie vertreten, sich an solchen beteiligen oder derartige Gesellschaften errichten. 

6.1.4. RECHTSFORM, MASSGEBLICHE RECHTSORDNUNG, ANSCHRIFT, WEBSEITE DER EMITTENTIN 

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht und wurde in der 

Bundesrepublik Deutschland gegründet. 

Maßgebliche Rechtsordnung für die Emittentin ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Geschäftsanschrift lautet: Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden. Telefonisch ist die Gesellschaft unter: 

+49 (0) 611 33 53 500 erreichbar. 

Die Webseite der Emittentin lautet www.anleihe2023.jungdms.de. Die Angaben auf der Webseite 

www.anleihe2023.jungdms.de sind nicht Teil dieses Prospekts und werden auch nicht durch Verweis in 

diesem Prospekt einbezogen werden. 
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6.2. ABSCHLUSSPRÜFER 

6.2.1. ABSCHLUSSPRÜFER 

Abschlussprüfer der Emittentin ist die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Haus Sentmaring 9, 48151 Münster, Deutschland. 

Der Abschlussprüfer hat die nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) aufgestellten Jah-

resabschlüsse der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit den in diesem Prospekt enthaltenen uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerken versehen. 

Der Abschlussprüfer hat die im Finanzteil dieses Prospekts enthaltenen Kapitalflussrechnungen für das 

Geschäftsjahr 2022 und das Geschäftsjahr 2021 geprüft und hierüber jeweils eine Bescheinigung erstellt. 

Die Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Münster ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer (WPK), Berlin. 

6.2.2. WECHSEL DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

Ein Wechsel des Abschlussprüfers innerhalb der letzten zwei Geschäftsjahre 2021 bis 2022 hat nicht statt-

gefunden. 

6.3. GESCHÄFTSGESCHICHTE UND GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER EMITTENTIN 

Zeitpunkt 

2004 

2005 

2007 

2008 

2011 

2016 

Unternehmensereignis 

Gründung der Emittentin 

Verschmelzung der Dr. Jung & Partner GmbH, Grünwald, und der Finanzplan-
Fondsmarketing GmbH, Wiesbaden, auf die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Der Produktabsatz über alle Sparten übertrifft erstmals die Höhe von einer Milli-
arde Euro 

Verschmelzung der DMS Deutsche Maklerservice AG, Wiesbaden, auf die Jung, 
DMS & Cie. Pool GmbH 

Verschmelzung der Fundmatrix AG, Frankfurt am Main, auf die Jung, DMS & Cie. 
Pool GmbH 

Start der Vermarktung der JDC Finanz-App allesmeins 

Erwerb der Online-Vergleichsplattform "Geld.de" 

Erwerb des Privatkundengeschäfts von der Aon Versicherungsmakler Deutschland 
GmbH 

2017 Start des Geschäftsmodells Großkunden mit der vertraglichen Anbindung der Al-
batros Versicherungsdienste GmbH, der Versicherungsmakler des Lufthansa-Kon-
zerns 

2018 Verschmelzung der Wilhelm Hermann Assekuranz Makler GmbH, Baden-Baden, 
auf die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

2019 Verschmelzung der KOMM Investment- & Anlagenvermittlungs GmbH, Stuttgart, 
auf die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Anbindung und Abwicklung neuer Großkunden wie Sparda-Bank Baden-Würtem-
berg oder z.B. BMW Belegschaftsmakler Bavaria Wirtschaftsagentur 
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2020 Ausbau des Großkundengeschäfts durch die Anbindung weiterer namhafter Kun-
den wie InsureDirect24 und BI Secura 

2021 Die Finanz-App allesmeins ist inzwischen zentraler Bestandteil der Wertschöp-
fungskette geworden. So nutzen neben vielen Maklern auch mehr als 25 White-
Label-Mandate die JDC-Plattform 

2022 Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gewinnt mit der Ecclesia Gruppe den größten deut-
schen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen 

2023 Erwerb* von wesentlichen Teilen der Top Ten Gruppe durch die Jung, DMS & Cie. 
AG, um die Technologie-Plattform der Emittentin im Investmentbereich auszu-
bauen 

*Der Erwerb steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen, die bis zum Prospektdatum noch nicht 
eingetreten sind 

6.4. EREIGNISSE AUS JÜNGSTER ZEIT, DIE FÜR DIE EMITTENTIN BESONDERE BEDEUTUNG HABEN UND DIE IN 

HOHEM MAßE FÜR EINE BEWERTUNG DER SOLVENZ DER EMITTENTIN RELEVANT SIND 

Es bestehen keine Ereignisse aus jüngster Zeit, die in erheblichem Maße für die Bewertung der Solvenz 

der Emittentin von Bedeutung sein könnten. 

6.5. RATING 

Die Emittentin und die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating 

6.6. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER SCHULDEN- UND FINANZIERUNGSSTRUKTUR DER EMITTENTIN 

Seit dem 31. Dezember 2022 sind keine wesentlichen Änderungen in der Schulden- und Finanzierungs-

struktur erfolgt. 

6.7. BESCHREIBUNG DER ERWARTETEN FINANZIERUNG DER TÄTIGKEITEN DER EMITTENTIN 

Die Tätigkeit der Emittentin wird aus dem laufenden Cash Flow sowie aus den bereits bestehenden, nicht 

ausgenützten Kreditrahmen finanziert. 
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6.8. ORGANISATIONSSTRUKTUR 

6.8.1. BESCHREIBUNG DER GRUPPE UND STELLUNG DER EMITTENTIN INNERHALB DER GRUPPE 

Die Emittentin ist Teil einer Unternehmensgruppe mit der JDC Group AG als Obergesellschaft ("JDC-

Konzern"). 

Der JDC-Konzern umfasst die Geschäftsbereiche Advisortech, Advisory und Holding. Die JDC Group AG 

fungiert als Holdinggesellschaft des JDC-Konzerns, leitet als solche den JDC-Konzern und ist für die Grup-

penverwaltung einschließlich Finanzierung und Strategie des JDC-Konzerns zuständig. 

Die nachfolgende Grafik zeigt wichtige aktive direkte und indirekte Tochtergesellschaften der JDC Group 

AG: 

JDC Group AG 

FiNUM.PrWate Hnance 
Holding GmbH 

FiNUM.Private Finance 
Holding GmbH 

BB-Wertpapier-
Verwaltungsges. mbH 

JDC B-LAB GmbH Jung, DMS & Cie. AG einfach gut versichert GmbH 

—I 

La, 

  FiNUM.Private Finance AG FiNUM.Private Finance AG  Summitas Beteiligung GmbH Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

FW GmbH benefit consulting GmbH Summitas Holding GmbH JDC plus GmbH 

FiNUM.Finanzhaus AG Jung, DMS & Cie. GmbH Summitas Midco GmbH JDC Geld.de GmbH 

  FINUM.Pension Consulting 
GmbH 

Top-finanziert GmbH Summitas Gruppe GmbH  Jung, DMS & Cie. Pro GmbH 

 S-Fin Smart Finanzen GmbH 

Plug-Insurance GmbH 

MORGEN & MORGEN GmbH 
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Innerhalb des JDC-Konzerns stellt die Emittentin mit ihren Tochtergesellschaften JDC Geld.de GmbH und 
JDC plus GmbH wiederum eine „Teil"-Gruppe dar ("JDC Pool Gruppe"). 

Die Emittentin ist im Wesentlichen im Maklerpool-Markt tätig und bietet für Finanzdienstleister und de-
ren Kunden moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien. 

Die JDC Geld.de GmbH hat im Jahr 2016 ca. 200.000 Versicherungsverträge von einem mittelständischen 
Makler erworben. Zudem hat die JDC Geld.de GmbH die Online-Plattform "geld.de" erworben. Damit be-
treut die JDC Geld.de GmbH einen großen Versicherungsbestand. Auf der Webseite "www.geld.de" kön-

nen Endkunden Versicherungen, Finanzierungen, Geldanlageprodukte sowie Gas-, Strom- oder 
DSL/Handy Verträge abschließen. 

Die JDC plus GmbH hat im Juni 2016 einen großen Teil des Privatkundengeschäfts des Versicherungsmak-

lers AON übernommen. Die JDC plus GmbH betreut um die 20.000 Versicherungsverträge von Endkunden. 

Nachfolgende Tabelle gibt die Tochtergesellschaften (Gesellschaften, an denen Emittentin eine Beteili-
gung bzw. einen Stimmrechtsanteil von mindestens 50 % hält) der Emittentin unter Angabe der Höhe der 

jeweiligen Beteiligung wieder: 

Land der Grün- Beteiligung 
Gesellschaft Sitz dung/ 

des Sitzes 
(=Stimmrechtsan-
teil) 

JDC plus GmbH Wiesbaden Deutschland 100,0 % 

JDC Geld.de GmbH Wiesbaden Deutschland 100,0 % 

6.8.2. ABHÄNGIGKEITEN VON ANDEREN EINHEITEN IN DER GRUPPE 

Die Jung, DMS & Cie. AG ist zu 100% an der Emittentin beteiligt. Die Emittentin steht damit gem. § 16 

AktG im Mehrheitsbesitz der Jung, DMS & Cie. AG. Gem. § 17 AktG ist die Emittentin daher ein vor der 
Jung, DMS & Cie. AG abhängiges Unternehmen. 

Die Emittentin hat mit ihrer beherrschenden Alleingesellschafterin, der Jung, DMS & Cie. AG, am 18. Feb-
ruar 2006 (zuletzt angepasst durch Änderungsvereinbarung vom 21. Juni 2016) einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag als beherrschte Gesellschaft abgeschlossen. 

Die Jung, DMS & Cie. AG wiederum steht im alleingien Eigentum der JDC Group AG. Die JDC Group AG ist 
Obergesellschaft des JDC-Konzerns. Die JDC Group AG hat am 22. April 2008 als herrschende Gesellschaft 
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG 
als beherrschter Gesellschaft abgeschlossen. 
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7. ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

7.1. HAUPTTÄTIGKEITSBEREICHE 

7.1.1. ÜBERBLICK DER AKTUELLEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Die Emittentin ist im Maklerpool-Markt tätig und bietet für Finanzdienstleister und deren Kunden mo-
derne Beratungs- und Verwaltungstechnologien. 

Die Emittentin hat Kooperationsvereinbarungen mit insgesamt mehr als 16.000 freien Finanzberatern und 
verwaltet für dieses rund 1,5 Mio. Kundenbeziehungen. Damit ist sie einer der größten Maklerpools 
Deutschlands. Die Emittentin entwickelt moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien und kombi-

niert somit klassische Finanzdienstleistungen mit dem wachstumsstarken FinTech-Bereich. 

Die Emittentin ist Full-Service-Anbieter für die Abwicklung verschiedenster Geschäftsmodelle im Bereich 
der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten und Beratung in Vermögens- und Vorsorgean-

gelegenheiten. 

Mit geld.de betreibt die Emittentin ein Online-Vergleichsportal, über das nicht nur Finanz- und Versiche-
rungsprodukte, sondern auch Strom- & Gasverträge sowie DSL- und Mobilfunk-Verträge vermittelt wer-

den. Ein weiteres Angebot einer digitalen Finanzdienstleistung ist der Robo-Advisor easyrobi. 

7.1.2. GESCHÄFTSBEREICHE 

7.1.2.1. MAKLERPOOL 

Der Begriff Maklerpool bezeichnet im Bereich der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten 
die gemeinsame Nutzung von bestimmten Ressourcen. In einem Maklerpool wird das Geschäft von vielen 

freien Finanzberatern gebündelt (d.h. gepoolt) und diesen der Marktzugang zu vielen verschiedenen Fi-
nanz- und Versicherungsprodukten erst ermöglicht. Dadurch kann ein Maklerpool als einziger Ansprech-
partner ein sehr hohes Umsatzvolumen erreichen und somit bei Anbietern von Finanz- und Versicherungs-
produkten wie z. B. bei Versicherungsgesellschaften, Bausparkassen oder Anbietern von Investmentfonds 

bessere Konditionen für die Vermittlung aushandeln. Zudem bietet ein Maklerpool den angeschlossenen 
freien Finanzberatern umfangreiche Services zur Geschäftsorganisation und Kundenverwaltung wie etwa 
eine konsolidierte Abrechnung der mannigfaltigen Modelle im Markt. 

Die Vermittlungsvereinbarung mit einem Maklerpool ermöglicht es den angeschlossenen freien Finanz-
beratern über Vermittlungsverträge/Maklerverträge nach § 93 HGB als Handelsmakler im eigenen Erlaub-
nisumfang, alle über den Maklerpool angebotenen Versicherungs- und Finanzprodukte vermitteln zu kön-

nen, ohne mit den einzelnen Produktanbietern eigene Vertriebsvereinbarungen abschließen zu müssen. 
Gegenüber Endkunden treten die im Maklerpool angebundenen Finanzvermittler dabei im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung auf. 

Inhalt der Vermittlungsvereinbarungen mit den freien Finanzberatern ist die Regelung der Zusammenar-
beit bei der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten unter Auferlegung verschiedener Sorg-
faltspflichten für den Vermittler und der Verpflichtung der Emittentin zur Provisionszahlung für eine er-
folgreiche Vermittlung. 

Maklerpools kooperieren in der Regel auf einer nichtexklusiven Basis sowohl mit freien Finanzberatern, 
die alleine agieren als auch mit großen Vermittlerstrukturen, die in vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
auftreten, beispielsweise mit Angestellten, offenen oder geschlossenen Varianten oder als Tippgeber. Das 

Angebot der Emittentin richtet sich dabei sowohl an Allfinanzberater, Investmentberater, Finanzanlagen-
vermittler i. S. d. § 34f GewO, an Versicherungsvermittler und Institute mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG 
oder § 15 WpIG wie etwa Finanzportfolioverwaltern. 
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Die freien Finanzberater, mit denen die Emittentin kooperiert, können auf ein Produktportfolio von ca. 
12.000 Finanz- und Versicherungsprodukten von mehr als 1.000 Anbietern von Finanz- und Versicherungs-

produkten aus den Produktkategorien Investmentfonds, Versicherungen, Vermögensanlagen und Finan-
zierungen zurückgreifen. 

Die Emittentin stellt freien Finanzberatern umfassende Informations-, Service- und Softwareangebote zur 

Verfügung. 

Durch die Bereitstellung einer umfassenden Verwaltungs- und Vertriebsinfrastruktur wird freien Finanz-

beratern der Vertrieb, die effiziente Abwicklung des Beratungsprozesses für Neu- und Bestandskunden 
sowie die Verwaltung und Optimierung des Kundenbestandes über eine Plattform ermöglicht. 

Die Softwarelösungen umfassen ein Kundenverwaltungssystem, mit dem freie Finanzberater in der Lage 

sind, den Vermittlungs- und Beratungsprozess umfassend und rechtssicher abzubilden. 

Freien Finanzberatern stehen nicht nur EDV-basierte Services zur Verfügung, sondern die Emittentin un-
terstützt bei Angebotserstellung, Reporting und der Auswahl von Produkten durch erfahrene und spezia-

lisierte Produktmanager. Die Emittentin beschäftigt regionale Vertriebsleiter, die die angeschlossenen 
freien Finanzberater umfänglich unterstützen und ihnen beim Auf- und Ausbau ihres Geschäfts zur Seite 
stehen. Dadurch werden u. a. auch eine entsprechende Qualitätssicherung und eine rechtliche Prüfung 

bei der Produktauswahl sichergestellt. 

Die Emittentin bietet darüber hinaus über ihre Plattformen unter Einsatz moderner Schulungstechnolo-
gien zahlreiche Schulungsveranstaltungen für angeschlossene und interessierte freie Finanzberater an. 

Versicherungsvermittler sind gesetzlich verpflichtet sich mindestens 15 Stunden jährlich weiterbilden. 
Jung, DMS & Cie. bietet Weiterbildung in diesem Sinne als zertifizierter Trusted Partner des Systems „gut 
beraten" an. 

7.1.2.2. SERVICE- UND OUTSOURCING-DIENSTLEISTUNGEN 

Für größere Finanzintermediäre bietet die Emittentin als Full-Service-Anbieter im Wege des sog. Outsour-
cing die Abwicklung verschiedenster Geschäftsmodelle im Bereich der Vermittlung von Finanz- und Ver-
sicherungsprodukten über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen an. 

Banken, Vertriebe und größere Maklerstrukturen nutzen in zunehmendem Maße diese Dienstleistung der 
Emittentin. Hinzu kommt auch das White-Labeling von Vertriebsplattformen im Versicherungsbereich. 
Damit ist es der Emittentin möglich, ihren Vertragspartnern eine auf sie zugeschnittene Vertriebsplatt-

form für Versicherungen in deren Look-and-feel anzubieten. 

Im Folgenden werden die wesentlichen eingesetzten Technologien beschrieben. 

iCRM 

iCRM ist ein Verwaltungsprogramm für freie Finanzberater zur Kunden- und Vertragsverwaltung (Makler-

verwaltungsprogramm). iCRM arbeitet über eine Geschäftsvorfall-Logik, die freie Finanzberater in Ihrer 
Arbeit unterstützt. iCRM bietet dabei umfangreiche Vertragsdetails zu allen Finanzproduktsparten, die 
freien Finanzberatern das Rechnen von Alternativangeboten ermöglicht bzw. erleichtert. Die gewonne-
nen Daten sind exportierbar oder können zur Anlage von Wiedervorlagen genutzt werden. In jedem Ver-

trag können freie Finanzberater abgerechneten Provisionen historisch einsehen. 

iCRM dient zudem als Portal, um Zugangsdaten und Passwörter zu Vergleichsrechnern, Tools und Gesell-
schaftsrechnern zu administrieren. Dabei stellt iCRM Schnittstellen zur Verfügung, die für eine Übertra-

gung der erforderlichen Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten in diese Systeme sorgen. 

iCRM bietet die Möglichkeit, über einfache Wege E-Mail-Accounts einzubinden, so dass freie Finanzbera-
ter Vorlagen zur E-Mail-Kommunikation nutzen können. Auch verfügt iCRM über eine integrierte Brief-

schreibung, mit der alle vorhandenen Briefvorlagen genutzt werden können. Sowohl bei der Nutzung des 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 91 

Die freien Finanzberater, mit denen die Emittentin kooperiert, können auf ein Produktportfolio von ca. 

12.000 Finanz- und Versicherungsprodukten von mehr als 1.000 Anbietern von Finanz- und Versicherungs-

produkten aus den Produktkategorien Investmentfonds, Versicherungen, Vermögensanlagen und Finan-

zierungen zurückgreifen.  

Die Emittentin stellt freien Finanzberatern umfassende Informations-, Service- und Softwareangebote zur 

Verfügung. 

Durch die Bereitstellung einer umfassenden Verwaltungs- und Vertriebsinfrastruktur wird freien Finanz-

beratern der Vertrieb, die effiziente Abwicklung des Beratungsprozesses für Neu- und Bestandskunden 

sowie die Verwaltung und Optimierung des Kundenbestandes über eine Plattform ermöglicht.  

Die Softwarelösungen umfassen ein Kundenverwaltungssystem, mit dem freie Finanzberater in der Lage 

sind, den Vermittlungs- und Beratungsprozess umfassend und rechtssicher abzubilden. 

Freien Finanzberatern stehen nicht nur EDV-basierte Services zur Verfügung, sondern die Emittentin un-

terstützt bei Angebotserstellung, Reporting und der Auswahl von Produkten durch erfahrene und spezia-

lisierte Produktmanager. Die Emittentin beschäftigt regionale Vertriebsleiter, die die angeschlossenen 

freien Finanzberater umfänglich unterstützen und ihnen beim Auf- und Ausbau ihres Geschäfts zur Seite 

stehen. Dadurch werden u. a. auch eine entsprechende Qualitätssicherung und eine rechtliche Prüfung 

bei der Produktauswahl sichergestellt. 

Die Emittentin bietet darüber hinaus über ihre Plattformen unter Einsatz moderner Schulungstechnolo-

gien zahlreiche Schulungsveranstaltungen für angeschlossene und interessierte freie Finanzberater an. 

Versicherungsvermittler sind gesetzlich verpflichtet sich mindestens 15 Stunden jährlich weiterbilden. 

Jung, DMS & Cie. bietet Weiterbildung in diesem Sinne als zertifizierter Trusted Partner des Systems „gut 

beraten“ an. 

7.1 . 2 .2 . SERVICE -  U N D OUT SOUR CI NG -DIE N ST L E I ST U NGE N  

Für größere Finanzintermediäre bietet die Emittentin als Full-Service-Anbieter im Wege des sog. Outsour-

cing die Abwicklung verschiedenster Geschäftsmodelle im Bereich der Vermittlung von Finanz- und Ver-

sicherungsprodukten über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen an. 

Banken, Vertriebe und größere Maklerstrukturen nutzen in zunehmendem Maße diese Dienstleistung der 

Emittentin. Hinzu kommt auch das White-Labeling von Vertriebsplattformen im Versicherungsbereich. 

Damit ist es der Emittentin möglich, ihren Vertragspartnern eine auf sie zugeschnittene Vertriebsplatt-

form für Versicherungen in deren Look-and-feel anzubieten. 

Im Folgenden werden die wesentlichen eingesetzten Technologien beschrieben. 

iCRM 

iCRM ist ein Verwaltungsprogramm für freie Finanzberater zur Kunden- und Vertragsverwaltung (Makler-

verwaltungsprogramm). iCRM arbeitet über eine Geschäftsvorfall-Logik, die freie Finanzberater in Ihrer 

Arbeit unterstützt. iCRM bietet dabei umfangreiche Vertragsdetails zu allen Finanzproduktsparten, die 

freien Finanzberatern das Rechnen von Alternativangeboten ermöglicht bzw. erleichtert. Die gewonne-

nen Daten sind exportierbar oder können zur Anlage von Wiedervorlagen genutzt werden. In jedem Ver-

trag können freie Finanzberater abgerechneten Provisionen historisch einsehen. 

iCRM dient zudem als Portal, um Zugangsdaten und Passwörter zu Vergleichsrechnern, Tools und Gesell-

schaftsrechnern zu administrieren. Dabei stellt iCRM Schnittstellen zur Verfügung, die für eine Übertra-

gung der erforderlichen Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten in diese Systeme sorgen. 

iCRM bietet die Möglichkeit, über einfache Wege E-Mail-Accounts einzubinden, so dass freie Finanzbera-

ter Vorlagen zur E-Mail-Kommunikation nutzen können. Auch verfügt iCRM über eine integrierte Brief-

schreibung, mit der alle vorhandenen Briefvorlagen genutzt werden können. Sowohl bei der Nutzung des 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 92 

E-Mail-Accounts als auch der Brieffunktion werden in der Regel Adress-, Kunden- und Vertragsdaten über-
nommen. Über eine Vielzahl von Berichten und Selektionen können freie Finanzberater selbst Erfolgslis-

ten, Kampagnen und Analysen erstellen. 

allesmeins 

Die App „allesmeins" ist ein auf innovativer Technologie basierender digitaler Finanzmanager für Endkun-
den, die sowohl die Interessen der Kunden als auch die der Finanzberater vereint. Über allesmeins erhal-
ten Kunden jederzeit einen Überblick über sämtliche Kapitalanlagen und Versicherungen. Über allesmeins 

ist es zudem möglich, Versicherungsverträge hinzuzufügen, Versicherungspolicen zu optimieren oder 
Schäden zu melden. Über allesmeins kann der Endkunde zudem in bestimmten Sparten (z.B. Hausrat oder 
Unfallversicherung) selbst seinen Versicherungsschutz durch einen Vergleich optimieren und neue Ver-
träge abschließen. Zudem kann er jederzeit seinen Bedarf analysieren und ermittelt damit das auf ihn 

zugeschnittene optimale Versicherungsportfolio. Im Gegensatz zu den anonymen herkömmlichen Fin-
Tech-Lösungen bleibt dem Kunden bei allesmeins der individuelle Versicherungs- und Anlageberater, zu 
dem er ein teilweise fahre- oder sogar jahrzehntelanges Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, mit seiner 
gesamten Fachkompetenz voll erhalten. 

easyrobi 

Mit dem digitalen Angebot easyrobi bietet die Emittentin Kunden die Vermittlung einer digitalen Vermö-
gensverwaltung an. Zur Auswahl stehen drei ETF-basierte Strategien mit vermögensverwaltendem Cha-
rakter. Die Kunden der Emittentin können dabei zwischen den Strategien Defensiv, Balance und Offensiv 
wählen. Auch hier ist sichergestellt, dass der Kunde trotz digitaler Dienstleistung immer weiter auf die 

persönliche Beratung seines Versicherungs- und Anlageberaters zugreifen kann. 

geld.de 

Mit geld.de bietet die Emittentin eine umfassende Vergleichsplattform für Endkunden an, auf der die 
Kunden vor allem Versicherungen vergleichen können. Daneben können weitere Finanz- und Versiche-
rungsprodukte (z.B. Kredite) oder auch Strom- und Gas-Verträge oder Mobilfunkverträge verglichen und 
abgeschlossen werden. Angebot und Geschäftsmodell sind vergleichbar mit dem Angebot der bekannten 

Webseiten Check24 oder Verivox. Im Gegensatz zu iCRM, allesmeins und easyrobi ist Geld.de ein Angebot, 
welches ausschließlich von Endkunden direkt genutzt werden kann. Es gibt keine zwischengeschalteten 
Versicherungs- oder Anlageberater. 

7.1.3. WEITERE MARKEN UND PRODUKTE 

Über die Marke DMR Deutsche Makler Rente kauft die Emittentin freien Finanzberatern bei Geschäfts-
aufgabe ihre Kundenbestände ab. 

Mit dem Krankenversicherungs-Konzept „easylife care" werden Kunden ganzheitlich im Bereich der Kran-
kenversicherung beraten. Ziel ist die Aufdeckung und Schließung von Leistungslücken der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Unterstützung erhält der Berater vom easylife care-KompetenzCenter, welches bei 
der Auswahl passender Tarife und der Erstellung von Angeboten hilft. 

7.1.4. UNTERNEHMENSSTRATEGIE 

Die Emittentin verfolgt im Wesentlichen folgende strategische Ziele: 

Erzielung von Skaleneffekten in den Bereichen Einkauf und technische Infrastruktur 

Hierbei sind neben den Skaleneffekten auf der Kostenseite (insb. hinsichtlich der technischen Infrastruk-
tur) die Skaleneffekte im Einkauf der Finanz- und Versicherungsprodukte nach Einschätzungen der Gesell-

schaft erheblich. So sind beim Erreichen bestimmter Vermittlungsvolumina deutlich höhere Provisionen 
von den Produktanbietern erzielbar, die nicht oder nicht in vollem Umfang an die Finanzvermittler wei-
tergegeben werden müssen. Würden sich beispielsweise durch die Steigerung des Gesamtabsatzes die 
Einkaufskonditionen im Versicherungsbereich verbessern, könnte der Rohertrag der JDC Pool Gruppe ge-

steigert werden. 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 92 

E-Mail-Accounts als auch der Brieffunktion werden in der Regel Adress-, Kunden- und Vertragsdaten über-

nommen. Über eine Vielzahl von Berichten und Selektionen können freie Finanzberater selbst Erfolgslis-

ten, Kampagnen und Analysen erstellen. 

allesmeins 

Die App „allesmeins“ ist ein auf innovativer Technologie basierender digitaler Finanzmanager für Endkun-

den, die sowohl die Interessen der Kunden als auch die der Finanzberater vereint. Über allesmeins erhal-

ten Kunden jederzeit einen Überblick über sämtliche Kapitalanlagen und Versicherungen. Über allesmeins 

ist es zudem möglich, Versicherungsverträge hinzuzufügen, Versicherungspolicen zu optimieren oder 

Schäden zu melden. Über allesmeins kann der Endkunde zudem in bestimmten Sparten (z.B. Hausrat oder 

Unfallversicherung) selbst seinen Versicherungsschutz durch einen Vergleich optimieren und neue Ver-

träge abschließen. Zudem kann er jederzeit seinen Bedarf analysieren und ermittelt damit das auf ihn 

zugeschnittene optimale Versicherungsportfolio. Im Gegensatz zu den anonymen herkömmlichen Fin-

Tech-Lösungen bleibt dem Kunden bei allesmeins der individuelle Versicherungs- und Anlageberater, zu 

dem er ein teilweise jahre- oder sogar jahrzehntelanges Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, mit seiner 

gesamten Fachkompetenz voll erhalten. 

easyrobi 

Mit dem digitalen Angebot easyrobi bietet die Emittentin Kunden die Vermittlung einer digitalen Vermö-

gensverwaltung an. Zur Auswahl stehen drei ETF-basierte Strategien mit vermögensverwaltendem Cha-

rakter. Die Kunden der Emittentin können dabei zwischen den Strategien Defensiv, Balance und Offensiv 

wählen. Auch hier ist sichergestellt, dass der Kunde trotz digitaler Dienstleistung immer weiter auf die 

persönliche Beratung seines Versicherungs- und Anlageberaters zugreifen kann. 

geld.de 

Mit geld.de bietet die Emittentin eine umfassende Vergleichsplattform für Endkunden an, auf der die 

Kunden vor allem Versicherungen vergleichen können. Daneben können weitere Finanz- und Versiche-

rungsprodukte (z.B. Kredite) oder auch Strom- und Gas-Verträge oder Mobilfunkverträge verglichen und 

abgeschlossen werden. Angebot und Geschäftsmodell sind vergleichbar mit dem Angebot der bekannten 

Webseiten Check24 oder Verivox. Im Gegensatz zu iCRM, allesmeins und easyrobi ist Geld.de ein Angebot, 

welches ausschließlich von Endkunden direkt genutzt werden kann. Es gibt keine zwischengeschalteten 

Versicherungs- oder Anlageberater. 

7.1 . 3 . WE IT ERE  M ARKE N U N D PR ODUKT E  

Über die Marke DMR Deutsche Makler Rente kauft die Emittentin freien Finanzberatern bei Geschäfts-

aufgabe ihre Kundenbestände ab. 

Mit dem Krankenversicherungs-Konzept „easylife care“ werden Kunden ganzheitlich im Bereich der Kran-

kenversicherung beraten. Ziel ist die Aufdeckung und Schließung von Leistungslücken der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Unterstützung erhält der Berater vom easylife care-KompetenzCenter, welches bei 

der Auswahl passender Tarife und der Erstellung von Angeboten hilft. 

7.1 . 4 . UNTE R NE HME N S ST RATE GI E  

Die Emittentin verfolgt im Wesentlichen folgende strategische Ziele: 

Erzielung von Skaleneffekten in den Bereichen Einkauf und technische Infrastruktur  

Hierbei sind neben den Skaleneffekten auf der Kostenseite (insb. hinsichtlich der technischen Infrastruk-

tur) die Skaleneffekte im Einkauf der Finanz- und Versicherungsprodukte nach Einschätzungen der Gesell-

schaft erheblich. So sind beim Erreichen bestimmter Vermittlungsvolumina deutlich höhere Provisionen 

von den Produktanbietern erzielbar, die nicht oder nicht in vollem Umfang an die Finanzvermittler wei-

tergegeben werden müssen. Würden sich beispielsweise durch die Steigerung des Gesamtabsatzes die 

Einkaufskonditionen im Versicherungsbereich verbessern, könnte der Rohertrag der JDC Pool Gruppe ge-

steigert werden. 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 93 

Akquisition von komplementären Finanzdienstleistungsunternehmen 

Die erweiterten regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich sowie die immer grö-
ßere Bedeutung von kostenintensiven softwarebasierten Anwendungen für die Beratung, die Analyse und 
die Dokumentation von Kundendaten, Produktdaten und Transaktionen haben nach Ansicht der Gesell-
schaft zur Folge, dass Unternehmen im Finanzvertrieb — sowohl intellektuelle als auch finanzielle - Schwie-

rigkeiten bekommen könnten, dieser Entwicklung Folge zu leisten. Die Branche, in der die JDC-Gruppe 
tätig ist, steht deshalb unter zunehmendem Konsolidierungsdruck. 

Die Emittentin möchte im Zuge dieser Marktentwicklungen weitere Marktteilnehmer (z.B. Maklerpools) 
oder Assets von diesen (insbesondere Versicherungsbestände) erwerben und auf die bestehende eigene 
Abwicklungsplattform migrieren bzw. die Betreuung der erworbenen Versicherungsvertragsbeziehungen 
mit Endkunden übernehmen. Die Skaleneffekte solcher Transaktionen könnten nach Einschätzung der 

Emittentin erheblich sein. 

Outsourcing-Dienstleistungen 

Oftmals verspüren größere Finanzvermittlungsunternehmen den Konsolidierungsdruck ebenfalls und sind 
nicht in der Lage den regulatorischen Anforderungen rechtlich und IT-technisch zu genügen. Dennoch soll 
in vielen Fällen das Unternehmen nicht verkauft werden. In diesen Fällen bietet die Emittentin vollum-

fänglich Outsourcinglösungen an. Diese Unternehmen können Ihre Bestände und damit Ihre gesamte Ad-
ministration auslagern und weiterhin eigenständig am Markt auftreten. Die Emittentin ist damit Koope-
rationspartner für große Maklerorganisationen, die nach Möglichkeiten und Lösungen für Optimierung 
und Zukunftsgestaltung suchen. Die Effekte aus organischem Wachstum in diesem Zusammenhang könn-

ten nach Einschätzung der Emittentin erheblich sein. 

Erforschung und Gestaltung von zukünftigen Vertriebsmodellen 

Der Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten und auch deren Konzeption befinden sich in stetem 
Wandel. Vor allem mit der Digitalisierung und insbesondere der Blockchain Technologie sollen Möglich-
keiten für die bestehenden Geschäftsfelder der Emittentin erforscht werden. Daten und deren Analyse 
spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Vertrieb wird aus Big Data dann Smart Data und weiterentwickelte 

Vertriebsplattformen könnten beispielsweise durch Smart Contracts ergänzt werden. 

7.1.5. REGULATORISCHES UMFELD 

Die JDC Pool Gruppe ist auf dem Gebiet des Vertriebs von Finanz- und Versicherungsprodukten tätig. Da-

mit unterliegen sie insbesondere den Bestimmungen der GewO sowie den Bestimmungen des VVG, des 
GWG, des AWG, des BGB, des EGBEGB sowie die auf Grundlage dieser Gesetze erlassenen Verordnungen 
(FinVermV, VersVermV und ImmVermV) und den Europäischen Vorgaben der IDD bzw. der MIFiD I / II und 
der DSGVO. 

Vermittlung von Versicherungsprodukten 

Die Vermittlung von Versicherungen ist erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis nach § 34d GewO (Gewebeord-

nung) als Versicherungsvermittler (Vertreter oder Makler) oder Versicherungsberater erteilt die jeweils 
zuständigen Industrie- und Handelskammer. Weitere Rahmenbedingungen für die Vermittlung von Versi-
cherungen werden von der IDD (Insurance Distribution Directive / Versicherungsvertriebsrichtlinie) und 
dessen Umsetzungsgesetz, der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV), dem Versicherungs-

vertragsgesetz (VVG) und dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) definiert. Die wichtigsten Anforderun-
gen an Versicherungsvermittler bzw. -makler sind die Eintragungspflicht in das Vermittlerregister, ange-
messene Kenntnisse und Fertigkeiten durch einen Sachkundenachweis, Besitz eines guten Leumunds, 
eine Berufshaftpflichtversicherung, die entsprechende finanzielle Leistungsfähigkeit und eine perma-

nente Weiterbildungsverpflichtung. Darüber hinaus besteht eine Auskunftspflicht des Vermittlers gegen-
über seinen Kunden und eine Beratungs- und Dokumentationspflicht seiner Vermittlungstätigkeit. 

Vermittlung von Finanzinstrumenten/Anlageberatung, Immobilien, Baufinanzierungen 
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Die Vermittlung von Finanzinstrumenten und die Beratung hierüber sind erlaubnispflichtig. Hierzu gehö-
ren aktuell neben den Versicherungsprodukten auch Immobilien (§ 34c GewO) Baufinanzierungen (§34i 

GewO) und Finanzanlagen i. S. d. § 34f GewO, hierbei vor allem Investmentfonds (OGAW), AlF und Ver-
mögensanlagen. 

Die Erlaubnis wird je nach Bundesland entweder von der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder 

dem Gewerbeamt erteilt. Mit Ausnahme des §34c GewO findet außerdem eine Registrierung in einem 
öffentlichen Register der DIHK statt. Voraussetzungen für die jeweilige Erlaubniserteilung sind im Regelfall 
die persönliche Zuverlässigkeit, die sich vor allem in geordneten Vermögensverhältnissen des Antragstel-
lers zeigt, eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung sowie die Sachkunde des Antragstellers. Die 

Sachkunde ergibt sich aus entsprechenden konkretisierenden Verordnungen wie der VersVermV, der Fin-
VermV oder der ImmVermV. Die Aufsicht obliegt im Regelfall den zuständigen Gewerbeämtern bzw. In-
dustrie- und Handelskammern. 

Die laufende Verschärfung des regulatorischen Umfelds führt neben Berufszulassungsschranken auch zu 
Berufsausübungsschranken. So bestehen erhöhte Erstinformationspflichten, Transparenzpflichten im 
Hinblick auf das Vergütungsmodell des Vermittlers sowie erhöhte Kundenprofilierungs-, Aufklärungs-, Be-

ratungs- und Dokumentationspflichten gegenüber dem Kunden. 

7.1.6. ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

Der Fokus der Entwicklung neuer Produkte liegt bei der Emittentin und dem gesamten JDC Konzern im 
Bereich IT. In folgenden Bereichen soll zukünftig verstärkt investiert werden 

allesmeins: die ständige Weiterentwicklung von allesmeins ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
weitere Geschäftsentwicklung. Hier sind zum Beispiel künstliche Intelligenz Ansätze denkbar — wie man 

sie von Amazon gewohnt ist (Kunden, die Produkt X gekauft haben, haben auch Produkt Y gekauft). Solche 
Verknüpfungen sind bislang in der Finanzbranche unüblich. 

Videoberatung: trotz aller Digitalisierungsbemühungen wird es immer Finanz- und Versicherungspro-

dukte geben, die eine persönliche Beratung erfordern. Diese erfolgte bislang in physischen Treffen. Ver-
mehrt nutzen Versicherungs- und Anlageberater nun moderne Videokonferenzsysteme, um effizienter 
arbeiten zu können. Die rechtssichere Einbindung solcher Videokonferenzsysteme ist ein weitere Entwick-
lungsschwerpunkt der Emittentin und des JDC Konzerns 

Digitale Signatur und Onlineabschlüsse: In der Finanzberatung ist es in den meisten Fällen noch notwen-
dig, die Antragsunterlagen mit einer Originalunterschrift des Kunden zu versehen, da sonst viele Anbieter 
diese Anträge nicht akzeptieren. Die Entwicklung geht hier in zwei Richtungen. Zum einen wird vermehrt 

in einen digitalen Unterschriftsprozess investiert und zum anderen laufen viele Gespräche mit Versiche-
rungsunternehmen mit dem Ziel, eine Policierung von Versicherungsanträgen auch ohne Originalunter-
schrift zu ermöglichen, soweit das im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. GwG) möglich ist. 

Schließlich beschäftigt sich die Emittentin damit, zukünftig eventuell auch als Assekuradeur tätig zu wer-
den. Assekuradeure übernehmen Teile der administrativen Bereich von Versicherungsunternehmen (z.B. 
Inkasso oder Schadenregulierung), ohne selbst über eine entsprechende Erlaubnis nach VAG verfügen zu 

müssen. 

7.2. WICHTIGSTE MÄRKTE 

Die Vertriebspartner der Emittentin vermitteln eine breite Palette an Finanz- und Versicherungsproduk-
ten über unterschiedliche Vertriebswege und Intermediäre an Privatkunden und Institutionelle Kunden in 
Deutschland. Daher lassen sich die relevanten Märkte der Emittentin über die jeweiligen Finanz- und Ver-
sicherungsprodukte und die dort vorherrschenden Vertriebswege klassifizieren. 

Die zwei großen relevanten Produktbereiche sind Investmentprodukte (Investmentfonds) und Versiche-
rungen (insbesondere Lebensversicherungen und Sachversicherungen). 
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7.2.1. DER MARKT FÜR INVESTMENTF0NDS 2

Die deutsche Investmentfondsbranche verwaltete zum 31. Dezember 2022 ein Gesamtvermögen von 

3.804 Milliarden Euro. Dies sind zwar knapp 12 Prozent weniger als im Vorjahr (4.310 Milliarden Euro), 
doch trotzdem zeigte sich die Fondsbranche im letzten Jahr sehr widerstandsfähig. So haben der Ukraine-
Krieg, die explodierenden Energiepreise und die steigenden Inflationsraten nicht nur zu deutlichen Kurs-
rückgängen an den Aktien- und Rentenmärkten geführt, sondern die Anleger auch verunsichert. Dennoch 

waren in der Gesamtjahresbetrachtung keine besonders hohen Rückflüsse zu beobachten. Die Entwick-
lung des Vermögens spiegelt daher hauptsächlich die letztjährigen Turbulenzen an den Börsen wider. 

Zum 31. Dezember 2022 (in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2021) waren 1.280 Milliarden Euro 
(1.471 Milliarden Euro) in Publikumsfonds und 1.943 Milliarden Euro (2.188 Milliarden Euro) in Spezial-
fonds investiert. 529 Milliarden Euro (610 Milliarden Euro) entfielen auf Mandate und 52 Milliarden Euro 
auf geschlossene Fonds (41 Milliarden Euro). 

Auf die einzelnen Assetklassen teilt sich das Fondsvolumen der Publikumsfonds zum 31. Dezember 2022 
(in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2021) wie folgt auf: 

■ Aktienfonds: 531,9 Milliarden Euro (632,6 Milliarden Euro) 

■ Rentenfonds: 188,2 Milliarden Euro (230,9 Milliarden Euro) 

■ Geldmarktfonds: 34,0 Milliarden Euro (34,6 Milliarden Euro) 

■ Offene Immobilienfonds: 131,1 Milliarden Euro (125,2 Milliarden Euro) 

■ Gemischte und sonstige Fonds: 395,1 Milliarden Euro (447,7 Milliarden Euro) 

Der Trend aus 2021 - mit einem Neugeschäft von 256 Milliarden Euro das beste Absatzjahr im Fondsge-
schäft überhaupt - setzte sich zunächst auch zu Beginn des letzten Jahres fort. So verzeichneten Spezial-
und Publikumsfonds im Januar 2022 noch Rekordzuflüsse von insgesamt 30 Milliarden Euro. Anschließend 
markierte der Ukrainekrieg jedoch den Wendepunkt. Die damit einhergehenden Turbulenzen führten 
dazu, dass aus offenen Publikumsfonds in der Gesamtjahresbetrachtung netto 4 Milliarden Euro abflos-
sen. Verglichen mit den Krisenjahren 2008 (27 Milliarden Euro) und 2011 (15 Milliarden Euro) bewegte 
sich die Korrektur dennoch auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies zeigt auch die Tatsache, dass die Pub-
likumsfonds allein im vierten Quartal schon wieder Zuflüsse von 5 Milliarden Euro verzeichnen konnten. 

Ein Großteil des Neugeschäfts der Publikumsfonds stammte auch im letzten Jahr wieder von Privatanle-
gern. Laut Angaben des BVI haben Sparer bis Ende September 40 Milliarden Euro neu angelegt — trotz der 
gestiegenen Zinsen. Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entwicklung leisteten dabei erneut die Fonds-
sparpläne. 

Bei aller Unsicherheit über die Entwicklung der Kapitalmärkte ist daher davon auszugehen, dass der Markt 
für Investmentfonds 2023 ein im Vergleich zu den vergangenen Jahren weiterhin positives Umfeld bietet. 

7.2.2. DER MARKT FÜR VERSICHERUNGEN 3

In der Versicherungswirtschaft prägte 2022 neben der Corona-Pandemie auch der Ukraine-Krieg die Ent-
wicklung in der Branche. Angesichts dieser Krisenherde verlief das abgelaufene Geschäftsjahr dennoch 
zufriedenstellend. Die Branche hat über alle Sparten hinweg nur einen leichten Rückgang in den Beitrags-
einnahmen von 0,7 Prozent verzeichnen müssen. 

2 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Investmentfonds wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht — der 
BVI Pressemitteilung vom 09. Februar 2023 entnommen. 

3 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Versicherungen wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht — der 
Internetseite des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entnommen. 
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Bei den Lebensversicherern und Pensionskassen sanken die Prämieneinnahmen 2022 leicht auf rund 97 
Mrd. Euro. Diese Entwicklung ist auf ein reduziertes Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen, dass sich je-

doch aufgrund der aktuellen Zinssituation weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet. Der Anteil 
der Einnahmen aus baV stieg aber erfreulich um rund 3,7 Prozent auf 20,3 Mrd. EUR. 

Bei der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen die Einnahmen um 4,0 Prozent auf 80,4 Mrd. Euro. Und 

auch die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung nahmen 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr ein. 
Die dortigen Beitragseinnahmen stiegen auf 46,8 Mrd. Euro. 

Der Ausblick für das Jahr 2023 fällt insbesondere im Bereich der Lebens- und privaten Krankenversiche-
rung wenig optimistisch aus. So hat sich im Konjunkturtest der Versicherungswirtschaft die Einschätzung 
aktuell im Vergleich zum Herbst in diesen Sparten nochmal eingetrübt. Im Bereich der Schaden- und Un-
fallversicherung kann eine leichte Erholung wahrgenommen werden. 

7.3. WETTBEWERBSPOSITION 

Die nachfolgenden Ausführungen im Gesamten Abschnitt „Wettbewerbsposition" beruhen allein auf Ein-

schätzungen und Erfahrungswerten der Emittentin und sind nicht durch außenstehende Quellen beleg-
bar. 

In den Geschäftsbereichen, in denen die Emittentin tätig ist, steht die Emittentin nach eigener Einschät-

zung mit unterschiedlichen Unternehmen in Konkurrenz. 

7.3.1. WETTBEWERBER IM BEREICH MAKLERPOOL 

Im Geschäftsbereich Maklerpool vermittelt die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften Finanz- und 

Versicherungsprodukte wie Investmentfonds, Alternative Investment-Fonds, strukturierte Produkte, Ver-
sicherungen und Finanzierungsprodukte über freie Finanzvermittler (B2B) an Endkunden. 

Als Maklerpool steht die Emittentin in Wettbewerb mit allen Unternehmen, die über selbstständige Ver-

mittler oben genannte Finanz- und Versicherungsprodukte an Weitervermittler oder Endkunden vermit-
teln. Darunter fallen Maklernetzwerke/Maklerpools wie z. B. Fonds Finanz Maklerservice GmbH und BCA 
AG, aber auch auf Endkunden ausgerichteten Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken sowie Finanz-
vertriebsgesellschaften. 

Die Markteintrittsbarrieren im Maklerpoolgeschäft sind nach Einschätzung der Emittentin sehr hoch. Es 
gibt aus der Vergangenheit resultierend eine hohe Zahl an Vermittlungsunternehmen, vor allem Makler-
netzwerke/Maklerpools unterschiedlichster Größe und Professionalität. In den letzten Jahren hat sich der 

Markt für Maklerpools dennoch stark konsolidiert. Die Emittentin ist in dieser Konsolidierungsphase ge-
wachsen und hat kleinere, aus dem Markt ausscheidende Mitbewerber, bzw. auch deren Kunden konti-
nuierlich integriert. 

7.3.2. WETTBEWERBER IM BEREICH SERVICE- UND OUTSOURCING-DIENSTLEISTUNGEN 

Im Bereich der Outsourcing Dienstleistungen verfügt die Emittentin über ein leistungsfähiges CRM Sys-
tem, welches mandantenfähig ist. Damit können die Großkunden ihre Bestände und Abwicklungserfor-
dernisse auf die Plattform der Emittentin migrieren. Die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber sind 

damit sehr hoch. Wettbewerber sind die Smart InsurTech AG eine Tochter der Hypoport SE, die blau direkt 
GmbH und die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. 

7.3.3. WETTBEWERBSSTÄRKEN 

Die Emittentin verfügt nach eigener Einschätzung über folgende Wettbewerbsstärken: 

- Hohe Anzahl angeschlossener Vermittler (mehr als 16.000 angeschlossene Vermittler) 

- Sehr großes Produktuniversum (mehr als 1.000 Vertriebsanbindungen in allen relevanten Assetklas-
sen, z.B. Versicherungen, Investmentfonds, Alternative Investmentfonds, Baufinanzierungen, Kre-
dite, etc.) 
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- Stabile Position unter den TOP 3 der deutschen Maklerpools und hohen Wachstumsraten 

- white label fähige Abwicklungsplattform für Finanzintermediäre 

- Starkes Umsatzwachstum weit über Branchenschnitt durch Anbindung von Großkunden 

7.4. GERICHTS- UND SCHIEDSVERFAHREN 

Es bestehen keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich der-

jenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könn-
ten), die im Zeitraum der letzten zwölf Monate stattfanden und die sich in jüngster Zeit erheblich auf die 
Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin und/oder der Gruppe ausgewirkt haben oder sich in Zu-
kunft auswirken könnten. 

7.5. WESENTLICHE VERTRÄGE 

Nachfolgend werden alle wesentlichen Verträge, die nicht im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit 

abgeschlossen wurden und die dazu führen könnten, dass jedwedes Mitglied der JDC Pool Gruppe eine 
Verpflichtung oder ein Recht erlangt, die bzw. das für die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Anleiheinhabern in Bezug auf die Anleihe nachzukommen, von wesentlicher Bedeutung 
ist. 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Jung, DMS & Cie. AG und der Emittentin 

Die Emittentin hat mit ihrer beherrschenden Alleingesellschafterin, der Jung, DMS & Cie. AG, am 18. Feb-
ruar 2006 (zuletzt angepasst durch Änderungsvereinbarung vom 21. Juni 2016) einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag als beherrschte Gesellschaft abgeschlossen. 

Hiernach hat die Emittentin die Leitung ihres Unternehmens der Jung, DMS & Cie. AG unterstellt. Weiter-
hin hat die Emittentin sich verpflichtet, ihren Geschäftsbetrieb nach den Anweisungen der Jung, DMS & 
Cie. AG zu führen und ihren Gewinn nach § 301 AktG vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung bestimmter 
Rücklagen an die Jung, DMS & Cie. AG abzuführen. Die Jung, DMS & Cie. AG ist verpflichtet, einen bei der 

Emittentin entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit der Jahresfehlbetrag nicht dadurch aus-
geglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beiträge entnommen werden, die während der Ver-
tragsdauer in diese eingestellt worden sind. 

Der Vertrag gilt für die Zeit ab Eintragung in das Handelsregister der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ab 27. 
Februar 2006 und für die Ergebnisabführung ab 01. Januar 2006. Der Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, jedoch nicht vor Ablauf von sechs Jahren kündbar. 
Danach ist er zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit einer Frist von 

sechs Monaten kündbar. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Als wichtiger 
Grund gilt seitens der beherrschenden Gesellschaft auch der Verlust des Mehrheitsbesitzes an der be-
herrschten Gesellschaft. 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der JDC Group AG und der Jung, DMS & Cie. 
AG 

Die JDC Group AG hat am 22. April 2008 als beherrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag mit ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG (der Alleinaktionärin der Emit-
tentin) als beherrschter Gesellschaft abgeschlossen. 

Danach hat die Jung, DMS & Cie. AG die Leitung ihres Unternehmens der JDC Group AG unterstellt. Wei-
terhin hat die Jung, DMS & Cie. AG sich verpflichtet, ihren Geschäftsbetrieb nach den Anweisungen der 
JDC Group AG zu führen und ihren Gewinn nach § 301 AktG vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung 

bestimmter Rücklagen an die JDC Group AG abzuführen. Die JDC Group AG ist verpflichtet, einen bei der 
Jung, DMS & Cie. AG entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit der Jahresfehlbetrag nicht 
dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beiträge entnommen werden, die wäh-
rend der Vertragsdauer in diese eingestellt worden sind. 
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AG 

Die JDC Group AG hat am 22. April 2008 als beherrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag mit ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG (der Alleinaktionärin der Emit-
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Der Vertrag gilt für die Zeit ab Eintragung in das Handelsregister der Jung, DMS & Cie. AG ab 17. Juni 2008 
und für die Ergebnisabführung ab 01. Januar 2008. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist 

für die Zeit bis zum 31.12.2012 fest abgeschlossen und verlängert sich unverändert jeweils um ein Jahr, 
falls er nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf von einem Vertragspartner gekündigt wird. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt seitens der beherr-
schenden Gesellschaft auch der Verlust des Mehrheitsbesitzes an der beherrschten Gesellschaft. 

Darlehensvertrag der Emittentin mit der JDC Geld.de GmbH 

Die Emittentin hat im Rahmen der Konzernfinanzierung derJDC Geld.de GmbH Darlehen in Höhe von 8,15 
Mio. EUR (Stand 31.12.2022) ausgereicht. 

Das Darlehen ist nicht besichert und mit unbegrenzter Laufzeit geschlossen. Die Verzinsung lautet auf 3,0 

Prozent. 
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8. ORGANE DER GESELLSCHAFT 

Organe der Emittentin sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Für die Emittentin 
besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung eines Aufsichtsrats. Es besteht kein Aufsichtsrat. Die 
Kompetenzen der Organe der Emittentin sind im GmbHG und im Gesellschaftsvertrag geregelt. 

8.1. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

8.1.1. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG 

Das oberste Organ der GmbH ist die Gesamtheit der Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung stellt 
den Gesellschaftsvertrag fest und beschließt über dessen Änderungen. Sie trifft ihre Entscheidungen 

durch Beschlüsse. Insbesondere kann sie der Geschäftsführung Weisungen erteilen. 

8.1.2. GESCHÄFTSFÜHRUNG 

8.1.2.1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR GESCHÄFTSFÜHRUNG DER EMITTENTIN 

Die Gesellschafterversammlung bestellt die die Mitglieder der Geschäftsführung und bestimmt ihre Zahl 

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben die Geschäfte der Emittentin nach Maßgabe der Gesetze, des 
Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie den jeweiligen Dienstverträ-
gen zu führen. 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer 
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemein-
sam mit einem Prokuristen vertreten. 

Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere Mitgliedern der 
Geschäftsführung Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Die Gesellschafterversammlung kann weiter allge-
mein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder der Geschäftsführung berech-

tigt sind, die Emittentin bei Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 
zu vertreten. 

8.1.2.2. DERZEITIGE MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER EMITTENTIN 

Die Geschäftsführung der Emittentin besteht derzeit aus zwei Mitgliedern: 

Name Zuständigkeit 

Dr. Sebastian Grabmaier Unternehmensstrategie, Unternehmenskommunikation und 
Marketing, Recht und Richtlinien (Compliance) sowie Produkt-
partnerschaften, Einkauf und Vertrieb 

Ralph Konrad Finanzen, Personal, Mergers & Acquisitions und Investitions-
management, Operations und Großkundenbetreuung 

Dr. Sebastian Grabmaier 

Dr. Sebastian Grabmaier ist Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin und ist für die Bereiche Unter-
nehmensstrategie, Unternehmenskommunikation und Marketing, Recht und Richtlinien (Compliance) so-

wie Produktpartnerschaften, Einkauf und Vertrieb zuständig. Neben seiner Tätigkeit für die Emittentin ist 
Herr Dr. Sebastian Grabmaier Vorsitzender des Vorstands der JDC Group AG, der Jung, DMS & Cie. AG, 
der FiNUM.Finanzhaus AG sowie Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien. 

Er studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, und an der University of Chicago. 2001 
erfolgte die Promotion zum Dr. jur. Ab 1992 war er in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney 
tätig, 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassis-
tent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel absolvierte er ein 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 99 

8. ORGANE DER GESELLSCHAFT 

Organe der Emittentin sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Für die Emittentin 

besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung eines Aufsichtsrats. Es besteht kein Aufsichtsrat. Die 

Kompetenzen der Organe der Emittentin sind im GmbHG und im Gesellschaftsvertrag geregelt. 

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

8.1 . 1 . GESEL L SCH A FT ERV ERS A M ML U NG  

Das oberste Organ der GmbH ist die Gesamtheit der Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung stellt 

den Gesellschaftsvertrag fest und beschließt über dessen Änderungen. Sie trifft ihre Entscheidungen 

durch Beschlüsse. Insbesondere kann sie der Geschäftsführung Weisungen erteilen. 

8.1 . 2 . GES CH ÄFT S FÜHR U NG  

8.1 . 2 .1 . AL L GE ME INE  A NG ABE N  Z U R GE SCH Ä FT S F ÜHRU N G DE R EMIT TE NT IN  

Die Gesellschafterversammlung bestellt die die Mitglieder der Geschäftsführung und bestimmt ihre Zahl 

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben die Geschäfte der Emittentin nach Maßgabe der Gesetze, des 

Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie den jeweiligen Dienstverträ-

gen zu führen. 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer 

bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemein-

sam mit einem Prokuristen vertreten. 

Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere Mitgliedern der 

Geschäftsführung Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Die Gesellschafterversammlung kann weiter allge-

mein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder der Geschäftsführung berech-

tigt sind, die Emittentin bei Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten 

zu vertreten. 

8.1 . 2 .2 . DE RZEIT I GE  MIT GL IE DER D ER GE SCH Ä FTS F ÜHRU N G D ER E MITT ENT IN  

Die Geschäftsführung der Emittentin besteht derzeit aus zwei Mitgliedern: 

Name Zuständigkeit 

Dr. Sebastian Grabmaier Unternehmensstrategie, Unternehmenskommunikation und 
Marketing, Recht und Richtlinien (Compliance) sowie Produkt-
partnerschaften, Einkauf und Vertrieb 

Ralph Konrad Finanzen, Personal, Mergers & Acquisitions und Investitions-
management, Operations und Großkundenbetreuung 

Dr. Sebastian Grabmaier 

Dr. Sebastian Grabmaier ist Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin und ist für die Bereiche Unter-

nehmensstrategie, Unternehmenskommunikation und Marketing, Recht und Richtlinien (Compliance) so-

wie Produktpartnerschaften, Einkauf und Vertrieb zuständig. Neben seiner Tätigkeit für die Emittentin ist 

Herr Dr. Sebastian Grabmaier Vorsitzender des Vorstands der JDC Group AG, der Jung, DMS & Cie. AG, 

der FiNUM.Finanzhaus AG sowie Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien.  

Er studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, und an der University of Chicago. 2001 

erfolgte die Promotion zum Dr. jur. Ab 1992 war er in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney 

tätig, 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassis-

tent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel absolvierte er ein 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 100 

berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, 
Belgien, und der Universität Nyenrode, Niederlande, das er 2002 mit einem MBA in Financial Services & 

Insurance abschloss. 

Darüber hinaus übt Herr Dr. Sebastian Grabmaier neben der Tätigkeit für den JDC-Konzern keine Tätigkei-
ten aus, die für die Emittentin von Bedeutung sind. 

Herr Dr. Sebastian Grabmaier ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Ralph Konrad 

Ralph Konrad ist Diplom-Kaufmann und in der Geschäftsführung zuständig für die Bereiche Finanzen, Per-
sonal, Mergers & Acquisitions und Investitionsmanagement. Neben seiner Tätigkeit für die Emittentin ist 

Ralph Konrad Vorstand der JDC Group AG, der Jung, DMS & Cie. AG, FiNUM.Private Finance AG und Ge-
schäftsführer der JDC Geld.de GmbH. 

Nach zwei Jahren (teilweise studienbegleitender) Unternehmensberatung im Mittelstand arbeitete Ralph 

Konrad drei Jahre für eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkassen — zunächst als Projek-
tassistent, später als Projektleiter. Dort führte er sowohl Wachstums- als auch Venture-Finanzierungen 
durch. Anschließend gründete Ralph Konrad zusammen mit einem Partner eine eigene Beteiligungsgesell-
schaft mit Sitz in Köln, deren Vorstandsposition er vier Jahre gesamtverantwortlich bekleidete. 

Herr Ralph Konrad ist seit September 2005 Vorstand der JDC Group AG. Er verfügt über mehr als zehn 
Jahre Erfahrung im Beteiligungsgeschäft und hat sowohl Börsengänge und Unternehmensverkäufe als 

auch Sanierungen aktiv begleitet. 

Darüber hinaus übt Herr Ralph Konrad neben der Tätigkeit für den JDC-Konzern keine Tätigkeiten aus, die 
für die Emittentin von Bedeutung sind. 

Herr Ralph Konrad ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im ei-
genen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

8.1.2.3. ERREICHBARKEIT DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind unter der Geschäftsanschrift der Emittentin, 

Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, erreichbar. 

8.2. POTENZIELLE INTERESSENSKONFLIKTE 

Aufgrund der zum Teil bestehenden Personenidentität hinsichtlich der jeweiligen Funktionsträger beste-
hen im Hinblick auf den JDC-Konzern mehrere angabepflichtige Verflechtungstatbestände rechtlicher, 
wirtschaftlicher und/oder personeller Art. Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die Betei-
ligten bei der Abwägung der unterschiedlichen ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen 

gelangen, die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. Im gleichen Maße 
könnten hierdurch auch die Erträge der Gesellschaft betroffen sein. 

Angabepflichtige Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art be-

stehen wie nachfolgend beschrieben: 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad üben in-

nerhalb des JDC-Konzerns zugleich in mehreren Unternehmen Organfunktionen aus. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass es bei den genannten Personen zu Interessenkonflikten bezüglich ihrer jeweiligen 
Verpflichtungen aus der Ausübung dieser Organfunktionen kommt. 
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Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad sind im 
wesentlichen Umfang als Aktionäre an der Konzernobergesellschaft der Emittentin, der JDC Group AG, 

beteiligt. Da die Interessen der genannten als Aktionäre der Konzernobergesellschaft der Emittentin, der 
JDC Group AG, auch gegenläufig zu den Interessen der Emittentin selbst (und damit auch mittelbar ge-
genläufig zu den Interessen der Anleger) sein können, ist es aufgrund der genannten Konstellation nicht 
auszuschließen, dass es bezüglich der Verpflichtungen von den genannten als Mitglieder der Geschäfts-

führung der Emittentin auf der einen Seite sowie ihren privaten Interessen als Aktionäre der Konzern-
obergesellschaft der Emittentin, der JDC Group AG, auf der anderen Seite zu Interessenkonflikten kommt. 

Darüber hinaus bestehen neben den in diesem Abschnitt genannten potenziellen Interessenkonflikten 

keine Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen der Geschäftsführer gegenüber der Emittentin 
und ihren privaten oder anderweitigen Verpflichtungen. 
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9. STAMMKAPITAL, GESELLSCHAFTER UND KONTROLLRELEVANTE VEREINBARUNGEN 

9.1. STAMMKAPITAL UND GESELLSCHAFTERSTRUKTUR 

Das Stammkapital der Emittentin beträgt EUR 600.000,00. Es ist eingeteilt in zwei Geschäftsanteile zu EUR 

500.000,00 und zu EUR 100.000,00. Sämtliche Geschäftsanteile sind voll eingezahlt. Es existieren keine 

ausstehenden Anteile. 

Die Geschäftsanteile gewähren anteilig Gewinnbezugsrechte und Stimmrechte. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gesellschafterstruktur der Emittentin auf: 

Gesellschafter 

Beteiligungsverhältnisse 

Geschäftsanteil in EUR 

Jung, DMS & Cie. AG, München 500.000,00 80 

Jung, DMS & Cie. AG, München 100.000,00 20 

Insgesamt 600.000,00 100 

9.2. BEHERRSCHUNGSVERHÄLTNISSE 

Alleingesellschafterin der Emittentin ist die Jung, DMS & Cie. AG mit Sitz in München. Die Jung, DMS & 

Cie. AG verfügt damit über eine Anzahl von Stimmrechten, die für sämtliche Beschlussfassungen in der 

Gesellschafterversammlung der Emittentin ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf 

die Emittentin ermöglicht. Die Emittentin hat mit ihrer beherrschenden Alleingesellschafterin, der Jung, 

DMS & Cie. AG, am 18. Februar 2006 (zuletzt angepasst durch Änderungsvereinbarung vom 21. Juni 2016) 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag als beherrschte Gesellschaft abgeschlossen. 

Die Jung, DMS & Cie. AG steht wiederum steht im alleinigen Eigentum der JDC Group AG. Die JDC Group 

AG ist Obergesellschaft des JDC-Konzerns. Die JDC Group AG hat am 22. April 2008 als herrschende Ge-

sellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS 

& Cie. AG als beherrschter Gesellschaft abgeschlossen. 

Gemäß den der Emittentin vorliegenden Informationen hält die Canada Life Irish Holding Company Limi-

ted mit Sitz in Dublin, Republik Irland, ca. 26,9 % und die Versicherungskammer Bayern ca. 6,0 % des 

Grundkapitals an der JDC Group AG. Die Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG halten ca. 11,1% des 

Grundkapitals an der JDC Group AG. Die JDC Group AG hält ca. 5,0 % ihres eigenen Grundkapitals selbst. 

Die restlichen 51 % des Grundkapitals der JDC Group AG befinden sich im Streubesitz. 

Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs dieser Konstellation — über die Regelungen des deut-

schen Gesellschaftsrechts hinaus — sind seitens der Gesellschaft nicht getroffen. 

9.3. ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNG DER KONTROLLVERHÄLTNISSE 

Der Emittentin sind keine Vereinbarungen bekannt, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Verände-

rung in der Beherrschung der Emittentin führen könnte. 
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Gesellschafterversammlung der Emittentin ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf 

die Emittentin ermöglicht. Die Emittentin hat mit ihrer beherrschenden Alleingesellschafterin, der Jung, 

DMS & Cie. AG, am 18. Februar 2006 (zuletzt angepasst durch Änderungsvereinbarung vom 21. Juni 2016) 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag als beherrschte Gesellschaft abgeschlossen. 

Die Jung, DMS & Cie. AG steht wiederum steht im alleinigen Eigentum der JDC Group AG. Die JDC Group 

AG ist Obergesellschaft des JDC-Konzerns. Die JDC Group AG hat am 22. April 2008 als herrschende Ge-

sellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit ihrer Tochtergesellschaft Jung, DMS 

& Cie. AG als beherrschter Gesellschaft abgeschlossen.  

Gemäß den der Emittentin vorliegenden Informationen hält die Canada Life Irish Holding Company Limi-

ted mit Sitz in Dublin, Republik Irland, ca. 26,9 % und die Versicherungskammer Bayern ca. 6,0 % des 

Grundkapitals an der JDC Group AG. Die Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG halten ca. 11,1 % des 

Grundkapitals an der JDC Group AG. Die JDC Group AG hält ca. 5,0 % ihres eigenen Grundkapitals selbst. 

Die restlichen 51 % des Grundkapitals der JDC Group AG befinden sich im Streubesitz. 

Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs dieser Konstellation – über die Regelungen des deut-

schen Gesellschaftsrechts hinaus – sind seitens der Gesellschaft nicht getroffen. 

ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNG DER KONTROLLVERHÄLTNISSE 

Der Emittentin sind keine Vereinbarungen bekannt, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Verände-

rung in der Beherrschung der Emittentin führen könnte. 
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10. ANGABEN ZU DEN FINANZINFORMATIONEN 

10.1. HINWEISE ZU DEN FINANZINFORMATIONEN UND ZUR FINANZLAGE 

10.1.1. HISTORISCHE FINANZINFORMATIONEN 

Die Emittentin wird in den Konzernabschluss der JDC Group AG einbezogen, der im Bundesanzeiger of-
fengelegt wird. Die JDC Group AG stellt damit einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlagebe-
richt nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB an-

zuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf, sodass die Emittentin nach § 291 Abs. 1 HGB von der 
Verpflichtung, einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, befreit ist. 

Der Abschlussprüfer hat die nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) aufgestellten Jah-
resabschlüsse der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit den in diesem Prospekt enthaltenen uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerken versehen. 

Der Abschlussprüfer hat die im Finanzteil dieses Prospekts enthaltenen Kapitalflussrechnungen für das 
Geschäftsjahr 2022 und das Geschäftsjahr 2021 geprüft und hierüber jeweils eine Bescheinigung erstellt. 

Der Halbjahresabschluss der Emittentin zum 30. Juni 2023 ist ungeprüft. 

Die genannten Abschlüsse einschließlich der jeweiligen Bestätigungsvermerke sind in diesem Prospekt in 
Abschnitt "Finanzinformationen" abgedruckt. 

10.1.2. ZWISCHENFINANZINFORMATIONEN 

Für den Zeitraum ab 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 wurde ein ungeprüfter Halbjahresabschluss der 

Emittentin erstellt. Dieser ist in "Finanzinformationen" abgedruckt. 

10.1.3. SONSTIGE GEPRÜFTE ANGABEN 

Für die Emittentin wurden für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 nachträglich jeweils eine Kapitalfluss-

rechnung erstellt, die in Abschnitt "Finanzinformationen" abgedruckt sind. Diese Kapitalflussrechnung 
wurden durch den Abschlussprüfer einer prüferischen Durchsicht nach den handelsrechtlichen Vorschrif-
ten unterzogen. Der Abschlussprüfer hat eine entsprechende Bescheinigung über die prüferische Durch-
sicht erstellt. 

In diesem Prospekt sind mit Ausnahme der Angaben, die den in Abschnitt "Finanzinformationen" dieses 
Prospekts abgedruckten, geprüften Abschlüssen entnommen wurden, keine weiteren Angaben enthalten, 
die von den gesetzlichen Abschlussprüfern geprüft wurden und über die ein Bestätigungsvermerk erstellt 

wurde. 

Die in diesem Prospekt enthaltenen nicht geprüften Finanzangaben wurden jeweils von der Emittentin 
selbst ermittelt und sind als ungeprüfte Angaben gekennzeichnet. 

Weitere geprüfte Angaben sind in diesem Prospekt nicht enthalten. 

10.1.4. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN IN DER FINANZLAGE DER EMITTENTIN 

Seit dem 30. Juni 2023 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin und der 
JDC Pool Gruppe eingetreten. 

10.2. ERLÄUTERUNGEN ZU ALTERNATIVEN LEISTUNGSKENNZAHLEN 

Die in diesem Prospekt aufgenommenen Lageberichte in den geprüften und testierten Jahresabschlüssen 
der Emittentin nach HGB zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 sowie in dem ungeprüften 
Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB zum 30. Juni 2023 enthalten Alternative Leistungskennzah-

len bzw. Alternative Performance Measures ("APM"). 
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Bei APM handelt es sich um freiwillig bereitgestellte rechnungswesenbasierte Kennzahlen, welche aus 
verpflichtend zu publizierenden Werten einzelner Abschlusspositionen durch Hinzurechnen und/oder 

Kürzungen abgeleitet werden. 

In den Lageberichten der genannten Abschlüsse sind jeweils die APM "EBITDA" enthalten. 

Die Veröffentlichung der vorgenannten APM erfolgte mit der Absicht, dem Abschlussadressaten aussage-
kräftigere und vergleichbarerer Informationen, z.B. bezogen auf die Nachhaltigkeit des Ergebnisses, be-
reitzustellen, als dies allein durch den normierten Abschluss bzw. mittels der darin enthaltenen Informa-

tionen möglich wäre. 

10.2.1. DEFINITION DES EBITDA 

Der Begriff EBITDA stammt aus dem Englischen und lautet ausgeschrieben: "Earnings before Interests, 
Taxes, Depreciation and Amortisation". Darunter versteht man das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-

schreibungen. 

Das „vor" bedeutet, dass die Aufwandsposten Abschreibungen, Amortisation, Zinsen und Steuern vom 
Einkommen und Ertrag unberücksichtigt bleiben bzw. dem Ergebnis wieder hinzugerechnet werden. 

Beim „Ergebnis vor Zinsen und Steuern" ist der Begriff "Zinsen" weit auszulegen: er beinhaltet das ge-
samte Finanzergebnis, d.h. alle Aufwendungen und Erträge aus der Finanzierungstätigkeit bzw. Anlage 

von liquiden Mitteln. 

Die "herausgerechneten" Abschreibungen umfassen dabei sowohl die Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als auch auf Sachanlagen. Etwaige Zuschreibungen (vgl. § 

253 Abs. 5 HGB) werden gegengerechnet. 

10.2.2. ZWECK DES EBITDA 

Als Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ertragskraft und Effizienz eines Unternehmens 

widerspiegeln sollen, werden häufig auch das EBITDA verwendet, obwohl dieses Zwischenergebnis expli-
zit in der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB nicht enthalten bzw. genannt ist. 

Das EBITDA ist eine zum Gewinn (Jahresüberschuss nach Steuern) alternative Messgröße für wirtschaftli-

chen Erfolg und Profitabilität, die "Verzerrungen" durch Steuern, Finanzergebnis und Abschreibungen —
d.h. die Beeinflussung des Gewinns durch Finanzierungsstruktur, das Sitzland, Abschreibungsmethoden 
und Nutzungsdauern von steuerlichen Vorgaben (EStG und AfA-Tabellen der Finanzverwaltung) sowie die 
angewandte Rechnungslegung des Unternehmens —vermeiden und dadurch die Vergleichbarkeit mit an-

deren Unternehmen ermöglichen möchte. 

10.2.3. BERECHNUNG DES EBITDA 

EBITDA = Jahresergebnis +/- außerordentliches Ergebnis + Steueraufwand - Steuererträge +/- Finanzer-
gebnis + Abschreibungen auf das Anlagevermögen - Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 

10.3. AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen beinhalten Schlüsselzahlen (sämtlich 
kaufmännisch gerundet) für das am 31. Dezember 2022 und das am 31. Dezember 2021 endende Ge-
schäftsjahr sowie für das am 30. Juni 2023 und das am 30. Juni 2022 endende erste Geschäftshalbjahr 
2023 und 2022. 

Die ausgewählten Finanzinformationen zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 sind den 
geprüften und testierten Jahresabschlüssen der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 en-
dende Geschäftsjahr 2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sowie den 
geprüften und mit jeweils einer Prüfbescheinigung versehenen Kapitalflussrechnungen für die Geschäfts-
jahr 2022 und 2021 entnommen. 
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dende Geschäftsjahr 2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sowie den 
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Die mit * gekennzeichneten ausgewählten Finanzinformationen zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 
sind dem ungeprüften Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB für das am 30. Juni 2023 endende 
erste Geschäftshalbjahr 2023 entnommen. 

Gemäß Anhang II der delegierten Verordnung 979/2019 vom 21. Juni 2019 wurden als Vergleichskenn-
zahlen bei zeitraumbezogenen Daten (Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Kapitalflussrechnung) die Ge-
winn- und Verlustrechnung bzw. die Kapitalflussrechnung für die vergleichbare Zwischenberichtsperiode 
(1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) angegeben. 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen 
aus der Gewinn- und Verlustrechnung 

01.01.2022 - 01.01.2021 - 01.01.2023 - 01.01.2022 -
31.12.2022 31.12.2021 30.06.2023 30.06.2022 

(HGB) (HGB) (HGB) (HGB) 
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 

geprüft geprüft ungeprüft ungeprüft 

Betriebsergebnis 8.916 7.980 4.543* 4.433* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen 
aus der Bilanz 

31.12.2022 31.12.2021 30.06.2023 
(HGB) (HGB) (HGB) 

in TEUR in TEUR in TEUR 

geprüft geprüft ungeprüft 

Nettofinanzverbindlichkeiten (langfristige Ver-
bindlichkeiten plus kurzfristige Schulden abzüg-
lich Barmittel) 

53.646 52.881 53.781* 

01.01.2022 - 01.01.2021 - 01.01.2023 - 01.01.2022 -
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 31.12.2022 31.12.2021 30.06.2023 30.06.2022 

Ausgewählte Finanzinformationen (HGB) (HGB) (HGB) (HGB) 

Kapitalflussrechnung in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 

geprüft geprüft ungeprüft ungeprüft 

Netto-Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

3.322 8.321 1.680* -337* 

Netto-Cashflows 
aus Finanzierungstätigkeit 

991 -3.500 187* 210* 

Netto-Cashflows 
aus Investitionstätigkeiten 

-3.854 -3.970 408* 131* 

Die Jahresabschlüsse der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 

2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Kapitalflussrechnungen für das Geschäftsjahr 

2022 und das Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einer Prüfbescheinigung versehen. 

11. BESTEUERUNG 

Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des Gründungsstaats der Emittentin kön-

nen sich auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken. Potenziellen Anlegern wird deshalb empfoh-

len, sich steuerlichen Rat über die steuerlichen Auswirkungen des Kaufs, des Eigentums und der Veräu-

ßerung von Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation (Wohnort, Auf-

enthalt) einzuholen. 

Es gibt für festverzinsliche Wertpapiere dieser Art keine spezifischen steuerlichen Regelungen. 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 105 

Die mit * gekennzeichneten ausgewählten Finanzinformationen zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 
sind dem ungeprüften Halbjahresabschluss der Emittentin nach HGB für das am 30. Juni 2023 endende 
erste Geschäftshalbjahr 2023 entnommen. 

Gemäß Anhang II der delegierten Verordnung 979/2019 vom 21. Juni 2019 wurden als Vergleichskenn-
zahlen bei zeitraumbezogenen Daten (Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Kapitalflussrechnung) die Ge-
winn- und Verlustrechnung bzw. die Kapitalflussrechnung für die vergleichbare Zwischenberichtsperiode 
(1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) angegeben. 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
aus der Gewinn- und Verlustrechnung 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2023 - 
30.06.2023 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

01.01.2022 - 
30.06.2022 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

Betriebsergebnis 8.916 7.980 4.543* 4.433* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
aus der Bilanz 

31.12.2022  
(HGB) 

in TEUR 

geprüft 

31.12.2021  
(HGB) 

in TEUR 

geprüft 

30.06.2023  
(HGB) 

in TEUR 

ungeprüft 

Nettofinanzverbindlichkeiten (langfristige Ver-
bindlichkeiten plus kurzfristige Schulden abzüg-
lich Barmittel) 

53.646 52.881 53.781* 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

Ausgewählte Finanzinformationen  
Kapitalflussrechnung 

01.01.2022 - 
31.12.2022 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

(HGB) 
in TEUR 

geprüft 

01.01.2023 - 
30.06.2023 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

01.01.2022 - 
30.06.2022 

(HGB) 
in TEUR 

ungeprüft 

Netto-Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

3.322 8.321 1.680* -337* 

Netto-Cashflows 
aus Finanzierungstätigkeit 

991 -3.500 187* 210* 

Netto-Cashflows 
aus Investitionstätigkeiten 

-3.854 -3.970 -408* 131* 

Die Jahresabschlüsse der Emittentin nach HGB für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr 

2022 und für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Kapitalflussrechnungen für das Geschäftsjahr 

2022 und das Geschäftsjahr 2021 sind geprüft und jeweils mit einer Prüfbescheinigung versehen. 

11. BESTEUERUNG 

Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des Gründungsstaats der Emittentin kön-

nen sich auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken. Potenziellen Anlegern wird deshalb empfoh-

len, sich steuerlichen Rat über die steuerlichen Auswirkungen des Kaufs, des Eigentums und der Veräu-

ßerung von Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation (Wohnort, Auf-

enthalt) einzuholen. 

Es gibt für festverzinsliche Wertpapiere dieser Art keine spezifischen steuerlichen Regelungen.
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12.1. UNGEPRÜFTER HALBJAHRESABSCHLUSS DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH FÜR DAS AM 30. JUNI 2023 

ENDENDE ERSTE GESCHÄFTSHALBJAHR 2023 VOM 1. JANUAR 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2023 

12.1.1. BILANZ ZUM 30. JUNI 2023 

AKTIVA 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- 

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 996.700,99 (31.12.2022: € 911.106,40) 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 40.989.172,34 (31.12.2022: € 40.919.418,25) 

- davon gegen Gesellschafter 

€ 17.261.260,69 (31.12.2022: € 17.072.955,63) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 319.846,86 (31.12.2022: € 520.847,70) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

Stand Stand 

30.06.2023 31.12.2022 

2.687.605,00 2.608.434,00 

226.982,00 237.539,00 

18.824,00 21.693,00 

4.358.074,50 4.358.074,50 

13.250,00 13.250,00 

0,00 0,00 

7.304.735,50 7.238.990,50 

7.044.183,65 7.041.337,44 

40.989.172,34 40.919.418,25 

555.252,26 668.622,68 

8.382.656,86 6.923.785,27 

56.971.265,11 55.553.163,64 

92.302,43 23.863,89 

64.368.303,04 62.816.018,03 
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ENDENDE ERSTE GESCHÄFTSHALBJAHR 2023 VOM 1. JANUAR 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2023 

12.1 .1 . B IL A NZ ZU M 3 0.  JU NI  202 3  

A K T I V A Stand Stand 

30.06.2023 31.12.2022 

€ € 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- 2.687.605,00 2.608.434,00

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 226.982,00 237.539,00

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.824,00 21.693,00

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.358.074,50 4.358.074,50

 2. Beteiligungen 13.250,00 13.250,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00

7.304.735,50 7.238.990,50

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.044.183,65 7.041.337,44

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 996.700,99 (31.12.2022: € 911.106,40) 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 40.989.172,34 40.919.418,25

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 40.989.172,34 (31.12.2022: € 40.919.418,25) 

- davon gegen Gesellschafter 

€ 17.261.260,69 (31.12.2022: € 17.072.955,63) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 555.252,26 668.622,68

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 319.846,86 (31.12.2022: € 520.847,70) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.382.656,86 6.923.785,27

56.971.265,11 55.553.163,64

C. Rechnungsabgrenzungsposten 92.302,43 23.863,89

64.368.303,04 62.816.018,03
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PASSIVA Stand 

30.06.2023 

Stand 

31.12.2022 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00 

Il. Kapitalrücklage 1.512.730,70 1.512.730,70 

III. Gewinnvortrag 91.511,60 91.511,60 

2.204.242,30 2.204.242,30 

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 10.345.088,91 9.111.837,05 

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 0,00 (31.12.2022: € 0,00) 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.810.781,86 16.356.352,38 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 4.349.972,16 (31.12.2022: € 4.615.600,42) 

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.090.422,77 9.737.676,69 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 9.020.658,86 (31.12.2022: € 9.777.155,73) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 7.964.076,35 (31.12.2022: € 8.487.026,55) 

5. Sonstige Verbindlichkeiten 917.767,20 363.559,61 

- davon aus Steuern: € 53.605,84 (31.12.2022: € 40.832,79) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 719.272,20 (31.12.2022: € 165.064,61) 

51.818.971,83 51.457.588,68 

D. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 42.350,00 

64.368.303,04 62.816.018,03 
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P A S S I V A Stand Stand 

30.06.2023 31.12.2022 

€ € 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00

II. Kapitalrücklage 1.512.730,70 1.512.730,70

III. Gewinnvortrag 91.511,60 91.511,60

2.204.242,30 2.204.242,30

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 10.345.088,91 9.111.837,05

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 0,00 (31.12.2022: € 0,00) 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.810.781,86 16.356.352,38

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 4.349.972,16 (31.12.2022: € 4.615.600,42) 

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.090.422,77 9.737.676,69

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 9.020.658,86 (31.12.2022: € 9.777.155,73) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 7.964.076,35 (31.12.2022: € 8.487.026,55) 

5. Sonstige Verbindlichkeiten 917.767,20 363.559,61

- davon aus Steuern: € 53.605,84 (31.12.2022: € 40.832,79) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 719.272,20 (31.12.2022: € 165.064,61) 

51.818.971,83 51.457.588,68

D. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 42.350,00

64.368.303,04 62.816.018,03



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-5 

12.1.2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2023 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 30.06.2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Stand 

30.06.2023 

Stand 

30.06.2022 

1. Umsatzerlöse 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Rohergebnis 

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung 

- davon aus Altersversorgung € 15.277,66 (Vj. € 13.061,26) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Betriebsergebnis 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

- davon aus verbundenen Unternehmen 

€ 501.243,98 (Vj. € 492.855,68) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

- davon an verbundene Unternehmen 

€ 153.350,19 (30.06.2022: € 156.567,95) 

Ergebnis vor Steuern 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

10. Sonstige Steuern 

11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 

Gewinn 

12. Jahresüberschuss 

57.259.189,06 

23.249,17 

46.704.003,04 

10.578.435,19 

1.752.293,26 

375.757,13 

140.398,58 

3.767.114,34 

4.542.871,88 

531.427,10 

703.400,01 

4.370.898,97 

0,00 

1.717,00 

4.369.181,97 

52.446.900,89 

325.677,42 

42.663.550,75 

10.109.027,56 

1.677.116,17 

366.856,84 

133.423,51 

3.498.622,77 

4.433.008,27 

492.855,68 

715.572,90 

4.210.291,05 

0,00 

2.051,00 

4.208.240,05 

0,00 0,00 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 30.06.2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Stand Stand 

30.06.2023 30.06.2022 

€ € 

1. Umsatzerlöse 57.259.189,06 52.446.900,89

2. Sonstige betriebliche Erträge 23.249,17 325.677,42

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 46.704.003,04 42.663.550,75

Rohergebnis 10.578.435,19 10.109.027,56

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 1.752.293,26 1.677.116,17

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 375.757,13 366.856,84

und Unterstützung 

- davon aus Altersversorgung € 15.277,66 (Vj. € 13.061,26) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 140.398,58 133.423,51

des Anlagevermögens und Sachanlagen 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.767.114,34 3.498.622,77

Betriebsergebnis 4.542.871,88 4.433.008,27

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 531.427,10 492.855,68

- davon aus verbundenen Unternehmen 

€ 501.243,98 (Vj. € 492.855,68) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 703.400,01 715.572,90

- davon an verbundene Unternehmen 

€ 153.350,19 (30.06.2022: € 156.567,95) 

Ergebnis vor Steuern 4.370.898,97 4.210.291,05

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

10. Sonstige Steuern 1.717,00 2.051,00

11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 4.369.181,97 4.208.240,05

Gewinn 

12. Jahresüberschuss 0,00 0,00
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12.1.3. ANHANG FÜR DAS AM 30. JUNI 2023 ENDENDE ERSTE GESCHÄFTSHALBJAHR 2023 VOM 1. 
JANUAR 2023 BIS 30. JUNI 2023 

A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 

zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Zwischenabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrif-

ten des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und 
Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 

Vorjahre 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 

werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 
Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 
die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 

zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 
einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-
taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 
nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-
züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert. 

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteige-
rungen in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge und berücksichtigt alle erkennbaren Risi-
ken. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, 

die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

C. Erläuterung zur Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dar-
gestellt. 
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A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 

zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Zwischenabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschrif-

ten des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und 

Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.  

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 

Vorjahre 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 

werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 

Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 

die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 

zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 

einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird.  

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-

derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-

taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 

nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-

züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert.  

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 
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Anlagespiegel 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

Il. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

Stand 

1.1.2023 

€ 

Anschaffungskosten 

Zugang Abgang 

2023 2023 

€ € 

Stand 

30.6.2023 

€ 

Stand 

1.1.2023 

€ 

Abschreibungen 

Zugang Abgang Stand 

2023 2023 30.6.2023 

€ € 

Restbuchwert 

31.12.2022 

€ 

Restbuchwert 

30.06.2023 

€ 

3.497.909,15 205.641,82 3.703.550,97 889.475,15 126.470,82 1.015.945,97 2.608.434,00 2.687.605,00 

406.693,21 406.693,21 169.154,21 10.557,00 179.711,21 237.539,00 226.982,00 

3.904.602,36 205.641,82 0,00 4.110.244,18 1.058.629,36 137.027,82 1.195.657,18 2.845.973,00 2.914.587,00 

90.769,15 501,76 91.270,91 69.076,15 3.370,76 72.446,91 21.693,00 18.824,00 

90.769,15 501,76 91.270,91 69.076,15 3.370,76 

4.358.074,50 4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 4.358.074,50 

13.250,00 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.371.324,50 0,00 0,00 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.371.324,50 

8.366.696,01 206.143,58 0,00 8.572.839,59 1.127.705,51 140.398,58 1.268.104,09 7.238.990,50 7.304.735,50 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-7 

Anlagespiegel 

Anschaffungskosten Abschreibungen 

Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Restbuchwert Restbuchwert 

1.1.2023 2023 2023 30.6.2023 1.1.2023 2023 2023 30.6.2023 31.12.2022 30.06.2023 

€ € € € € € € € € 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 3.497.909,15 205.641,82 3.703.550,97 889.475,15 126.470,82 1.015.945,97 2.608.434,00 2.687.605,00

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 406.693,21 406.693,21 169.154,21 10.557,00 179.711,21 237.539,00 226.982,00

3.904.602,36 205.641,82 0,00 4.110.244,18 1.058.629,36 137.027,82 1.195.657,18 2.845.973,00 2.914.587,00

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.769,15 501,76 91.270,91 69.076,15 3.370,76 72.446,91 21.693,00 18.824,00

90.769,15 501,76 91.270,91 69.076,15 3.370,76

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.358.074,50 4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 4.358.074,50

 2. Beteiligungen 13.250,00 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.371.324,50 0,00 0,00 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.371.324,50

8.366.696,01 206.143,58 0,00 8.572.839,59 1.127.705,51 140.398,58 1.268.104,09 7.238.990,50 7.304.735,50



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-8 

2. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Provi-

sionsabrechnungen in Höhe von T€ 8.673,2 (Vj.: T€ 7.567,6). 

3. Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten sind in folgendem Verbindlichkeiten-

spiegel im Einzelnen dargestellt: 

Gesamt 

Restlaufzeit 

Bis zu einem 

Jahr 

1 bis 5 

Jahre 

mehr als 5 

Jahre 

1. Anleihe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 

(Vorjahr:) 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 

2. Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(Vorjahr:) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Verbindlichkeiten aus 16.810.781,86 4.349.972,16 12.460.809,70 0,00 

Lieferungen und 

Leistungen 

(Vorjahr:) 16.356.352,38 1.596.951,76 14.759.400,62 0,00 

4. Verbindlichkeiten gegen-

über verbundenen Unter-

nehmen 

9.090.422,77 9.020.658,86 69.763,91 0,00 

(Vorjahr:) 9.737.676,69 9.737.676,69 0,00 0,00 

5. Sonstige 917.767,20 719.272,20 198.495,00 0,00 

Verbindlichkeiten 

(Vorjahr:) 363.559,61 165.064,61 198.495,00 0,00 

Summe Berichtsjahr 51.818.971,83 14.089.903,22 37.729.068,61 0,00 

Summe Vorjahr 51.457.588,68 11.499.693,06 39.957.895,62 0,00 

Die Verbindlichkeit aus der Anleihe ist über einen gesonderten Sicherheitentreuhandvertrag zwi-

schen der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH als Sicherhei-

tentreuhänderin und der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH als Sicherungsgeberin gesichert durch im 

Rahmen eines Globalzessionsvertrages abgetretene Ansprüche aus bestehenden sowie zukünfti-

gen Abschlussfolgeprovisionen gegen im Sicherheitentreuhandvertrag definierte Forderungs-

schuldner sowie ggf. notwendige Nachbesicherung in Form von weiteren Zessionsverträgen be-

treffend Provisionsvergütungsansprüche in Höhe von mindestens T€ 8.332,5. 
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D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse gern. § 285 Nr. 4 HGB 

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Bestandsprovisionen und setzen sich 

wie folgt zusammen: 

30.06.2023 

T€ 

30.06.2022 

T€ 

Abschlusscourtage 46.184.551,27 41.213.506,14 

Abschlussfolgecourtage 8.715.451,16 9.016.493,86 

Sonstige Erlöse 2.359.186,63 2.216.900,89 

57.259.189,06 52.446.900,89 

E. Sonstige Angaben 

1. Haftungsverhältnisse gern. §§ 251, 268 Abs. 7 sowie 285 Nr. 27 HGB 

Die Gesellschaft ist durch Sicherungsabtretung von Abschlussfolgeprovisionen Haftungsverhält-

nisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen einge-

gangen, die zum Stichtag T€ 25,0 (Vj.: T€ 25,0) betragen. 

Haftungsverhältnisse werden nur nach sorgfältiger Abwägung des Risikos eingegangen. Das Risiko 

der Inanspruchnahme aus den ausgewiesenen Haftungsverhältnissen wird als unwahrscheinlich 

eingestuft, da die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH davon ausgeht, dass die originär verpflichteten 

Konzernunternehmen sämtliche ihrer Verpflichtungen erfüllen können. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gern. § 285 Nr. 3a HGB 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen zum Bilanzstichtag, die im Wesentlichen aus Miet- und Lea-

singverpflichtungen resultieren, gliedern sich nach der Fristigkeit wie folgt: 

Operate Lease 30.06.2023 30.06.2022 

Restlaufzeit 

bis zu einem Jahr € 276.988 296.012 

- zwei bis fünf Jahre € 24.272 78.844 

- mehr als fünf Jahre € 0 

301.259 374.856 
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3. Personalstruktur gern. § 285 Nr. 7 HGB 

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 79 (Vj. 82) und unterteilt sich in folgende 

Gruppen: 

30.06.2023 30.06.2022 

T€ T€ 

Angestellte 

- 

- 

vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 54 53 

teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter und Aushilfen 25 29 

72 82 

4. Gesamtbezüge der Geschäftsführung gern. § 285 Nr. 9 HGB 

Die Gesellschaft nimmt die Ausnahmeregelung gern. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch. 

5. Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen der Geschäftslei-

tung an: 

- Dr. Sebastian Josef Grabmaier, Grünwald, Rechtsanwalt, 

- Ralph Konrad, Wiesbaden, Vorstand Finanzen derJDC Group AG, 

- Stefan Bachmann, Frankfurt, Vorstand Marketing und Personal derJDC Group AG bis 30.06.2023 

6. Anteilsbesitz gern. § 285 Nr. 11 HGB 

Die Berichtsgesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt: 

Stammkapital Anteilshöhe Eigenkapital Ergebnis 

T€ % 2022/T€ 2022/T€ 

JDC Geld.de GmbH, Wies- 

baden 

25 100,0 --2.259 364 

JDC plus GmbH, Wiesbaden 25 100,0 4.422 82 

Dr. Jung & Partner GmbH 25 30,0 165 12 

Generalrepräsentanz, 

Essenbach* 

* Jahresabschluss zum 31.12.2021 
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7. Geschäfts- oder Firmenwert gern. § 285 Nr. 13 HGB 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des in der Bilanz ausgewiesenen entgeltlich erworbenen 
Geschäfts- und Firmenwertes beträgt 15 Jahre, aufgrund der Stabilität und Bestandsdauer des er-
worbenen Mitarbeiter-Know-Hows und der erworbenen Kundenbeziehungen. 

8. Mutterunternehmen gern. §§ 285 Nr. 14, 14a HGB und Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes gern. § 291 Abs. 2 HGB 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, wird in den Konzernabschluss der JDC Group AG mit 
dem Sitz in Wiesbaden (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nr. 
HRB 22030) einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird. 

Die JDC Group AG, Wiesbaden, stellt damit einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht nach dem IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 
HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf, sodass die Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH, Wiesbaden, nach § 291 Abs. 1 HGB von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht aufzustellen, befreit ist. 

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag gern. § 285 Nr. 33 HGB 

Es sind keine angabepflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Stich-

tages eingetreten. 

Wiesbaden, 14. August 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 
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12.1.4. ZWISCHENLAGEBERICHT ZUM 30. JUNI 2023 

1. GRUNDLAGEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

1.1. GESCHÄFTSMODELL DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH („JDC Pool") bietet als Maklerpool im Bereich des Vertriebs von Finanz-

produkten freien Maklern und Maklergesellschaften (sog. „Independent Financial Advisors") beispiels-

weise die Möglichkeit, eine Vielzahl nationaler und internationaler Investmentfonds, die zum Vertrieb im 

jeweiligen Absatzland zugelassen sind, aus einer Hand ohne Einschränkung der Unabhängigkeit zu vermit-

teln. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Versicherungs- und Vorsorgeprodukte, AlF und Vermö-

gensanlagen sowie Immobilien und Darlehensvermittlung. 

Die Gesellschaft ist mittelbares Tochterunternehmen derJDC Group AG und wird in den Konzernabschluss 

der JDC Group AG einbezogen. Die JDC Group AG steht für moderne Finanzberatung und intelligente Fi-

nanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich „Advisortech", dem die JDC Pool zugeord-

net ist, bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien 

für unsere Kunden und Berater. 

2. WIRTSCHAFTSBERICHT 

2.1. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich nach einem schwachen Q4 2022 mäßig in das Jahr 2023 weiter. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2023 fiel laut Berechnungen des Statistischen Bun-

desamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem vierten Quartal 2022 um 0,1 Prozent (Vor-

quartal). Im weiteren Verlauf des Jahres (Q2 2023) stagnierte die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

insbesondere aufgrund der weiterhin anhaltenden Inflation und der Konsumzurückhaltung der privaten 

Haushalte. Nach aktuellen Vorhersagen wird sich das BIP im zweiten Halbjahr in Deutschland eher 

schwach entwickeln. 

Aufgrund des wirtschaftlichen schwachen Umfelds rechnet der IWF in einer aktuellen Stellungnahme mit 

einer deutlichen Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums in 2023 und prognostiziert einen mittel-

fristigen Rückgang des globalen Wachstums auf etwa 2,2%. 

2.2. BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Markt für Investmentfonds' 

Der deutschen Fondsbranche sind in den ersten drei Monaten 2023 netto rund 15 Mrd. Euro neue Mittel 

zugeflossen. Aufgrund des stagnierenden Wirtschaftswachstums ist dies schon beachtlich. Insgesamt ver-

zeichneten Spezialfonds im ersten Quartal Zuflüsse von 11,6 Mrd. Euro. Publikumsfonds flossen in dieser 

Zeit 4,9 Mrd. Euro zu. 

In offenen Publikumsfonds verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsverbandes BVI zum Quartals-

ultimo 1,275 Billionen Euro. Offene Spezialfonds trugen mit rund 2,0 Billionen Euro zum Bestand bei. Un-

ter Berücksichtigung der geschlossenen Fonds sowie Mandate verwaltete die Fondsbranche Ende März 

2023 insgesamt ein Vermögen von rund 3,9 Billionen Euro. 

1 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Investmentprodukte wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht —

der BVI Pressemitteilung zur Investmentstatistik für das 1. Quartal 2023 vom 16. Mai 2023 entnommen. 
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Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH („JDC Pool“) bietet als Maklerpool im Bereich des Vertriebs von Finanz-

produkten freien Maklern und Maklergesellschaften (sog. „Independent Financial Advisors“) beispiels-

weise die Möglichkeit, eine Vielzahl nationaler und internationaler Investmentfonds, die zum Vertrieb im 

jeweiligen Absatzland zugelassen sind, aus einer Hand ohne Einschränkung der Unabhängigkeit zu vermit-

teln. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Versicherungs- und Vorsorgeprodukte, AIF und Vermö-

gensanlagen sowie Immobilien und Darlehensvermittlung. 

Die Gesellschaft ist mittelbares Tochterunternehmen der JDC Group AG und wird in den Konzernabschluss 

der JDC Group AG einbezogen. Die JDC Group AG steht für moderne Finanzberatung und intelligente Fi-

nanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich „Advisortech“, dem die JDC Pool zugeord-

net ist, bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien 

für unsere Kunden und Berater. 

2. WIRTSCHAFTSBE RICHT 

2.1.  GE SAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHME NBE DIN GUNGEN 

Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich nach einem schwachen Q4 2022 mäßig in das Jahr 2023 weiter. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2023 fiel laut Berechnungen des Statistischen Bun-

desamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem vierten Quartal 2022 um 0,1 Prozent (Vor-

quartal). Im weiteren Verlauf des Jahres (Q2 2023) stagnierte die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

insbesondere aufgrund der weiterhin anhaltenden Inflation und der Konsumzurückhaltung der privaten 

Haushalte. Nach aktuellen Vorhersagen wird sich das BIP im zweiten Halbjahr in Deutschland eher 

schwach entwickeln. 

Aufgrund des wirtschaftlichen schwachen Umfelds rechnet der IWF in einer aktuellen Stellungnahme mit 

einer deutlichen Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums in 2023 und prognostiziert einen mittel-

fristigen Rückgang des globalen Wachstums auf etwa 2,2%. 

2.2. BRANCHENBEZOGENE RAHMEN BEDIN GUNGEN  

Der Markt für Investmentfonds1

Der deutschen Fondsbranche sind in den ersten drei Monaten 2023 netto rund 15 Mrd. Euro neue Mittel 

zugeflossen. Aufgrund des stagnierenden Wirtschaftswachstums ist dies schon beachtlich. Insgesamt ver-

zeichneten Spezialfonds im ersten Quartal Zuflüsse von 11,6 Mrd. Euro. Publikumsfonds flossen in dieser 

Zeit 4,9 Mrd. Euro zu. 

In offenen Publikumsfonds verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsverbandes BVI zum Quartals-

ultimo 1,275 Billionen Euro. Offene Spezialfonds trugen mit rund 2,0 Billionen Euro zum Bestand bei. Un-

ter Berücksichtigung der geschlossenen Fonds sowie Mandate verwaltete die Fondsbranche Ende März 

2023 insgesamt ein Vermögen von rund 3,9 Billionen Euro. 

1 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Investmentprodukte wurden – wenn nicht anders kenntlich gemacht – 

der BVI Pressemitteilung zur Investmentstatistik für das 1. Quartal 2023 vom 16. Mai 2023 entnommen.
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Der Markt für Versicherungen' 

Die Beitragseinnahmen in der Versicherungswirtschaft gingen im Jahr 2022 leicht auf 224,3 Milliarden 

Euro zurück. Im Lebensversicherungsgeschäft waren die Beitragseinnahmen leicht rückläufig und fielen 
um 6 Prozent auf rund 97 Milliarden Euro. Dieser Rückgang ist jedoch hauptsächlich auf ein leicht redu-
ziertes Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen, nachdem dort im Vorjahr noch ein neues Rekordniveau 
erreicht wurde. Das baV Geschäft konnte hierin jedoch um 3,7 Prozent zulegen. Die Beitragseinnahmen 

in der privaten Krankenversicherung sowie in Schaden und Unfallversicherung konnten ebenfalls um rund 
3 bzw. 4 Prozent zulegen. 

Die deutschen Versicherer rechnen für das laufende Jahr 2023 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen mit einem Beitragswachstum. Mit Blick auf die hohe Inflation und die anhaltenden geopoli-
tischen Unsicherheiten wäre das ein achtbares Ergebnis. 

Für die Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds erwartet der GDV in diesem Jahr einen 

Beitragsrückgang von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die realen Einkommensrückgänge und die 
ungewöhnlich hohe Unsicherheit belasten das Geschäft in der Lebensversicherung. Die Prognose für 
2023, die im Herbst noch mit 0,1 Prozent knapp im positiven Bereich gelegen hatte, wird vom schwäche-

ren Ausblick bei der Entwicklung der Einmalbeiträge gedrückt. 

In der Schaden- und Unfallversicherung rechnet der Verband für das laufende Jahr mit einer Steigerung 
der Beiträge um 5,7 Prozent. Hauptgrund für das Wachstum sind inflationsbedingte Summenanpassungen 

in der Sachversicherung. 

In der Privaten Krankenversicherung bleibt der Verband bei seiner bisherigen Prognose von 3,5 Prozent 
Beitragswachstum für 2023. 

Ausblick 

Der Markt für Finanzdienstleistungen wird auch im Jahr 2023 weiterhin von anhaltender Unsicherheit, 
Volatilität, steigenden Zinsen und einer hohen Inflation geprägt sein. Die durch die niedrigen Zinsen vor 

allem bei Versicherungen hervorgerufenen Zinsverluste bedeuten unverändert reduzierte Nettoverzin-
sungen der Versicherungsprodukte. Durch die sich verfestigende Inflation und die immer mehr in den 
Vordergrund geratende Energiekrise ist zunehmend auch eine Kaufzurückhaltung der Kunden zu be-
obachten. Der Absatz von Investment- und Lebensversicherungsprodukten wird daher wesentlich von der 

weiteren Entwicklung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Corona-Pandemie, Inflation, Ener-
giekrise, Folgen des Ukraine-Krieges, etc.) abhängen. 

2.3. GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DER GESELLSCHAFT 

2.3.1. WESENTLICHE KENNZAHLEN 

Für die Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs sowie zur Steuerung des Gesamtkonzerns und seiner Seg-

mente verwendet der Vorstand des JDC Group-Konzerns als Maßgrößen der Zielerreichung die Entwick-
lung der Umsatzerlöse und nach Abzug der Provisionsaufwendungen verbleibenden Rohertrages sowie 
das EBITDA. Neben diesen gleichsam in den operativen Einzelgesellschaften als bedeutsamste finanzielle 
Leistungsindikatoren definierte Kennzahlen misst die Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

der Entwicklung des Personalaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine besondere 

2 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Versicherungen wurden den Branchendaten unter gdv.de entnommen. 
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Bedeutung zu. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder 

der Lage der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, sind nicht ersichtlich. 

Die wesentlichen Kennzahlen der JDC entwickelten sich wie folgt. 

wesentliche Kennzahlen 30.06.2023 30.06.2022 Veränderung 

Gesamterlöse 57.282 52.773 8,5% 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 46.704 42.664 9,5% 

Rohertrag 10.578 10.109 4,6% 

Personalaufwand 2.128 2.044 4,1% 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.767 3.499 7,7% 

EBITDA 4.683 4.566 2,6% 

Jahresüberschuss vor EAV 4.369 4.208 3,8% 

Eigenkapital 2.204 2.204 0,0 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 79 82 -3,7% 

VERMÖGENSLAGE 

Die Bilanzsumme beträgt 64.368 TEUR (31.12.2022: 62.816 TEUR), die Erhöhung der Bilanzsumme resul-

tiert auf der Aktivseite von höheren Barreserven und der Passivseite durch gestiegene Rückstellungen für 

ausstehende Provisionen ggü. dem Vorjahr. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Berichtszeitraum ggü. dem Vorjahr um 3 

TEUR erhöht. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen um 70 TEUR auf 40.989 

TEUR (Vorjahr 40.919 TEUR). Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen stehen der Gesell-

schaft dabei teilweise nicht kurzfristig zur Verfügung. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten 

sich um 113 TEUR auf 555 TEUR (Vorjahr 669 TEUR). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich um 

1.459 TEUR auf 8.383 TEUR erhöht, siehe hierzu auch die Cash-Flow-Rechnung. Die Liquidität der Gesell-

schaft ist damit zum Berichtszeitpunkt mehr als ausreichend dotiert. 

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 66 TEUR auf 7.305 TEUR und entfällt mit 4.358 TEUR im Wesentli-

chen auf Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. dort fast ausschließlich auf die 100%-Beteiligung an 

der JDC plus GmbH im Zusammenhang mit dem mittelbaren Erwerb eines Versicherungsbestandes. 

Das Eigenkapital beträgt weiterhin 2.204 TEUR, aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages 

mit der Jung, DMS & Cie. AG ergeben sich hier keine laufenden Veränderungen. Das Fremdkapital der 

Gesellschaft in Höhe von 51.819 TEUR entfällt mit 25.000 TEUR auf Verbindlichkeiten aus einer Unterneh-

mensanleihe. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 454 TEUR (Vorjahr: 1.464 

TEUR) auf 16.811 TEUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben 

sich um 647 TEUR (Vorjahr: 2.368 TEUR) auf 9.090 TEUR verringert. 

FINANZLAGE 

Die Jung, DMS & Cie. Pool führt ihre Bankkonten auf Guthabenbasis. Die Liquidität der Gesellschaft ist im 

Jahresverlauf stets mehr als ausreichend dotiert. 

Am 2. Dezember 2019 hat die JDC Pool GmbH eine Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 25 Mio. 

Euro platziert, die mit 5,5% p.a. verzinst wird. Die Laufzeit dieser Schuldverschreibung beträgt 5 Jahre. 

Die Eigenkapitalquote zum Stichtag beträgt 3,4% (1. HJ 2022: 3,5%). 

ERTRAGSLAGE 
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Der Umsatz hat sich im Berichtshalbjahr um 9,2% von 52.447 TEUR auf 57.259 TEUR erhöht. Der Rohertrag 
ist um 4,6% auf 10.578 TEUR (Vorjahr: 10.109 TEUR) gestiegen. Die Rohertragsmarge, definiert als Roher-

trag zu Umsatz, liegt mit 18,5% leicht unter Vorjahr (19,3%). 

Der Personalaufwand ist mit 2.128 EUR im Vergleich zum Vorjahr (2.044 TEUR) leicht gestiegen. Die sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 3.767 7,7% über Vorjahresniveau (3.499 TEUR). 

Das EBITDA hat sich von 4.566 TEUR auf 4.683 TEUR wie im Vorjahr deutlich verbessert. Das Ergebnis nach 
Steuern erhöhte sich von 4.208 TEUR auf 4.369 TEUR. Im Geschäftsjahr 2006 wurde zwischen JDC und der 

Muttergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. 
Die Gesellschaft hat insoweit Aufwendungen in Höhe von 4.369 TEUR (Vorjahr: 4.208 TEUR) aus Gewinn-
abführung. Der Ausgleich erfolgt im Geschäftsjahr 2024 

2.4. ZUSAMMENFASSENDE GESAMTAUSSAGE 

Insgesamt blickt die Geschäftsführung aus ihrer Sicht auf eine positive Geschäftsentwicklung zurück. Die 
erwartete positive Entwicklung des Unternehmens mit einer deutlichen Umsatzsteigerung insbesondere 
in der Versicherungssparte hat sich durch die Anbindung von weiteren Großkunden eingestellt. Bei einem 

deutlich gestiegenen Umsatz und Rohertrag wurde das EBITDA wiederholt gesteigert. 

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 eine Anleihe (2019/2024) in Höhe von 25 Mio. begeben, damit ist die 
Liquiditätsausstattung der Gesellschaft sichergestellt. 

3. PROGNOSE-, CHANCEN UND RISIKOBERICHT 

I. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung 

Die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist mit allen Chancen und Risiken verbunden, die mit 
dem Vertrieb von Finanzprodukten und dem Kauf, der Führung und dem Verkauf von Unternehmen zu-
sammenhängen. Das Risikomanagementsystem der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH darauf ausgerichtet, 

Risiken frühzeitig zu identifizieren und durch Ableitung geeigneter Maßnahmen diese zu minimieren. Fi-
nanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Um mögliche Probleme in den ver-
bundenen Unternehmen und deren Beteiligungen frühzeitig zu erkennen, werden wesentliche Kennzif-
fern abgefragt und beurteilt. Es werden monatliche, wöchentliche und tägliche Auswertungen zu Absatz, 

Umsatz und Liquiditätssituation erstellt. Die Geschäftsführung bekommt einen täglichen Überblick über 
die Absatz- und Liquiditätskennziffern. Die JDC wird über ein monatliches Berichtswesen, welches die we-
sentlichen Kennzahlen beinhaltet und insbesondere die Liquiditätssituation berücksichtigt, gesteuert. Die 
Geschäftsführung wird darüber hinaus täglich über den aktuellen Liquiditätsstand informiert. 

Die relevanten unternehmensbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Im Rahmen der Vermittlung von Finanzprodukten und Versicherungen kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass durch Stornierungen Aufwendungen entstehen, die nicht durch entsprechende Rück-
forderungsansprüche gegenüber den Vermittlern gedeckt sind. Mit dem gestiegenen Versicherungs-
umsatz in der JDC kommt dem Forderungsmanagement für die Realisierung derartiger Rückforde-

rungsansprüche eine gestiegene Bedeutung zu. 

• JDC kann für Aufklärungs- oder Beratungsfehler durch Vertriebspartner in Anspruch genommen wer-

den. Ob im Einzelfall die Risiken dann durch den bestehenden Versicherungsschutz oder die Rückfor-
derungsansprüche gegenüber Vermittlern gedeckt sind, ist nicht pauschal darzustellen. 

• Aufgrund der anhaltend volatilen Kapitalmärkte und des schwer prognostizierbaren Produktabsatzes 
sind große Anforderungen an das Liquiditätsmanagement zu stellen. Fehlende Liquidität könnte zu 
einem existenziellen Problem werden. 
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• Die JDC steht immer mehr im Fokus des Kapitalmarkts. Zudem zählt die JDC immer mehr Großkon-

zerne zu ihren Kunden. Sollte es hier mal zu einem Imageschaden kommen, kann dies zu Umsatzver-
lusten führen. 

Die relevanten marktbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Der geschäftliche Erfolg der Gesellschaft ist grundsätzlich von der volkswirtschaftlichen Entwicklung 
abhängig. 

• Die Entwicklung der nationalen und globalen Finanz- und Kapitalmärkte ist für den Erfolg der JDC von 

erheblicher Relevanz. Anhaltende Volatilität oder negative Entwicklungen können die Ertragskraft 
der JDC negativ beeinflussen. 

• Die Stabilität der rechtlichen und regulativen Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich ist 

von großer Wichtigkeit. Vor allem kurzfristige Änderungen der Rahmenbedingungen für Finanzdienst-
leistungsunternehmen, Vermittler und Finanzprodukten können das Geschäftsmodell der JDC nega-
tiv beeinflussen. 

• Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise und Entwicklung der Inflation wirken 
sich aktuell negativ auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen als auch auf die Einkommens-

entwicklung vieler Verbraucher aus. Dies führt insgesamt zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der 
Verbraucher. Sollte sich diese Entwicklung weiter verfestigen, hat dies negative Auswirkungen auf die 
Ertragskraft der JDC. 

• Zudem sind die Folgen des Ukraine-Krieges nicht abzusehen. Damit einhergehende wirtschaftliche 
Sanktionen, höhere Rohstoffpreise, Produktionsausfälle oder gestörte Lieferketten haben auch öko-
nomische Folgen und können den konjunkturellen Aufschwung bremsen oder gar stoppen. Eine der-

artige Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte ebenfalls die Ertragskraft der JDC negativ beein-
flussen. 

Die relevanten regulatorischen Risiken sind die folgenden: 

• Die Umsetzung der europäischen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) betrifft alle deut-

schen Unternehmen, insbesondere jedoch auch Unternehmen der Finanzdienstleistungsbran-
che, die in besonderem Maße mit personenbezogenen Daten arbeiten. Hier treffen uns umfang-
reiche Informations- und Dokumentationspflichten. Da die Digitalisierung der Versicherungsin-
dustrie noch am Anfang steht, sind viele Prozesse bei JDC noch manuell zu bewältigen. Das er-

höht das Risiko von Datenpannen aufgrund von menschlichen Fehlern. 

Weitere bestands- oder entwicklungsgefährdende Risiken für die Gesellschaft kann die Geschäftsführung 
aktuell nicht erkennen und ist der Ansicht, dass die identifizierten Risiken überschaubar sind und den 

Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden. 

Die Chancen sieht die Geschäftsführung wie folgt: Viele Finanzvertriebe sind derzeit finanziell ge-

schwächt. Im Ergebnis sind die finanziellen Ressourcen vieler Wettbewerber erschöpft und der Konsoli-
dierungsdruck hat sich erhöht — wovon die großen Marktteilnehmer, unter anderem die JDC Group-Kon-
zernunternehmen, profitieren. 

Die JDC Group AG hat bereits entscheidende Weichen für die folgenden Jahre gestellt. Mit dem Gothaer 
Versicherungskonzern und der Ecclesia Gruppe konnten weitere namhafte Bancassurance-Kunden ge-
wonnen werden, die auf die Plattformtechnologie der JDC setzen. Zudem wurde mit der R+V Versiche-
rung, der zweitgrößten Versicherungsgruppe Deutschlands, eine umfangreiche Kooperation vereinbart, 

in dessen Rahmen die JDC-Versicherungsplattform als Whitelabel samt Kundenverwaltungssystem iCRM 
innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe eingesetzt werden soll. Außerdem birgt auch die ge-
meinsam mit Bain Capital Insurance und Canada Life Irish Holding Company Limited gegründete Summitas 
Gruppe für JDC großes Potenzial. Hierdurch soll einer der größten Gewerbemakler im deutschsprachigen 

Raum entstehen, der wiederum sein Geschäft über die JDC-Plattform abwickeln wird. 
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Das alles wird aus Sicht der Geschäftsführung dazu führen, dass sich die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH im 
Geschäftsjahr 2023 weiterhin positiv entwickeln wird. 

II. Prognosebericht 

Konjunkturausblick 

Die bereits von der Corona-Krise geschwächte Weltwirtschaft wurde im Jahr 2022 nochmals von mehre-
ren Schocks getroffen. So sorgten — neben der anhaltenden Pandemie — insbesondere der Kriegsausbruch 
in der Ukraine und eine unerwartet hohe Inflation für rapide gestiegene Preise bei fossilen Brennstoffen 
und Lebensmitteln. Aufgrund der damit einhergehenden wirtschaftlichen Schäden wird sich das globale 

Wachstum nach Einschätzung des IWF voraussichtlich von geschätzten 6,1 Prozent im Jahr 2021 auf 3,6 
Prozent in den Jahren 2022 und 2023 abschwächen. Zusätzlich ist auch mittelfristig mit einem weiteren 
Rückgang des globalen Wachstums zu rechnen. 

Märkte und Branchenausblick 

Die weitere Entwicklung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Corona-Pandemie, Inflation, 
Energiekrise, Folgen des Ukraine-Krieges, etc.) wird auch wesentlich die weitere Entwicklung an den Märk-

ten bestimmen. Das aktuelle Marktumfeld ist demnach von hoher Unsicherheit geprägt, was sich bereits 
in einer zunehmenden Kaufzurückhaltung der Kunden beobachten lässt. 

Mit der Zinserhöhung und dem Ausstieg aus den Negativzinsen hat die EZB zudem den ersten Schritt in 

Richtung einer Normalisierung der Zinssätze bereits eingeleitet. Nichtsdestotrotz wird sich auch weiterhin 
viel Liquidität im Markt befinden, da der von der EZB eingeschlagene Kurs durch die Verabschiedung eines 
weiteren Sicherungsinstruments (Transmission Protection Instrument —TPI) aktuell auch noch einmal be-
stätigt wurde. Gleichwohl dies Aktien- und Immobilienmarkt grundsätzlich beflügeln sollte, sorgten die 

kriegsbedingten wirtschaftlichen Schäden und das damit verbundene absinkende globale Wirtschafts-
wachstum für deutliche Verwerfungen am Aktienmarkt. Es besteht daher aktuell eine hohe Unsicherheit 
im Markt hinsichtlich der weiteren Entwicklung. 

Erwartete Geschäftsentwicklung 

Die Einschätzung des voraussichtlichen Geschäftsverlaufs der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH für 2023 ba-
siert auf den im Konzernlagebericht der JDC Group AG dargestellten volkswirtschaftlichen Annahmen. 

Der künftige Geschäftsverlauf hängt wesentlich von der weiteren Entwicklung der weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, wie dem Verlauf der Corona-Pandemie, der Inflation, der aktuellen Energiekrise 
oder auch der Entwicklung des Ukraine-Krieges, ab. Insbesondere die sehr hohe Inflation und die sich 
zuspitzende Energiekrise sorgen aktuell für eine immer größer werdende Kaufzurückhaltung bei den Kun-

den. 

Gleichwohl dieser spürbare Konsumrückgang die bisherige Geschäftsentwicklung noch nicht beeinträch-

tigt hat, ist es möglich, dass die aktuellen Entwicklungen im zweiten Halbjahr auch die Finanz-, Vermö-
gens- und Ertragslage des JDC beeinflussen können. 

Nichtsdestotrotz hat sich der JDC-Konzern und somit die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit den dazu ge-

wonnenen Großkunden, der Skalierung der Plattform sowie einer Optimierung der internen Prozesse und 
des Kostenmanagements frühzeitig so aufgestellt, dass auch ein möglicher vorübergehender Investitions-
und Konsumrückgang aufgefangen werden kann. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 bestätigen wir 
daher unsere positive Einschätzung zur künftigen Geschäftsentwicklung. 

Wir werden auch künftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
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Wiesbaden, 14. August 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 
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Geprüfter Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. 
Pool GmbH 

für das am 31. Dezember 2022 endenden Geschäfts-
jahr 2022 nach HGB 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-19 

Geprüfter Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. 

Pool GmbH

für das am 31. Dezember 2022 endenden Geschäfts-

jahr 2022 nach HGB



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-20 

12.2. GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH FÜR DAS AM 31. DEZEMBER 2022 

ENDENDEN GESCHÄFTSJAHR 2022 NACH HGB 

12.2.1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 

AKTIVA Stand Stand 

31.12.2022 31.12.2021 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 911.106,40 (Vj. € 923.094,05) 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 40.919.418,25 (Vj. € 39.242.220,93) 

- davon gegen Gesellschafter 

€ 17.072.955,63 (Vj. € 13.461.612,78) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 520.847,76 (Vj. € 872.125,87) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

2.608.434,00 2.783.878,00 

237.539,00 258.654,00 

21.693,00 27.648,00 

4.358.074,50 4.358.074,50 

13.250,00 13.250,00 

7.238.990,50 7.441.504,50 

7.041.337,44 7.508.302,73 

40.919.418,25 39.242.220,93 

668.622,68 910.153,10 

6.923.785,27 6.464.947,84 

55.553.163,64 54.125.624,60 

23.863,89 32.593,11 

62.816.018,03 61.599.722,21 
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€ 17.072.955,63 (Vj. € 13.461.612,78) 
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€ 520.847,76 (Vj. € 872.125,87) 
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PASSIVA Stand 

31.12.2022 

Stand 

31.12.2021 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00 

Il. Kapitalrücklage 1.512.730,70 1.512.730,70 

III. Gewinnvortrag 91.511,60 91.511,60 

2.204.242,30 2.204.242,30 

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 9.111.837,05 10.789.572,27 

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 0,00 (Vj. € 0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.356.352,38 14.693.675,1 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 1.596.951,76 (Vj. € 1.809.069,03) 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.737.676,69 8.495.963,96 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 9.737.676,69 (Vj. € 8.495.963,96) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 8.487.026,55 (Vj. € 7.041.931,82) 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 363.559,61 366.538,49 

- davon aus Steuern: € 48.694,59 (Vj. € 40.832,79) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 165.064,61 (Vj. € 159.509,90) 

51.457.588,68 48.556.177,64 

D. Passive Rechnungsabgrenzung 42.350,00 49.730,00 

62.816.018,03 61.599.722,21 
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1. sonstige Rückstellungen 9.111.837,05 10.789.572,27

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00

  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

  € 0,00 (Vj. € 0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.356.352,38 14.693.675,1

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 1.596.951,76 (Vj. € 1.809.069,03) 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.737.676,69 8.495.963,96

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 9.737.676,69 (Vj. € 8.495.963,96) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 8.487.026,55 (Vj. € 7.041.931,82) 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 363.559,61 366.538,49

- davon aus Steuern: € 48.694,59 (Vj. € 40.832,79) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 165.064,61 (Vj. € 159.509,90) 

51.457.588,68 48.556.177,64

D. Passive Rechnungsabgrenzung 42.350,00 49.730,00

62.816.018,03 61.599.722,21
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12.2.2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

1.1. - 1.1. -

31.12.2022 31.12.2021 

1. Umsatzerlöse 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

- Rohergebnis 

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung 

- davon für Altersversorgung: € 35.010,14 (Vj. € 26.244,52) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

- Betriebsergebnis 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

- davon aus verbundenen Unternehmen: 

€ 1.000.607,47 (Vj. € 921.107,19) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

- davon an verbundene Unternehmen: 

€ 307.319,22 (Vj. € 330.472,86) 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

103.052.681,25 

817.984,19 

83.370.715,74 

98.714.803,38 

312.304,51 

79.505.872,25 

20.499.949,70 19.521.235,64 

3.410.690,00 

731.713,28 

268.310,78 

7.173.223,45 

3.273.468,48 

661.990,74 

259.714,43 

7.345.795,64 

8.916.012,19 7.980.266,35 

1.014.413,68 921.849,36 

1.434.512,59 1.463.217,82 

0,00 10.018,70 

10. Ergebnis nach Steuern 8.495.913,28 7.428.879,19 

11. Sonstige Steuern 

12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 

Gewinn 

2.501,00 2.336,00 

8.493.412,28 7.426.543,19 

13. Jahresüberschuss 0,00 0,00 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

1.1. - 1.1. - 

31.12.2022 31.12.2021 

€ € 

1. Umsatzerlöse 103.052.681,25 98.714.803,38

2. Sonstige betriebliche Erträge 817.984,19 312.304,51

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 83.370.715,74 79.505.872,25

- Rohergebnis 20.499.949,70 19.521.235,64

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 3.410.690,00 3.273.468,48

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 731.713,28 661.990,74

und für Unterstützung 

- davon für Altersversorgung: € 35.010,14 (Vj. € 26.244,52) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 268.310,78 259.714,43

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.173.223,45 7.345.795,64

- Betriebsergebnis 8.916.012,19 7.980.266,35

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.014.413,68 921.849,36

- davon aus verbundenen Unternehmen: 

€ 1.000.607,47 (Vj. € 921.107,19) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.434.512,59 1.463.217,82

- davon an verbundene Unternehmen: 

 € 307.319,22 (Vj. € 330.472,86) 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 10.018,70

10. Ergebnis nach Steuern 8.495.913,28 7.428.879,19

11. Sonstige Steuern 2.501,00 2.336,00

12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 

Gewinn 8.493.412,28 7.426.543,19

13. Jahresüberschuss 0,00 0,00
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12.2.3. ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 

A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 
zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 
Vorjahres. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 
werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 
Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 
die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 
zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 
einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-
taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 
nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-
züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert. 

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteige-
rungen in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge und berücksichtigt alle erkennbaren Risi-
ken. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, 
die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

C. Erläuterung zur Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dar-
gestellt. 
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12.2 .3 . AN HA N G FÜR  D A S GES CHÄ FTS JA HR 2 022  

A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 

zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und Ver-

lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.  

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 

Vorjahres. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 

werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 

Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 

die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 

zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 

einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-

derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-

taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 

nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-

züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert.  

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteige-

rungen in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge und berücksichtigt alle erkennbaren Risi-

ken. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.  

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, 

die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

C. Erläuterung zur Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dar-

gestellt. 
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Anlagespiegel 

Anschaffungskosten Abschreibungen 

Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Restbuchwert Restbuchwert 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

Il. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

1.1.2022 

€ 

2022 

€ 

2022 

€ 

31.12.2022 

€ 

1.1.2022 

€ 

2022 

€ 

2022 

€ 

31.12.2022 

€ 

31.12.2022 

€ 

31.12.2021 

€ 

3.432.909,15 65.000,00 0,00 3.497.909,15 649.031,15 240.444,00 0,00 889.475,15 2.608.434,00 2.783.878,00 

406.693,21 0,00 0,00 406.693,21 148.039,21 21.115,00 0,00 169.154,21 237.539,00 258.654,00 

3.839.602,36 65.000,00 0,00 3.904.602,36 797.070,36 261.559,00 0,00 1.058.629,36 2.845.973,00 3.042.532,00 

111.786,82 796,78 21.814,45 90.769,15 84.138,82 6.751,78 21.814,45 69.076,15 21.693,00 27.648,00 

4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.074,50 4.358.074,50 

13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.371.324,50 0,00 0,00 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.371.324,50 

8.322.713,68 65.796,78 21.814,45 8.366.696,01 881.209,18 268.310,78 21.814,45 1.127.705,51 7.238.990,50 7.441.504,50 
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Anlagespiegel 

Anschaffungskosten Abschreibungen 

Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Restbuchwert Restbuchwert

1.1.2022 2022 2022 31.12.2022 1.1.2022 2022 2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 

€ € € € € € € € € € 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 3.432.909,15 65.000,00 0,00 3.497.909,15 649.031,15 240.444,00 0,00 889.475,15 2.608.434,00 2.783.878,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 406.693,21 0,00 0,00 406.693,21 148.039,21 21.115,00 0,00 169.154,21 237.539,00 258.654,00

3.839.602,36 65.000,00 0,00 3.904.602,36 797.070,36 261.559,00 0,00 1.058.629,36 2.845.973,00 3.042.532,00

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 111.786,82 796,78 21.814,45 90.769,15 84.138,82 6.751,78 21.814,45 69.076,15 21.693,00 27.648,00

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.074,50 4.358.074,50

 2. Beteiligungen 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.371.324,50 0,00 0,00 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.371.324,50

8.322.713,68 65.796,78 21.814,45 8.366.696,01 881.209,18 268.310,78 21.814,45 1.127.705,51 7.238.990,50 7.441.504,50
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2. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Provi-

sionsabrechnungen in Höhe von T€ 7.567,6. 

3. Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeiten-

spiegel im Einzelnen dargestellt: 

Gesamt Bis zu einem 

Jahr 

Restlaufzeit 

1 bis 5 

Jahre 

mehr als 5 

Jahre 

1. Anleihe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 

(Vorjahr:) (25.000.000,00) (0,00) (25.000.000,00) (0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen 16.356.352,38 1.596.951,76 14.759.400,62 0,00 

(Vorjahr:) (14.693.675,19) (1.809.069,03) (12.884.606,16) (0,00) 

3. Verbindlichkeiten gegen-

über verbundenen Unter-

nehmen 9.737.676,69 9.737.676,69 0,00 0,00 

(Vorjahr:) (8.495.963,96) (8.495.963,96) (0,00) (0,00) 

4. Sonstige 

Verbindlichkeiten 363.559,61 165.064,61 198.495,00 0,00 

(Vorjahr:) (366.538,49) (159.509,90) (207.028,59) (0,00) 

51.457.588,68 11.499.693,06 39.957.895,62 0,00 

(Vorjahr:) (48.556.177,64) (10.464.542,89) (38.091.634,75) (0,00) 

Die Verbindlichkeiten aus Anleihen betreffen mit € 25.000.000,00 die Anleihe 2019/2024, die besichert 

ist durch im Rahmen einer Globalzession abgetreten Ansprüchen aus bestehenden sowie zukünftigen Ab-

schlussfolgeprovisionen sowie sonstigen Provisionsvergütungsansprüchen in Höhe von mindestens 

€ 8.332,5 Mio. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind unbesichert. 
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2. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Provi-

sionsabrechnungen in Höhe von T€ 7.567,6. 

3. Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeiten-

spiegel im Einzelnen dargestellt: 

Restlaufzeit 

Gesamt Bis zu einem 1 bis 5 mehr als 5 

Jahr Jahre Jahre 

€ € € € 

1. Anleihe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

(Vorjahr:) (25.000.000,00) (0,00) (25.000.000,00) (0,00)

2. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen 16.356.352,38 1.596.951,76 14.759.400,62 0,00

(Vorjahr:) (14.693.675,19) (1.809.069,03) (12.884.606,16) (0,00)

3. Verbindlichkeiten gegen- 

über verbundenen Unter- 

nehmen 9.737.676,69 9.737.676,69 0,00 0,00

(Vorjahr:) (8.495.963,96) (8.495.963,96) (0,00) (0,00)

4. Sonstige 

Verbindlichkeiten 363.559,61 165.064,61 198.495,00 0,00

(Vorjahr:) (366.538,49) (159.509,90) (207.028,59) (0,00)

51.457.588,68 11.499.693,06 39.957.895,62 0,00

(Vorjahr:) (48.556.177,64) (10.464.542,89) (38.091.634,75) (0,00)

Die Verbindlichkeiten aus Anleihen betreffen mit € 25.000.000,00 die Anleihe 2019/2024, die besichert 

ist durch im Rahmen einer Globalzession abgetreten Ansprüchen aus bestehenden sowie zukünftigen Ab-

schlussfolgeprovisionen sowie sonstigen Provisionsvergütungsansprüchen in Höhe von mindestens 

€ 8.332,5 Mio. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind unbesichert. 
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D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse gern. § 285 Nr. 4 HGB 

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Bestandsprovisionen und setzen sich 

wie folgt zusammen: 

2022 

T€ 

2021 

T€ 

Abschlusscourtage 81.300,1 76.545,2 

Abschlussfolgecourtage 17.300,0 17.451,8 

Sonstige Erlöse 4.452,6 4.717,8 

103.052,7 98.714,8 

E. Sonstige Angaben 

1. Haftungsverhältnisse gern. §§ 251, 268 Abs. 7 sowie 285 Nr. 27 HGB 

Die Gesellschaft hat für konzernverbundene Unternehmen gegenüber diversen Versicherungsge-

sellschaften Patronatserklärungen in Höhe von T€ 25,0 abgegeben. 

Haftungsverhältnisse werden nur nach sorgfältiger Abwägung des Risikos eingegangen. Das Risiko 

der Inanspruchnahme aus den ausgewiesenen Haftungsverhältnissen wird als unwahrscheinlich 

eingestuft, da die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH davon ausgeht, dass die originär verpflichteten 

Konzernunternehmen sämtliche ihrer Verpflichtungen erfüllen können. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gern. § 285 Nr. 3a HGB 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen zum Bilanzstichtag, die im Wesentlichen aus Miet- und Lea-

singverpflichtungen resultieren, gliedern sich nach der Fristigkeit wie folgt: 

Restlaufzeit 

- 

- 

bis zu einem Jahr € 290.097,85 

zwei bis fünf Jahre € 46.329,84 

mehr als fünf Jahre € 0,00 

336.427,69 
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D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse gem. § 285 Nr. 4 HGB 

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Bestandsprovisionen und setzen sich 

wie folgt zusammen: 

2022 2021 

T€ T€ 

Abschlusscourtage 81.300,1 76.545,2

Abschlussfolgecourtage 17.300,0 17.451,8

Sonstige Erlöse 4.452,6 4.717,8

103.052,7 98.714,8

E. Sonstige Angaben 

1. Haftungsverhältnisse gem. §§ 251, 268 Abs. 7 sowie 285 Nr. 27 HGB 

Die Gesellschaft hat für konzernverbundene Unternehmen gegenüber diversen Versicherungsge-

sellschaften Patronatserklärungen in Höhe von T€ 25,0 abgegeben. 

Haftungsverhältnisse werden nur nach sorgfältiger Abwägung des Risikos eingegangen. Das Risiko 

der Inanspruchnahme aus den ausgewiesenen Haftungsverhältnissen wird als unwahrscheinlich 

eingestuft, da die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH davon ausgeht, dass die originär verpflichteten 

Konzernunternehmen sämtliche ihrer Verpflichtungen erfüllen können. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen zum Bilanzstichtag, die im Wesentlichen aus Miet- und Lea-

singverpflichtungen resultieren, gliedern sich nach der Fristigkeit wie folgt: 

Restlaufzeit 

-   bis zu einem Jahr € 290.097,85

-   zwei bis fünf Jahre € 46.329,84

-   mehr als fünf Jahre € 0,00

336.427,69
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3. Personalstruktur gern. § 285 Nr. 7 HGB 

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 79 (Vj. 75) und unterteilt sich in folgende 

Gruppen: 

2022 2021 

Angestellte 

- 

- 

vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 56 56 

teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter und Aushilfen 23 19 

79 75 

4. Gesamtbezüge der Geschäftsführung gern. § 285 Nr. 9 HGB 

Die Gesellschaft nimmt die Ausnahmeregelung gern. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch. 

5. Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen der Geschäftslei-

tung an: 

- Herr Dr. Sebastian Josef Grabmaier, Grünwald, Rechtsanwalt, CEO der JDC Group AG, 

- Herr Ralph Konrad, Mainz, Diplom-Kaufmann, CFO der JDC Group AG, 

- Herr Stefan Bachmann, Frankfurt am Main, CDO der JDC Group AG. 

6. Anteilsbesitz gern. § 285 Nr. 11 HGB 

Die Berichtsgesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt: 

Stammkapital 

T€ 

Anteilshöhe Eigenkapital 

2022/T€ 

Ergebnis 

2022/T€ 

JDC Geld.de GmbH, Wies-

baden 25 100,0 ./. 2.259 ./. 364 

JDC plus GmbH, Wiesbaden 25 100,0 4.422 81 

Dr. Jung & Partner GmbH 

Generalrepräsentanz, 

Essenbach 25 30,0 165 ./. 12* 

* Jahresabschluss zum 31.12.2021 

7. Geschäfts- oder Firmenwert gern. § 285 Nr. 13 HGB 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des in der Bilanz ausgewiesenen entgeltlich erworbenen 

Geschäfts- und Firmenwertes beträgt 15 Jahre, aufgrund der Stabilität und Bestandsdauer des er-

worbenen Mitarbeiter-Know-Hows und der erworbenen Kundenbeziehungen. 
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8. Mutterunternehmen gern. §§ 285 Nr. 14, 14a HGB und Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung 

eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes gern. § 291 Abs. 2 HGB 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, wird in den Konzernabschluss der JDC Group AG mit 

dem Sitz in Wiesbaden (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nr. 

HRB 22030) einbezogen, der im Bundesanzeiger offengelegt wird. 

Die JDC Group AG, Wiesbaden, stellt damit einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlage-

bericht nach dem IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 

HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf, sodass die Jung, DMS & Cie. Pool 

GmbH, Wiesbaden, nach § 291 Abs. 1 HGB von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht aufzustellen, befreit ist. 

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag gern. § 285 Nr. 33 HGB 

Es sind keine angabepflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Ge-

schäftsjahres eingetreten. 

Wiesbaden, 12. März 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 

Gez. Stefan Bachmann 
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12.2.4. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 

1. GRUNDLAGEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

1.1. GESCHÄFTSMODELL DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

Die JDC Pool GmbH bietet im Segment Advisortech eine digitale Plattform für Versicherungen, Invest-
mentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter 

des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung 
anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz 
für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließ-
lichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. 

Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über 
das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmög-
lichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und 
Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. 

Die Gesellschaft ist mittelbares Tochterunternehmen derJDC Group AG und wird in den Konzernabschluss 
der JDC Group AG einbezogen. Die JDC Group AG steht für moderne Finanzberatung und intelligente Fi-

nanztechnologie für Berater und Kunden. 

2. WIRTSCHAFTSBERICHT 

2.1. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die bereits durch die Pandemie geschwächte Weltwirtschaft wurde im letzten Jahr nochmals von mehre-
ren Schocks getroffen: der Krieg in der Ukraine hat eine kostspielige humanitäre Krise ausgelöst; die In-
flation war so hoch, wie seit mehreren Jahrzehnten nicht und in China trübten die rasche Ausbreitung von 

COVID-19 und damit einhergehende Lockdowns die Aussichten. Zudem belastete auch der Anstieg der 
Zentralbankzinsen die Wirtschaftstätigkeit. 

Gemäß der Einschätzung des IWF vom Januar 2023 betrug das globale Wachstum im letzten Jahr daher 
lediglich 3,4 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent). Die US-amerikanische Wirtschaft verzeichnete mit einem 
Wachstum von 2,0 Prozent sogar noch einen größeren Rückgang (Vorjahr: 5,6 Prozent). Der Anstieg der 
Wirtschaftsleistung in der Eurozone betrug 3,5 Prozent. 

Auch in Deutschland war die gesamtwirtschaftliche Lage von den Folgen des Kriegs geprägt. Zusätzlich 
sorgten verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise, der Fachkräftemangel und die 
andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie für erschwerte Bedingungen. 

Vor diesem Hintergrund konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Nach 
ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamt erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-
bereinigt um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat die Wirtschaftsleistung nun auch wieder 

das Vorkrisenniveau erreicht (Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona Pandemie, lag 
das Bruttoinlandsprodukt 2022 0,7% höher).1

1 Alle Daten der folgenden Beschreibung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden— wenn nicht anders kenntlich 

gemacht —Stellungnahmen des IWF im Januar 2023 entnommen. 
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2.2. BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Markt für Investmentfonds' 

Die deutsche Investmentfondsbranche verwaltete zum 31. Dezember 2022 ein Gesamtvermögen von 

3.804 Milliarden Euro. Dies sind zwar knapp 12 Prozent weniger als im Vorjahr (4.310 Milliarden Euro), 
doch trotzdem zeigte sich die Fondsbranche im letzten Jahr sehr widerstandsfähig. So haben der Ukraine-
Krieg, die explodierenden Energiepreise und die steigenden Inflationsraten nicht nur zu deutlichen Kurs-
rückgängen an den Aktien- und Rentenmärkten geführt, sondern die Anleger auch verunsichert. Dennoch 

waren in der Gesamtjahresbetrachtung keine besonders hohen Rückflüsse zu beobachten. Die Entwick-
lung des Vermögens spiegelt daher hauptsächlich die letztjährigen Turbulenzen an den Börsen wider. 

Zum 31. Dezember 2022 (in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2021) waren 1.280 Milliarden Euro 

(1.471 Milliarden Euro) in Publikumsfonds und 1.943 Milliarden Euro (2.188 Milliarden Euro) in Spezial-
fonds investiert. 529 Milliarden Euro (610 Milliarden Euro) entfielen auf Mandate und 52 Milliarden Euro 
auf geschlossene Fonds (41 Milliarden Euro). 

Auf die einzelnen Assetklassen teilt sich das Fondsvolumen der Publikumsfonds zum 31. Dezember 2022 
(in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2021) wie folgt auf: 

— Aktienfonds: 531,9 Milliarden Euro (632,6 Milliarden Euro) 

— Rentenfonds: 188,2 Milliarden Euro (230,9 Milliarden Euro) 

— Geldmarktfonds: 34,0 Milliarden Euro (34,6 Milliarden Euro) 

— Offene Immobilienfonds: 131,1 Milliarden Euro (125,2 Milliarden Euro) 

— Gemischte und sonstige Fonds: 395,1 Milliarden Euro (447,7 Milliarden Euro) 

Der Trend aus 2021 - mit einem Neugeschäft von 256 Milliarden Euro das beste Absatzjahr im Fondsge-
schäft überhaupt - setzte sich zunächst auch zu Beginn des letzten Jahres fort. So verzeichneten Spezial-
und Publikumsfonds im Januar 2022 noch Rekordzuflüsse von insgesamt 30 Milliarden Euro. Anschließend 
markierte der Ukrainekrieg jedoch den Wendepunkt. Die damit einhergehenden Turbulenzen führten 

dazu, dass aus offenen Publikumsfonds in der Gesamtjahresbetrachtung netto 4 Milliarden Euro abflos-
sen. Verglichen mit den Krisenjahren 2008 (27 Milliarden Euro) und 2011 (15 Milliarden Euro) bewegte 
sich die Korrektur dennoch auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies zeigt auch die Tatsache, dass die Pub-
likumsfonds allein im vierten Quartal schon wieder Zuflüsse von 5 Milliarden Euro verzeichnen konnten. 

Ein Großteil des Neugeschäfts der Publikumsfonds stammte auch im letzten Jahr wieder von Privatanle-
gern. Laut Angaben des BVI haben Sparer bis Ende September 40 Milliarden Euro neu angelegt —trotz der 
gestiegenen Zinsen. Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entwicklung leisteten dabei erneut die Fonds-

sparpläne. 

Der Markt für Versicherungen3

In der Versicherungswirtschaft prägte 2022 neben der Corona-Pandemie auch der Ukraine-Krieg die Ent-

wicklung in der Branche. Angesichts dieser Krisenherde verlief das abgelaufene Geschäftsjahr dennoch 
zufriedenstellend. Die Branche hat über alle Sparten hinweg nur einen leichten Rückgang in den Beitrags-
einnahmen von 0,7 Prozent verzeichnen müssen. 

2 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Investmentprodukte wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht —

der Pressemitteilung des BVI vom 09. Februar 2023 entnommen. 

3 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Versicherungen wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht — der 

Internetseite des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entnommen. 
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Bei den Lebensversicherern und Pensionskassen sanken die Prämieneinnahmen 2022 leicht auf rund 97 

Mrd. Euro. Diese Entwicklung ist auf ein reduziertes Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen, das sich je-

doch aufgrund der aktuellen Zinssituation weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet. Der Anteil 

der Einnahmen aus baV stieg aber erfreulich um rund 3,7 Prozent auf 20,3 Mrd. EUR. 

Bei der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen die Einnahmen um 4,0 Prozent auf 80,4 Mrd. Euro. Und 

auch die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung nahmen 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr ein. 

Die dortigen Beitragseinnahmen stiegen auf 46,8 Mrd. Euro. 

Der Ausblick für das Jahr 2023 fällt insbesondere im Bereich der Lebens- und privaten Krankenversiche-

rung wenig optimistisch aus. So hat sich im Konjunkturtest der Versicherungswirtschaft die Einschätzung 

aktuell im Vergleich zum Herbst in diesen Sparten nochmal eingetrübt. Im Bereich der Schaden- und Un-

fallversicherung kann eine leichte Erholung wahrgenommen werden. 

2.3. GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DER GESELLSCHAFT 

2.3.1. WESENTLICHE KENNZAHLEN 

Für die Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs sowie zur Steuerung des Gesamtkonzerns und seiner Seg-

mente verwendet der Vorstand des JDC Group-Konzerns als Maßgrößen der Zielerreichung die Entwick-

lung der Umsatzerlöse und nach Abzug der Provisionsaufwendungen verbleibenden Rohertrages sowie 

das EBITDA. Neben diesen gleichsam in den operativen Einzelgesellschaften als bedeutsamste finanzielle 

Leistungsindikatoren definierte Kennzahlen misst die Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie Pool GmbH 

der Entwicklung des Personalaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine besondere 

Bedeutung zu. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder 

der Lage der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, sind nicht ersichtlich. 

Von 2020 bis 2022 entwickelten sich die wesentlichen Kennzahlen der JDC wie folgt 

TEUR 2020 2021 2022 

Umsatzerlöse 85.537 98.715 103.053 

Sonstige betriebliche Erträge 492 312 818 

Aufwendungen für bezogene Leis- 
tungen 

68.711 79.506 83.371 

Rohertrag 17.319 19.521 20.500 

Personalaufwand 3.681 3.935 4.142 

Sonstige betriebliche Aufwendun- 
gen 

6.956 7.346 7.173 

EBITDA 6.682 8.240 9.1841 

Jahresüberschuss 0 0 0 

Eigenkapital 2.204 2.204 2.204 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 70 75 79 

2.3.2. VERMÖGENSLAGE 

Die um 1.216 TEUR auf 62.816 TEUR gestiegene Bilanzsumme entfällt mit 55.553 TEUR bzw. 88,4% (Vor-

jahr: 87,9%) im Wesentlichen auf Umlaufvermögen. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Berichtsjahr um 467 TEUR (Vorjahr: 893 TEUR) 

auf 7.041 TEUR gesunken. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 40.919 

TEUR sind um 1.677 TEUR (Vorjahr: -5.012 TEUR) gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Kon-

zernfinanzierung eines Beteiligungserwerbs. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ste-

hen der Gesellschaft dabei teilweise nicht kurzfristig zur Verfügung.Die sonstigen Vermögensgegenstände 
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verminderten sich insbesondere aufgrund der niedrigeren Provisionsvorschüsse gegen Vermittler. Die 

Guthaben bei Kreditinstituten stiegen um 459 TEUR auf 6.924 TEUR. Die Liquidität der Gesellschaft ist 

damit zum Berichtszeitpunkt mehr als ausreichend dotiert. 

Das Anlagevermögen ist um 202 TEUR auf 7.239 TEUR gesunken. 

Das Eigenkapital ist aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags mit der JDC AG unverändert. Das Fremdka-

pital der Gesellschaft in Höhe von 60.569 TEUR entfällt mit 25.000 TEUR auf Verbindlichkeiten aus einer 

Unternehmensanleihe. Mit Datum vom 2. Dezember 2019 hat die Gesellschaft eine neue Anleihe 

(2019/2024) in Höhe von 25 Mio. EUR emittiert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sind um 1.662 TEUR (Vorjahr: 1.832 TEUR) auf 16.356 TEUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen haben sich um 1.242 TEUR (Vorjahr: 395 TEUR) auf 9.738 TEUR erhöht. 

2.3.3. FINANZLAGE 

Die Jung, DMS & Cie. Pool führt ihre Bankkonten auf Guthabenbasis. Die Liquidität der Gesellschaft ist im 

Jahresverlauf stets mehr als ausreichend dotiert. 

Am 02. Dezember 2019 hat die Gesellschaft eine neue Anleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR emit-

tiert. Die Anleihe wird mit 5,5% p.a. verzinst und ist zum 02. Dezember 2024 fällig. 

Die Gesellschaft erzielte einen positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 10.835 

TEUR. Mittelabflüsse in Höhe von 1.271 TEUR gab es im Bereich der Investitionstätigkeit zu berichten. 

Deutliche Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.108 TEUR führten per Saldo zu einer 

leicht positiven Entwicklung des Guthabenbestandes. Der Finanzmittelfonds insgesamt erhöhte sich um 

459 TEUR auf 6.924 TEUR. 

Die Eigenkapitalquote zum Stichtag beträgt 3,5% (Vorjahr: 3,6%). 

2.3.4. ERTRAGSLAGE 

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr um 4,4% (Vorjahr: 15,4%) von 98.715 TEUR auf 103.053 TEUR 

erhöht. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen auf 818 TEUR (Vorjahr: 312 TEUR). Der Rohertrag stieg 

damit um 5,0% auf 20.500 TEUR (Vorjahr: 19.521 TEUR). Die Rohertragsmarge, definiert als Rohertrag zu 

Umsatzerlöse, stieg leicht auf 19,9% (Vorjahr: 19,8%). 

Der Personalaufwand ist mit 4.142 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (3.935 TEUR) leicht gestiegen. Die sons-

tigen betrieblichen Aufwendungen sind von 7.346 TEUR auf 7.173 TEUR leicht gesunken. 

Das EBITDA hat sich von 8.240 TEUR auf 9.184 TEUR deutlich erhöht. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte 

sich ebenfalls von 7.429 TEUR auf 8.496 TEUR. Im Geschäftsjahr 2006 wurde zwischen JDC und der Mut-

tergesellschaft Jung, DMS & Cie. AG ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die 

Gesellschaft hat insoweit Aufwendungen in Höhe von 8.493 TEUR (Vorjahr: 7.427 TEUR) aus Gewinnab-

führung. Der Ausgleich erfolgt im Geschäftsjahr 2023. 

2.4. ZUSAMMENFASSENDE GESAMTAUSSAGE 

Insgesamt blickt die Geschäftsführung aus ihrer Sicht auf eine positive Geschäftsentwicklung zurück. Die 

erwartete positive Entwicklung des Unternehmens mit einer deutlichen Umsatzsteigerung insbesondere 

in der Versicherungssparte hat sich durch die Anbindung von Großkunden eingestellt. Bei einem deutli-

chen gestiegenen Umsatz und Rohertrag wurde das operative EBITDA nochmals gesteigert. 
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Die Gesellschaft hat in 2019 eine neue Anleihe (2019/2024) in Höhe von 25 Mio. begeben. Damit ist die 
Liquiditätsausstattung der Gesellschaft sichergestellt. Im aktuellen Jahr konnten bereits weitere Großkun-

den angebunden werden. Damit ist der Grundstein für eine weitere Umsatz- und Ergebnisverbesserung 
gelegt. 

3. PROGNOSE-, CHANCEN UND RISIKOBERICHT 

I. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung 

Die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist mit allen Chancen und Risiken verbunden, die mit 
dem Vertrieb von Finanzprodukten verbunden ist. Das aktuelle Umfeld wird weiterhin von weltweiten 

Krisen, politischer Unsicherheiten und einer in Amerika und Europa gegensätzlichen Geldpolitik beein-
flusst. Die Gesellschaft hat darauf mit einer Weiterentwicklung seiner bestehenden Risikomanagement-
systeme reagiert. Auf Jung, DMS & Cie. Gruppenebene werden monatliche Auswertungen zu Absatz, Um-
satz und Liquiditätssituation erstellt. Die Geschäftsführung bekommt einen täglichen Überblick über die 

Liquiditätskennziffern. 

Die relevanten unternehmensbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Im Rahmen der Vermittlung von Finanzprodukten und Versicherungen kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass durch Stornierungen Aufwendungen entstehen, die nicht durch entsprechende Rück-

forderungsansprüche gegenüber den Vermittlern gedeckt sind. Mit dem gestiegenen Versicherungs-
umsatz in der JDC kommt dem Forderungsmanagement für die Realisierung derartiger Rückforde-
rungsansprüche eine gestiegene Bedeutung zu. 

• JDC kann für Aufklärungs- oder Beratungsfehler durch Vertriebspartner in Anspruch genommen wer-
den. Ob im Einzelfall die Risiken dann durch den bestehenden Versicherungsschutz oder die Rückfor-
derungsansprüche gegenüber Vermittlern gedeckt sind, ist nicht pauschal darzustellen. 

• Aufgrund der anhaltend volatilen Kapitalmärkte und des schwer prognostizierbaren Produktabsatzes 

sind große Anforderungen an das Liquiditätsmanagement zu stellen. Fehlende Liquidität könnte zu 
einem existenziellen Problem werden. 

• Die JDC steht immer mehr im Fokus des Kapitalmarkts. Zudem zählt die JDC immer mehr Großkon-

zerne zu ihren Kunden. Sollte es hier mal zu einem Imageschaden kommen, kann dies zu Umsatzver-
lusten führen. 

Die relevanten marktbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Der geschäftliche Erfolg der Gesellschaft ist grundsätzlich von der volkswirtschaftlichen Entwicklung 

abhängig. 

• Die Entwicklung der nationalen und globalen Finanz- und Kapitalmärkte ist für den Erfolg der JDC von 

erheblicher Relevanz. Anhaltende Volatilität oder negative Entwicklungen können die Ertragskraft 
der JDC negativ beeinflussen. 

• Die Stabilität der rechtlichen und regulativen Rahmenbedingungen in Deutschland und Österreich ist 
von großer Wichtigkeit. Vor allem kurzfristige Änderungen der Rahmenbedingungen für Finanzdienst-
leistungsunternehmen, Vermittler und Finanzprodukten können das Geschäftsmodell der JDC nega-

tiv beeinflussen. 

• Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise und Entwicklung der Inflation wirken 

sich aktuell negativ auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen als auch auf die Einkommens-
entwicklung vieler Verbraucher aus. Dies führt insgesamt zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der 
Verbraucher. Sollte sich diese Entwicklung weiter verfestigen, hat dies negative Auswirkungen auf die 
Ertragskraft der JDC. 
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• Zudem sind die Folgen des aktuellen Ukraine-Krieges nicht abzusehen. Damit einhergehende wirt-

schaftliche Sanktionen, höhere Rohstoffpreise, Produktionsausfälle oder gestörte Lieferketten haben 
auch ökonomische Folgen und können den konjunkturellen Aufschwung bremsen oder gar stoppen. 
Eine derartige Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte ebenfalls die Ertragskraft derJDC negativ 
beeinflussen. 

Die relevanten regulatorischen Risiken sind die folgenden: 

• Die Umsetzung der europäischen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) betrifft alle deutschen Un-
ternehmen, insbesondere jedoch auch Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, die in beson-
derem Maße mit personenbezogenen Daten arbeiten. Hier treffen uns umfangreiche Informations-

und Dokumentationspflichten. Da die Digitalisierung der Versicherungsindustrie noch am Anfang 
steht, sind viele Prozesse bei JDC noch manuell zu bewältigen. Das erhöht das Risiko von Datenpannen 
aufgrund von menschlichen Fehlern. 

Weitere bestands- oder entwicklungsgefährdende Risiken für die Gesellschaft kann die Geschäftsführung 
aktuell nicht erkennen und ist der Ansicht, dass die identifizierten Risiken überschaubar sind und den 
Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden. 

Die Chancen sieht die Geschäftsführung wie folgt: Viele Finanzvertriebe sind derzeit — insbesondere durch 
die Corona-Krise - finanziell geschwächt. Im Ergebnis sind die finanziellen Ressourcen vieler Wettbewer-
ber erschöpft und der Konsolidierungsdruck hat sich erhöht — wovon die großen Marktteilnehmer, unter 
anderem die JDC Group-Konzernunternehmen, profitieren. 

Die JDC Gruppe sieht sich durch die Anbindung von Großkunden ertragsseitig sehr gut für die Zukunft 
aufgestellt. 

Das alles wird aus Sicht der Geschäftsführung dazu führen, dass sich die JDC im Geschäftsjahr 2023 wei-
terhin positiv entwickeln wird. 

II. Prognosebericht 

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 - unter Berücksichtigung 
des wirtschaftlich und politisch schwierigen Umfelds - durchweg positiv. 

Die allgemeine Entwicklung der Weltwirtschaft und des Geschäftsklimas in Deutschland und Europa kann 
natürlich die Kapitalmärkte und auch das Kaufverhalten unserer Kunden negativ beeinflussen. 

Der Umsatz wird entsprechend den Unternehmensplanungen trotz eines unverändert sehr schwierigen 
Marktumfeldes leicht steigen. Im Zusammenhang mit der geplanten Umsatzsteigerung wird eine Steige-
rung des Rohertrages gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Focus wird weiterhin auf der Anbindung von 
Großkunden liegen. 

Wir werden auch künftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Wiesbaden, 12. März 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier 

Gez. Stefan Bachmann 

Gez. Ralph Konrad 
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natürlich die Kapitalmärkte und auch das Kaufverhalten unserer Kunden negativ beeinflussen. 

Der Umsatz wird entsprechend den Unternehmensplanungen trotz eines unverändert sehr schwierigen 
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Wiesbaden, 12. März 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 

Gez. Stefan Bachmann 
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12.2.5. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu der Buchführung 2022 und dem als 

Anlage 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie zu dem in Anlage 4 wiederge-
gebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben 
wird: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, — bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 
31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, 

für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 

als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-

hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, 17. März 2023 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, 17. März 2023 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Geprüfter Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. 
Pool GmbH 

für das am 31. Dezember 2021 endenden Geschäfts-
jahr 2021 nach HGB 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-38 

Geprüfter Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. 

Pool GmbH

für das am 31. Dezember 2021 endenden Geschäfts-

jahr 2021 nach HGB
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12.3. GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH FÜR DAS AM 31. DEZEMBER 2021 

ENDENDEN GESCHÄFTSJAHR 2021 NACH HGB 

12.3.1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 

AKTIVA Stand Stand 

31.12.2021 31.12.2020 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 923.094,05 (Vj. € 839.364,50) 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 39.242.220,93 (Vj. € 34.229.844,96) 

- davon gegen Gesellschafter 

€ 13.461.612,78 (Vj. € 7.288.502,06) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 872.125,87 (Vj. € 1.047.547,68) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

2.783.878,00 3.005.059,00 

258.654,00 279.768,00 

27.648,00 15.158,00 

4.358.074,50 4.358.074,50 

13.250,00 13.250,00 

0,00 38.374,86 

7.441.504,50 7.709.684,36 

7.508.302,73 8.401.152,87 

39.242.220,93 34.229.844,96 

910.153,1 1.128.387,73 

6.464.947,84 5.614.446,82 

54.125.624,60 49.373.832,38 

32.593,11 53.658,57 

61.599.722,21 57.137.175,31 
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GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH FÜR DAS AM 31. DEZEMBER 2021 

ENDENDEN GESCHÄFTSJAHR 2021 NACH HGB 

12.3 .1 . B IL A NZ ZU M 3 1.  DE ZE MBE R 202 1  

A K T I V A Stand Stand 

31.12.2021 31.12.2020 

€ € 

A. Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- 

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 2.783.878,00 3.005.059,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 258.654,00 279.768,00

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.648,00 15.158,00

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.358.074,50 4.358.074,50

 2. Beteiligungen 13.250,00 13.250,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 38.374,86

7.441.504,50 7.709.684,36

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.508.302,73 8.401.152,87

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 923.094,05 (Vj. € 839.364,50) 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 39.242.220,93 34.229.844,96

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 39.242.220,93 (Vj. € 34.229.844,96) 

- davon gegen Gesellschafter 

€ 13.461.612,78 (Vj. € 7.288.502,06) 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 910.153,1 1.128.387,73

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 

€ 872.125,87 (Vj. € 1.047.547,68) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.464.947,84 5.614.446,82

54.125.624,60 49.373.832,38

C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.593,11 53.658,57

61.599.722,21 57.137.175,31
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PASSIVA Stand 

31.12.2021 

Stand 

31.12.2020 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00 

Il. Kapitalrücklage 1.512.730,70 1.512.730,70 

III. Gewinnvortrag 91.511,60 91.511,60 

2.204.242,30 2.204.242,30 

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 10.789.572,27 8.611.701,31 

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 0,00 (Vj. € 0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.693.675,19 12.861.625,84 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 1.809.069,03 (Vj. € 1.499.095,74) 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.495.963,96 8.101.076,76 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 8.495.963,96 (Vj. € 8.101.076,76) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 7.041.931,82 (Vj. € 5.510.953,13) 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 366.538,49 327.384,07 

- davon aus Steuern: € 40.832,79 (Vj. € 44.572,21) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 159.509,90 (Vj. € 128.318,12) 

48.556.177,6 46.290.086,6 

D. Passive Rechnungsabgrenzung 49.730,00 31.145,03 

61.599.722,21 57.137.175,31 
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P A S S I V A Stand Stand 

31.12.2021 31.12.2020 

€ € 

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00

II. Kapitalrücklage 1.512.730,70 1.512.730,70

III. Gewinnvortrag 91.511,60 91.511,60

2.204.242,30 2.204.242,30

B. Rückstellungen 

1. sonstige Rückstellungen 10.789.572,27 8.611.701,31

C. Verbindlichkeiten 

1. Anleihen 25.000.000,00 25.000.000,00

  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

  € 0,00 (Vj. € 0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.693.675,19 12.861.625,84

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 1.809.069,03 (Vj. € 1.499.095,74) 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.495.963,96 8.101.076,76

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 8.495.963,96 (Vj. € 8.101.076,76) 

- davon gegenüber Gesellschafter 

€ 7.041.931,82 (Vj. € 5.510.953,13) 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 366.538,49 327.384,07

- davon aus Steuern: € 40.832,79 (Vj. € 44.572,21) 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

€ 159.509,90 (Vj. € 128.318,12) 

48.556.177,6 46.290.086,6

D. Passive Rechnungsabgrenzung 49.730,00 31.145,03

61.599.722,21 57.137.175,31
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12.3.2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

1. Umsatzerlöse 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

- Rohergebnis 

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung 

- davon für Altersversorgung: € 26.244,52 (Vj. € 25.753,27) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

- Betriebsergebnis 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

- davon aus verbundenen Unternehmen: 

€ 921.107,19 (Vj. € 1.004.306,96) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

- davon an verbundene Unternehmen: 

€ 330.472,86 (Vj. € 339.236,22) 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

10. Ergebnis nach Steuern 

11. Sonstige Steuern 

12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 

Gewinn 

98.714.803,38 

312.304,51 

85.537.357,85 

492.410,17 

79.505.872,25 68.710.712,33 

19.521.235,64 17.319.055,69 

3.273.468,48 

661.990,74 

259.714,43 

7.345.795,64 

7.980.266,35 

921.849,36 

1.463.217,82 

10.018,70 

3.043.502,68 

637.287,24 

266.611,53 

6.956.026,67 

6.415.627,57 

1.015.872,66 

1.478.633,29 

0,00 

7.428.879,19 5.952.866,94 

2.336,00 2.669,00 

7.426.543,19 5.950.197,94 

12. Jahresüberschuss 0,00 0,00 
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12.3 .2 . GEWI NN -  U N D V ERLU STRE CHN UNG VO M 1 .  J A NU AR 2021  B I S  3 1.  DE ZE MBER 20 21  

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

1.1. - 1.1. - 

31.12.2021 31.12.2020 

€ € 

1. Umsatzerlöse 98.714.803,38 85.537.357,85

2. Sonstige betriebliche Erträge 312.304,51 492.410,17

3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 79.505.872,25 68.710.712,33

- Rohergebnis 19.521.235,64 17.319.055,69

4. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 3.273.468,48 3.043.502,68

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 661.990,74 637.287,24

und für Unterstützung 

- davon für Altersversorgung: € 26.244,52 (Vj. € 25.753,27) 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 259.714,43 266.611,53

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.345.795,64 6.956.026,67

- Betriebsergebnis 7.980.266,35 6.415.627,57

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 921.849,36 1.015.872,66

- davon aus verbundenen Unternehmen: 

€ 921.107,19 (Vj. € 1.004.306,96) 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.463.217,82 1.478.633,29

- davon an verbundene Unternehmen: 

€ 330.472,86 (Vj. € 339.236,22) 

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.018,70 0,00

10. Ergebnis nach Steuern 7.428.879,19 5.952.866,94

11. Sonstige Steuern 2.336,00 2.669,00

12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter 

Gewinn 7.426.543,19 5.950.197,94

12. Jahresüberschuss 0,00 0,00
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12.3.3. ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 

A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 
zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 
Vorjahres. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 
werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 
Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 
die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 
zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 
einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-
taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 
nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-
züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert. 

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteige-
rungen in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge und berücksichtigt alle erkennbaren Risi-
ken. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, 
die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

C. Erläuterung zur Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dar-
gestellt. 
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12.3 .3 . AN HA N G FÜR  D A S GES CHÄ FTS JA HR 2 021  

A. Allgemeine Angaben 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21441) ist 

zum Stichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbH aufgestellt. Die Gewinn- und Ver-

lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.  

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des 

Vorjahres. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen 

werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte 

Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, im Zugangsjahr erfolgt 

die Abschreibung pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten 

zusammengefasst, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 

einem Fünftel Ergebnis mindernd abgeschrieben wird. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-

derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zuschreibungen aufgrund des Wer-

taufholungsgebots werden berücksichtigt, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung 

nicht mehr bestehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert ab-

züglich etwaiger Wertberichtigungen bilanziert.  

Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nennwert bewertet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden 

Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteige-

rungen in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge und berücksichtigt alle erkennbaren Risi-

ken. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.  

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, 

die Aufwendungen bzw. Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

C. Erläuterung zur Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dar-

gestellt. 
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Anlagespiegel 

Anschaffungskosten Abschreibungen 

Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Restbuchwert Restbuchwert 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 

Il. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

2. Beteiligungen 

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

1.1.2021 

€ 

2021 

€ 

2021 

€ 

31.12.2021 

€ 

1.1.2021 

€ 

2021 

€ 

2021 
€ 

31.12.2021 

€ 

31.12.2021 

€ 

31.12.2020 

€ 

4.071.012,57 13.500,00 651.603,42 3.432.909,15 1.065.953,57 234.681,00 651.603,42 649.031,15 2.783.878,00 3.005.059,00 

406.693,21 0,00 0,00 406.693,21 126.925,21 21.114,00 0,00 148.039,21 258.654,00 279.768,00 

4.477.705,78 13.500,00 651.603,42 3.839.602,36 1.192.878,78 255.795,00 651.603,42 797.070,36 3.042.532,00 3.284.827,00 

309.807,84 16.409,43 214.430,45 111.786,82 294.649,84 3.919,43 214.430,45 84.138,82 27.648,00 15.158,00 

4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.074,50 4.623.543,00 

13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00 

38.374,86 0,00 38.374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.374,86 

4.409.699,36 0,00 38.374,86 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.409.699,36 

9.197.212,98 29.909,43 904.408,73 8.322.713,68 1.487.528,62 259.714,43 866.033,87 881.209,18 7.441.504,50 7.709.684,36 
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Anlagespiegel 

Anschaffungskosten Abschreibungen 

Stand Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Restbuchwert Restbuchwert

1.1.2021 2021 2021 31.12.2021 1.1.2021 2021 2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 

€ € € € € € € € € € 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 4.071.012,57 13.500,00 651.603,42 3.432.909,15 1.065.953,57 234.681,00 651.603,42 649.031,15 2.783.878,00 3.005.059,00

2. Geschäfts- oder Firmenwert 406.693,21 0,00 0,00 406.693,21 126.925,21 21.114,00 0,00 148.039,21 258.654,00 279.768,00

4.477.705,78 13.500,00 651.603,42 3.839.602,36 1.192.878,78 255.795,00 651.603,42 797.070,36 3.042.532,00 3.284.827,00

II. Sachanlagen 

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 309.807,84 16.409,43 214.430,45 111.786,82 294.649,84 3.919,43 214.430,45 84.138,82 27.648,00 15.158,00

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.358.074,50 0,00 0,00 4.358.074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.074,50 4.623.543,00

 2. Beteiligungen 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,00 13.250,00

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.374,86 0,00 38.374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.374,86

4.409.699,36 0,00 38.374,86 4.371.324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.371.324,50 4.409.699,36

9.197.212,98 29.909,43 904.408,73 8.322.713,68 1.487.528,62 259.714,43 866.033,87 881.209,18 7.441.504,50 7.709.684,36
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2. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Provi-

sionsabrechnungen in Höhe von T€ 9.047,5. 

3. Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeiten-

spiegel im Einzelnen dargestellt: 

Gesamt Bis zu einem 

Jahr 

Restlaufzeit 

1 bis 5 

Jahre 

mehr als 5 

Jahre 

1. Anleihe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 

(Vorjahr:) (25.000.000,00) (0,00) (25.000.000,00) (0,00) 

2. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen 14.693.675,19 1.809.069,03 12.884.606,16 0,00 

(Vorjahr:) (12.861.625,84) (1.499.095,74) (11.362.530,10) (0,00) 

3. Verbindlichkeiten gegen-

über verbundenen Unter-

nehmen 8.495.963,96 8.495.963,96 0,00 0,00 

(Vorjahr:) (8.101.076,76) (8.101.076,76) (0,00) (0,00) 

4. Sonstige 

Verbindlichkeiten 366.538,49 159.509,90 207.028,59 0,00 

(Vorjahr:) (327.384,07) (128.318,12) (199.065,95) (0,00) 

48.556.177,64 10.464.542,89 38.091.634,75 0,00 

(Vorjahr:) (46.290.086,67) (9.728.490,62) (36.561.596,05) (0,00) 

Die Verbindlichkeiten aus Anleihen betreffen mit € 25.000.000,00 die Anleihe 2019/2024, die be-

sichert ist durch im Rahmen einer Globalzession abgetreten Ansprüchen aus bestehenden sowie 

zukünftigen Abschlussfolgeprovisionen sowie sonstigen Provisionsvergütungsansprüchen in Höhe 

von mindestens € 8.332,5 Mio. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind unbesichert. 
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D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Aufgliederung der Umsatzerlöse gern. § 285 Nr. 4 HGB 

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Bestandsprovisionen und setzen sich 

wie folgt zusammen: 

2021 

T€ 

2020 

T€ 

Abschlusscourtage 76.545,2 65.874,9 

Abschlussfolgecourtage 17.451,8 15.650,0 

Sonstige Erlöse 4.717,8 4.012,4 

98.714,8 85.537,3 

E. Sonstige Angaben 

1. Haftungsverhältnisse gern. §§ 251, 268 Abs. 7 sowie 285 Nr. 27 HGB 

Die Gesellschaft hat für konzernverbundene Unternehmen gegenüber diversen Versicherungsge-

sellschaften Patronatserklärungen in Höhe von T€ 25,0 abgegeben. 

Haftungsverhältnisse werden nur nach sorgfältiger Abwägung des Risikos eingegangen. Das Risiko 

der Inanspruchnahme aus den ausgewiesenen Haftungsverhältnissen wird als unwahrscheinlich 

eingestuft, da die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH davon ausgeht, dass die originär verpflichteten 

Konzernunternehmen sämtliche ihrer Verpflichtungen erfüllen können. 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gern. § 285 Nr. 3a HGB 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen zum Bilanzstichtag, die im Wesentlichen aus Miet- und Lea-

singverpflichtungen resultieren, gliedern sich nach der Fristigkeit wie folgt: 

Restlaufzeit 

- 

- 

bis zu einem Jahr € 298.742,46 

zwei bis fünf Jahre € 78.843,74 

mehr als fünf Jahre € 0,00 

377.586,20 
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3. Personalstruktur gern. § 285 Nr. 7 HGB 

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 77 (Vj. 74) und unterteilt sich in folgende 

Gruppen: 

2021 2020 

Angestellte 

- 

- 

vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 56 55 

teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter und Aushilfen 19 15 

75 70 

4. Gesamtbezüge der Geschäftsführung gern. § 285 Nr. 9 HGB 

Die Gesellschaft nimmt die Ausnahmeregelung gern. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch. 

5. Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführung 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen der Geschäftslei-

tung an: 

- Herr Dr. Sebastian Josef Grabmaier, Grünwald, Rechtsanwalt, CEO der JDC Group AG, 

- Herr Ralph Konrad, Mainz, Diplom-Kaufmann, CFO der JDC Group AG, 

- Herr Stefan Bachmann, Frankfurt am Main, CDO der JDC Group AG. 

6. Anteilsbesitz gern. § 285 Nr. 11 HGB 

Die Berichtsgesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt: 

Stammkapital 

T€ 

Anteilshöhe Eigenkapital 

2021/T€ 

Ergebnis 

2021/T€ 

JDC Geld.de GmbH, Wies-

baden 25 100,0 ./. 2.623 576 

JDC plus GmbH, Wiesbaden 25 100,0 4.341 61 

Dr. Jung & Partner GmbH 

Generalrepräsentanz, 

Essenbach 25 30,0 153 42* 

* Jahresabschluss zum 31.12.2020 

7. Geschäfts- oder Firmenwert gern. § 285 Nr. 13 HGB 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des in der Bilanz ausgewiesenen entgeltlich erworbenen 

Geschäfts- und Firmenwertes beträgt 15 Jahre, aufgrund der Stabilität und Bestandsdauer des er-

worbenen Mitarbeiter-Know-Hows und der erworbenen Kundenbeziehungen. 
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8. Mutterunternehmen gern. §§ 285 Nr. 14, 14a HGB und Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung 

eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes gern. § 291 Abs. 2 HGB 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, wird in den Konzernabschluss der JDC Group AG mit 

dem Sitz in Wiesbaden (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nr. 

HRB 22030) einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird. 

Die JDC Group AG, Wiesbaden, stellt damit einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlage-

bericht nach dem IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 

HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf, sodass die Jung, DMS & Cie. Pool 

GmbH, Wiesbaden, nach § 291 Abs. 1 HGB von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht aufzustellen, befreit ist. 

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag gern. § 285 Nr. 33 HGB 

Es sind keine angabepflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Ge-

schäftsjahres eingetreten. 

Wiesbaden, 18. März 2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 

Gez. Stefan Bachmann 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-47 

8. Mutterunternehmen gem. §§ 285 Nr. 14, 14a HGB und Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung 

eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes gem. § 291 Abs. 2 HGB 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, wird in den Konzernabschluss der JDC Group AG mit 

dem Sitz in Wiesbaden (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nr. 

HRB 22030) einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird. 

Die JDC Group AG, Wiesbaden, stellt damit einen befreienden Konzernabschluss und Konzernlage-

bericht nach dem IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 

HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf, sodass die Jung, DMS & Cie. Pool 

GmbH, Wiesbaden, nach § 291 Abs. 1 HGB von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht aufzustellen, befreit ist. 

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag gem. § 285 Nr. 33 HGB 

Es sind keine angabepflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Ge-

schäftsjahres eingetreten. 

Wiesbaden, 18. März 2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier Gez. Ralph Konrad 

Gez. Stefan Bachmann 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-48 

12.3.4. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 

1. GRUNDLAGEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

1.1. GESCHÄFTSMODELL DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH 

Die JDC Pool GmbH bietet im Segment Advisortech eine digitale Plattform für Versicherungen, Invest-

mentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter 

des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung 

anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz 

für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließ-

lichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. 

Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über 

das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmög-

lichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und 

Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. 

Die Gesellschaft ist mittelbares Tochterunternehmen derJDC Group AG und wird in den Konzernabschluss 

der JDC Group AG einbezogen. Die JDC Group AG steht für moderne Finanzberatung und intelligente Fi-

nanztechnologie für Berater und Kunden. 

2. WIRTSCHAFTSBERICHT 

2.1. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Weltwirtschaft wurde auch im Jahr 2021 von der Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt. Doch 

trotz andauernder Pandemiesituation und damit einhergehenden Liefer- und Materialengpässe betrug 

das globale Wachstum, gemäß der Einschätzung des IWF vom Januar 2022, im letzten Jahr 5,9 Prozent. 

Die US-amerikanische Wirtschaft verzeichnete dabei ein Wachstum von 5,6 Prozent. Der Anstieg der Wirt-

schaftsleistung in der Eurozone betrug 5,2 Prozent. 

In Deutschland fiel die Erholung insgesamt moderater aus. Nachdem der Lockdown zum Jahresbeginn 

2021 zunächst noch zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im 1. Quartal führte, konnte sich die 

deutsche Wirtschaft im Verlauf des Jahres spürbar erholen. Diese Entwicklung wurde jedoch insbeson-

dere zum Jahresende durch die vierte Corona-Welle und damit einhergehende verschärfte staatliche 

Schutzmaßnahmen wieder gestoppt. In der Ganzjahresbetrachtung lag das Bruttoinlandsprodukt zwar um 

2,7 % höher als im Vorjahr 2020 (preis-, saison- und kalenderbereinigt), allerdings hat die Wirtschaftsleis-

tung das Vorkrisenniveau damit noch nicht wieder erreicht.' 

2.2. BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Markt für Investmentfonds' 

Die deutsche Investmentfondsbranche verwaltete zum 31. Dezember 2021 Gesamtvermögen von 4.334 

Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 12,6 Prozent im Vergleich zum 31. Dezember 2020 entspricht. 

1 Alle Daten der folgenden Beschreibung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden — wenn nicht anders kenntlich 

gemacht — dem Begleitmaterial zur Pressekonferenz des statistischen Bundesamts vom 14. Januar 2022 sowie Stellungnahmen des 
IWF im Januar 2022 entnommen. 

2 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Investmentprodukte wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht —

der Pressemitteilung des BVI vom 10. Februar 2022 entnommen 
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Zum 31. Dezember 2021 (in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2020) waren 1.471 Milliarden Euro 
(1.180 Milliarden Euro) in Publikumsfonds und 2.188 Milliarden Euro (1.990 Milliarden Euro) in Spezial-

fonds investiert. 634 Milliarden Euro (652 Milliarden Euro) wurden in Vermögen außerhalb von Invest-
mentfonds für institutionelle Anleger verwaltet. 

Auf die einzelnen Assetklassen teilt sich das Fondsvolumen der Publikumsfonds zum 31. Dezember 2021 

(in Klammern der Wert zum 31. Dezember 2020) wie folgt auf: 

- Aktienfonds: 632,7 Milliarden Euro (459,1 Milliarden Euro) 

- Rentenfonds: 230,9 Milliarden Euro (213,6 Milliarden Euro) 

- Geldmarktfonds: 34,4 Milliarden Euro (25,4 Milliarden Euro) 

- Offene Immobilienfonds: 125,3 Milliarden Euro (117,5 Milliarden Euro) 

- Gemischte und sonstige Fonds: 447,7 Milliarden Euro (327,0 Milliarden Euro) 

Die anhaltend niedrigen Zinsen stellen viele Anleger vor große Herausforderungen. Da zudem die Inflati-
onsrate im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres sprunghaft gestiegen ist, sanken in der Folge auch 

die Realzinsen deutlich. Laut BVI waren Anleger letztmals in den 1970er Jahren mit derart niedrigen Real-
zinsen konfrontiert. Diese Entwicklung sorgte bei den privaten Investoren für ein deutlich gestiegenes 
Interesse an Fondssparplänen. Mit einem Neugeschäft von 256 Milliarden Euro war 2021 daher das beste 

Absatzjahr im Fondsgeschäft überhaupt. Dabei waren über alle Anlageklassen hinweg deutliche Zuwächse 
zu verzeichnen. 

Für 2022 erwartet die Bundesregierung ein preisbereinigtes Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,6 Pro-

zent. Die deutsche Wirtschaft werde insbesondere nach Stabilisierung der pandemischen Lage weiter an 
Fahrt gewinnen, infolgedessen auch die Arbeitslosenquote wieder zurückgehen sollte. 

Der Markt für Versicherungen' 

In der Versicherungswirtschaft prägte 2021 neben der Corona-Pandemie auch die Flutkatastrophe an der 
Ahr das Geschäftsergebnis. Mit versicherten Schäden von über acht Milliarden Euro war Tief „Bernd" für 
Schaden-/Unfallversicherer die teuerste Katastrophe dieser Art überhaupt in Deutschland. Angesichts die-
ser Rekordschäden — und den weiterhin erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie — verlief das 

abgelaufene Geschäftsjahr dennoch zufriedenstellend. Die Branche hat über alle Sparten hinweg einen 
Zuwachs in den Beitragseinnahmen von 1,1 Prozent erzielen können. 

Bei den Lebensversicherern und Pensionskassen sanken die Prämieneinnahmen 2021 leicht auf rund 102 

Mrd. Euro. Diese Entwicklung ist auf ein reduziertes Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen, das sich je-
doch aufgrund der aktuellen Zinssituation weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet. Die laufenden 
Beitragseinnahmen legten dagegen erneut zu und stiegen auf 65,3 Milliarden Euro. 

Bei der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen die Einnahmen wie im Vorjahr um 2,2 Prozent auf 76,6 
Mrd. Euro. Und auch die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung nahmen 5,0 Prozent mehr als 
im Vorjahr ein. Die dortigen Beitragseinnahmen stiegen auf 45 Mrd. Euro. 

Der Ausblick für das Jahr 2022 fällt ebenfalls wieder optimistischer aus. So ist einerseits in der Sachversi-
cherung mit einer inflationsbedingten Anpassung der Versicherungssummen zu rechnen und andererseits 
bei kapitalmarktorientierten Lebensversicherungen eine wachstumsstärkere Entwicklung zu erwarten. 

Insgesamt ergibt sich daher laut GDV ein Beitragswachstumspotenzial von etwa 2,0 bis 3,0 Prozent. 

3 Alle Daten der folgenden Beschreibung des Marktes für Versicherungen wurden — wenn nicht anders kenntlich gemacht — der 

Internetseite des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entnommen. 
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2.3. GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DER GESELLSCHAFT 

2.3.1. WESENTLICHE KENNZAHLEN 

Für die Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolgs sowie zur Steuerung des Gesamtkonzerns und seiner Seg-

mente verwendet der Vorstand des JDC Group-Konzerns als Maßgrößen der Zielerreichung die Entwick-

lung der Umsatzerlöse und nach Abzug der Provisionsaufwendungen verbleibenden Rohertrages sowie 

das EBITDA. Neben diesen gleichsam in den operativen Einzelgesellschaften als bedeutsamste finanzielle 

Leistungsindikatoren definierte Kennzahlen misst die Geschäftsführung der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

der Entwicklung des Personalaufwandes und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine besondere 

Bedeutung zu. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder 

der Lage der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, sind nicht ersichtlich. 

Von 2019 bis 2021 entwickelten sich die wesentlichen Kennzahlen der JDC wie folgt. 

TEUR 2019 2020 2021 

Umsatzerlöse 78.550 85.537 98.715 

Sonstige betriebliche Erträge 10.440 492 312 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 62.878 68.711 79.506 

Rohertrag 26.112 17.319 19.521 

Personalaufwand 3.772 3.681 3.935 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.541 6.956 7.346 

EBITDA 14.800 6.682 8.240 

Jahresüberschuss 0 0 0 

Eigenkapital 2.204 2.204 2.204 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 72 70 75 

2.3.2. VERMÖGENSLAGE 

Die um 4.463 TEUR auf 61.600 TEUR gestiegene Bilanzsumme entfällt mit 54.126 TEUR bzw. 87,9 % (Vor-

jahr: 86,5 %) im Wesentlichen auf Umlaufvermögen. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Berichtsjahr um 893 TEUR (Vorjahr: 69 TEUR) 

auf 7.508 TEUR gesunken. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 39.242 

TEUR sind um 5.012 TEUR (Vorjahr: -5.361 TEUR) gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Kon-

zernfinanzierung eines Beteiligungserwerbs. Die Forderungen gegenüberverbundenen Unternehmen ste-

hen der Gesellschaft dabei teilweise nicht kurzfristig zur Verfügung. Die sonstigen Vermögensgegen-

stände verminderten sich insbesondere aufgrund der niedrigeren Provisionsvorschüsse gegen Vermittler. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten stiegen um 851 TEUR auf 6.465 TEUR. Die Liquidität der Gesellschaft ist 

damit zum Berichtszeitpunkt mehr als ausreichend dotiert. 

Das Anlagevermögen ist um 268 TEUR auf 7.442 TEUR gesunken. 

Das Eigenkapital ist aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags mit der JDC AG unverändert. Das Fremdka-

pital der Gesellschaft in Höhe von 59.346 TEUR entfällt mit 25.000 TEUR auf Verbindlichkeiten aus einer 

Unternehmensanleihe. Mit Datum vom 2. Dezember 2019 hat die Gesellschaft eine neue Anleihe 

(2019/2024) in Höhe von 25 Mio. EUR emittiert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sind um 1.832 TEUR (Vorjahr: 939 TEUR) auf 14.694 TEUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen haben sich um 395 TEUR (Vorjahr: -7.327 TEUR) auf 8.496 TEUR erhöht. 
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2.3.3. FINANZLAGE 

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH führt ihre Bankkonten auf Guthabenbasis. Die Liquidität der Gesellschaft 

ist im Jahresverlauf stets mehr als ausreichend dotiert. 

Am 02. Dezember 2019 hat die Gesellschaft eine neue Anleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR emit-

tiert. Die Anleihe wird mit 5,5 % p.a. verzinst und ist zum 02. Dezember 2024 fällig. 

Die Gesellschaft erzielte einen positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 12.355 

TEUR. Mittelabflüsse in Höhe von 3.872 TEUR gab es im Bereich der Investitionstätigkeit zu berichten. 

Deutliche Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.633 TEUR führten per Saldo zu einer 

leicht positiven Entwicklung des Guthabenbestandes. Der Finanzmittelfonds insgesamt erhöhte sich um 

851 TEUR auf 6.465 TEUR. 

Die Eigenkapitalquote zum Stichtag beträgt 3,6 % (Vorjahr: 3,9 %). 

2.3.4. ERTRAGSLAGE 

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtsjahr um 15,4 % (Vorjahr: 8,9 %) von 85.537 TEUR auf 98.715 TEUR 

erhöht. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken leicht auf 312 TEUR (Vorjahr: 492 TEUR). Der Rohertrag 

stieg damit um 12,7 % auf 19.521 TEUR (Vorjahr: 17.319 TEUR). Die Rohertragsmarge, definiert als Roh-

ertrag zu Umsatzerlöse, sank auf 19,8 % (Vorjahr: 20,2 %). 

Der Personalaufwand ist mit 3.935 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (3.681 TEUR) leicht gestiegen. Die sons-

tigen betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls von 6.956 TEUR auf 7.346 TEUR gestiegen. 

Das EBITDA hat sich von 6.682 TEUR auf 8.240 TEUR deutlich erhöht. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte 

sich ebenfalls von 5.950 TEUR auf 7.427 TEUR. Im Geschäftsjahr 2006 wurde zwischen JDC und der Mut-

tergesellschaft AG ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschaft hat 

insoweit Aufwendungen in Höhe von 7.427 TEUR (Vorjahr: 5.950 TEUR) aus Gewinnabführung. Der Aus-

gleich erfolgt im Geschäftsjahr 2022. 

2.4. ZUSAMMENFASSENDE GESAMTAUSSAGE 

Insgesamt blickt die Geschäftsführung aus ihrer Sicht auf eine positive Geschäftsentwicklung zurück. Die 

erwartete positive Entwicklung des Unternehmens mit einer deutlichen Umsatzsteigerung insbesondere 

in der Versicherungssparte hat sich durch die Anbindung von Großkunden eingestellt. Bei einem deutli-

chen gestiegenen Umsatz und Rohertrag wurde das operative EBITDA nochmals gesteigert. 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr eine neue Anleihe (2019/2024) in Höhe von 25 Mio. begeben. Damit 

ist die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft sichergestellt. Im aktuellen Jahr konnten bereits weitere 

Großkunden angebunden werden. Damit ist der Grundstein für eine weitere Umsatz- und Ergebnisver-

besserung gelegt. 

3. PROGNOSE-, CHANCEN UND RISIKOBERICHT 

I. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung 

Die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist mit allen Chancen und Risiken verbunden, die mit 

dem Vertrieb von Finanzprodukten verbunden ist. Das aktuelle Umfeld wird weiterhin von weltweiten 

Krisen, politischer Unsicherheiten und einer in Amerika und Europa gegensätzlichen Geldpolitik beein-

flusst. Die Gesellschaft hat darauf mit einer Weiterentwicklung seiner bestehenden Risikomanagement-
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systeme reagiert. Auf Jung, DMS & Cie. Gruppenebene werden monatliche Auswertungen zu Absatz, Um-
satz und Liquiditätssituation erstellt. Die Geschäftsführung bekommt einen täglichen Überblick über die 

Liquiditätskennziffern. 

Die relevanten unternehmensbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Im Rahmen der Vermittlung von Finanzprodukten und Versicherungen kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass durch Stornierungen Aufwendungen entstehen, die nicht durch entsprechende 

Rückforderungsansprüche gegenüber den Vermittlern gedeckt sind. Mit dem gestiegenen Versi-

cherungsumsatz in der JDC kommt dem Forderungsmanagement für die Realisierung derartiger 

Rückforderungsansprüche eine gestiegene Bedeutung zu. 

• JDC kann für Aufklärungs- oder Beratungsfehler durch Vertriebspartner in Anspruch genommen 

werden. Ob im Einzelfall die Risiken dann durch den bestehenden Versicherungsschutz oder die 

Rückforderungsansprüche gegenüber Vermittlern gedeckt sind, ist nicht pauschal darzustellen. 

• Aufgrund der anhaltend volatilen Kapitalmärkte und des schwer prognostizierbaren Produktab-

satzes sind große Anforderungen an das Liquiditätsmanagement zu stellen. Fehlende Liquidität 

könnte zu einem existenziellen Problem werden. 

• Die JDC steht immer mehr im Fokus des Kapitalmarkts. Zudem zählt die JDC immer mehr Groß-

konzerne zu ihren Kunden. Sollte es hier mal zu einem Imageschaden kommen, kann dies zu 

Umsatzverlusten führen. 

Die relevanten marktbezogenen Risiken sind die folgenden: 

• Der geschäftliche Erfolg der Gesellschaft ist grundsätzlich von der volkswirtschaftlichen Entwick-

lung abhängig. 

• Die Entwicklung der nationalen und globalen Finanz- und Kapitalmärkte ist für den Erfolg derJDC 

von erheblicher Relevanz. Anhaltende Volatilität oder negative Entwicklungen können die Er-

tragskraft der JDC negativ beeinflussen. 

• Die Stabilität der rechtlichen und regulativen Rahmenbedingungen in Deutschland und Öster-

reich ist von großer Wichtigkeit. Vor allem kurzfristige Änderungen der Rahmenbedingungen für 

Finanzdienstleistungsunternehmen, Vermittler und Finanzprodukten können das Geschäftsmo-

dell derJDC negativ beeinflussen. 

• Die Corona-Krise wirkt sich aktuell negativ auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen als 

auch auf die Einkommensentwicklung vieler Verbraucher aus. Es droht eine deutlich erhöhte Ar-

beitslosigkeit infolge rezessiver Entwicklungen. Sollte die Weltwirtschaft in eine Rezession abrut-

schen, hat dies negative Auswirkungen auf die Ertragskraft der JDC. 

• Zudem sind die Folgen des aktuellen Ukraine-Konfliktes nicht abzusehen. Damit einhergehende 

wirtschaftliche Sanktionen, höhere Rohstoffpreise, Produktionsausfälle oder gestörte Lieferket-

ten haben ökonomische Folgen und können den konjunkturellen Aufschwung nach der Corona-

Krise bremsen oder gar stoppen. Eine derartige Verschlechterung der Wirtschaftslage und Ein-

brechen der Kapitalmärkte könnte die Ertragskraft der JDC negativ beeinflussen. 

Die relevanten regulatorischen Risiken sind die folgenden: 

• Die Umsetzung der europäischen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) betrifft alle deut-

schen Unternehmen, insbesondere jedoch auch Unternehmen der Finanzdienstleistungsbran-
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che, die in besonderem Maße mit personenbezogenen Daten arbeiten. Hier treffen uns um-

fangreiche Informations- und Dokumentationspflichten. Da die Digitalisierung der Versiche-

rungsindustrie noch am Anfang steht, sind viele Prozesse bei JDC noch manuell zu bewältigen. 

Das erhöht das Risiko von Datenpannen aufgrund von menschlichen Fehlern. 

Weitere bestands- oder entwicklungsgefährdende Risiken für die Gesellschaft kann die Geschäftsführung 
aktuell nicht erkennen und ist der Ansicht, dass die identifizierten Risiken überschaubar sind und den 
Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährden. 

Die Chancen sieht die Geschäftsführung wie folgt: Viele Finanzvertriebe sind derzeit — insbesondere durch 
die Corona-Krise — finanziell geschwächt. Im Ergebnis sind die finanziellen Ressourcen vieler Wettbewer-
ber erschöpft und der Konsolidierungsdruck hat sich erhöht — wovon die großen Marktteilnehmer, unter 

anderem die JDC Group-Konzernunternehmen, profitieren. 

Die JDC Gruppe sieht sich durch die Anbindung von Großkunden ertragsseitig sehr gut für die Zukunft 
aufgestellt. 

Das alles wird aus Sicht der Geschäftsführung dazu führen, dass sich die JDC im Geschäftsjahr 2022 wei-
terhin positiv entwickeln wird. 

II. Prognosebericht 

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 — unter Berücksichtigung 
des wirtschaftlich und politisch schwierigen Umfelds — durchweg positiv. 

Das Geschäftsmodell der JDC Pool GmbH ist von dem Ukraine-Konflikt nicht unmittelbar betroffen. Insbe-
sondere besteht keine Abhängigkeit von Lieferketten oder externen Dienstleistern. Die allgemeine Ent-
wicklung der Weltwirtschaft und des Geschäftsklimas in Deutschland und Europa kann natürlich die Kapi-

talmärkte und auch das Kaufverhalten unserer Kunden negativ beeinflussen. 

Der Umsatz wird entsprechend den Unternehmensplanungen trotz eines unverändert sehr schwierigen 
Marktumfeldes leicht steigen. Im Zusammenhang mit der geplanten Umsatzsteigerung wird eine Steige-

rung des Rohertrages gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ab dem Jahr 2022 hat die Gesellschaft bereits 
weitere Großkunden gewonnen. Der Focus wird weiterhin auf der Anbindung von Großkunden liegen. 

Wir werden auch künftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Wiesbaden, 18. März 2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Gez. Dr. Sebastian Josef Grabmaier 

Gez. Stefan Bachmann 

Gez. Ralph Konrad 
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12.3.5. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu der Buchführung 2021 und dem als 

Anlage 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie zu dem in Anlage 4 wiederge-
gebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben 
wird: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, — bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 
31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden, 

für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — fal-

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 

als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-

hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, 24. März 2022 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-

gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-

hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, 24. März 2022 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Weitere ungeprüfte Finanzangaben 

der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nach HGB 
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Weitere ungeprüfte Finanzangaben 

der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nach HGB



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-58 

12.4. WEITERE UNGEPRÜFTE FINANZANGABEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH NACH HGB 

12.4.1. KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2023 BIS 30. JUNI 2023 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06. Veränderung 

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2023 2023 2022 zum Vorjahr 

TEUR TEUR TEUR 

1. Periodenergebnis 4.369 4.208 161 

2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 140 134 6 

3. -1+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 1.221 -3.824 5.045 

4. -/-h Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 18 325 -307 

5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 

6. -/-h Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen sowie anderer Aktiva -859 4.810 -5.669 

7. - 1+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Passiva -3.209 -5.990 2.781 

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.680 -337 2.017 

9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 

10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -206 -58 -148 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 

12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 

13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen 

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 

15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -805 -349 -456 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 603 538 65 

17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -408 131 -539 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 

23. - Gezahlte Zinsen 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter/verbundene Unternehmen -439 -512 73 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter/ verbundene Unternehmen 626 722 -96 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 187 210 -23 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

1.459 4 1.455 

28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.924 6.465 459 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.383 6.469 1.914 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 30.06.2023 30.06.2022 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 8.383 6.469 1.914 

Kontokorrentkredite 

8.383 6.469 1.914 
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Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06. Veränderung 

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2023 2023 2022 zum Vorjahr 

TEUR TEUR TEUR 

1. Periodenergebnis 4.369 4.208 161 

2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 140 134 6 

3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 1.221 -3.824 5.045 

4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 18 325 -307 

5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 

6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 

    und Leistungen sowie anderer Aktiva -859 4.810 -5.669 

7. - /+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

   Leistungen sowie anderer Passiva -3.209 -5.990 2.781 

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.680 -337 2.017 

9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 

10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -206 -58 -148 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 

12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 

13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen 

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 

15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -805 -349 -456 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 603 538 65 

17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -408 131 -539 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 

23. - Gezahlte Zinsen 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen -439 -512 73 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen 626 722 -96 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 187 210 -23 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.459 4 1.455 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

28. +  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.924 6.465 459 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 8.383 6.469 1.914 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 30.06.2023 30.06.2022 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 8.383 6.469 1.914 

Kontokorrentkredite 

8.383 6.469 1.914 



Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-59 

Weitere geprüfte Finanzangaben 

der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nach HGB 

Wertpapierprospekt Jung, DMS & Cie. Pool GmbH F-59 

Weitere geprüfte Finanzangaben  

der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH nach HGB
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12.5. WEITERE GEPRÜFTE FINANZANGABEN DER JUNG, DMS & CIE. POOL GMBH NACH HGB 

12.5.1. KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 

01.01. - 31.12. 

2022 

TEUR 

01.01. - 31.12. 

2021 

TEUR 

Veränderung 

zum Vorjahr 

TEUR 

1. Periodenergebnis 8.493 7.427 1.066 

2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 268 260 8 

3. -1+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -1.678 2.178 -3.856 

4. -/-h Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 807 278 529 

5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 

6. -/-h Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferunge 

und Leistungen sowie anderer Aktiva 2.135 2.204 -69 

7. - 1+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Passiva -6.703 -4.026 -2.677 

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.322 8.321 -4.999 

9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 0 0 0 

10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -65 -14 -51 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 0 0 

12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0 -16 16 

13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen 0 38 -38 

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 

15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -4.653 -6.173 1.520 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 864 2.195 -1.331 

17 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.854 -3.970 116 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 0 0 0 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 0 0 0 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 

23. - Gezahlte Zinsen -1.375 -1.375 0 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter/verbundene Unternehmen -300 -2.701 2.401 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter/ verbundene Unternehmen 2.666 576 2.090 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 991 -3.500 4.491 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

459 851 -392 

28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.465 5.614 851 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.924 6.465 459 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 6.924 6.465 459 

Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 0 0 

6.924 6.465 459 
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Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. Veränderung 

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 2022 2021 zum Vorjahr 

TEUR TEUR TEUR 

1. Periodenergebnis 8.493 7.427 1.066 

2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 268 260 8 

3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -1.678 2.178 -3.856 

4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 807 278 529 

5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 

6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferunge 

    und Leistungen sowie anderer Aktiva 2.135 2.204 -69 

7. - /+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

   Leistungen sowie anderer Passiva -6.703 -4.026 -2.677 

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.322 8.321 -4.999 

9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 0 0 0 

10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -65 -14 -51 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 0 0 

12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0 -16 16 

13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen 0 38 -38 

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 

15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -4.653 -6.173 1.520 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 864 2.195 -1.331 

17 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.854 -3.970 116 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 0 0 0 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 0 0 0 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 

23. - Gezahlte Zinsen -1.375 -1.375 0 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen -300 -2.701 2.401 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen 2.666 576 2.090 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 991 -3.500 4.491 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 459 851 -392 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 6.465 5.614 851 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.924 6.465 459 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 6.924 6.465 459 

Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 0 0 

6.924 6.465 459 
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12.5.2. BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2022 BIS 
31. DEZEMBER 2022 

An die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Wir haben die von der Gesellschaft aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 

31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden Buchführung abgeleitete Kapitalflussrechnung für den Zeit-
raum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft. Die Kapitalflussrechnung ergänzt den auf Grundlage der 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022. 

Die Aufstellung der Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, 
ob die Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus dem 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden 
Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet wurde. Nicht Gegenstand 
dieses Auftrages ist die Prüfung des zugrunde liegenden Jahresabschlusses sowie der zugrunde liegenden 
Buchführung. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungshinweises: Prüfung von zusätzlichen Ab-
schlusselementen (IDW PH 9.960.2) so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Ablei-

tung der Kapitalflussrechnung aus dem Jahresabschluss sowie der zugrunde liegenden Buchführung mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurde die Kapitalfluss-

rechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden Buchführung nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet 

Münster, 31. August 2023 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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An die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Wir haben die von der Gesellschaft aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 

31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden Buchführung abgeleitete Kapitalflussrechnung für den Zeit-

raum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft. Die Kapitalflussrechnung ergänzt den auf Grundlage der 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. Pool 

GmbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022. 

Die Aufstellung der Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, 

ob die Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus dem 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden 

Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet wurde. Nicht Gegenstand 

dieses Auftrages ist die Prüfung des zugrunde liegenden Jahresabschlusses sowie der zugrunde liegenden 

Buchführung. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungshinweises: Prüfung von zusätzlichen Ab-

schlusselementen (IDW PH 9.960.2) so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Ablei-

tung der Kapitalflussrechnung aus dem Jahresabschluss sowie der zugrunde liegenden Buchführung mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurde die Kapitalfluss-

rechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 sowie der zugrunde liegenden Buchführung nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet 

Münster, 31. August 2023 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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12.5.3. KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021 

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 

KAPITALFLUSSRECHNUNG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

01.01. - 31.12. 

2021 

TEUR 

01.01. - 31.12. 

2020 

TEUR 

Veränderung 

zum Vorjahr 

TEUR 

1. Periodenergebnis 7.427 5.950 1.477 

2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 260 266 -6 

3. -1+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 2.178 721 1.457 

4. -/-h Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 278 160 118 

5. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 

6. -/-h Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferunge 

und Leistungen sowie anderer Aktiva 2.204 -1.069 3.273 

7. - 1+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Passiva -4.026 -10.663 6.637 

8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 8.321 -4.635 12.956 

9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 0 316 0 

10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -14 -9 -51 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 0 0 

12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -16 -1 16 

13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen 38 0 -38 

14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0 0 

15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -6.173 0 1.520 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 2.195 6.898 -4.703 

17 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.970 7.204 -11.174 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 0 0 0 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 0 -12.292 12.292 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 

23. - Gezahlte Zinsen -1.375 -1.856 481 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter/verbundene Unternehmen -2.701 -894 -1.807 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter/ verbundene Unternehmen 576 556 20 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.500 -14.486 10.986 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

851 -11.917 12.768 

28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.614 17.531 -11.917 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.465 5.614 851 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

TEUR TEUR TEUR 

Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten 6.465 5.614 851 

Kurzfristige Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 0 0 

6.465 5.614 851 
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15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -6.173 0 1.520 

16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 2.195 6.898 -4.703 

17 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.970 7.204 -11.174 

18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 

19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 0 0 0 

20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen 0 -12.292 12.292 

21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 

22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 

23. - Gezahlte Zinsen -1.375 -1.856 481 

24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen -2.701 -894 -1.807 

25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen 576 556 20 

26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.500 -14.486 10.986 

27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 851 -11.917 12.768 

(Summe aus Pos. 8, 17, 26) 

28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 5.614 17.531 -11.917 

29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.465 5.614 851 
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12.5.4. BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2021 BIS 
31. DEZEMBER 2021 

An die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Wiesbaden 

Wir haben die von der Gesellschaft aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 

31.12.2021 sowie der zugrunde liegenden Buchführung abgeleitete Kapitalflussrechnung für den Zeit-
raum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft. Die Kapitalflussrechnung ergänzt den auf Grundlage der 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss der Jung, DMS & Cie. Pool 
GmbH, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021. 

Die Aufstellung der Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, 
ob die Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus dem 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 sowie der zugrunde liegenden 
Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet wurde. Nicht Gegenstand 
dieses Auftrages ist die Prüfung des zugrunde liegenden Jahresabschlusses sowie der zugrunde liegenden 
Buchführung. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungshinweises: Prüfung von zusätzlichen Ab-
schlusselementen (IDW PH 9.960.2) so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Ablei-

tung der Kapitalflussrechnung aus dem Jahresabschluss sowie der zugrunde liegenden Buchführung mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurde die Kapitalfluss-

rechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 sowie der zugrunde liegenden Buchführung nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet. 

Münster, 31. August 2023 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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tung der Kapitalflussrechnung aus dem Jahresabschluss sowie der zugrunde liegenden Buchführung mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
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Dr. Merschmeier + Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jäger gez. Scheiper 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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13. TRENDINFORMATIONEN 

13.1. WICHTIGE TRENDS IN JÜNGSTER VERGANGENHEIT 

Seit dem Datum des letzten geprüften Abschlusses, d.h. dem 31. Dezember 2022, hat es keine wesentli-

chen Verschlechterungen in den Aussichten der Emittentin gegeben. 

Seit dem Ende des letzten Berichtszeitraums, für den bis zum Datum des Prospekts Finanzinformationen 

veröffentlicht wurden, d.h. seit dem 30. Juni 2023 haben sich keine wesentliche Veränderung in der Schul-

den- und Finanzierungsstruktur und keine wesentliche Änderung in der Finanz- und Ertragslage der Emit-

tentin ergeben. 

13.2. BEKANNTE TRENDS IM LAUFENDEN GESCHÄFTSJAHR 

Der Emittentin liegen derzeit keine Information über Trends, Unsicherheiten, Anfragen, Verpflichtungen 

oder Vorfälle vor, die die Aussichten des der Emittentin nach vernünftigem Ermessen zumindest im lau-

fenden Geschäftsjahr 2023 wesentlich beeinflussen dürften, vor. 
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14. GLOSSAR 

Abs. 

AG 

AlF 

AktG 

Angebot 

Angebotspreis 

BaFin 

BGB 

CSSF 

EBIT 

EBITDA 

Emittentin 

EStG 

FinVermV 

Gesellschaft 

GewO 

HGB 

IAS 24 

bezeichnet einen Absatz. 

bezeichnet eine Aktiengesellschaft. 

bezeichnet einen Alternative Investmentfond. Als Alternative Invest-
mentfonds werden alle Fonds bezeichnet, die nicht als 
OGAW klassifiziert sind. 

bezeichnet das Aktiengesetz. 

bezeichnet die von der Emittentin im Gesamtnennbetrag von EUR 
25.000.000,00, eingeteilt in 25.000 untereinander gleichberechtigte, 
auf den Inhaber lautenden angebotenen Teilschuldverschreibungen je-
weils mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 

bezeichnet den Preis für jede Schuldverschreibung und beträgt EUR 
1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbetrags der Schuldverschrei-
bungen. 

bezeichnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

bezeichnet das Bürgerliche Gesetzbuch. 

bezeichnet die Commission de Surveillance du Secteur Financier 

bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Earnings before Inte-
rest and Taxes). 

bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ear-
nings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation). 

bezeichnet die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der 
Registernummer HRB 21441. 

bezeichnet das Einkommensteuergesetz. 

bezeichnet die Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung. 

bezeichnet die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der 
Registernummer HRB 21441. 

bezeichnet die Gewerbeordnung. 

bezeichnet das Handelsgesetzbuch. 

bezeichnet den International Accounting Standard 24. Bei den Interna-
tional Accounting Standards handelt es sich um internationale Regel-
werke zur Rechnungslegung. Der Standard IAS 24 regelt den Umfang 
der Angabepflichten über Beziehungen zu nahe stehenden Unterneh-
men und Personen. 

IFRS bezeichnet die International Financial Reporting Standards. Dabei han-
delt es sich um internationale Rechnungslegungsvorschriften. 

Jung, DMS & Cie. Pool bezeichnet die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Sitz in Wiesbaden, ein-
GmbH getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der 

Registernummer HRB 21441. 

JDC Pool Gruppe 

ISIN 

bezeichnet die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gemeinsam mit Beteili-
gungsunternehmen. 

bezeichnet die International Security Identification Number. Die ISIN 
dient der eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapieren. 
Sie besteht aus einem zweistelligen Ländercode (zum Beispiel DE für 
Deutschland), gefolgt von einer zehnstelligen numerischen Kennung. 
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Luxemburgisches Wertpa- bezeichnet das Luxemburgische Gesetz vom 16. Juli 2019 betreffend 
pierprospektgesetz den Prospekt über Wertpapiere. 

OGAW bezeichnet Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Da-
mit ein Fonds den Anforderungen eines OGAW-Fonds entspricht darf 
dieser u. a. nur in gesetzlich festgelegte Finanzprodukte investieren 
und muss besondere Anforderungen bezüglich der Risikostreuung und 
-begrenzung oder auch hinsichtlich der kurzfristigen Liquidität erfüllen. 

Prospekt bezeichnet den vorliegenden Wertpapierprospekt 

SchVG bezeichnet das Schuldverschreibungsgesetz. 

Steuern bezeichnet alle Steuern, Zölle und Abgaben beliebiger Art, ungeachtet 
dessen, wann und wo sie auferlegt werden. 

Streubesitz bezeichnet den sich im Streubesitz befindlichen Teil des Aktienkapitals 
einer Aktiengesellschaft. Dazu zählen die Aktien der Aktionäre einer 
Aktiengesellschaft, die jeweils weniger als 5% des auf eine Aktiengat-
tung entfallenden Grundkapitals besitzen. 

Tochtergesellschaft bezeichnet eine Gesellschaft, an der die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
eine Beteiligung von 50 % oder mehr hält. 

u.a. unter anderem. 

VAG bezeichnet das Versicherungsaufsichtsgesetz. 

WpHG bezeichnet das Wertpapierhandelsgesetz. 

WpIG bezeichnet das Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 

WpÜG bezeichnet das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

Zusammenfassung bezeichnet die Zusammenfassung dieses Wertpapierprospekts (I., S. 7 
ff.) 
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OGAW bezeichnet Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Da-
mit ein Fonds den Anforderungen eines OGAW-Fonds entspricht darf 
dieser u. a. nur in gesetzlich festgelegte Finanzprodukte investieren 
und muss besondere Anforderungen bezüglich der Risikostreuung und 
-begrenzung oder auch hinsichtlich der kurzfristigen Liquidität erfüllen. 

Prospekt bezeichnet den vorliegenden Wertpapierprospekt 

SchVG bezeichnet das Schuldverschreibungsgesetz. 

Steuern bezeichnet alle Steuern, Zölle und Abgaben beliebiger Art, ungeachtet 
dessen, wann und wo sie auferlegt werden. 

Streubesitz bezeichnet den sich im Streubesitz befindlichen Teil des Aktienkapitals 
einer Aktiengesellschaft. Dazu zählen die Aktien der Aktionäre einer 
Aktiengesellschaft, die jeweils weniger als 5% des auf eine Aktiengat-
tung entfallenden Grundkapitals besitzen. 

Tochtergesellschaft bezeichnet eine Gesellschaft, an der die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 
eine Beteiligung von 50 % oder mehr hält. 

u.a. unter anderem. 

VAG bezeichnet das Versicherungsaufsichtsgesetz. 

WpHG bezeichnet das Wertpapierhandelsgesetz. 

WpIG bezeichnet das Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 

WpÜG  bezeichnet das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz  

Zusammenfassung bezeichnet die Zusammenfassung dieses Wertpapierprospekts (I., S. 7 
ff.) 
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